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1912/2022
Gesetz  

des Landes Schleswig-Holstein zur Besteuerung von Online-Casinospielen
Vom 9. März 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2186-27

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1  
Steuergegenstand

Online-Casinospiele im Sinne des § 22 c Absatz 1 
und 2 des Glücksspielstaatsvertrags 2021, Anlage 
zum Zustimmungsgesetz vom 12. April 2021 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 439), in Verbindung mit § 17 Absatz 1 
Satz 1 des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein 
zur Ausführung des Staatsvertrages zur Neuregulie-
rung des Glücksspielwesens in Deutschland unter-
liegen der Online-Casinospielsteuer. 

§ 2  
Bemessungsgrundlage

Die Online-Casinospielsteuer bemisst sich nach dem 
im Anmeldungszeitraum nach § 7 erzielten Brutto-
spielertrag. Bruttospielertrag ist der Betrag, um den 
der Spieleinsatz den ausgezahlten Gewinn übersteigt. 

§ 3  
Steuersatz

Die Online-Casinospielsteuer beträgt im Kalender-
monat bei einer Bemessungsgrundlage von bis zu 
300 000 Euro 34 Prozent, für den 300 000 Euro 
übersteigenden Betrag bis zu 750 000 Euro 39 Pro-
zent und für den 750 000 Euro übersteigenden Be-
trag 44 Prozent der Bemessungsgrundlage.

§ 4  
Anrechnung

Die Online-Casinospielsteuer nach § 3 ermäßigt 
sich um die in einem Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem Staat, auf den das Abkommen 
über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung 
findet, für denselben Anmeldungszeitraum nachweis-
lich entrichtete Umsatzsteuer auf Umsätze, die durch 
die Veranstaltung des von diesem Gesetz erfassten 
Online-Casinospiels bedingt sind. 

§ 5  
Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner

Steuerschuldnerin oder Steuerschuldner ist die Ver-
anstalterin oder der Veranstalter im Sinne des § 22 c 
Absatz 1 und 2 des Glücksspielstaatsvertrags 2021 
in Verbindung mit § 17 des Gesetzes des Landes 
Schleswig-Holstein zur Ausführung des Staatsver-
trages zur Neuregulierung des Glücksspielwesens 
in Deutschland. 

§ 6  
Steuerentstehung

Die Online-Casinospielsteuer entsteht mit Ablauf 
des Kalendermonats, in dem das Online-Casinospiel 
durchgeführt worden ist. Ein Online-Casinospiel ist 
durchgeführt, wenn der Gewinn- oder Verlustfall 
festgestellt wurde.
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§ 7  
Steueranmeldung und –entrichtung

Die Steuerschuldnerin oder der Steuerschuldner hat 
die Online-Casinospielsteuer für jeden Kalendermonat 
(Anmeldungszeitraum) bis zum 15. Tag nach Ablauf 
des Anmeldungszeitraums beim zuständigen Finanz-
amt auf einer eigenhändig unterschriebenen Steuer-
erklärung nach amtlich vorgeschriebenem Vordruck 
anzumelden (Steueranmeldung), die Steuer darin 
selbst zu berechnen und die im Anmeldungszeitraum 
entstandene Steuer bis zum 15. Tag nach Ablauf des 
Anmeldungszeitraums (Fälligkeit) zu entrichten. 

§ 8  
Steuerliche Beauftragte oder  

steuerlicher Beauftragter

(1) Die oder der nach § 17 Absatz 4 Satz 1 Nummer 7 
des Gesetzes des Landes Schleswig-Holstein zur Aus-
führung des Staatsvertrages zur Neuregulierung des 
Glücksspielwesens in Deutschland benannte Emp-
fangs- und Vertretungsbevollmächtigte ist auch steuer-
liche Beauftragte oder steuerlicher Beauftragter, wenn 
die Veranstalterin oder der Veranstalter des Online-Ca-
sinospiels weder einen Wohnsitz, einen gewöhnlichen 
Aufenthalt, einen Ort der Geschäftsleitung noch einen 
Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union 
oder einem Staat, auf den das Abkommen über den 
Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, hat.

(2) Die oder der steuerliche Beauftragte hat die in die-
sem Gesetz geregelten Pflichten als eigene zu erfüllen. 

(3) Die oder der steuerliche Beauftragte schuldet die 
Steuer nach § 1 neben der Steuerschuldnerin oder 
dem Steuerschuldner (Gesamtschuldner). 

§ 9  
Aufzeichnungspflichten

Die Steuerschuldnerin oder der Steuerschuldner ist 
verpflichtet, für das Online-Casinospiel Aufzeichnun-
gen zur Ermittlung der Online-Casinospielsteuer und 
zu den Grundlagen ihrer Berechnung zu führen. 

§ 10  
Zuständigkeit für die Besteuerung  

von Online-Casinospielen

Für die Online-Casinospielsteuer ist das Finanzamt 
Kiel sachlich und örtlich zuständig.

§ 11  
Anzeigepflicht für die Veranstaltung  

von Online-Casinospielen

(1) Wer Online-Casinospiele im Sinne des § 1 ver-
anstaltet, hat dem zuständigen Finanzamt zur steu-
erlichen Erfassung vor Aufnahme des Spielbetriebs 
einen Abdruck der erteilten Konzession vorzulegen.

(2) Dem Finanzamt ist die oder der steuerliche Be-
auftragte im Sinne des § 8 anzuzeigen.

§ 12  
Anwendung der Regelungen der Abgabenordnung

Auf die Online-Casinospielsteuer findet die Abgaben-
ordnung sinngemäß Anwendung, soweit sich aus 
diesem Gesetz nichts Anderes ergibt.

§ 13  
Online-Casinospielsteuer-Nachschau

(1) Zur Sicherstellung einer gleichmäßigen und voll-
ständigen Festsetzung und Erhebung der Online-
Casinospielsteuer sind die von der zuständigen 
Finanzbehörde mit der Verwaltung dieser Steuer 
betrauten Amtsträgerinnen und Amtsträger befugt, 
ohne vorherige Ankündigung und außerhalb einer 
Außenprüfung Grundstücke und Geschäftsräume von 
Personen, die die Teilnahme am Online-Casinospiel 
ermöglichen, während der Geschäfts- und Arbeitszei-
ten zu betreten, um Sachverhalte festzustellen, die 
für die Besteuerung erheblich sein können (Online-
Casinospielsteuer-Nachschau).

(2) Soweit dies zur Feststellung einer steuerlichen Er-
heblichkeit zweckdienlich ist, haben die von der On-
line-Casinospielsteuer-Nachschau betroffenen Perso-
nen auf Verlangen der damit betrauten Amtsträgerin 
oder des damit betrauten Amtsträgers Aufzeichnun-
gen, Bücher, Geschäftspapiere und andere Urkunden 
über die der Online-Casinospielsteuer-Nachschau un-
terliegenden Sachverhalte vorzulegen und Auskünfte 
zu erteilen. Wurden die in Satz 1 genannten Un-
terlagen mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems 
erstellt, können die mit der Online-Casinospielsteuer-
Nachschau betrauten Amtsträgerinnen und Amtsträ-
ger auf Verlangen die gespeicherten Daten über die 
der Online-Casinospielsteuer-Nachschau unterliegen-
den Sachverhalte einsehen und soweit erforderlich 
hierfür das Datenverarbeitungssystem nutzen. 

(3) Wenn die bei der Online-Casinospielsteuer-Nach-
schau getroffenen Feststellungen hierzu Anlass ge-
ben, kann ohne vorherige Prüfungsanordnung (§ 196 
der Abgabenordnung) zu einer Außenprüfung nach 
§ 193 der Abgabenordnung übergegangen werden. 
Auf den Übergang zur Außenprüfung wird schriftlich 
hingewiesen. 

(4) Werden anlässlich der Online-Casinospielsteuer-
Nachschau Verhältnisse festgestellt, die für die 
Festsetzung und Erhebung anderer Steuern als der 
Online-Casinospielsteuer erheblich sein können, ist 
die Auswertung der Feststellungen insoweit zulässig, 
als ihre Kenntnis für die Besteuerung der in Absatz 1 
genannten Personen oder anderer Personen von Be-
deutung sein kann.

§ 14  
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 9. März 2022

D a n i e l  G ü n t h e r  
Ministerpräsident 

M o n i k a  H e i n o l d 
Finanzministerin
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1919/2022
Gesetz  

zur Förderung der Digitalisierung und Bereitstellung von offenen Daten und zur 
Ermöglichung des Einsatzes von datengetriebenen Informationstechnologien in der Verwaltung 

(Digitalisierungsgesetz)
Vom 16. März 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Inhaltsübersicht

Artikel 1 Änderung des Landesverwaltungsgesetzes

Artikel 2 Änderung des Landesfischereigesetzes

Artikel 3 Änderung des Vermessungs- und Katas-
tergesetzes

Artikel 4 Änderung des E-Government-Gesetzes

Artikel 5 Änderung des Informationszugangsgeset-
zes für das Land Schleswig-Holstein

Artikel 6 Änderung der Schleswig-Holsteinischen 
Heilverfahrensverordnung

Artikel 7 Änderung des Landesbeamtengesetzes

Artikel 8 Änderung des Besoldungsgesetzes Schles-
wig-Holstein

Artikel 9 Änderung des Beamtenversorgungsgeset-
zes Schleswig-Holstein

Artikel 10  Gesetz über offene Daten der Träger der 
öffentlichen Verwaltung (Offene-Daten-
Gesetz – ODaG)

Artikel 11 Änderung des Geodateninfrastrukturge-
setzes Schleswig-Holstein

Artikel 12 Gesetz über die Möglichkeit des Einsatzes 
von datengetriebenen Informationstech-
nologien bei öffentlich-rechtlicher Verwal-
tungstätigkeit (IT-Einsatz-Gesetz – ITEG)

Artikel 13 Inkrafttreten

Artikel 1 
Änderung des Landesverwaltungsgesetzes1) 

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 26. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 222), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

Die Überschrift zu § 52 j wird gestrichen. 

2. In § 52a Absatz 2 Satz 4 Nummer 3a werden 
die Worte „und Nummer 3“ durch die Worte „bis 
Nummer 5“ ersetzt.

3. § 52 b wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Absatz 1 werden die Worte „und Nummer 3“ 
durch die Worte „bis Nummer 5“ ersetzt.

1) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 2. Juni 
1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 20-1

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 ein-
gefügt:

„§ 55b  Absatz 2 bis 5 VwGO gelten ent-
sprechend.“ 

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 eingefügt:

„(2) Zusätzlich eröffnet jede Behörde, die Ver-
waltungsleistungen auch elektronisch anbietet, 
einen Zugang für die Übermittlung elektroni-
scher Dokumente auch über Konten gemäß § 12 
Absatz 2 Nummer 11 des E-Government-Geset-
zes (EGovG) vom 8. Juli 2009 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 398), zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 16. März 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 285), in Verbindung mit § 3 Absatz 2 
des Onlinezugangsgesetzes (OZG) vom 14. Au-
gust 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), zuletzt 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2020 (BGBl. I. S. 2668), (Ser-
vicekonto). Die Behörden sollen zur Kommuni-
kation mit den Beteiligten eines Verwaltungs-
verfahrens die Servicekonten gemäß Satz 1 
nutzen, wenn die betroffene Person ihre Zu-
stimmung erteilt hat.“

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die 
Absätze 3 und 4.

4. In § 52 c werden folgende neue Absätze 3 und 4 
angefügt.

„(3) Elektronische Formulare sind bis spätestens 
1. Januar 2025 in einem dem Stand der Technik 
entsprechenden, barrierefreien, maschinenlesba-
ren und offenem Format bereitzustellen. Für neue 
Formulare und solche, die wesentlich überarbeitet 
werden, gilt diese Pflicht ab dem 15. April 2022.

(4) Jede Behörde hat die gemäß den Absätzen 1 
bis 3 bereitgestellten Informationen aktuell zu 
halten.“

5. § 52 d wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Akten der Gemeinden, Kreise und Ämter 
sowie der Körperschaften des öffentlichen 
Rechts ohne Gebietshoheit und rechtsfähige 
Anstalten und Stiftungen des öffentlichen 
Rechts, die der Aufsicht des Landes unterste-
hen, können ausschließlich elektronisch ge-
führt werden. Die Vorgangsbearbeitung kann 
ausschließlich elektronisch erfolgen.“

b) Absatz 2 erhält folgende Fassung:
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(2) Die obersten Landesbehörden führen ihre 
seit dem 1. Januar 2020 angelegten Akten 
elektronisch und bearbeiten ihre Vorgänge 
elektronisch. Die Landesbehörden im nachge-
ordneten Bereich führen ihre Akten spätestens 
ab 1. Januar 2023 elektronisch und bearbeiten 
ihre Vorgänge elektronisch. Der Zeitpunkt der 
Verpflichtung zur elektronischen Aktenfüh-
rung in Verwaltungssachen bei den Gerich-
ten, Staatsanwaltschaften und Justizbehörden 
richtet sich nach den Verpflichtungen aus den 
jeweiligen Verfahrensgesetzen. Ausnahms-
weise können Teile einer Akte in Papierform 
geführt werden, wenn dies durch Rechtsvor-
schrift vorgeschrieben ist, eine Umwandlung 
aktenrelevanter Informationen in eine elektro-
nische Form einen unverhältnismäßigen Auf-
wand darstellt oder soweit andere zwingende 
Gründe einer elektronischen Aktenführung 
entgegenstehen. Ein unverhältnismäßiger Auf-
wand besteht nicht, wenn für die Umwandlung 
ein zentraler Dienst des Landes (Standard IT-
SH) oder ein Basisdienst gemäß § 12 EGovG 
zur Verfügung steht. Die elektronische Akte 
enthält in den Fällen gemäß Satz 4 einen Ver-
weis auf die entsprechende Papierakte. Die 
Pflicht zur elektronischen Aktenführung und 
Vorgangsbearbeitung gilt nicht für Landrätin-
nen und Landräte, Bürgermeisterinnen und Bür-
germeister der kreisfreien Städte, sofern sie als 
allgemeine untere Landesbehörde tätig werden 
und wichtige Gründe einer elektronischen Ak-
tenführung entgegenstehen. Soweit Schulen 
als allgemeine untere Landesbehörden gelten, 
gilt Satz 2 für sie nicht. Im Landesrechnungs-
hof und beim Präsidenten des Schleswig-Hol-
steinischen Landtages findet diese Regelung 
keine Anwendung. Diese Behörden können die 
Regelungen in ihrem Zuständigkeitsbereich je-
doch für anwendbar erklären.

6. § 52 e wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach Satz 2 folgender Satz 3 
eingefügt:

„Zudem soll die Wiederauffindbarkeit durch 
Verwendung optischer Zeichenerkennung 
(OCR) erleichtert werden.“

b) Der bisherige Satz 3 wird Satz 4.

7. § 52 j wird gestrichen.

8. § 60 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt neu gefasst:

„Ersatzverkündete Landesverordnungen sind in 
der auf die Ersatzverkündung folgenden Aus-
gabe des Gesetz- und Verordnungsblattes be-
kanntzumachen; ersatzverkündete Stadt-, Ge-
meinde-, Kreis- oder Amtsverordnungen sind in 
der Weise zügig örtlich bekanntzumachen, in 

der die jeweilige Verordnung örtlich verkündet 
worden wäre, wenn keine Gefahr im Verzug 
vorgelegen hätte.“

b) In § 60 wird ein neuer Absatz 4 angefügt:

„(4) Sind Karten, Pläne oder Verzeichnisse 
Bestandteile einer Verordnung, kann die Ver-
kündung dieser Teile der Verordnung dadurch 
ersetzt werden, dass sie während der Gel-
tungsdauer der Verordnung zu jedermanns 
Einsicht bei den Behörden der Gemeinden 
ausgelegt werden, deren Gebiet von der Ver-
ordnung betroffen wird, sofern der Inhalt der 
Karten, Pläne oder Verzeichnisse zugleich in 
der Verordnung grob umschrieben wird. Im 
textlichen Teil der Verordnung müssen Ort und 
Zeit der Auslegung bezeichnet sein. Ist das 
Gebiet eines Kreises oder mehrerer Kreise be-
troffen, genügt die Auslegung bei der Behörde 
des Kreises oder der Behörden der Kreise. Ist 
das Gebiet des Landes betroffen, erfolgt die 
Auslegung bei der fachlich zuständigen obers-
ten Landesbehörde. Die Auslegung von Karten, 
Plänen oder Verzeichnissen als Bestandteile 
der verkündeten Verordnung kann durch eine 
Veröffentlichung des Inhalts der Karten, Pläne 
oder Verzeichnisse im Internet ersetzt werden. 
§ 86a Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend, 
§ 86a Absatz 2 darüber hinaus entsprechend 
mit der Maßgabe, dass im textlichen Teil der 
Verordnung die Internetseite anzugeben ist. 
Besondere Rechtsvorschriften über die Verkün-
dung von Verordnungen bleiben unberührt.“

9. Es werden ein neuer § 110 Absatz 2a und ein 
neuer Absatz 2b eingefügt:

(2a) Mit Einwilligung der oder des Beteiligten 
kann ein elektronischer Verwaltungsakt dadurch 
bekannt gegeben werden, dass er von der oder 
dem Beteiligten oder von seiner oder seinem Be-
vollmächtigten über öffentlich zugängliche Netze 
abgerufen wird. Die Behörde hat zu gewährleis-
ten, dass der Abruf nur nach Authentifizierung 
der berechtigten Person möglich ist und der elek-
tronische Verwaltungsakt von ihr gespeichert 
werden kann. Der Verwaltungsakt gilt am Tag 
nach dem Abruf als bekannt gegeben. Wird der 
Verwaltungsakt nicht innerhalb von zehn Tagen 
nach Absendung einer Benachrichtigung über die 
Bereitstellung abgerufen, wird diese beendet. In 
diesem Fall ist die Bekanntgabe nicht bewirkt; 
die Möglichkeit einer erneuten Bereitstellung zum 
Abruf oder der Bekanntgabe auf andere Weise 
bleibt unberührt.

(2b) Mit Einwilligung der Nutzerin oder des Nut-
zers im Sinne des § 2 Absatz 4 des Gesetzes 
zur Verbesserung des Onlinezugangs zu Verwal-
tungsleistungen (Onlinezugangsgesetzes – OZG) 
vom 14. August 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138) 
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ist, das zuletzt durch Gesetz vom 3. Dezember 
2020 (BGBl. I S. 2668) geändert worden ist und 
in der jeweils geltenden Fassung gilt, kann ein 
elektronischer Verwaltungsakt dadurch bekannt 
gegeben werden, dass er von der Nutzerin oder 
dem Nutzer oder von ihrer oder seiner Bevoll-
mächtigten oder von ihrem oder seinem Bevoll-
mächtigten über öffentlich zugängliche Netze von 
deren oder dessen Postfach nach § 2 Absatz 7 
des Onlinezugangsgesetzes abgerufen wird; das 
Postfach ist Bestandteil eines Nutzerkontos nach 
§ 2 Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes. Die 
Behörde hat zu gewährleisten, dass der Abruf 
nur nach Authentifizierung der berechtigten 
Person möglich ist und dass der elektronische 
Verwaltungsakt von dieser gespeichert werden 
kann. Der Verwaltungsakt gilt am dritten Tag 
nach der Bereitstellung zum Abruf als bekannt 
gegeben. Im Zweifel hat die Behörde für den 
Eintritt der Fiktionswirkung die Bereitstellung 
und den Zeitpunkt der Bereitstellung nachzu-
weisen. Die Nutzerin oder der Nutzer oder ihre 
oder seine Bevollmächtigte oder ihr oder sein 
Bevollmächtigter wird spätestens am Tag der Be-
reitstellung zum Abruf über die zu diesem Zweck 
von ihr oder ihm angegebene Adresse über die 
Möglichkeit des Abrufs benachrichtigt. Erfolgt 
der Abruf vor einer erneuten Bekanntgabe des 
Verwaltungsaktes, bleibt der Tag des ersten Ab-
rufs für den Zugang maßgeblich.“

10. § 140 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „vier“ durch 
die Angabe „zwei“ ersetzt. 

bb) Am Ende wird folgender Satz angefügt:

„Die Anhörungsbehörde stellt sicher, dass 
die Erhebung von Einwendungen gegen 
den Plan nach Satz 1 und die Abgabe 
von Stellungnahmen zu dem Plan nach 
Satz 6 im Anhörungsverfahren auch über 
den Basisdienst gemäß Nummer 11 der 
Anlage zu § 1 der Landesverordnung über 
die Nutzung der Basisdienste des Lan-
des Schleswig-Holstein (BasisdiensteVO) 
vom 16. November 2020 (GVOBl. 2020, 
862), möglich ist.“

b) In Absatz 5 Satz 2 Nummer 4b wird die An-
gabe „300“ durch die Angabe „50“ ersetzt.

c) In Absatz 6 Satz 4 wird die Angabe „300“ 
durch die Angabe „50“ ersetzt.

d) In Absatz 8 Satz 1 wird die Angabe „vier“ 
durch die Angabe „zwei“ ersetzt.

11. § 141 wird wie folgt geändert:

In Absatz 5 Satz 1 wird die Angabe „300“ durch 
die Angabe „50“ ersetzt.“

12. § 329 a wird wie folgt geändert:

Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

a) „(1) Eine durch Rechtsvorschrift bestimmte 
Pflicht zur Bekanntmachung oder Veröffent-
lichung (Publikation) in einem amtlichen Mit-
teilungs- oder Verkündungsblatt des Landes 
kann zusätzlich oder ausschließlich durch eine 
elektronische Ausgabe erfüllt werden, wenn die 
Publikation über öffentlich zugängliche Netze 
angeboten wird. Für eine durch Rechtsvor-
schrift bestimmte Pflicht zur örtlichen Bekannt-
machung oder Verkündung in den Gemeinden 
oder Gemeindeverbänden oder in anderen Trä-
gern der öffentlichen Verwaltung gilt § 329.

Artikel 2 
Änderung des Landesfischereigesetzes2) 

Das Landesfischereigesetz vom 10. Februar 1996 
(GVOBl. Schl.-H. S. 211), zuletzt geändert durch Ar-
tikel 1 des Gesetzes vom 22. Oktober 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 690), wird wie folgt geändert:

§ 14 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden die Worte „deren Unter-
schrift oder die Unterschrift ihres Bevollmäch-
tigten“ durch die Worte „mindestens ein Sicher-
heitsmerkmal, das die Authentizität des Fischerei- 
erlaubnisscheines gewährleistet“ ersetzt.

b) Folgender Satz 2 wird angefügt:

„Die oberste Fischereibehörde wird ermächtigt, 
die Anforderungen an die Angaben im Fischerei- 
erlaubnisschein durch Verordnung zu regeln.“

Artikel 3 
Änderung des Vermessungs- und  

Katastergesetzes3)

§ 9 des Vermessungs- und Katastergesetz vom 12. Mai 
2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 128), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 876), wird wie folgt geändert:

Nach Satz 1 wird folgender Satz 2 eingefügt: 

„Daten, die gemäß § 2 Absatz 1 des Offene-Da-
ten-Gesetzes vom 16. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 285, 293), bereitgestellt werden sollen, sind von 
Satz 1 nicht umfasst.“

Artikel 4 
Änderung des E-Government-Gesetzes4)

Das E-Government-Gesetz vom 8. Juli 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 398), zuletzt geändert durch Artikel 24 
des Gesetzes vom 2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. 

2) Ändert Ges. vom 10. Februar 1996, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 793-4

3) Ändert Ges. i.d.F. vom 12. Mai 2004, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 219-7

4) Ändert Ges. vom 8. Juli 2009, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 20-13
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S. 162), Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch 
Artikel 18 der Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4 Datenschutz und Informationssicherheit“

b) Die Überschriften der neuen §§ 7, 8, 9 und 
10 werden unter Abschnitt II eingefügt:

„§ 7  Offene Standards und offene Software; 
nachhaltige IT

  § 8  Automatisierung von Verwaltungsabläufen

  § 9  Umsetzung von Standardisierungsbe-
schlüssen des IT-Planungsrates

  § 10 Elektronische Formulare“

c) Der bisherige § 7 wird § 11 

d) Der bisherige § 8 wird § 12 und erhält fol-
gende Fassung:

„§ 12 Basisdienste des Landes“

e) Die bisherigen §§ 9 bis 11 werden die §§ 13 
bis 15

2. In § 2 werden folgende Nummern 9 bis 12 ange-
fügt:

„9. ist der Stand der Technik der Entwicklungs-
stand fortschrittlicher Verfahren, Einrich-
tungen und Betriebsweisen, der nach herr-
schender Auffassung die praktische Eignung 
einer Maßnahme oder Anwendung für das 
Erreichen des gesetzlich vorgegebenen Zieles 
gesichert erscheinen lässt; Verfahren, Einrich-
tungen und Betriebsweisen oder Vergleichba-
res müssen sich in der Praxis bewährt haben 
oder, wenn dies noch nicht der Fall ist, sollen 
möglichst im Betrieb mit Erfolg erprobt wor-
den sein;

10. ist ein Basisdienst ein ressortübergreifen-
der, zentral angebotener, fachunabhängiger 
Dienst zur digitalen Aufgabenwahrnehmung 
der Träger der öffentlichen Verwaltung; ein 
Basisdienst besteht aus elektronischen Sys-
temen und Komponenten, die einheitliche 
Standards und Prozesse verwenden;

11.  ist Informationssicherheit die Gewährleistung 
von Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbar-
keit von Daten, Systemen und Prozessen.“;

12. ist nachhaltige IT Informations- und Kom-
munikationstechnologie (IT), die über ihren 
gesamten Lebenszyklus betrachtet ressour-
censchonend eingesetzt werden kann; maß-
geblich hierfür sind der Ressourcenverbrauch 
in der Produktion, im Betrieb und in der Ent-
sorgung, Wiederverwendungsmöglichkeiten 
sowie Möglichkeiten zur Maximierung der 
Einsatzdauer.“

3. § 3 wird wie folgt geändert:

a) Folgende Absätze 3 und 4 werden eingefügt:

„(3) Die Kommunikation zwischen Trägern 
der öffentlichen Verwaltung soll auf elektro-
nischem Weg erfolgen, sofern entsprechende 
Übertragungswege zur Verfügung stehen. Wer-
den Akten elektronisch geführt, sollen Akten 
und sonstige Unterlagen elektronisch übermit-
telt oder der elektronische Zugriff ermöglicht 
werden. Bei der Kommunikation gemäß Satz 1 
und der Übermittlung und dem Zugriff gemäß 
Satz 2 sind dem Risiko entsprechend gesi-
cherte Übertragungswege zu nutzen, die dem 
Schutzbedarf für die Rechte und Freiheiten 
natürlicher Personen Rechnung tragen.

(4) Soweit die Pflicht zur Aktenvorlage in Ein-
zelfällen gesetzlich angeordnet oder Mittel des 
allgemeinen oder spezialgesetzlich geregelten 
Unterrichtungsrechtes der Aufsichtsbehörde 
ist, ist der Austausch von Akten spätestens 
bis zum Ablauf des 31. Dezember 2024 auf 
elektronischem Weg zwischen Behörden des 
Landes, Hochschulen in der Trägerschaft des 
Landes und den Gemeinden und Gemeinde-
verbänden zu gewährleisten. Das Scannen der 
Akten und deren Übermittlung in strukturierter 
Form reichen hierfür grundsätzlich aus, soweit 
die Behörde ihre Akten noch nicht vollumfäng-
lich elektronisch führt. Absatz 1 Satz 2 gilt 
entsprechend.“

b) Der bisherige Absatz 3 wird zu Absatz 5 und 
Satz 1 wird wie folgt geändert:

„(5) Eine Verordnung nach § 5 Absatz 3, § 6 
Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 2, 
3 und 5, §§ 11 oder 12 darf erst erlassen 
werden, wenn ein Abstimmungsverfahren zwi-
schen den betroffenen Trägern der öffentlichen 
Verwaltung durchgeführt worden ist.“

c) Die bisherigen Absätze 4 und 5 werden zu 
Absatz 6 und 7.

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu § 4 erhält folgende Fassung:

„§ 4 Datenschutz und Informationssicherheit „

b) Satz 1 wird Absatz 1.

c) Folgende Absätze 2 bis 4 werden angefügt:

„(2) Der Rahmen für die Wahrnehmung der 
Aufgabe der Informationssicherheit in der Lan-
desverwaltung ist die von der Landesregierung 
beschlossene Informationssicherheitsleitlinie 
für die Landesverwaltung Schleswig-Holstein 
(IS-LL) in der jeweils gültigen Fassung.

(3) Die Behörden der Träger der öffentlichen 
Verwaltung, deren IT-Systeme mit dem Lan-
desnetz verbunden sind, sind Mitglieder eines 
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Sicherheitsverbundes. Jedes Mitglied des Si-
cherheitsverbundes hat eine dem Schutzbedarf 
der verarbeiteten Daten und der Bedrohungs-
lage angemessene Informationssicherheit, 
auch im Hinblick auf andere Mitglieder des 
Sicherheitsverbundes, zu gewährleisten. Die 
Mitglieder des Sicherheitsverbundes fördern 
die Informationssicherheit in ihrem jeweiligen 
Zuständigkeitsbereich.

(4) Die für die ressortübergreifende IT zu-
ständige oberste Landesbehörde legt weitere 
Bedingungen für den Anschluss ans Landes-
netz fest Beschlossene Mindeststandards des 
Arbeitsgremiums Informationssicherheitsma-
nagement (AG ISM) für die IT-Sicherheit im 
Sicherheitsverbund sind im Geltungsbereich 
der IS-LL bindend.“

5. § 5 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgender neuer Satz 4 eingefügt: 

„Die technische Lösungsstrategie hat die Re-
alisierung auf Basis offener Standards sowie 
quelloffener Software zu prüfen.

b) Der bisherige Satz 4 wird Satz 5.

6. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Folgender Absatz 4 wird eingefügt:

„(4) Zur Unterstützung verwaltungsträger-
übergreifender Zusammenarbeit können, so-
weit dies technisch möglich und wirtschaftlich 
sinnvoll ist sowie Vorgaben des Datenschut-
zes und der Informationssicherheit eingehalten 
werden, Anwendungen für gemeinsames Ar-
beiten verwendet werden. Hierzu gehören un-
ter anderem audiovisuelle Konferenzsysteme, 
Dokumentenaustauschsysteme und Anwen-
dungen für kollaborative Zusammenarbeit.“

b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5.

7. Folgende §§ 7 bis 10 werden eingefügt:

„§ 7  
Einsatz von offenen Standards und offener 

Software, nachhaltige IT

(1) Zur Gewährleistung einer weitreichenden Inter- 
operabilität sollen neue Anwendungen und Tech-
nologien mit offenen Schnittstellen sowie offenen 
Standards ausgestattet und hierüber nutzbar ge-
macht werden. Neue Anwendungen und Techno-
logien sollen möglichst abwärts kompatibel sein.

(2) Dort, wo es technisch möglich und wirtschaft-
lich ist, soll der Einsatz von Open-Source-Soft-
ware vorrangig vor solcher Software erfolgen, 
deren Quellcode nicht öffentlich zugänglich ist 
und deren Lizenz die Verwendung, Weitergabe 
und Veränderung einschränkt sowie Anwendun-
gen und Technologien eingesetzt werden, die über 
ihren gesamten Lebenszyklus nachhaltig sind.

(3) Wird eine von Landesbehörden genutzte 
Open-Source-Software von diesen oder speziell 
für diese weiterentwickelt wird, ist der weiterent-
wickelte Quellcode unter eine geeignete offene-
Software- und Open-Source-Lizenz zu stellen und 
zu veröffentlichen, soweit keine sicherheitsrele-
vanten Aufgaben damit erfüllt werden und dies 
lizenzrechtlich zulässig ist. Im Landesrechnungs-
hof und bei der Präsidentin oder dem Präsidenten 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages findet 
diese Regelung keine Anwendung. Diese Behör-
den können die Regelungen in ihrem Zuständig-
keitsbereich jedoch für anwendbar erklären.

§ 8  
Automatisierung von Verwaltungsabläufen

(1) Die fachlich zuständigen obersten Landesbe-
hörden sollen im Benehmen mit der für die An-
gelegenheiten der ressortübergreifenden Informa-
tions- und Kommunikationstechnik zuständigen 
obersten Landesbehörde Prozesse im Sinne der 
§§ 5 und 6, verwaltungsinterne Prozesse und 
die Personalverwaltungsprozesse teilweise oder 
vollständig automatisieren.

(2) Möglichkeit der Automatisierung soll die Be-
schäftigten der Landesverwaltung bei der Auf-
gabenerledigung unterstützen und insbesondere

1. zur Datenanalyse, -kategorisierung, -sortie-
rung, -übertragung und -auswertung in Fach- 
anwendungen und Fachverfahren, sofern an-
dere Rechtsvorschriften dem nicht entgegen-
stehen,

2. im Rahmen der Personalverwaltung,

3. bei der Digitalisierung von Informationen für 
die elektronische Akte,

4. zur Recherche relevanter Sachverhalte im Ak-
tensystem und zum Informationsaustausch bei 
der Vorgangsbearbeitung,

5. zur Unterstützung bei Plausibilitätsprüfungen, 
Rechnungsprüfungen, der Ausübung von Kon-
troll- und Aufsichtsaufgaben,

6. zur Unterstützung bei der Erstellung von Prog- 
nosen, Haushaltsaufstellungen, Empfehlun-
gen, Hinweisen, Texten,

7. bei der Bereitstellung von Informationen für 
die Öffentlichkeit,

8. in der Kommunikation mit Personen bei häufig 
wiederkehrenden fachspezifischen Anfragen 
oder punktuell stark erhöhtem Anfrageaufkom-
men eingesetzt werden.

§ 9  
Umsetzung von Standardisierungsbeschlüssen 

des IT-Planungsrates

(1) Vom Planungsrat für die IT-Zusammenarbeit 
der öffentlichen Verwaltung zwischen Bund und 
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Ländern (IT-Planungsrat) verbindlich beschlossene 
fachunabhängige und fachübergreifende IT-Inter-
operabilitäts- oder IT-Sicherheitsstandards gemäß 
§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 3 des 
Vertrages über die Errichtung des IT-Planungsrats 
und über die Grundlagen der Zusammenarbeit 
beim Einsatz der Informationstechnologie in den 
Verwaltungen von Bund und Ländern - Vertrag 
zur Ausführung von Artikel 91c GG vom 20 No-
vember 2009 (BGBl. 2010 I S. 662), geändert 
durch den Ersten IT-Änderungsstaatsvertrag vom 
21. März 2019 (BGBl. 2019 I S. 1162), sind nach 
Ablauf der jeweils im Beschluss des IT-Planungs-
rats festgelegten Frist durch alle Träger der öffent-
lichen Verwaltung bei den von ihnen eingesetzten 
informationstechnischen Systemen einzuhalten. 
Soweit durch die Beschlüsse unmittelbar die Ge-
schäftsbereiche des Landesrechnungshofes und 
der Präsidentin oder des Präsidenten des Schles-
wig-Holsteinischen Landtages betroffen sind, fin-
det diese keine Anwendung. Die Behörden können 
die Beschlüsse in ihrem Zuständigkeitsbereich je-
doch für anwendbar erklären.

(2) Das landesinterne Abstimmungs- und Bera-
tungsgremium für die Koordination landeseinheitli-
cher Fragen im Bereich IT berät im Vorfeld über die 
Standardisierungsbeschlüsse des IT-Planungsrats 
im Sinne von Absatz 1 und nach der Beschluss-
fassung über die Einzelheiten der Umsetzung. Der 
Landesrechnungshof und die Präsidentin oder der 
Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen Land-
tages können an den Abstimmungs- und Bera-
tungsgremien teilnehmen.

§ 10  
Elektronische Formulare

Ist durch Rechtsvorschrift die Verwendung eines 
bestimmten Formulars vorgeschrieben, das ein 
Unterschriftsfeld vorsieht, wird allein dadurch 
nicht die Anordnung der Schriftform bewirkt. 
Bei einer für die elektronische Versendung an 
die Behörde bestimmten Fassung des Formulars 
entfällt das Unterschriftsfeld. Stellt eine Behörde 
ein elektronisches Formular bereit, soll dieses nur 
dann ein Unterschriftsfeld vorsehen, wenn die 
Schriftform angeordnet ist.“

8. Der bisherige § 8 wird § 12 und wie folgt geän-
dert:

a) In der Überschrift werden die Worte „zentrale 
Dienste“ durch das Wort „Basisdienste“ er-
setzt,

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „zent-
rale Dienste“ durch das Wort „Basisdienste“ 
ersetzt und die Angabe „(Basisdienste)“ wird 
gestrichen.

c) Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Basisdienste des Landes können ver-
schiedene Funktionen umfassen. Hierzu gehö-
ren insbesondere:
1. die Bereitstellung von Informationen über Auf- 

bau, Aufgaben, Arbeit der Landesregierung, 
aktuelle Themen und Termine über ein öf-
fentlich zugängliches, zentrales Landesportal,

2. die Veröffentlichung von Verwaltungsleis-
tungen, Informationen und Ressourcen 
einschließlich Kommunales Schleswig-Hol-
stein-Recht (KSH-Recht) in einem landes-
weiten Verzeichnis sowie eine Auflistung 
von Informationen über Behördenstandorte, 
Verwaltungsleistungen und die Zuordnun-
gen zu den jeweiligen Behörden,

3. die Bereitstellung eines modularen Formu-
lardienstes zur Abwicklung elektronischer 
Verwaltungsverfahren,

4. die sichere Kommunikation sowie der si-
chere Nachrichtentransport zwischen den 
Verfahrensbeteiligten sowie anderen Nut-
zerinnen und Nutzern von Verwaltungsleis-
tungen und der Verwaltung, die die Funkti-
onalitäten Signaturprüfung, Ver- und Ent-
schlüsselung, zentrale Authentifizierung, 
Zeitstempeldienst, Postein- und -ausgangs-
bücher sowie Virenprüfung umfasst,

5. die elektronische Abwicklung des Zahlungs-
verkehrs zwischen den Verfahrensbeteiligten 
sowie anderen Nutzerinnen und Nutzern von 
Verwaltungsleistungen und der Verwaltung,

6. der Datenaustausch über eine zentrale Vermitt- 
lungsstelle, um die Kommunikationsvorgän- 
ge einschließlich des Datenaustausches im 
Auftrag zwischen den Anwendern von unter- 
schiedlichen DV-Verfahren technisch und organi- 
satorisch zu unterstützen und zu optimieren,

7. die Bereitstellung eines zentralen, nicht für 
die Öffentlichkeit zugänglichen Verzeich-
nisdienstes, der alle Beschäftigten bei al-
len Trägern der öffentlichen Verwaltung 
in Schleswig-Holstein einschließlich ihrer 
behördeninternen Kommunikationsmöglich-
keiten umfasst,

8. die Bereitstellung einer einheitlichen An-
sprechstelle für die Bürgerinnen und Bürger 
im Land mit landesweit einheitlichen Zu-
gangsmöglichkeiten, die einen gemeinsa-
men telefonischen Eingangskanal für alle 
Behördenangebote der Kommunen und des 
Landes Schleswig-Holstein umfasst,

9. die Bereitstellung eines Registers zur Er-
hebung und zur Modellierung der Prozesse 
sowie eine technische Infrastruktur zur 
Realisierung der Online-Abwicklung aller 
geeigneten Verwaltungsverfahren,
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10. die Bereitstellung zentraler elektronischer 
Informations- und Datenregister zur Veröf-
fentlichung und Verbreitung von Informa-
tionen der Landesbehörden gemäß IZG-SH 
und Offene-Daten-Gesetz Schleswig-Hol-
stein,

11. die Bereitstellung eines Kontos im Sinne 
des § 3 Absatz 2 Satz 1 des Onlinezu-
gangsgesetzes (OZG) vom 14. August 
2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
3. Dezember 2020 (BGBl. I. S. 2668), 
für natürliche und juristische Personen zur 
Nutzung als zentrale Identifizierungs- und 
Authentifizierungskomponente zu Zwe-
cken der Inanspruchnahme von Leistun-
gen der öffentlichen Verwaltung,

12. die Mustererkennung, Textklassifizierung 
und Spracherkennung mit Hilfe datengetrie-
bener Informationstechnologien im Sinne 
des IT-Einsatz-Gesetzes vom 16. März 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 285, 296) für 
ressortübergreifende Anwendungsberei-
che sowie

13. E-Akte-Schnittstellen.

d) Folgender Absatz 3 wird eingefügt:

„(3) Die Nutzung von Basisdiensten ist für 
Landesbehörden verpflichtend, sofern für die 
jeweiligen Aufgabenwahrnehmungen ein Basis-
dienst angeboten wird. Im Landesrechnungs-
hof und bei der Präsidentin oder dem Präsiden-
ten des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
findet diese Regelung keine Anwendung. Der 
Landesrechnungshof, die Präsidentin oder der 
Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages und andere Träger der öffentlichen 
Verwaltung können gegenüber der für die res-
sortübergreifende IT verantwortlichen obers-
ten Landesbehörde oder einer von ihr benann-
ten Stelle erklären, dass sie der Nutzung eines 
Basisdienstes beitreten. Der Beitritt bedarf zu 
seiner Wirksamkeit der Zustimmung der für 
die ressortübergreifende IT verantwortlichen 
obersten Landesbehörde. Die Regelungen des 
IT-Gesetz für die Justiz des Landes Schleswig-
Holstein (IT-Justizgesetz - ITJG) vom 26. April 
2016 bleiben unberührt.“

e) Die bisherigen Absätze 3 und 4 werden zu 
Absatz 4 und 5 und wie folgt geändert:

aa) In Absatz 4 Satz 1 werden nach dem Wort 
„Datenschutz“ die Worte „allgemeine An-
forderungen an die Basisdienste sowie“ 
und nach den Worten „nähere Ausgestal-
tung der“ das Wort „jeweiligen“ eingefügt.

bb) Absatz 5 wird wie folgt geändert:

In Satz 1 wird nach den Worten „tech-
nische Funktionsfähigkeit der“ das Wort 
„jeweiligen“ eingefügt.

cc) In Satz 2 wird nach den Worten „für die“ 
das Wort „jeweiligen“ eingefügt.

f) Die bisherigen Absätze 5 und 6 werden zu 
Absatz 6 und 7.

Artikel 5 
Änderung des Informationszugangsgesetzes 

für das Land Schleswig-Holstein5)

Das Informationszugangsgesetz für das Land Schles-
wig-Holstein vom 19. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 89, ber. S. 279), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Juli 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 310), wird 
wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

Die Überschrift zu § 14 erhält folgende Fassung: 

„§ 14  Die oder der Landesbeauftragte für Infor-
mationszugang“

2. § 11 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 5 wird die Angabe „Satz 3“ 
durch die Angabe „Satz 4“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Infor-
mationsregister“ ein Komma und die Worte 
„eine Informationsregisterleitstelle bei der 
für die Angelegenheiten der ressortüber-
greifenden Informations- und Kommunika-
tionstechnik zuständigen obersten Landes-
behörde“ eingefügt.

bb) In Satz 2 wird das Wort „dort“ durch die 
Worte „im zentralen Informationsregister“ 
ersetzt.

3. § 12 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 2 werden die Worte „richten 
Verknüpfungen zu Internet-Seiten ein, auf de-
nen die Informationen zu finden sind“ durch 
die Worte „stellen diese über das Umweltportal 
Schleswig-Holstein bereit.“ ersetzt. 

b) Nach Absatz 3 Satz 2 wird folgender Satz 
eingefügt:

„Zur Verbreitung von Umweltinformationen 
nach Absatz 2 Satz 1 Nummer 5 und 7 auch 
in Verbindung mit Satz 2 kann abweichend von 
Absatz 1 Satz 2 das zentrale Internetportal 
des Landes nach § 20 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung genutzt werden.“

c) Der bisherige Absatz 3 Satz 3 wird Absatz 3 
Satz 4.

5) Ändert Ges. vom 19. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2010-3
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d) Folgender Absatz 6 wird eingefügt:

„(6) Das für Umwelt zuständige Ministerium wird 
ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu regeln:

1. die Art und Weise der Verbreitung von Um-
weltinformationen nach Absatz 2 Satz 1 
Nummer 5 und 7 auch in Verbindung mit 
Satz 2 über das zentrale Internetportal des 
Landes nach § 20 Absatz 1 Satz 1 des 
Gesetzes über die Umweltverträglichkeits-
prüfung sowie 

2. die Einzelheiten der Aktualisierung von ver-
öffentlichten Umweltinformationen gemäß 
Absatz 2 Satz 3, einschließlich des nach-
träglichen Wegfalls der Unterrichtungs-
pflicht nach Absatz 1.“

e) Absatz 6 wird Absatz 7

4. § 14 wird wie folgt neu gefasst: 

„§ 14  
Die oder der Landesbeauftragte für 

Informationszugang

(1) Eine Person, die der Ansicht ist, dass ihr In-
formationsersuchen zu Unrecht abgelehnt oder 
nicht beachtet worden ist oder dass sie von einer 
informationspflichtigen Stelle eine unzulängliche 
Antwort erhalten hat, kann die oder den Landes-
beauftragten für Informationszugang anrufen.

(2) Die oder der Landesbeauftragte für Informati-
onszugang informiert die Öffentlichkeit zu Fragen, 
die im Zusammenhang mit diesem Gesetz stehen. 

(3) Die oder der Landesbeauftragte für Informati-
onszugang berät die informationspflichtigen Stel-
len in Fragen zu diesem Gesetz und stellt sicher, 
dass die informationspflichtigen Stellen dieses 
Gesetz einhalten. In diesem Sinne können Hin-
weise und Empfehlungen, insbesondere zur Ver-
besserung des Informationszugangs, gegenüber 
den informationspflichtigen Stellen erteilt werden. 

(4) Die informationspflichtigen Stellen sind ver-
pflichtet, die oder den Landesbeauftragten für 
Informationszugang bei ihrer oder seiner Auf-
gabenerfüllung zu unterstützen. Der oder dem 
Landesbeauftragten für Informationszugang ist 
dabei insbesondere Auskunft zu Fragen zu er-
teilen, Einsicht in Vorgänge und Aufzeichnungen 
zu gewähren und Zutritt zu allen Diensträumen 
zu gewähren. Besondere Amts- und Berufsge-
heimnisse stehen dem nicht entgegen. Stellt die 
jeweils zuständige oberste Landesbehörde im Ein-
zelfall fest, dass durch eine mit der Einsicht in 
Vorgänge und Aufzeichnungen verbundene Offen-
legung von Informationen oder Umweltinformatio-
nen die Sicherheit des Bundes oder eines Landes 
gefährdet wird, dürfen die Rechte nach Satz 2 nur 
von der oder dem Landesbeauftragten persönlich 
oder den von ihr oder ihm schriftlich besonders 

damit betrauten Beauftragten ausgeübt werden. 
In diesem Fall müssen personenbezogene Daten 
einer betroffenen Person, der von der informati-
onspflichtigen Stelle bei der Verarbeitung ihrer Da-
ten Vertraulichkeit besonders zugesichert worden 
ist, auch der oder dem Landesbeauftragten oder 
den von ihr oder ihm schriftlich besonders mit der 
Ausübung ihrer oder seiner Rechte Beauftragten 
gegenüber nicht offenbart werden.

(5) Stellt die oder der Landesbeauftragte für 
Informationszugang Verstöße gegen dieses Ge-
setz fest, kann sie oder er diese gegenüber der 
informationspflichtigen Stelle beanstanden. Die 
oder der Landesbeauftragte für Informationszu-
gang soll zuvor die informationspflichtige Stelle 
zur Stellungnahme innerhalb einer von ihr oder 
ihm zu bestimmenden Frist auffordern. Vor der 
Beanstandung ist auch der zuständigen Rechts-, 
Dienst- oder Fachaufsichtsbehörde Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. Mit der Beanstan-
dung können Vorschläge zur Beseitigung der Ver-
stöße und zur sonstigen Umsetzung dieses Ge-
setzes verbunden werden. Die oder der Landesbe-
auftragte für Informationszugang hat die zustän-
dige Aufsichtsbehörde der informationspflichtigen 
Stelle und kann die oder den Antragsteller von 
der Beanstandung unterrichten. Dazu kann eine 
Kopie der Beanstandung an die Aufsichtsbehörde 
und an den Antragsteller weitergeleitet werden. 
Die informationspflichtige Stelle ist davon zu un-
terrichten. Satz 5 bis 7 finden nur Anwendung, 
soweit Ablehnungsgründe nach den §§ 9 und 10 
nicht entgegenstehen.

(6) Die oder der Landesbeauftragte für Informa-
tionszugang legt dem Landtag jährlich einen Tä-
tigkeitsbericht vor. Soweit der Tätigkeitsbericht 
den Verantwortungsbereich der Landesregierung 
betrifft, nimmt diese innerhalb von sechs Mona-
ten gegenüber dem Landtag Stellung. Der Land-
tag oder die Landesregierung können die oder 
den Landesbeauftragten ersuchen, bestimmte 
Vorgänge aus ihrem Aufgabenbereich zu prüfen.

(7) Die Vorschriften über den gerichtlichen 
Rechtsschutz bleiben unberührt.

(8) Die Aufgabe der oder des Landesbeauftragten 
für Informationszugang wird in Schleswig-Hol-
stein von der oder dem Landesbeauftragten für 
Datenschutz Schleswig-Holstein wahrgenommen.

Artikel 6 
Änderung der Schleswig-Holsteinischen 

Heilverfahrensverordnung6) 

Die Schleswig-Holsteinische Heilverfahrensverord-
nung vom 3. Dezember 2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 538), 
geändert durch Artikel 6 der Verordnung vom 

6) Ändert LVO vom 3. Dezember 2013, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-22-2
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4. Dezember 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 815), wird 
wie folgt geändert:

§ 3 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Die Kostenerstattung ist bei der obersten Dienst-
behörde in Textform und unter Vorlage der Belege zu 
beantragen. Als Belege sind deutlich lesbare Kopien 
oder digitale Zweitschriften einzureichen.“

Artikel 7 
Änderung des Landesbeamtengesetzes7) 

§ 84 Satz 1 des Landesbeamtengesetzes vom 26. 
März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93, ber. S.261), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
8. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 516), wird 
wie folgt geändert:

1. In Nummer 5 wird nach dem Wort „findet“ der 
Punkt durch ein Komma ersetzt.

2. Es wird folgende Nummer 6 angefügt:

„6. anstelle einer vorgeschriebenen Schriftform 
oder elektronischen Form auch die Textform 
zulässig ist.“

Artikel 8 
Änderung des Besoldungsgesetzes Schleswig-

Holstein8) 

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 309), wird wie folgt ge-
ändert:

1. § 28 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 Nummer 3 wird das Wort 
„schriftlich“ durch die Worte „in Textform“ 
ersetzt.

b) In Absatz 9 wird das Wort „schriftlich“ durch 
die Worte „in Textform“ ersetzt.

2. In § 76 Absatz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch 
die Worte „in Textform“ ersetzt.

Artikel 9 
Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

Schleswig-Holstein9) 

Das Beamtenversorgungsgesetz Schleswig-Holstein 
vom 26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), 
zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
25. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H.S. 201), wird wie 
folgt geändert:

1. In § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 wird das Wort 
„schriftlich“ durch die Worte „in Textform“ er-
setzt.

7) Ändert Ges vom 26. März 2009, GS Schl.-H. II,  
Gl.Nr. 2030-16

8) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-20

9) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-22

2. In § 50 Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „schrift-
lich“ durch die Worte „in Textform“ ersetzt.

3. In § 56 Absatz 9 Satz 1 wird das Wort „schriftli-
chen“ durch die Worte „einen in Textform gestell-
ten“ ersetzt.

4. In § 71 Satz 1 wird das Wort „schriftlich“ durch 
die Worte „in Textform“ ersetzt.

5. „In § 88b Satz 1 wird das Wort „schriftliche“ ent-
fernt und nach dem Wort „Erklärung“ die Wörter 
„in Textform“ hinzugefügt.

Artikel 10 
Gesetz  

über offene Daten der Träger der öffentlichen 
Verwaltung (Offene-Daten-Gesetz – ODaG)

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2010-4

§ 1  
Zweck; Grundsatz der offenen Daten

(1) Dieses Gesetz regelt die Bereitstellung unbearbei-
teter Daten der Träger der öffentlichen Verwaltung 
des Landes Schleswig-Holstein als offene Daten, um 
damit den freien und ungehinderten Zugang der All-
gemeinheit zu allen nicht schützenswerten, digitalen 
Daten zu stärken. Zugleich soll die infrastrukturelle 
Grundlage für ein landesweit einheitliches und in-
teroperables Datei- und Datenmanagement gelegt 
werden. Dieses Gesetz dient außerdem der Förde-
rung der Transparenz und Nachvollziehbarkeit von 
Verwaltungshandeln.

(2) Die Bereitstellung von Daten nach diesem Gesetz 
folgt dabei den in diesem Gesetz dargelegten Open-
Data-Grundsätzen der Vollständigkeit, der Verfügbar-
keit der Primärquelle, der Aktualität, des Zugangs, 
der Maschinenlesbarkeit, der nichtdiskriminierenden 
Bereitstellung, der nicht proprietären Bereitstellung, 
der Lizenzierung, der Dauerhaftigkeit und der Kos-
tenfreiheit. 

§ 2  
Bereitstellung von offenen Daten

(1) Die Träger der öffentlichen Verwaltung können 
die bei ihnen vorliegenden unbearbeiteten Daten über 
das Open-Data-Portal gemäß § 4 zum Datenabruf 
bereitstellen. Die Landesbehörden sollen hiervon im 
Rahmen ihrer verfügbaren Ressourcen Gebrauch ma-
chen. Satz 2 gilt nicht für

a. den Landtag, soweit er parlamentarische Aufga-
ben wahrnimmt; zur parlamentarischen Aufga-
benwahrnehmung zählt auch die gutachterliche 
oder rechtsberatende Tätigkeit im Auftrag einer 
oder mehrerer Fraktionen;

b. die Gerichte, Strafverfolgungs- und Strafvoll-
streckungsbehörden, soweit sie als Organe der 
Rechtspflege tätig sind oder waren;

c. den Landesrechnungshof, soweit er in richterli-
cher Unabhängigkeit tätig wird.
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(2) Ein Anspruch auf Bereitstellung unbearbeiteter 
Daten wird durch dieses Gesetz nicht begründet. 
Soweit Landesbehörden bereits freiwillig oder auf 
einer gesetzlichen Grundlage der Allgemeinheit un-
bearbeitete Daten bereitstellen, sollen diese auch 
über das Open-Data-Portal gemäß § 4 die Bereitstel-
lung realisieren. § 4 Absatz 3 findet entsprechende 
Anwendung.

(3) Absatz 1 gilt nicht für unbearbeitete Daten, die

 1.  die Wettbewerbsfähigkeit öffentlicher Unterneh-
men sicherstellen;

 2.  geistiges Eigentum Dritter betreffen;

 3.  die Geschäftsgeheimnisse einschließlich Be-
triebsgeheimnissen, Berufsgeheimnissen und 
Unternehmensgeheimnissen darstellen;

 4.  aufgrund eines übergeordneten öffentlichen In-
teresses an der Geheimhaltung nicht zugänglich 
sind, insbesondere wegen

a) des Schutzes der nationalen Sicherheit, der 
Verteidigung oder der öffentlichen Sicherheit 
oder

b) der statistischen Geheimhaltung;

 5.  aufgrund ihrer Eigenschaft als vertrauliche Infor-
mationen über den Schutz kritischer Infrastruk-
turen im Sinne der Richtlinie (EU) 2008/1141  
nicht oder nur eingeschränkt zugänglich sind;

 6.  aufgrund einer gesetzlichen Regelung nicht oder 
nur eingeschränkt zugänglich sind, insbesondere 
in den Fällen, in denen ein rechtliches oder be-
rechtigtes Interesse nachzuweisen ist, um Zu-
gang zu den Informationen zu erhalten;

 7.  durch öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten 
oder deren Beauftragte verarbeitet werden und 
unmittelbar der Wahrnehmung der Grundrechte 
nach Artikel 5 des Grundgesetzes dienen;

 8.  Forschungsdaten betreffen, soweit die Bereit-
stellung eine Beeinträchtigung der Grundrechte 
gemäß Artikel 5 Absatz 3 Grundgesetz für die 
Bundesrepublik Deutschland (GG) darstellen 
würde;

 9.  Informationen über den Schutz kerntechnischer 
Anlagen gegen Störmaßnahmen oder sonstige 
Einwirkungen Dritter enthalten;

10.  Informationen über gentechnische Anlagen und 
über gentechnische Arbeiten enthalten oder 

11.  personenbezogene Daten sind. 

(4) Veröffentlichungspflichten und das Recht auf Zu-
gang zu Informationen durch andere oder aufgrund 

anderer Gesetze bleiben unberührt und gehen den 
Regelungen dieses Gesetzes vor.

§ 3  
Begriffe

Im Sinne dieses Gesetzes gelten folgende Definiti-
onen:

1. Offene Daten“ sind solche, die von jeder und je-
dem zu jedem Zweck genutzt, weiterverbreitet 
und weiterverwendet werden dürfen;

2. Unbearbeitete Daten“ sind alle Informationen, die 
die Träger der öffentlichen Verwaltung zur Erfül-
lung der ihnen übertragenen Aufgaben erheben 
oder durch Dritte erheben lassen und die nicht 
interpretiert, bewertet oder in sonstiger Weise be-
arbeitet wurden. Daten gelten auch dann als un-
bearbeitet, soweit eine Bearbeitung lediglich aus 
rechtlichen oder tatsächlichen Gründen erfolgte, 
um die Bereitstellung zu ermöglichen, wie bei-
spielsweise die Vornahme einer Anonymisierung. 
In Betracht kommen insbesondere Informationen 
folgender Kategorien:

a) Geodaten und Georaum, wie Postleitzahlen, 
nationale und lokale Karten,

b) Erdbeobachtung und Umwelt, wie Energiever-
brauch und Satellitenbilder,

c) Meteorologie, wie In-situ-Daten von Messins-
trumenten und Wettervorhersagen,

d) Statistiken, wie demografische und ökonomi-
sche Indikatoren,

e) Unternehmen und Eigentumsverhältnisse von 
Unternehmen, wie Unternehmensregister und 
Registrierungskennungen,

f) Mobilität, wie Straßenverkehrszeichen und 
Binnenwasserstraßen,

g) weitere hochwertige Datensätze im Sinne 
der Artikel 13 und 14 der Richtlinie (EU) 
2019/1024 über offene Daten und die Wei-
terverwendung von Informationen des öffent-
lichen Sektors (Neufassung)2

h) Umweltinformationen gemäß § 2 Absatz 2 Num-
mer 1, 2, 5 und 6 Informationszugangsgesetz 
für das Land Schleswig-Holstein (IZG-SH);

i) fachneutralen Kernkomponenten der Geoda-
teninfrastruktur Schleswig-Holstein gemäß 
§ 5 Absatz 1 des Geodateninfrastrukturge-
setzes (GDIG);

3. Abruf ist das Herunterladen der über eine all-
gemeinzugängliche Schnittstelle des Open-Data-
Portals gemäß § 4 bereitgestellten Daten auf das 

1 Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. Dezember 
2008 über die Ermittlung und Ausweisung europä-
ischer kritischer Infrastrukturen und die Bewertung der 
Notwendigkeit, ihren Schutz zu verbessern (ABI. L 345 
S. 75)

22 Richtlinie 2008/114/EG des Rates vom 8. Dezember 
2008 über die Ermittlung und Ausweisung europä-
ischer kritischer Infrastrukturen und die Bewertung der 
Notwendigkeit, ihren Sc
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eigene informationstechnische System durch die 
Nutzenden;

4. Dynamische Daten sind unbearbeitete Daten, 
die häufig oder in Echtzeit aktualisiert werden, 
insbesondere aufgrund ihrer Volatilität oder ihres 
raschen Veraltens; von Sensoren generierte Da-
ten werden in der Regel als dynamische Daten 
angesehen;

5. Offenes Format ist ein Dateiformat, das nicht-
proprietär und plattformunabhängig ist und der 
Öffentlichkeit ohne Einschränkungen, die der 
Nutzung von Daten hinderlich wären, zugänglich 
gemacht wird;

6. ist ein Format maschinenlesbar wenn die enthal-
tenen Daten durch Software automatisiert aus-
gelesen und verarbeitet werden können;

7. Anerkannter, offener Standard ist ein in Textform 
niedergelegter Standard, in dem die Anforderun-
gen für die Sicherstellung der Interoperabilität der 
Software niedergelegt sind;

8. Verarbeiten ist jeder mit Hilfe automatisierter 
Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede Vor-
gangsreihe im Zusammenhang mit Daten, wie 
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 
Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 
Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die 
Verwendung, die Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, der Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung.

§ 4  
Open-Data-Portal; Open-Data-Leitstelle

(1) Die für die ressortübergreifende Informations- 
und Kommunikationstechnik (IT) zuständige oberste 
Landesbehörde richtet ein Open-Data-Portal als Ba-
sisdienst gemäß § 12 des E-Government-Gesetzes 
vom 8. Juli 2009 (GVOBl. S. 398), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 16. März 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 285) für die Bereitstellung und 
den Abruf unbearbeiteter Daten über öffentlich zu-
gängliche Netze und eine Open-Data-Leitstelle ein.

(2) Das Open-Data-Portal soll mit anderen Portalen, 
die offene Daten bereitstellen, verknüpft werden und 
eine offene Schnittstelle enthalten. Der Abruf offener 
Daten ist jederzeit ohne Registrierung, Darlegung 
eines besonderen Interesses oder mengenmäßige 
Beschränkungen möglich. Entgelte oder Gebühren 
für die Nutzung des Open-Data-Portals werden nicht 
erhoben. Ein Anspruch auf die Einrichtung von be-
sonderen Schnittstellen oder anderen technischen 
Zugangsformen sowie Anspruch auf bestimmte zeit-
liche oder mengenmäßige Bereitstellungen von Daten 
besteht nicht. 

(3) Die für die ressortübergreifende IT zuständige 
oberste Landesbehörde kann durch Verordnung ge-
mäß § 12 Absatz 4 E-Government-Gesetz unter 

Berücksichtigung von § 5 Absatz 3 Satz 3 dieses 
Gesetzes Regelungen zu einer Bereitstellung von 
unbearbeiteten Daten durch Dritte auf dem Open-
Data-Portal treffen.

(4) Die Aufgaben der Open-Data-Leitstelle umfassen 
die Sicherstellung des Betriebs, die Weiterentwick-
lung und die Qualitätssicherung des Open-Data-Por-
tals, Festlegung von technischen Standards sowie die 
allgemeine Förderung des Gesetzeszweckes. Zudem 
soll sie andere öffentliche Stellen bei der Ermittlung 
geeigneter Daten, erforderlichen Prozessanpassun-
gen, der Umsetzung der Open-Data-Standards sowie 
der Bereitstellung der Daten auf dem Open-Data-
Portal unterstützen. Näheres regelt die für die ressort-
übergreifende IT zuständige oberste Landesbehörde 
durch Rechtsverordnung.

(5) Um den Zweck dieses Gesetzes zu fördern, kann 
die Open-Data-Leitstelle Landesbehörden, mit Aus-
nahme der in § 2 Absatz 1 Satz 3 genannten, an-
regen, bestimmte unbearbeitete Daten bereitzustel-
len. Die Open-Data-Leitstelle und die angesprochene 
Landesbehörde haben sich hierüber ins Benehmen zu 
setzen. Die Open-Data-Leitstelle hat die angespro-
chene Landesbehörde in diesem Fall gemäß Absatz 4 
Satz 2 zu unterstützen. Die angesprochene Landes-
behörde soll der Anregung der Open-Data-Leitstelle 
nur dann nicht nachkommen, wenn ihr durch die 
Bereitstellung ein unverhältnismäßiger Aufwand ent-
steht, der auch durch die Unterstützung durch die 
Open-Data-Leitstelle nicht auf ein vertretbares Maß 
reduziert werden kann.

§ 5 
 Einhaltung der Open-Data-Standards

(1) Werden gemäß § 2 Absatz 1 unbearbeitete Daten 
bereitgestellt, hat dies in der Regel mit den zugehöri-
gen Metadaten elektronisch und in nach dem Stand 
der Technik offenen, maschinenlesbaren und inter-
operablen Formaten zu erfolgen. Die Daten sollen 
gemeinfrei, anderenfalls unbeschränkt unter freier 
Lizenz zur Verfügung gestellt werden. Es werden 
keine eigenen landesspezifischen Lizenzen entwickelt 
oder verwendet.

(2) Die Bereitstellung unbearbeiteter Daten und 
Sammlungen von unbearbeiteten Daten gemäß § 2 
Absatz 1 erfolgt abschließend, vollständig und un-
verzüglich nach der Erhebung. Sofern der Zweck 
der Erhebung dadurch beeinträchtigt wird oder 
technische oder sonstige gewichtige Gründe einer 
abschließenden, vollständigen oder unverzüglichen 
Bereitstellung entgegenstehen, erfolgt die Bereit-
stellung unverzüglich nach Wegfall der Beeinträch-
tigung. Abweichend von Satz 1 sind Daten, die zu 
Forschungszwecken erhoben wurden, grundsätzlich 
erst bereitzustellen, wenn das der Datenerhebung zu-
grundeliegende Forschungsvorhaben abgeschlossen 
und der Forschungszweck erfüllt sind, sofern sich 
aus spezialgesetzlichen Regelungen nichts Anderes 
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ergibt. Bei der Erhebung dynamischer Daten sind 
sich am Zweck der Datenerhebung orientierende 
Zwischenstände auch als Massendownload bereit-
zustellen. Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend.

(3) Verantwortlich für die Einhaltung der Open-Data-
Standards nach Absatz 1 und 2 ist die öffentliche 
Stelle, die für die Erhebung der unbearbeiteten Daten 
zuständig ist und diese Daten erstmalig erhebt. Wer-
den die Daten von einer anderen öffentlichen Stelle, 
Beliehenen oder Dritten aufgrund einer gesetzlichen 
oder rechtlichen Verpflichtung an eine öffentliche 
Stelle übermittelt, soll die empfangende öffentliche 
Stelle die Open-Data-Standards als Übermittlungs-
standard festlegen. Die Übermittlung unbearbeiteter 
Daten kann auch automatisiert und direkt über eine 
Schnittstelle zum Open-Data-Portal erfolgen.

(4) Die Träger der öffentlichen Verwaltung berück-
sichtigen frühzeitig die Einhaltung der Open-Data-
Standards, insbesondere bei

1. der Optimierung von Verwaltungsabläufen gemäß 
§ 5 des E-Government-Gesetzes,

2. dem Abschluss von vertraglichen Regelungen zur 
Erhebung oder Verarbeitung der Daten sowie

3. der Beschaffung von IT-Systemen für die Spei-
cherung und Verarbeitung von Daten.

(5) Die Träger der öffentlichen Verwaltung müssen 
die bereitgestellten Daten nicht über das zur Erfül-
lung ihres gesetzlichen Auftrags erforderliche Maß 
hinaus auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Plausibilität 
oder in sonstiger Weise prüfen. Die Berichtigung 
offensichtlicher Fehler zum Zweck der Qualitäts-
sicherung stellt keine Nutzung, Weiterverbreitung 
oder Weiterverwendung der Daten im Sinne von § 3 
Nummer 1 dar.

(6) Die für die ressortübergreifende IT zuständige 
oberste Landesbehörde kann durch Verordnung ge-
mäß § 12 Absatz 4 E-Government-Gesetz nähere 
Regelungen zu den Open-Data-Standards sowie Ver-
fahrensregelungen für die Bereitstellung der Daten 
treffen.

§ 6  
Weiterverwendung offener Daten

(1) Der Abruf und die Weiterverwendung der of-
fenen Daten erfolgt auf eigene Verantwortung der 
Nutzenden. Eine Haftung der Träger der öffentlichen 
Verwaltung aufgrund dieses Gesetzes oder für Schä-
den, die durch die Weiterverwendung oder Nutzung 
von bereitgestellten Daten verursacht werden, ist 
ausgeschlossen. Der Haftungsausschluss gilt ins-
besondere für die in § 5 Absatz 5 Satz 1 geltende 
beschränkte Prüfpflicht.

(2) Die Nutzung und Weiterverwendung der offenen 
Daten kann unter Beachtung der Regelungen des In-
formationsweiterverwendungsgesetzes vom 13. De- 
zember 2006 (BGBl. I S. 2913), zuletzt geändert 

durch Artikel 1 des Gesetzes vom 8. Juli 2015 (BGBl. I 
S. 1162), eingeschränkt werden. Die Open-Data-
Leitstelle stellt sicher, dass entsprechende Standard-
lizenzen, die an besondere Lizenzanträge angepasst 
werden können, auf dem Open-Data-Portal zur Ver-
fügung stehen.

§ 7  
Überprüfung und Bericht

Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen 
dieses Gesetzes mit wissenschaftlicher Unterstüt-
zung. Sie legt dem Landtag dazu vier Jahre nach 
Inkrafttreten des Gesetzes und dann jeweils alle vier 
Jahre einen Bericht vor.

Artikel 11  
Änderung des Geodateninfrastrukturgesetzes10) 

Das Geodateninfrastrukturgesetz für das Land 
Schleswig-Holstein vom 15. Dezember 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. 2010, S. 717), zuletzt geändert durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 876), wird wie folgt geändert:

In § 13 Absatz 1 wird folgender Satz angefügt:

„Amtliche Geodaten des Liegenschaftskatasters und 
der Landesvermessung, die gemäß § 2 Absatz 1 des 
Offene-Daten-Gesetzes vom 16. März 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 285, 293), bereitgestellt werden sollen, 
sind von Satz 2 nicht umfasst.“

Artikel 12 
Gesetz  

über die Möglichkeit des Einsatzes von  
datengetriebenen Informationstechnologien  

bei öffentlich-rechtlicher Verwaltungstätigkeit 
(IT-Einsatz-Gesetz – ITEG)
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2010-5

§ 1  
Zweck und Anwendungsbereich, 

Verantwortlichkeit

(1) Dieses Gesetz gilt für die öffentlich-rechtliche 
Verwaltungstätigkeit der Träger der öffentlichen Ver-
waltung im Lande Schleswig-Holstein.

(2) Die folgenden Regelungen ermöglichen den Ein-
satz von datengetrieben Informationstechnologien. 
Sie sollen sicherstellen, dass der Einsatz dieser 
Technologien bei der Wahrnehmung der öffentlich-
rechtlichen Verwaltungstätigkeit der Träger der öf-
fentlichen Verwaltung im Sinne des § 2 des Lan-
desverwaltungsgesetzes (LVwG) unter Wahrung des 
Rechts auf informationelle Selbstbestimmung sowie 
der Prinzipien des Vorrangs des menschlichen Han-
delns, der menschlichen Aufsicht und Verantwort-
lichkeit, der Transparenz, der technischen Robustheit 
und Sicherheit, der Vielfalt, Nicht-Diskriminierung, 

10) Ändert Ges. vom 15. Dezember 2010, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2129-44
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Fairness sowie des gesellschaftlichen und ökologi-
schen Wohlergehens erfolgt.

(3) Zu den datengetriebenen Informationstechno-
logien gehören automatisierte Verfahren, die zur 
Lösung komplexer Aufgaben und Ziele aus einer 
oder mehreren Datenquellen vorhandene, von ihnen 
gemessene, wahrgenommene oder kombinierte Da-
ten selbständig vergleichen oder interpretieren. Die 
Auswahl, welche Daten mit welcher Gewichtung 
berücksichtigt werden, wird hierbei auf Grundlage 
vorhergehender Bewertungen des Verfahrens oder 
auf Basis von Referenzdaten und vorgegebenen Be-
wertungen getroffen.

§ 2  
Grundsatz der Zulässigkeit des Einsatzes 

 von datengetriebenen Informationstechnologien; 
Ausnahmen

(1) Der Einsatz datengetriebenen Informationstech-
nologien muss gemäß den Grundsätzen aus § 1 Ab-
satz 2 Satz 2 erfolgen und ist unter Beachtung der 
Bestimmungen nach Absatz 2 zulässig, soweit nicht 
durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas 
anderes bestimmt ist. Dabei stellt jede öffentliche 
Stelle die Transparenz, Beherrschbarkeit, Robustheit 
und Sicherheit der von ihr eingesetzten, datenge-
triebenen Informationstechnologie durch geeignete 
technische und organisatorische Maßnahmen sicher.

(2) Der Einsatz von datengetriebenen Informations-
technologien ist in folgenden Anwendungsbereichen 
nicht zulässig:

1. bei der Ausübung unmittelbaren Zwangs gegen 
das Leben und die körperliche Unversehrtheit na-
türlicher Personen im Verwaltungsvollzug,

2. bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 
zum Zweck der Beurteilungen der Persönlichkeit, 
der Arbeitsleistung, der physischen und psychi-
schen Belastbarkeit, der kognitiven oder emotio-
nalen Fähigkeiten von Menschen, der Erstellung 
von Prognosen über die Straffälligkeit einzelner 
Personen oder Personengruppen,

3. zur massenweisen Identifikation von Personen bei 
Versammlungen oder Veranstaltungen anhand von 
biometrischen Merkmalen und

4. dem Erlass eines Verwaltungsakts, bei dem ein 
Ermessen oder ein Beurteilungsspielraum besteht.

Werden datengetriebene Informationstechnologien 
entgegen den Bestimmungen in Satz 1 eingesetzt, 
so dürfen Informationen, die aus diesem Einsatz 
unmittelbar oder mittelbar hervorgehen, nicht wei-
terverwendet oder verwertet werden. Sofern ein Ver-
waltungsakt erlassen wird, ist dieser nichtig.

(3) Der Einsatz von datengetriebenen Informations-
technologien zur Umkehr von technisch-organisa-
torischen Maßnahmen des Datenschutzes und der 
Informationssicherheit, insbesondere der Verschlüs-

selung, Anonymisierung und Pseudonymisierung ist 
nur unter den Voraussetzungen zulässig, unter denen 
die Daten erhoben oder sonst weiterarbeitet werden 
dürfen.

(4) Die jeweilige öffentliche Stelle überprüft in regel-
mäßigen Abständen, ob der Einsatz datengetriebe-
ner Informationstechnologien im Einklang mit den 
Bestimmungen dieses Gesetzes erfolgt.

§ 3  
Begriffe und Automationsstufen

(1) Im Sinne dieses Gesetzes ist

1. eine datengetriebene Informationstechnologie ein 
Basisdienst gemäß § 2 Nummer 10 des E-Govern-
ment-Gesetzes (EGovG) vom 8. Juli 2009 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 398) zuletzt geändert durch Artikel 4 
des Gesetzes vom 16. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 285), ein Fachverfahren gemäß § 2 Nummer 4 
EGovG oder eine Fachanwendung gemäß § 2 
Nummer 5 EGovG, die zur effizienten Lösung 
einer speziellen Aufgabe oder einer komplexen 
Fragestellung auf Grundlage eines Datensatzes 
mit Hilfe spezieller Systeme, wie künstlicher neu-
ronaler Netze und maschineller Lernverfahren, ein-
gesetzt wird und ohne aktiven Eingriff Parameter 
der Entscheidungsfindung weiterentwickelt;

2. ein Chatbot ein Text- oder sprachbasierter Basis-
dienst gemäß § 2 Nummer 10 EGovG, ein Fach-
verfahren gemäß § 2 Nummer 4 EGovG oder eine 
Fachanwendung gemäß § 2 Nummer 5 EGovG, 
der beziehungsweise die durch Nutzung von 
Datenbanken und Schnittstellen in adressaten-
gerechter Sprache einen Dialog zwischen einem 
Menschen und einem technischen System initi-
ieren kann.

(2) Nach diesem Gesetz werden Automationsstufen 
von datengetriebenen Informationstechnologie wie 
folgt klassifiziert:

1. Stufe 1 (Assistenzsystem) entspricht einer Tech-
nologie, die für eine ihr zugewiesene Aufgabe 
selbstständig die Auswahl der relevanten Informa-
tionen sowie eine Priorisierung entscheidungsre-
levanter Faktoren vornimmt; die oder der zustän-
dige Beschäftigte entscheidet, ob die Technologie 
zur Bearbeitung der Aufgabe eingesetzt und ob 
das gelieferte Ergebnis angenommen, abgelehnt 
oder unter Verwendung neuer Parameter wieder-
holt zur Bearbeitung gestellt wird;

2. Stufe 2 (Delegation) entspricht einer Technologie, 
die dauerhaft zur Bearbeitung einer bestimmten 
Aufgabe eingesetzt wird, ohne dass die Bearbei-
tung dieser Aufgabe im Einzelfall von einer oder 
einem Beschäftigten initiiert werden muss; zur 
Bearbeitung der vorgegebenen Aufgabe kann der 
Lösungsweg ohne menschlichen Eingriff optimiert 
werden; Probleme bei der Bearbeitung der Auf-
gabe können mit Hilfe einer Mitarbeiterin oder ei-
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nes Mitarbeiters gelöst werden, zudem können in 
vorhersehbaren Situationen Entscheidungen ohne 
menschliche Unterstützung getroffen werden;.

3. Stufe 3 (autonome Entscheidung) entspricht einer 
Technologie, die über Stufe 2 hinausgehend Pro-
bleme bei der Bearbeitung der ihr zugewiesenen 
Aufgabe selbstständig lösen und auch in unvor-
hergesehenen Situationen Entscheidungen ohne 
menschliche Unterstützung treffen kann.

§ 4  
Verantwortlichkeit

(1) Für den Einsatz von datengetriebenen Informati-
onstechnologien und dessen Folgen sowie die Beach-
tung der Vorgaben dieses Gesetzes ist die öffentliche 
Stelle verantwortlich, die diese Technologien zur Er-
ledigung der ihr übertragenen Aufgaben einsetzt.

(2) Verwenden mehrere öffentliche Stellen dieselbe 
datengetriebene Informationstechnologie, so sind sie 
gemeinschaftlich Verantwortliche. Sie legen in einer 
Vereinbarung in transparenter Form fest, wer von 
ihnen welche Verpflichtung gemäß diesem Gesetz 
erfüllt. In der Vereinbarung ist zudem die Ansprech-
person gemäß § 7 anzugeben.

(3) Bedienen sich öffentliche Stellen Dritter für den 
Einsatz von datengetriebener Informationstechnolo-
gien, müssen sie hinreichende Garantien dafür bie-
ten, dass die nach diesem Gesetz erforderlichen Be-
dingungen, insbesondere die geeigneten technischen 
und organisatorischen Maßnahmen, durch die Dritten 
beachtet und eingehalten werden. Der Einsatz erfolgt 
auf der Grundlage eines Vertrags oder eines anderen 
Rechtsinstruments, in dem die Pflichten des Dritten 
zur Beachtung dieses Gesetzes festgelegt werden.

§ 5  
Zuordnung zu einer Automationsstufe

(1) Eine datengetriebene Informationstechnologie ist 
immer einer der in § 3 Absatz 2 benannten Automa-
tionsstufen zuzuordnen. Die Zuordnung zur jeweiligen 
Stufe soll zur Beurteilung von Risiken sowie für die 
Auswahl geeigneter technischer und organisatorischer 
Maßnahmen herangezogen werden. Die jeweilige 
Stufe ist in einer gesonderten Erklärung anzugeben.

(2) Bei Informationstechnologien gemäß § 3 Absatz 2 
ist eine Übernahme der Erfüllung der Aufgabe durch 
eine oder einen Beschäftigten erforderlich, wenn

1. der oder die Antragstellende auf gewichtige Um-
stände hinweist, die nach deren Würdigung einer 
automatisierten Bearbeitung entgegenstehen,

2. ein Problem bei der Bearbeitung der Aufgaben 
gemeldet wird,

3. die Bearbeitung der zugewiesenen Aufgabe aus 
technischen Gründen nicht möglich ist oder

4. die Informationstechnologie trotz Einhaltung der 
vordefinierten Parameter keine dem Zweck des 
Einsatzes entsprechenden Ergebnisse liefert.

Für das Eintreten einer der in Nummer 1 bis 4 ge-
nannten Fälle muss ein Prozess vorliegen, der sowohl 
eine Abschaltung der datengetriebenen Informations-
technologie durch eine oder einen Beschäftigten als 
auch die Übernahme der Bearbeitung der entspre-
chenden Aufgabe durch eine oder einen Beschäftig-
ten ermöglicht.

§ 6  
Transparenz; Nichtigkeit von Verwaltungsakten

(1) Die Behörde legt den Algorithmus von datenba-
sierten Informationstechnologien und die dieser zu-
grundeliegenden Datenbasis offen, sofern nicht der 
Schutz personenbezogener Daten, sonstige Rechte 
Dritter oder öffentliche Interessen an der Geheim-
haltung dem entgegenstehen. Sofern Gründe einer 
Offenlegung des Algorithmus entgegenstehen, sind 
diese dem Grunde nach zu nennen. Der Offenlegung 
ist zudem eine in allgemeinverständlicher Form und 
Sprache formulierte Beschreibung beizufügen, aus 
der sich die grundsätzliche Funktionsweise und die 
Entscheidungslogik des Algorithmus ergeben.

(2) Datengetriebene Informationstechnologien, die 
keine personenbezogenen Daten verarbeiten, sind 
in einem Verzeichnis analog zu Artikel 30 der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverord-
nung)1 zu führen.

(3) Werden datengetriebene Informationstechnolo-
gien zu Kommunikationszwecken oder vergleichbaren 
Aktivitäten eingesetzt, sind die Beteiligten vorab, 
zweifelsfrei und in verständlicher Form darauf hin-
zuweisen, dass sie nicht mit einem Menschen kom-
munizieren. Darüber hinaus muss neben der Kommu-
nikationsweise gemäß Satz 1 eine alternative Kom-
munikationsform möglich sein, die sich unmittelbar 
auf menschliches Handeln zurückführen lässt.

(4) Entscheidungen, insbesondere in Form von Ver-
waltungsakten, ist ein Hinweis auf die teilweise 
oder vollständige Bearbeitung und gegebenenfalls 
Entscheidungsfindung mittels datengetriebenen In-
formationstechnologien hinzuzufügen. Der Hinweis 
enthält mindestens folgende Informationen:

1. die Offenlegung des verwendeten Algorithmus,

2. den Umfang des Einsatzes der datengetriebenen 
Informationstechnologien unter Nennung und 
Erläuterung der Automationsstufe gemäß § 3 
Absatz 2 und

3. die Belehrung über die Möglichkeit und die recht-
lichen sowie tatsächlichen Folgen der KI-Rüge ge-
mäß § 12, sofern eine datengetriebene Informa-

1 Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz 
natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Auf-
hebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grund-
verordnung) (ABl. L 119 S. 1, ber. 2016 ABl. L 314 S. 72).
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tionstechnologie gemäß § 3 Absatz 2 Nummer 2 
oder 3 eingesetzt wurde.

(5) Sofern ein schriftlicher oder elektronischer sowie 
ein schriftlich oder elektronisch bestätigter Verwal-
tungsakt im Sinne des § 106 LVwG mithilfe oder 
aufgrund von datengetriebener Informationstech-
nologie mit der Automationsstufe 2 oder 3 gemäß 
§ 3 Absatz 2 erlassen wird und keinen oder einen 
unvollständigen Hinweis gemäß Absatz 4 enthält, 
ist der Verwaltungsakt nichtig.

§ 7  
Menschliche Aufsicht; 

Vorrang menschlicher Entscheidungen

(1) Datengetriebene Informationstechnologien dürfen 
nur unter menschlicher Aufsicht unter Nennung einer 
Ansprechperson verwendet werden. Jede für das 
Verwaltungsverfahren maßgebliche Entscheidung 
muss jederzeit einer oder einem Beschäftigten zu-
geordnet werden können.

(2) Entscheidungen einer öffentlichen Stelle, die auf 
dem Einsatz datengetriebener Informationstechnolo-
gien beruhen oder maßgeblich von diesen vorberei-
tet wurden, können durch zuständige Beschäftigte 
abgeändert werden.

§ 8  
Datengrundlage; Verarbeitung 

personenbezogener Daten

(1) Zum Zweck der Entwicklung und des Trainings 
von datengetriebenen Informationstechnologien dür-
fen Daten von Trägern der öffentlichen Verwaltung 
verarbeitet werden. Personenbezogene Daten dürfen 
nur verarbeitet werden, wenn ein effektives Training 
der datengetriebenen Informationstechnologien nur 
mit unverhältnismäßigem Aufwand auf andere Weise 
erfolgen kann.

(2) Werden personenbezogene Daten zu Trainings-
zwecken verarbeitet oder ist nicht auszuschließen, 
dass personenbezogene Daten betroffen sein könn-
ten, dürfen nur solche Daten verarbeitet werden, die 
im Zusammenhang mit der zu trainierenden Aufga-
benwahrnehmung erhoben und gespeichert wurden. 
Die personenbezogenen Daten sind vor einer Verar-
beitung zu Trainingszwecken zu pseudonymisieren, 
sofern der Zweck dadurch nicht verhindert wird.

(3) Die öffentliche Stelle überprüft und stellt sicher, 
dass die bei der Entwicklung, dem Training und dem 
Einsatz der datengetriebenen Informationstechnolo-
gie zugrunde gelegten Daten nicht-diskriminierend, 
integer, objektiv und valide sind sowie den in § 1 
dargelegten grundsätzlichen Prinzipien entsprechen.

(4) Die öffentliche Stelle dokumentiert die für die Ent-
wicklung und den Einsatz der datengetriebenen Infor-
mationstechnologien verwendeten Daten. Dabei sind 
mindestens die Quelle der Daten, der Datenlieferant, 
der Erhebungskontext und der Erhebungszeitpunkt 

zu dokumentieren. Soweit möglich, sollen auch die 
Mess- und Erhebungsmethode dokumentiert werden.

§ 9  
Beherrschbarkeit und Risiko

(1) Je höher der Grad der Automation im Sinne des § 3 
Absatz 2 eingestuft wird, desto umfangreichere Maß-
nahmen sind zur Gewährleistung der Beherrschbarkeit 
der datengetriebenen Informationstechnologien zu er-
greifen. Zu diesen Maßnahmen zählen insbesondere:

a. die Gewährleistung, dass menschliche Entschei-
dungen in jedem Fall Vorrang im Sinne des § 7 
Absatz 2 haben,

b. Methoden zur Überprüfung und Nachvollziehbar-
keit der Entscheidungsprozesse,

c. die Erstellung von Rechte- und Rollenkonzepten, 
um Entscheidungen bei Bedarf zu korrigieren,

d. die Möglichkeiten, den Grad der Automation zu 
verringern,

e. die Implementierung von Prozessen im Sinne von 
§ 5 Absatz 2 Satz 2, 

f. die Schulung der Beschäftigten, um diese zur Kon-
trolle der eingesetzten Technologie zu befähigen.

(2) Bevor eine öffentliche Stelle datengetriebene In-
formationstechnologie erstmalig trainiert oder ein-
setzt, führt sie eine Datenschutz-Folgenabschätzung 
gemäß Artikel 35 Datenschutz-Grundverordnung be-
ziehungsweise § 43 Landesdatenschutzgesetz vom 
2. Mai 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162) oder, sofern 
keine personenbezogenen Daten verarbeitet werden, 
eine Technik-Folgenabschätzung durch. Sofern eine 
öffentliche Stelle nicht vollständig ausschließen 
kann, dass auch personenbezogene Daten verarbeitet 
werden, führt sie eine dem Artikel 35 Datenschutz-
Grundverordnung entsprechende Folgenabschätzung 
vor dem Einsatz durch und dokumentiert das poten-
tielle Risiko für die Rechte der Betroffenen.

§ 10  
Sicherheit, Robustheit und Resilienz

(1) Datengetriebene Informationstechnologien sind 
durch dem Stand der Technik entsprechende und 
dem Schutzbedarf angepasste technische und or-
ganisatorische Maßnahmen zu schützen.

(2) Die Integrität, Vertraulichkeit und Verfügbarkeit 
der für die datengetriebene Informationstechnologie 
verwendeten Datenbasis sowie der beteiligten Daten, 
Systeme und Prozesse sind durch die Verwendung 
anerkannter Standards der Informationssicherheit zu 
gewährleisten.

(3) Die Robustheit von datengetriebener Informati-
onstechnologie gegenüber unerwünschten oder un-
erlaubten Veränderungen oder Manipulationen ist 
durch geeignete Schutzmaßnahmen sicherzustellen.

(4) Die Resilienz der verwendeten Algorithmen ist 
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen. Für 
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den Fall einer unerwünschten oder unerlaubten Ver-
änderung im Sinne des Absatz 3 ist sicherzustellen, 
dass eine Rückkehr zu einer Version, die innerhalb der 
erwünschten Arbeitsweise arbeitet, möglich ist oder 
durch Eingabe zusätzlicher Parameter die erwünschte 
Arbeitsweise wieder herbeigeführt wird.

§ 11  
Verordnungsermächtigung

(1) Die für die ressortübergreifende Informations- und 
Kommunikationstechnik (IT) zuständige oberste Lan-
desbehörde kann verbindliche Mindeststandards für 
den Einsatz von datengetriebenen Informationstech-
nologien durch Verordnung festlegen. Die Verordnung 
kann insbesondere Regelungen enthalten zu

1. Anforderungen an die Informationssicherheit,

2. Prüfkriterien für die Eignung von Trainingsdaten,

3. Dokumentations- und Protokollierungspflichten 
der öffentlichen Stellen,

4. von den öffentlichen Stellen einzuhaltende Not-
fall-, Abschalt- und Meldeprozesse, 

5. Prüfkriterien zur Gewährleistung eines ordnungs-
gemäßen Betriebs sowie

6. Inhalt und Prüfung der Einhaltung der Vereinba-
rungen gemäß § 4 Absatz 2 und 3.

(2) Darüber hinaus kann die für die ressortübergrei-
fende IT zuständige oberste Landesbehörde auch Re-
gelungen im Sinne des Absatz 1 bezüglich bestimmter 
Formen von datengetriebenen Informationstechnolo-
gien, insbesondere zu den Kategorien Spracherken-
nung, Textklassifizierung, Mustererkennung, Daten-
analyse oder Künstliche Intelligenz-Anwendungen 
(KI-Anwendungen), treffen. Neben Regelungen zu 
den Kategorien sind auch Regelungen zu konkreten, 
datengetriebenen Informationstechnologien möglich.

§ 12  
KI-Rüge

(1) Jede Adressatin und jeder Adressat einer auf einer 
datengetriebenen Informationstechnologie der Auto-

mationsstufe 2 oder 3 im Sinne des § 3 Absatz 2 
beruhenden Entscheidung einer öffentlichen Stelle 
kann innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe der 
Entscheidung verlangen, dass diese durch eine na-
türliche Person überprüft und bestätigt oder geändert 
oder aufgehoben wird (KI-Rüge). § 5 Absatz 2 Satz 2 
gilt entsprechend. Die KI-Rüge ist schriftlich, in elek-
tronischer Form nach § 52a Absatz 2 LVwG oder zur 
Niederschrift bei der öffentlichen Stelle zu erheben, 
die die Entscheidung getroffen hat. Die Möglichkeit, 
andere förmliche Rechtsbehelfe zu erheben, bleibt 
hiervon unberührt. Die KI-Rüge ist keine Zulässig-
keitsvoraussetzung für andere Rechtsbehelfe. Sobald 
ein anderer förmlicher Rechtsbehelf erhoben wurde, 
ist die KI-Rüge nicht mehr zulässig. Im Zweifel gehen 
andere Rechtsbehelfe der KI-Rüge vor.

(2) Wird eine zulässige KI-Rüge gegen einen Verwal-
tungsakt im Sinne des § 106 Landesverwaltungs-
gesetzes erhoben, gilt der Verwaltungsakt als nicht 
bekanntgegeben. Ein neuer Verwaltungsakt darf da-
raufhin ausschließlich durch eine natürliche Person 
erlassen werden. Dabei müssen auch vorbereitende 
Informationen, die Grundlage der abschließenden 
Entscheidung waren und mithilfe von datengetrie-
benen Informationstechnologien verarbeitet wurden, 
geprüft werden.

(3) Die KI-Rüge ist kostenfrei. Auslagen werden nicht 
erstattet.

§ 13  
Überprüfung und Bericht

Die Landesregierung überprüft die Auswirkungen 
dieses Gesetzes mit wissenschaftlicher Unterstüt-
zung. Sie legt dem Landtag dazu spätestens nach 
vier Jahre nach Inkrafttreten des Gesetzes und dann 
jeweils alle vier Jahre einen Bericht vor.

Artikel 13 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 16. März 2022

 D a n i e l  G ü n t h e r J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
 Ministerpräsident Minister
  für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
  Natur und Digitalisierung 

 D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k  M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerin  Finanzministerin
 für Inneres, ländliche Räume, Integration
 und Gleichstellung
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1917/2022
Gesetz  

zur Änderung des Landesjustizgesetzes und anderer Gesetze
Vom 17. März 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landesjustizgesetzes1)

Das Landesjustizgesetz vom 17. April 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 231, ber. S. 441) wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht erhält die Angabe zu Teil 
10 folgende Fassung:

„Teil 10
Übersetzerinnen und Übersetzer;  
Gebärdensprachdolmetscherinnen und  
Gebärdensprachdolmetscher

§ 74  Übersetzerinnen und Übersetzer

§ 75 Bestätigung der Übersetzung

§ 76  Gebärdensprachdolmetscherinnen und 
Gebärdensprachdolmetscher

§ 77  Zuständigkeiten; Verfahren

§ 78 Ordnungswidrigkeit

§ 79 Übergangsbestimmung

§§ 80 - 83 (weggefallen)“.

2. Teil 10 erhält folgende Fassung: 

„Teil 10 
Übersetzerinnen und Übersetzer; 

Gebärdensprachdolmetscherinnen und 
Gebärdensprachdolmetscher

§ 74 
Übersetzerinnen und Übersetzer

(1) Zur schriftlichen Sprachübertragung für gericht-
liche und staatsanwaltliche Zwecke können Über-
setzerinnen oder Übersetzer ermächtigt werden. 

(2) Die Übersetzerermächtigung umfasst das 
Recht, die Richtigkeit und Vollständigkeit von 
Übersetzungen aus und in die Sprache oder die 
Sprachen zu bescheinigen, für deren Übersetzung 
die Übersetzerin oder der Übersetzer persönlich 
ermächtigt ist. Dies gilt auch für bereits vorge-
nommene Übersetzungen, die zur Prüfung der 
Richtigkeit und Vollständigkeit vorgelegt werden. 
Die allgemeinen Vorschriften über personenbezo-
gene Daten finden auf Daten ohne Personenbe-
zug, die zur Übersetzung überlassen worden sind, 
entsprechende Anwendung.

(3) Auf die Ermächtigung finden §§ 3, 4, 5 Absatz 3 
und 4 und §§ 7 bis 10 des Gerichtsdolmetscherge-
setzes vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2121), 
geändert durch Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 

S. 2099), entsprechende Anwendung. An die 
Stelle der Dolmetscherprüfung und der Prüfung 
für den Dolmetscherberuf tritt die entsprechende 
Prüfung für Übersetzerinnen und Übersetzer. 

(4) Übersetzerinnen und Übersetzer sind zur Ge-
heimhaltung besonders zu verpflichten. § 1 Ab-
satz 2 und 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 
2. März 1974 (BGBl. I S. 469, 547), geändert 
durch Gesetz vom 15. August 1974 (BGBl. I 
S. 1942), gilt entsprechend. 

(5) Die Bezeichnung „Für die Gerichte und Staats-
anwaltschaften des Landes Schleswig-Holstein 
ermächtigte Übersetzerin für ... (Angabe der 
Sprache/n)“ oder „Für die Gerichte und Staats-
anwaltschaften des Landes Schleswig-Holstein 
ermächtigter Übersetzer für ... (Angabe der 
Sprache/n)“ darf führen, wer nach Absatz 1 bis 
3 ermächtigt ist.

§ 75  
Bestätigung der Übersetzung

(1) Die Richtigkeit und Vollständigkeit von schrift-
lichen Sprachübertragungen ist durch die Über-
setzerin oder den Übersetzer zu bestätigen. Der 
Bestätigungsvermerk lautet:

„Die Richtigkeit und Vollständigkeit vorstehender 
Übersetzung aus der ... Sprache wird bescheinigt.

Ort, Datum, Unterschrift

Für die Gerichte und Staatsanwaltschaften des 
Landes Schleswig-Holstein ermächtigte Überset-
zerin / ermächtigter Übersetzer für ... (Angabe 
der Sprache/n).“

(2) Die Bestätigung ist auf die Übersetzung zu 
setzen und zu unterschreiben. Sie hat kenntlich 
zu machen, wenn das übersetzte Dokument offen-
sichtlich kein Original ist oder nur ein Teil des Doku-
ments übersetzt wurde. Sie soll auf Auffälligkeiten 
des übersetzten Dokuments, insbesondere unleser-
liche Worte, Änderungen oder Auslassungen hin-
weisen, sofern sich dies nicht aus der Übersetzung 
ergibt. Die Bestätigung kann auch in elektronischer 
Form nach § 126a BGB erteilt werden.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, 
wenn eine zur Prüfung der Richtigkeit und Voll-
ständigkeit vorgelegte Übersetzung als richtig und 
vollständig bestätigt wird.

§ 76 
Gebärdensprachdolmetscherinnen und 

Gebärdensprachdolmetscher

(1) Zur Übertragung zwischen mündlicher Spra-
che und Gebärdensprache für gerichtliche und 

1) Ändert Gesetz vom 17. April 2018, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 300-19
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staatsanwaltliche Zwecke können Gebärden-
sprachdolmetscherinnen oder Gebärdensprach-
dolmetscher allgemein beeidigt werden.

(2) Auf die allgemeine Beeidigung finden §§ 3 
bis 5 und §§ 7 bis 10 des Gerichtsdolmetscher-
gesetzes entsprechende Anwendung.

(3) Die Bezeichnung „Für die Gerichte und Staatsan-
waltschaften des Landes Schleswig-Holstein allge-
mein beeidigte Dolmetscherin für die ... Gebärden-
sprache“ oder „Für die Gerichte und Staatsanwalt-
schaften des Landes Schleswig-Holstein allgemein 
beeidigter Dolmetscher für die ... Gebärdensprache“ 
darf führen, wer entsprechend § 5 des Gerichtsdol-
metschergesetzes allgemein beeidigt ist.

§ 77 
Zuständigkeiten; Verfahren

(1) Die Präsidentin oder der Präsident des Schles-
wig-Holsteinischen Oberlandesgerichts ist für die 
Aufgaben nach diesem Teil zuständig. Die Lan-
desregierung wird ermächtigt, die Zuständigkeiten 
durch Rechtsverordnung abweichend zu regeln. 
Die Landesregierung kann die Ermächtigung auf 
das für Justiz zuständige Ministerium übertragen.

(2) Verfahren nach diesem Teil des Gesetzes kön-
nen über eine einheitliche Stelle nach den §§ 138a 
bis 138e LVwG abgewickelt werden. 

§ 78 
Ordnungswidrigkeit

(1) Ordnungswidrig handelt, wer sich unbefugt 
als „ermächtige Übersetzerin“, „ermächtigter 
Übersetzer“, „allgemein beeidigte Dolmetscherin 
für die ... Gebärdensprache“ oder „allgemein be-
eidigter Dolmetscher für die ... Gebärdensprache“ 
bezeichnet oder eine Bezeichnung führt, die damit 
verwechselt werden kann.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geld-
buße bis zu 3.000 Euro geahndet werden.

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Ab-
satz 1 Nummer 1 des Gesetzes über Ordnungs-
widrigkeiten ist die Leitende Oberstaatsanwältin 
oder der Leitende Oberstaatsanwalt der Staats-
anwaltschaft bei dem Landgericht. 

§ 79 
Übergangsbestimmung

Für Übersetzerinnen, Übersetzer, Gebärdensprach-
dolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmet-
scher, die vor dem 1. Januar 2023 in Schleswig-
Holstein ermächtigt oder beeidigt worden sind, 
tritt die Ermächtigung oder Beeidigung mit Ablauf 
des 31. Dezember 2027 außer Kraft.

§§ 80 - 83 
(weggefallen)“

3. § 89 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 Nummer 2 erhält folgende Fassung:

„2. die Beträge, die bei der Umwechslung von 
Zahlungsmitteln nach § 11 Absatz 2 Satz 2 
des Hinterlegungsgesetzes vom 3. Novem-
ber 2010 (GVOBI. Schl.-H. S. 685), zuletzt 
geändert durch Artikel 20 des Gesetzes 
vom 17. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 301), oder bei der Besorgung von Ge-
schäften nach § 14 des Hinterlegungsge-
setzes an Banken oder an andere Stellen 
zu zahlen sind,“.

b)  In Absatz 5 Nummer 6 wird das Wort „Vor-
mundschaftsgerichts“ durch das Wort „Fami-
liengerichts“ ersetzt.

4. Anlage 2 Nummer 4 erhält folgende Fassung:

„4 Beeidigung, Ermächtigung

4.1 Allgemeine Beeidigung von Gerichtsdolmet-
scherinnen und Gerichtsdolmetschern nach § 5 
des Gerichtsdolmetschergesetzes und von Ge-
bärdensprachdolmetscherinnen und Gebärden-
sprachdolmetschern nach § 76 Absatz 1

150 Euro

4.2 Ermächtigung von Übersetzerinnen und Über-
setzern zur Bescheinigung der Richtigkeit und 
Vollständigkeit von Übersetzungen nach § 74 
Absatz 1

150 Euro

Anmerkungen:

a) Werden die unter Nummer 4.1 und 4.2 
genannten Amtshandlungen gleichzeitig 
beantragt, beträgt die Gebühr 

170 EUR.

b) Werden die unter Nummer 4.1 und 4.2 ge-
nannten Amtshandlungen für mehrere Spra-
chen gleichzeitig beantragt, erhöht sich die 
Gebühr einmalig um 

50 EUR.

c) Die Beeidigung von Justizbediensteten als 
Gerichtsdolmetscherinnen, Gerichtsdol-
metscher, Gebärdensprachdolmetscherin-
nen und Gebärdensprachdolmetscher ist 
gebührenfrei.

4.3 Ablehnung eines Antrags auf Vornahme einer 
Amtshandlung, für die eine Gebühr nach den 
Nummern 4.1 und 4.2 vorgesehen ist

75 Euro

4.4 Verlängerung der allgemeinen Beeidigung von 
Gerichtsdolmetscherinnen und Gerichtsdolmet-
schern nach § 7 des Gerichtsdolmetschergeset-
zes und von Gebärdensprachdolmetscherinnen 
und Gebärdensprachdolmetschern nach § 7 
des Gerichtsdolmetschergesetzes in Verbin-
dung mit § 76 Absatz 2

50 Euro
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4.5 Verlängerung der Ermächtigung von Überset-
zerinnen und Übersetzern zur Bescheinigung 
der Richtigkeit und Vollständigkeit von Über-
setzungen nach § 7 des Gerichtsdolmetscher-
gesetzes in Verbindung mit § 74 Absatz 3

50 Euro

Anmerkungen:

a) Werden die unter Nummer 4.4 und 4.5 ge-
nannten Amtshandlungen gleichzeitig bean-
tragt, beträgt die Gebühr 60 EUR.

b) Werden die unter Nummer 4.4 und 4.5 ge-
nannten Amtshandlungen für mehrere Spra-
chen gleichzeitig beantragt, erhöht sich die 
Gebühr einmalig um 10 EUR.

c) Die Verlängerung der Beeidigung von Justiz-
bediensteten als Gerichtsdolmetscherinnen, 
Gerichtsdolmetscher, Gebärdensprachdol-
metscherinnen und Gebärdensprachdol-
metscher ist gebührenfrei.

4.6 Ablehnung eines Antrags auf Vornahme einer 
Amtshandlung, für die eine Gebühr nach den 
Nummern 4.4 und 4.5 vorgesehen ist

25 Euro“

Artikel 2 
Aufhebung des Brexit-Übergangsgesetzes2)

Das Brexit-Übergangsgesetz vom 18. März 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 56), geändert durch Gesetz vom 
13. Dezember 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 612), wird 
aufgehoben.

Artikel 3 
Änderung des Landesverwaltungsgesetzes3)

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 26. Februar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 222), 
wird wie folgt geändert:

1. § 77 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 werden die Worte „nach § 1903 
des Bürgerlichen Gesetzbuches den Gegen-
stand des Verfahrens, so ist eine geschäftsfä-
hige betreute Person“ durch die Worte „nach 
§ 1825 des Bürgerlichen Gesetzbuches den 
Gegenstand des Verfahrens, so ist eine ge-
schäftsfähige Person, für die eine rechtliche 
Betreuerin oder ein rechtlicher Betreuer be-
stellt ist,“ ersetzt.

b) In Absatz 3 wird das Wort „Zivilprozeßord-
nung“ durch das Wort „Zivilprozessordnung“ 
ersetzt.

2. § 82a Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „einer öffentlich 
bestellten oder beeidigten Dolmetscherin oder 
Übersetzerin oder einem öffentlich bestellten 
oder beeidigten Dolmetscher oder Übersetzer“ 
durch die Worte „einer ermächtigten Überset-
zerin oder einem ermächtigten Übersetzer“ 
ersetzt.

b) In Satz 4 wird die Angabe „Artikel 9 Abs. 2 
des Gesetzes vom 16. August 2005 (BGBl. I 
S. 2437)“ durch die Angabe „Artikel 17 des 
Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154)“ 
ersetzt.

3. In § 142 Absatz 1a Satz 2 werden nach dem 
Wort „Planergänzung“ die Worte „oder durch ein 
ergänzendes Verfahren“ eingefügt.

4. § 151 Absatz 1 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 2 werden die Worte „für die eine Be-
treuerin oder ein Betreuer bestellt ist“ durch 
die Worte „für die eine rechtliche Betreuerin 
oder ein rechtlicher Betreuer bestellt ist“ er-
setzt.

b) Nach Satz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Das zugestellte Dokument ist der betreuten 
Person nach Wahl der Behörde abschriftlich 
mitzuteilen oder elektronisch zu übermitteln.“

5. § 181 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird die Angabe „Absatzes 3 Satz 2“ 
durch die Angabe „Absatzes 4 Satz 2“ ersetzt.

b) In Satz 4 wird die Angabe „Artikel 2 des Ge-
setzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700)“ 
durch die Angabe „Gesetz vom 10. August 
2021 (BGBl. I S. 3436)“ ersetzt.

6. In § 185a Absatz 4 wird die Angabe „Nummer 2 
bis 4“ durch die Angabe „Nummer 2 und 3“ er-
setzt.

7. § 200 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 3 werden die Worte „eine 
Betreuerin oder ein Betreuer“ durch die Worte 
„eine rechtliche Betreuerin oder ein rechtlicher 
Betreuer“ ersetzt. 

b) In Absatz 4 wird die Angabe „§ 181 Abs. 4“ 
durch die Angabe „§ 181 Absatz 5“ ersetzt.

8. In § 204 Absatz 6 wird die Angabe „§ 181 Abs. 4“ 
durch die Angabe „§ 181 Absatz 5“ ersetzt.

9. In § 206 wird im einleitenden Halbsatz die An-
gabe „§ 181 Abs. 3 Satz 3“ durch die Angabe 
„§ 181 Absatz 4 Satz 3“ ersetzt.

2) Aufhebung GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 17-1
3) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 2. Juni 

1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 20-1
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10.  § 281a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 4 Nummer 1 werden die Worte 
„Artikel 19 des Gesetzes vom 20. De-
zember 2011 (BGBl. I S. 2854)“ ersetzt 
durch die Worte „Gesetz vom 10. August 
2021 (BGBl. I S. 3436)“.

bb) In Satz 5 wird die Angabe „Abs. 1 Nr. 1 
und 2“ ersetzt durch die Angabe „Absatz 1 
Nummer 1 und 3 Buchstabe a“.

b) In Absatz 3 Satz 3 wird das Wort „erneuten“ 
ersetzt durch das Wort „weiteren“.

Artikel 4 
Änderung des Landesbetreuungsgesetzes4)

Das Landesbetreuungsgesetz vom 17. Dezember 
1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 693), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 4. November 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 385), wird wie folgt geändert:

1. In § 1 Satz 1 wird das Wort „Betreuungsbehör-
dengesetz“ durch die Worte „Betreuungsorgani-
sationsgesetz vom 4. Mai 2021 (BGBl. I S. 882)“ 
ersetzt.

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Im einleitenden Halbsatz wird die Angabe 
„§ 1908 f Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetz-
buches“ durch die Angabe „§ 14 Absatz 1 
des Betreuungsorganisationsgesetzes“ er-
setzt und wird das Wort „sie“ gestrichen.

bb) In Nummer 1 wird vor dem Wort „ihren“ 
das Wort „sie“ eingefügt.

cc) In Nummer 2 wird vor dem Wort „von“ das 
Wort „sie“ eingefügt und wird der Punkt 
durch ein Komma ersetzt.

dd) Nach Nummer 2 werden folgende Num-
mern 3 und 4 angefügt: 

„3. sie gemeinnützig sind und

 4. in ihrem Tätigkeitsbereich ein Bedarf 
für ihre Tätigkeit besteht.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 wird die Angabe „§ 1908 f Abs. 1 
des Bürgerlichen Gesetzbuches“ durch die 
Angabe „§ 14 Absatz 1 des Betreuungsor-
ganisationsgesetzes“ ersetzt und es wer-
den nach den Worten „kreisfreien Städte“ 
ein Komma und die Worte „in deren Gebiet 
sich der Sitz des Betreuungsvereins befin-
det“ eingefügt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Feststellung des Bedarfs nach Absatz 1 
Nummer 4 erfolgt im Einvernehmen mit 
dem für Justiz zuständigen Ministerium.“

3. § 3 erhält folgende Fassung:

„§ 3 
Förderung von Betreuungsvereinen

Das Land und die Träger der Aufgaben nach § 1 
fördern zu gleichen Teilen anerkannte Betreuungs-
vereine durch eine bedarfsgerechte finanzielle 
Ausstattung zur Wahrnehmung der ihnen nach 
§ 15 Absatz 1 des Betreuungsorganisationsgeset-
zes obliegenden Aufgaben. Eine Förderung der in 
§ 15 Absatz 3 des Betreuungsorganisationsgeset-
zes aufgeführten Tätigkeiten kann nach Maßgabe 
des Landeshaushalts erfolgen.“

4. § 4 wird wie folgt geändert:

a)  In der Überschrift werden die Worte „Berufs-
betreuerinnen, Berufsbetreuern“ durch die 
Worte „beruflichen Betreuerinnen, beruflichen 
Betreuern“ ersetzt.

b) Absatz 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Einer abgeschlossenen Lehre nach § 8 
Absatz 2 Nummer 2 des Vormünder- und Be-
treuervergütungsgesetzes (VBVG) vom 4. Mai 
2021 (BGBl. I S. 882) oder einer abgeschlos-
senen Ausbildung an einer Hochschule nach 
§ 8 Absatz 2 Nummer 3 VBVG steht es gleich, 
wenn die berufliche Betreuerin oder der be-
rufliche Betreuer oder der Berufsvormund die 
besonderen Kenntnisse nach § 8 Absatz 2 
Nummer 2 oder Nummer 3 VBVG durch eine 
Umschulung oder Fortbildung erworben und 
durch eine Prüfung nachgewiesen hat.“

c)  In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „§ 4 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 und Nummer 2 
VBVG“ durch die Angabe „§ 8 Absatz 2 Num-
mer 2 und 3 VBVG“ ersetzt.

Artikel 5 
Änderung der 

Justizermächtigungsübertragungsverordnung5)

Die Justizermächtigungsübertragungsverordnung vom 
4. Dezember 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 720), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 26. November 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 923), wird wie folgt geändert:

1.  In der Inhaltsübersicht wird nach der Angabe zu 
Nummer 17 folgende Angabe eingefügt:

„Nr. 17a  Landesjustizgesetz“

2.  Nach § 1 Absatz 1 Nummer 17 wird folgende 
Nummer 17a eingefügt:

„17a. aufgrund des § 77 Absatz 1 Satz 3 des 
Landesjustizgesetzes (LJG) vom 17. April 

4) Ändert Ges. vom 17. Dezember 1991, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 200-9

5) Ändert LVO vom 4. Dezember 1996, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 200-0-268
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2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 231, ber. S. 441), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
17. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 301), 
die Ermächtigung nach § 77 Absatz 1 
Satz 2 LJG,“

Artikel 6 
Änderung des Gesetzes über 

das Halten von Hunden6)

§ 12 Absatz 1 Nummer 2 des Gesetzes über das Hal-
ten von Hunden vom 26. Juni 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 193, ber. S. 369), Ressortbezeichnungen ersetzt 
durch Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 1896“ wird durch die Angabe „§ 1814“ 
ersetzt.

Artikel 7 
Änderung des Verwaltungskostengesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein7)

§ 10 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 des Verwaltungs-
kostengesetzes des Landes Schleswig-Holstein vom 
17. Januar 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 37), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 1. September 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 508), wird wie folgt geändert:

Die Worte „§ 136 Abs. 2 der Kostenordnung in der 
Fassung vom 26. Juli 1957 (BGBl. I S. 861, 960), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2850, 2860)“ werden durch die Worte 
„Nummer 31000 des Kostenverzeichnisses zum Ge-
richts- und Notarkostengesetz vom 23. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2586), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436)“ ersetzt.

Artikel 8 
Änderung des Sparkassengesetzes8)

§ 9 Absatz 4 Nummer 3 des Sparkassengesetzes in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. Septem-
ber 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 372), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 7. Juli 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 200, 202), Ressortbezeichnungen ersetzt durch 
Verordnung vom 16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 30), wird wie folgt geändert:

Die Worte „eidesstattlichen Versicherung nach § 807“ 
werden durch die Worte „Vermögensauskunft nach 
§ 802c“ ersetzt.

Artikel 9 
Änderung des Gesetzes über die Gutachterstelle 

für die freiwillige Kastration9)

Das Gesetz über die Gutachterstelle für die freiwillige 
Kastration vom 31. Oktober 1970 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 297) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31. Dezember 1971 (GVOBl. Schl.-H. S. 182), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 3. Januar 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 21), Ressortbezeichnungen zu-
letzt ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert:

1. In § 13 wird das Wort „vormundschaftsgerichtli-
chen“ durch das Wort „betreuungsgerichtlichen“ 
ersetzt.

2. In § 15 Absatz 3 Nummer 4 werden die Worte 
„daß die Genehmigung des Vormundschaftsge-
richtes“ ersetzt durch die Worte „dass die Geneh-
migung des Betreuungsgerichts“ ersetzt.

Artikel 10 
Änderung des Architekten- und 

Ingenieurkammergesetzes10)

§ 12 des Architekten- und Ingenieurkammergesetz in 
der Fassung vom 9. August 2001 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 116), zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. Mai 
2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 162), wird wie folgt ge-
ändert:

1.  In Absatz 2 Nummer 1 werden die Worte „ei-
desstattliche Versicherung nach § 807“ durch 
die Worte „Vermögensauskunft nach § 802c“ 
ersetzt.

2.  In Absatz 3 Satz 2 wird das Wort „Gemeinschaf-
ten“ durch das Wort „Union“ ersetzt.

Artikel 11 
Änderung des Gesetzes über die Enteignung von 

Grundeigentum11) 

§ 57 Absatz 2 Satz 2 des Gesetzes über die Ent-
eignung von Grundeigentum vom 11. Juni 1874 
(GS S. 221) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 31. Dezember 1971 (GVOBl. Schl.-H. S. 182), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juni 2004 
(GVOBl. Schl.-H. S. 153), Ressortbezeichnungen zu-
letzt ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 203 Abs. 2“ wird durch die Angabe 
„§ 206“ ersetzt.

Artikel 12 
Änderung des Heilberufekammergesetzes12)

Das Heilberufekammergesetz vom 29. Februar 1996 
(GVOBl. Schl.-H. S. 248), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 8. Mai 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 220), 
wird wie folgt geändert:

6) Ändert Ges. vom 26. November 2019, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2011-2

7) Ändert Ges. vom 17. Januar 1974, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2013-2

8) Ändert Gesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 11. Sep-
tember 2008, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2023-1

9) Ändert Gesetz vom 31. Oktober 1970, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2126-6

10) Ändert Gesetz i.d.F. vom 9. August 2001, GS Schl.-H. 
II, Gl.Nr. 2130-7

11) Ändert Ges. vom 11. Juni 1874, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 214-1

12) Ändert Ges. vom 29. Februar 1996, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2122-6
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1.  In der Inhaltsübersicht wird in der Angabe zu 
§ 16 das Wort „Ausschluß“ durch das Wort „Aus-
schluss“ ersetzt.

2.  § 16 erhält folgende Fassung:

„§ 16 
Ausschluss vom Wahlrecht

Ausgeschlossen vom Wahlrecht sind Kammermit-
glieder, die infolge Richterspruchs das Recht, in 
öffentlichen Angelegenheiten zu wählen oder zu 
stimmen, nicht besitzen.“

Artikel 13 
Änderung des Schulgesetzes13)

§ 2 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 des Schulgesetzes 
vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. 
S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Juni 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 723), wird wie folgt ge-
ändert:

Die Worte „die Betreuerin oder der Betreuer“ werden 
durch die Worte „die rechtliche Betreuerin oder der 
rechtliche Betreuer“ ersetzt.

Artikel 14 
Änderung der Justizzuständigkeitsverordnung14)

Die Justizzuständigkeitsverordnung vom 15. Novem-
ber 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 546), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 28. Oktober 2021 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 1298), wird wie folgt geändert:

Nach § 38 wird folgender § 38a eingefügt:

„§ 38a 
Angelegenheiten der Sprachmittlerinnen 

und Sprachmittler

(1) Zuständig für die Beeidigung und Ermächtigung 
der Sprachmittlerinnen und Sprachmittler nach § 5 
Absatz 1, 2 und 4 des Gerichtsdolmetschergeset-
zes vom 10. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2121), ge-
ändert durch Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2099), auch in Verbindung mit § 74 Absatz 3 
oder § 76 Absatz 2 des Landesjustizgesetzes vom 
17. April 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 231, ber. S. 441), 
geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. März 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 301), ist die Präsidentin 
oder der Präsident des Landgerichts, in deren oder 
dessen Bezirk die Antragstellerin oder der Antrag-
steller ihre oder seine berufliche Niederlassung hat; 
in Ermangelung einer solchen ist der Wohnsitz maß-
gebend. Hat die Antragstellerin oder der Antragsteller 
in Schleswig-Holstein weder eine berufliche Nieder-
lassung noch einen Wohnsitz, ist die Präsidentin 
oder der Präsident des Landgerichts zuständig, in 
deren oder dessen Bezirk die Antragstellerin oder der 

Antragsteller ihre oder seine Tätigkeit vorwiegend 
ausüben möchte. 

(2) Bei einer Verlegung der beruflichen Niederlassung 
oder des Wohnsitzes in einen anderen Landgerichts-
bezirk geht die Zuständigkeit auf dessen Präsidentin 
oder Präsidenten über.“

Artikel 15 
Aufhebung der Landesverordnung über die Bildung 
gemeinsamer Amtsgerichte für Konkurssachen15)

Die Landesverordnung über die Bildung gemeinsamer 
Amtsgerichte für Konkurssachen vom 16. November 
1981 (GVOBl. Schl.-H. S. 334), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 13. November 2006 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 249), wird aufgehoben.

Artikel 16 
Änderung der Schiedsordnung für das Land 

Schleswig-Holstein16)

Die Schiedsordnung für das Land Schleswig-Holstein 
vom 10. April 1991 (GVOBl. Schl.-H. S. 232), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 26. März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93), Ressortbezeichnungen zu-
letzt ersetzt durch Verordnung vom 16. Januar 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 30), wird wie folgt geändert:

1. § 2 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Das Amt kann nicht bekleiden, 

1. wer die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher 
Ämter nicht besitzt;

2. für wen eine rechtliche Betreuerin oder ein 
rechtlicher Betreuer bestellt ist.“

2. In § 46 Absatz 1 Nummer 1 werden die Worte 
„§ 136 Abs. 3 der Kostenordnung“ ersetzt durch 
die Worte „Nummer 31000 des Kostenverzeich-
nisses zum Gerichts- und Notarkostengesetz vom 
23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 10. August 2021 (BGBl. I 
S. 3436)“.

Artikel 17 
Änderung des Landesschlichtungsgesetzes17) 

§ 9 des Landesschlichtungsgesetzes vom 11. De-
zember 2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 361, ber. 2002 
S. 218), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. De- 
zember 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 831), wird wie 
folgt geändert:

1. Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a)  In Satz 1 werden die Worte „Artikel 3 des 
Gesetzes vom 15. Dezember 1999 (BGBl. I 
S. 2400)“ ersetzt durch die Worte „Gesetz 
vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154),“.

13) Ändert Ges. vom 24. Januar 2007, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 223-15 

14) Ändert LVO vom 15. November 2019, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 300-19-1

15) Aufhebung GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 300-0-16
16) Ändert Ges. vom 10. April 1991, GS Schl.-H. II, 

Gl.Nr. 304-2
17) Ändert Ges. vom 11. Dezember 2001, GS Schl.-H. II, 

Gl.Nr. B 310-3
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b)  In Satz 3 wird die Angabe „§§ 4 Abs. 1, Abs. 2 
Sätze 1 bis 3, §§ 5 und 6“ ersetzt durch die 
Angabe „§§ 4 bis 6“.

2. In Absatz 5 Satz 4 wird die Angabe „§ 5“ durch 
die Angabe „§ 66“ ersetzt.

Artikel 18 
Änderung der Internetversteigerungsverordnung18)
§ 3 Absatz 1 Satz 2 der Internetversteigerungsverord-
nung vom 17. Oktober 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 706), 
geändert durch Verordnung vom 13. Oktober 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 367), wird wie folgt geändert:
Die Worte „im Aufgabenkreis“ werden durch die 
Worte „für den Aufgabenbereich“ ersetzt.

Artikel 19 
Aufhebung der Verordnung über  

Auslagenpauschsätze nach dem Gesetz über  
Kosten der Gerichtsvollzieher19)

Die Verordnung über Auslagenpauschsätze nach 
dem Gesetz über Kosten der Gerichtsvollzieher vom 
5. Oktober 1957 (GVOBl. Schl.-H. S. 128), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 5. Dezember 1997 
(GVOBl. Schl.-H. S. 501), wird aufgehoben.

Artikel 20 
Änderung des Hinterlegungsgesetzes20)

§ 28 Absatz 2 des Hinterlegungsgesetzes vom 
3. November 2010 (GVOBl. Schl.-H. S. 685), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 17. April 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 231, ber. S. 441), wird wie folgt geändert:
Satz 1 erhält folgende Fassung:
„Bei Hinterlegungen aufgrund der §§ 1667, 1813 
und 1843 BGB sowie aufgrund der §§ 1814, 1818 
und 1915 BGB in der bis zum 31. Dezember 2022 
geltenden Fassung müssen außerdem 20 Jahre seit 
dem Zeitpunkt abgelaufen sein, in dem die elterliche 
Sorge, die rechtliche Betreuung, die Vormundschaft 
oder Pflegschaft beendet ist.“

Artikel 21 
Änderung des Ausführungsgesetzes 

zum Bürgerlichen Gesetzbuch für das Land 
Schleswig-Holstein  21)

Das Ausführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetz-
buch für das Land Schleswig-Holstein vom 27. Sep- 
tember 1974 (GVOBl. Schl.-H. S. 357), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 17. April 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 231), wird wie folgt geändert:
1. In § 9 Absatz 1 Satz 2 werden nach dem Wort 

„Eheschließung“ das Komma und das Wort „Ehe-
licherklärung“ gestrichen.

2. § 18 erhält folgende Fassung:

„§ 18 
Zuständigkeit

Für die Erteilung des Unschädlichkeitszeugnisses 
ist das Landesamt für Vermessung und Geoin-
formation zuständig. Findet die Rechtsänderung 
(§ 14) in einem Flurbereinigungs- oder Siedlungs-
verfahren statt, so ist das Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und ländliche Räume zuständig.“

Artikel 22 
Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständig-

keitsverordnung22)

In der Anlage zur Ordnungswidrigkeiten-Zuständig-
keitsverordnung in der Fassung vom 14. September 
2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 17. September 2021 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 1286), wird nach Gliederungsnummer 1.3.2.1 fol-
gende Gliederungsnummer 1.3.3 eingefügt:

 „1.3.3 Gerichtsdolmetscherinnen und Gerichtsdol-
metscher

1.3.3.1 § 11 Gerichtsdolmetschergesetz vom 10. De- 
zember 2019 (BGBl. I S. 2121), geändert 
durch Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2099)“

Artikel 23 
Änderung des Kommunalabgabengesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein23)

§ 5 Absatz 5 Satz 2 Nummer 2 des Kommunalabga-
bengesetzes des Landes Schleswig-Holstein in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 10. Januar 2005 
(GVOBl. Schl.-H. S. 27), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 25. Mai 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 566), 
wird wie folgt geändert:

Die Worte „§ 136 Abs. 2 der Kostenordnung in der 
Fassung vom 26. Juli 1957 (BGBl. I S. 861, 960), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 23. Juli 2002 
(BGBl. I S. 2850, 2860)“, werden durch die Worte 
„Nummer 31000 des Kostenverzeichnisses zum Ge-
richts- und Notarkostengesetz vom 23. Juli 2013 
(BGBl. I S. 2586), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 10. August 2021 (BGBl. I S. 3436)“ ersetzt.

Artikel 24 
Änderung des Gesetzes über die Landwirtschafts-

kammer Schleswig-Holstein24)

§ 6 Absatz 3 des Gesetzes über die Landwirtschafts-
kammer Schleswig-Holstein in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. Februar 2002 (GVOBl. Schl.-H. 

18) Ändert LVO vom 17. Oktober 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 310-4

19) Aufhebung GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 362-1-1
20) Ändert Ges. vom 3. November 2010, GS Schl.-H. II, 

Gl.Nr. 315-5
21) Ändert Ges. vom 27. September 1974, GS Schl.-H. II, 

Gl.Nr. 400-3

22) Ändert Zuständigkeitsverzeichnis vom 14. September 
2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5

23) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 10. Januar 
2005, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 6140-1

24) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 26. Fe-
bruar 2002, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 780-3
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S. 28), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Feb-
ruar 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 201), wird wie folgt 
geändert:

Satz 2 wird gestrichen.

Artikel 25 
Änderung des Gesetzes über 

die Errichtung der Anstalt Schleswig-Holsteinische 
Landesforsten25)

§ 18 Satz 2 des Gesetzes über die Errichtung der 
Anstalt Schleswig-Holsteinische Landesforsten vom 
13. Dezember 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 518), geän-
dert durch Gesetz vom 1. Juli 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 374), wird wie folgt geändert:

Die Worte „nach der Kostenordnung“ werden ge-
strichen.

Artikel 26 
Änderung des Landesfischereigesetzes26)

§ 28 Absatz 1 Satz 1 des Landesfischereigesetzes 
vom 10. Februar 1996 (GVOBl. Schl.-H. S. 211), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 22. Oktober 2018 
(GVOBl. Schl.-H. S. 690), wird wie folgt geändert:

1.  In Nummer 2 wird nach den Worten „verurteilt 
worden sind,“ das Wort „oder“ gestrichen.

2.  In Nummer 3 wird der Punkt das Wort „oder“ 
ersetzt.

3.  Nummer 4 erhält folgende Fassung:

„4. für die eine rechtliche Betreuerin oder ein 
rechtlicher Betreuer bestellt ist.“

Artikel 27 
Änderung des Landesjagdgesetzes27)

§ 3 Absatz 3 Satz 4 des Landesjagdgesetzes in der 
Fassung vom 13. Oktober 1999 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 300, ber. 2008 S. 135), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 30. November 2021 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 1317), wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§ 581 Abs. 2 und des § 567“ wird 
durch die Angabe „§ 581 Absatz 2 und des § 544“ 
ersetzt.

Artikel 28 
Änderung der Landesverordnung 

über Verfahren in Wild- und  
Jagdschadenssachen28)

§ 6 Absatz 4 der Landesverordnung über Verfahren 
in Wild- und Jagdschadenssachen vom 29. Novem-
ber 2018 (GVOBl. Schl.-H. S. 794), geändert durch 

Verordnung vom 9. April 2021 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 907), wird wie folgt geändert:

Die Worte „Artikel 5 des Gesetzes vom 11. Oktober 
2016 (BGBl. I S. 2222)“ werden durch die Worte 
„Gesetz vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2154)“ und 
die Worte „der Honorargruppe 1“ durch die Worte 
„Sachgebiet Nummer 35 der Anlage 1“ ersetzt.

Artikel 29 
Änderung des  

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetzes  
Schleswig-Holstein29)

Das Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz Schles-
wig-Holstein vom 1. Juni 2014 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 92), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. De-
zember 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 1017), wird wie 
folgt geändert: 

1. In § 5 Absatz 2 Satz 4 werden die Worte „öf-
fentlich bestellten oder beeidigten Dolmetsche-
rinnen oder Dolmetschern oder“ durch das Wort 
„ermächtigten“ ersetzt. 

2. In § 12 Absatz 2 Satz 4 werden die Worte „öf-
fentlich bestellten oder beeidigten Dolmetsche-
rinnen oder Dolmetschern oder“ durch das Wort 
„ermächtigten“ ersetzt.

Artikel 30 
Änderung des  

Jugendförderungsgesetzes30)

§ 46 des Jugendförderungsgesetzes vom 5. Februar 
1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 158, ber. S. 226), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 6. November 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 804), wird wie folgt geändert:

Die Angabe „§§ 1822 Nr. 5, 1840 und 1854 Abs. 2“ 
wird durch die Angabe „§ 1799 Absatz 2 und § 1801 
Absatz 3“ ersetzt. 

Artikel 31 
Änderung des  

Landesseilbahngesetzes31)

§ 14 Nummer 3 des Landesseilbahngesetzes vom 
27. Mai 2004 (GVOBl. Schl.-H. S.144), geändert 
durch Gesetz vom 6. März 2007 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 136), wie folgt geändert:

Die Worte „das Vergleichsverfahren oder“ werden 
gestrichen und die Worte „eidesstattliche Versiche-
rung“ werden durch das Wort „Vermögensauskunft“ 
ersetzt.25) Ändert Ges. vom 13. Dezember 2007, GS Schl.-H. II, 

Gl.Nr. 790-6
26) Ändert Ges. vom 10. Februar 1996, GS Schl.-H. II, 

Gl.Nr. 793-4
27) Ändert Ges. i.d.F. vom 13. Oktober1999, GS Schl.-H. 

II, Gl.Nr. 792-1
28) Ändert LVO vom 29. November 2018, GS Schl.-H. II, 

Gl.Nr. 792-1-25

29) Ändert Ges. vom 1. Juni 2014, GS Schl.-H. II,  
Gl.Nr. 800-5

30) Ändert Ges. vom 5. Februar 1992, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. B 864-8

31) Ändert Ges. vom 27. Mai 2004, GS Schl.-H. II,  
Gl.Nr. 941-1
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1925/2022
Gesetz  

zur Gewährleistung eines ausreichenden Abstandes der Alimentation zur sozialen Grundsicherung 
und zur amtsangemessenen Alimentation von Beamtinnen und Beamten mit mehr als zwei Kindern

Vom 24. März 2022
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Besoldungsgesetzes 

Schleswig-Holstein1)

Das Besoldungsgesetz Schleswig-Holstein vom 
26. Januar 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 28. Januar 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 90), wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Es wird folgende neue Überschrift zu § 45 a 
eingefügt:

„§ 45 a Familienergänzungszuschlag“

b) Es werden folgende neue Überschriften zu den 
Anlagen 9 und 10 angefügt:

„Anlage 9 (zu § 35 Absatz 3)

Anlage 10 – Familienergänzungszuschlag nach 
§ 45 a Absatz 1“

2. § 2 Absatz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. Familienzuschlag und Familienergänzungszu-
schlag,“

3. § 25 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. In der Laufbahngruppe 1 als erstes Einstiegs- 
amt der Besoldungsgruppe A 6 und als zwei-

tes Einstiegsamt der Besoldungsgruppen A 7 
oder A 8,“

4. § 28 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird folgender neuer Satz 2 ange-
fügt:

„Bei erstmaliger Einstellung ab dem Tag des 
Inkrafttretens des Gesetzes vom 24. März 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 309) gilt Satz 1 
mit der Maßgabe, dass das Grundgehalt ab 
der 2. Erfahrungsstufe steigt.“

b) Es wird folgender neuer Absatz 11 angefügt:

„(11) Am Tage vor dem Inkrafttreten des Ge-
setzes vom 24. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 309) vorhandene Beamtinnen und Beamte 
der Besoldungsordnung A, die am Tag vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 24. März 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 309) der Erfah-
rungsstufe 1 der Anlage 5 zugeordnet sind, 
werden zum Inkrafttreten des Gesetzes vom 
24. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 309) der 
Erfahrungsstufe 2 der ab Inkrafttreten des Ge-
setzes vom 24. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 309) geltenden Anlage 5  zugeordnet. 
Mit der Zuordnung nach Satz 1 beginnt der 
für die neue Erfahrungsstufe 2 maßgebende 
zeitliche Durchlauf der Erfahrungsstufen nach 
Absatz 2. Sonstige Beamtinnen und Beamte 
der Besoldungsgruppe A 5, die am Tage vor 

Artikel 32 
Inkrafttreten

(1) Dieses Gesetz tritt vorbehaltlich Absatz 2 am Tag 
nach seiner Verkündung in Kraft.

(2) Artikel 1, 3 Nummer 1, 2 und 4, Artikel 4 bis 6, 
12 bis 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 29 und 30 treten 
am 1. Januar 2023 in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 17. März 2022
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident

 C l a u s  C h r i s t i a n  C l a u s s e n K a r i n  P r i e n
 Minister Ministerin
 für Justiz, Europa und Verbraucherschutz für Bildung, Wissenschaft und Kultur

 D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
 Ministerin Minister
 für Inneres, ländliche Räume, Integration für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
 und Gleichstellung Natur und Digitalisierung

 D r.  B e r n d  B u c h h o l z D r.  H e i n e r  G a r g
 Minister Minister
 für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie für Soziales, Gesundheit, Jugend,
 und Tourismus  Familie und Senioren

1) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-20
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dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 24. März 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 309) den Erfah-
rungsstufen 2 bis 8 zugeordnet sind, werden 
der entsprechenden Erfahrungsstufe der Be-
soldungsgruppe A 6 zugeordnet. Bereits in der 
bisherigen Erfahrungsstufe verbrachte Zeiten 
mit Anspruch auf Grundgehalt werden ange-
rechnet. Sofern in der Erfahrungsstufe 8 die 
Stufenlaufzeit von drei Jahren erreicht ist, er-
folgt eine Zuordnung zur Erfahrungsstufe 9. 
Sonstige Beamtinnen und Beamte der Be-
soldungsgruppe A 6, die am Tage vor dem 
Inkrafttreten des Gesetzes 24. März 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 309) den Erfahrungsstu-
fen 2 bis 9 zugeordnet sind, werden für den 
Fall der Überleitung in ein Amt oder Übertra-
gung eines Amtes der Besoldungsgruppe A 7 
der entsprechenden Erfahrungsstufe der Be-
soldungsgruppe A 7 zugeordnet. Bereits in der 
bisherigen Erfahrungsstufe verbrachte Zeiten 
mit Anspruch auf Grundgehalt werden ange-
rechnet. Sofern in der Erfahrungsstufe 9 die 
Stufenlaufzeit von vier Jahren erreicht ist, er-
folgt eine Zuordnung zur Erfahrungsstufe 10.“

5. Es wird folgender § 45 a eingefügt:

„§ 45 a  
Familienergänzungszuschlag

(1) Unterschreitet das Nettoeinkommen der für die 
im Familienzuschlag nach § 44 berücksichtigten 
ersten und zweiten Kinder unterhaltspflichtigen 
Eheleute, Lebenspartner oder Elternteile die für 
die Herstellung eines Abstands zur Grundsiche-
rung in Höhe von 15 Prozent notwendige Net-
tosumme der Besoldung der Beamtin oder des 
Beamten, wird ein kindbezogener Familienergän-
zungszuschlag nach Anlage 10 gewährt. Das für 
die Errechnung des Familienergänzungszuschlags 
maßgebende Nettoeinkommen nach Anlage 10 
ergibt sich aus dem Gesamtbetrag der Einkünfte 
im Sinne des § 2 Absatz 3 des Einkommensteu-
ergesetzes (EStG) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I. S. 3366, 
ber. S. 3862), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 16. Juli 2021 (BGBl. I. S. 2993), 
abzüglich Einkommensteuer und der Beträge 
einer die Beihilfe ergänzenden Krankenversi-
cherung unter Hinzurechnung des zustehenden 
Kindergeldes im Sinne des Abschnitts X EStG 
oder der Vorschriften des Bundeskindergeldge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
28. Januar 2009 (BGBl. I. S. 142, ber. S. 3177), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
25. Juni 2021 (BGBl. I. S. 2020).

(2) Für das dritte Kind und weitere Kinder, für 
die Familienzuschlag gewährt wird, wird ein mo-
natlicher Familienergänzungszuschlag für das je-
weils dritte Kind in Höhe von 234 Euro und ab 

dem vierten Kind in Höhe von jeweils 353 Euro 
gewährt, wenn der Gesamtbetrag der Einkünfte 
im Sinne des § 2 Absatz 3 EStG der mit unter-
haltspflichtigen Ehepartnerin oder des Ehepart-
ners, Lebenspartnerin oder Lebenspartners der 
Beamtin oder des Beamten oder eines anderen 
unterhaltspflichtigen Elternteils im Kalenderjahr 
folgende Höchstgrenzen unterschreitet:

1. 6.500 Euro bei drei Kindern und

2. 13.000 Euro bei vier Kindern

Für jedes weitere Kind erhöht sich der Betrag um 
jeweils 6.500 €.

(3) Für den Zeitraum ab 1. Januar 2020 bis zum 
Inkrafttreten des Gesetzes vom 24. März 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 309) wird ein Ergänzungszu-
schlag ab dem dritten Kind in Höhe von jeweils 80 
Euro monatlich gewährt. Abweichend von Satz 1 
wird bei Erfüllung der sonstigen gesetzlichen 
Voraussetzungen in den Fällen, in denen der Ge-
samtbetrag der Einkünfte unter den in Absatz 2 
angegebenen Höchstgrenzen liegt, ein monatli-
cher Ergänzungszuschlag 

1. für das dritte Kind in Höhe von 340 Euro und

2. ab dem vierten Kind in Höhe von 392 Euro 
gewährt.

(4) § 44 Absatz 8 gilt entsprechend.“ 

6. § 47 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Beamtinnen und Beamte der Laufbahngruppe 1

a) in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8,

b) in der Besoldungsgruppe A 9 und“

7. In § 54 wird die Angabe „A 6“ durch die Angabe 
„A 7“ ersetzt.

8. § 79 wird wie folgt geändert: 

a) Es wird folgender neuer Absatz 8 eingefügt:

„(8) Am Tage vor dem Inkrafttreten des Ge-
setzes vom 24. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 309) vorhandene Beamtinnen und Beamte, 
denen ein Amt der Besoldungsgruppe A 5 ver-
liehen war, sind mit Wirkung vom Tage des In-
krafttretens des Gesetzes in das der jeweiligen 
Laufbahn entsprechende Amt der Besoldungs-
gruppe A 6 übergeleitet. Satz 1 gilt auch, so-
fern das der Besoldungsgruppe A 6 zugeord-
nete Amt mit Inkrafttreten des Gesetzes vom 
24. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 309) in den 
Katalog der künftig wegfallenden Ämter nach 
A 6 überführt ist. Für Beamtinnen und Beamte 
der Besoldungsgruppe A 6, denen am Tage vor 
dem Inkrafttreten des Gesetzes vom 24. März 
2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 309) ein zweites 
Einstiegsamt der Besoldungsgruppe A 6 ver-
liehen war oder denen eine Amtszulage nach 
Fußnoten 4 oder 5 zur Besoldungsgruppe A 6 
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zustand, werden in das entsprechende Amt 
der Besoldungsgruppe A 7 übergeleitet.“ 

b) Der bisherige Absatz 8 wird Absatz 9. 

 9.  In § 83 wird die Angabe „9“ durch die Angabe 
„10“ ersetzt.

10.  Anlage 1 wird wie folgt geändert:

a) Die Besoldungsgruppen A 4 und A 5 werden 
gestrichen.

b) Die Besoldungsgruppen A 6 und A 7 werden 
wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe A 6

Erste Justizhauptwachtmeisterin oder Erster 
Justizhauptwachtmeister 1) 2) 3) 

____________
1) Erhält eine Amtszulage nach Anlage 8. 
2) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 7.
3)  Als erstes Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1.

Besoldungsgruppe A 7

Brandmeisterin oder Brandmeister 1)

O b e r s e k r e t ä r i n  oder  O b e r s e 
k r e t ä r 2)

Oberwerkmeisterin oder Oberwerkmeister 2)

Erste Justizhauptwachtmeisterin oder Erster 
Justizhauptwachtmeister  3) 4) 5)

____________
1)  Als Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1 in der 

Fachrichtung Feuerwehr
2)  Als zweites Einstiegsamt der Laufbahngruppe 1
3) Soweit nicht in der Besoldungsgruppe A 6
4)  Erhält als Leitung einer Justizwachtmeisterei mit 

bis zu neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine Amtszulage nach Anlage 8

5)  Erhält als Leitung einer Justizwachtmeisterei mit 
mehr als neun Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
eine Amtszulage nach Anlage 8“

c) Im Anhang zu den Besoldungsordnungen A 
und B (Künftig wegfallende Ämter und Amts-
bezeichnungen) wird Besoldungsgruppe A 6 
wird wie folgt gefasst:

„Besoldungsgruppe A 6

B e t r i e b s a s s i s t e n t i n  oder 
B e t r i e b s a s s i s t e n t

Oberamtsmeisterin oder Oberamtsmeister

Oberbetriebsmeisterin oder Oberbetriebs-
meister 

Präparatorin oder Präparator“

11.  Die Anlage 5 Nummer 1 erhält folgende Fassung:
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1. Die Anlagen 6 und 7 erhalten folgende Fassung: 

 

„Anlage 6    
  

Familienzuschlag (Monatsbeträge in Euro) 
   
  Stufe 1 Stufe 2 
  (§ 44 Absatz 1 SHBesG) (§ 44 Absatz 2 SHBesG) 
 143,67 306,58 
   
Bei mehr als einem Kind erhöht sich der Familienzuschlag für das zweite zu berücksichtigende Kind 
um 162,91 Euro, für das dritte und jedes weitere zu berücksichtigende Kind um 421,02 Euro. 

   
Anrechnungsbetrag nach § 43 Absatz 2 Satz 1 SHBesG  
   
- in den Besoldungsgruppen A 6 bis A 8: 127,16 
- in den Besoldungsgruppen A 9 bis A 12: 135,01 

 
Anlage 7 

Anwärtergrundbetrag (Monatsbeträge in Euro) 
Einstiegsamt, in das die Anwärterin oder der 

Anwärter nach Abschluss des 
Vorbereitungsdienstes unmittelbar eintritt 

Grundbetrag 

A 6 bis A 8 1.259,62 
A 9 bis A 11 1.336,54 
A 12 1.503,82 
A 13 1.537,31 
A 13 + Zulage (§ 47 Nummer 2 Buchstabe c 
SHBesG) oder R 1 

1.574,08“ 

“ 
2. Anlage 8 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Angaben zu Besoldungsgruppe A 5 werden gestrichen. 

 

b) Es werden die Angaben zur Besoldungsgruppe A 6 durch folgende Angaben 

ersetzt:  

     
„A 6   1 

Nach einer Dienstzeit von 2 Jahren 
41,75 
77,02“ 

 

a) Es werden folgende Angaben zur Besoldungsgruppe A 7 eingefügt: 
„A 7   4,  

5 
129,44 
163,21“ 
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3.  Es wird folgende Anlage 10 angefügt: 
 
„Anlage 10  
– Familienergänzungszuschlag nach § 45 a Absatz 1  
 
Notwendige Nettosummen der Besoldung der Eheleute, Lebenspartnerschaft 
oder Elternteile (§ 45 a Absatz 1 Satz 1), Jahreswerte: 

Besoldungs- 
gruppe 

Nettosumme, ein Kind Nettosumme, 2 Kinder 

A 6  32.213,19 €   39.453,44 €  
A 7  32.373,71 €   39.589,80 €  
A 8  32.396,37 €   39.655,23 €  
A 9 -  39.692,15 €  

 
 
Gesamtbetrag der Einkünfte (§ 45 a Absatz 1 Satz 2) der 
Eheleute/Lebenspartnerschaft/Elternteile, Jahreswerte: 
 

Besoldungsgruppe Jahresbruttoeinkommen, 
ein Kind 

Jahresbruttoeinkommen, 2 
Kinder 

A 6   39.555,98 €   43.911,42 €  
A 7   39.731,40 €   44.061,33 €  
A 8  39.750,46 €   43.978,07 €  
A 9  -   44.045,64 €  

 
 
Hinzuverdienstgrenze des Ehegatten/Lebenspartners/Elternteils 
(brutto), Jahreswerte: 

Besoldungsgruppe und 
Erfahrungsstufe 

ein Kind 2 Kinder 

A 6 Stufe 2      4.104,00 €  5.700,00 € 
A 6 Stufe 3      3.624,00 €  5.220,00 € 
A 6 Stufe 4      3.144,00 €  4.740,00 € 
A 6 Stufe 5      2.388,00 €  4.032,00 € 
A 6 Stufe 6      1.620,00 €  3.372,00 € 
A 6 Stufe 7          888,00 €  2.700,00 € 
A 6 Stufe 8          156,00 €  2.040,00 € 
A 6 Stufe 9  -  1.380,00 € 
A 7 Stufe 2      3.540,00 €  5.124,00 € 
A 7 Stufe 3      2.868,00 €  4.452,00 € 
A 7 Stufe 4      2.220,00 €  3.864,00 € 
A 7 Stufe 5      1.368,00 €  3.024,00 € 
A 7 Stufe 6          528,00 €  2.184,00 € 
A 7 Stufe 7  -  1.368,00 € 
A 7 Stufe 8  -  756,00 € 
A 7 Stufe 9  -  144,00 € 
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A 8 Stufe 2      2.220,00 €  3.852,00 € 
A 8 Stufe 3      1.728,00 €  3.408,00 € 
A 8 Stufe 4          912,00 €  2.604,00 € 
A 8 Stufe 5          132,00 €  1.812,00 € 
A 8 Stufe 6 - 756,00 € 
A 9 Stufe 2  -  1.548,00 € 
A 9 Stufe 3  -  1.104,00 € 
A 9 Stufe 4 - 240,00 € 

 
 
Familienergänzungszuschlag nach § 45 a Absatz 1, Monatswerte: 

Besoldungsgruppe und 
Erfahrungsstufe 

ein Kind 2 Kinder 

A 6 Stufe 2 342,00 € 475,00 € 
A 6 Stufe 3 302,00 € 435,00 € 
A 6 Stufe 4 262,00 € 395,00 € 
A 6 Stufe 5 199,00 € 336,00 € 
A 6 Stufe 6 135,00 € 281,00 € 
A 6 Stufe 7 74,00 € 225,00 € 
A 6 Stufe 8 13,00 € 170,00 € 
A 6 Stufe 9 - 115,00 € 
A 7 Stufe 2 295,00 € 427,00 € 
A 7 Stufe 3 239,00 € 371,00 € 
A 7 Stufe 4 185,00 € 322,00 € 
A 7 Stufe 5 114,00 € 252,00 € 
A 7 Stufe 6 44,00 € 182,00 € 
A 7 Stufe 7 - 114,00 € 
A 7 Stufe 8 - 63,00 € 
A 7 Stufe 9 - 12,00 € 
A 8 Stufe 2 185,00 € 321,00 € 
A 8 Stufe 3 144,00 € 284,00 € 
A 8 Stufe 4 76,00 € 217,00 € 
A 8 Stufe 5 11,00 € 151,00 € 
A 8 Stufe 6 - 63,00 € 
A 9 Stufe 2 - 129,00 € 
A 9 Stufe 3 - 92,00 € 
A 9 Stufe 4 - 20,00 € 

 
„ 
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2) Ändert Ges. vom 26. März 2009, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2030-16

3) Ändert Ges. vom 26. Januar 2012, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-22

Artikel 2 
Änderung des Landesbeamtengesetzes2)

Das Landesbeamtengesetz vom 26. März 2009 
(GVOBl. Schl.-H. S. 93, ber. S. 261), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 7. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 158), wird wie folgt geändert:

1. In § 80 Absatz 7 werden folgende Sätze 5 und 6 
angefügt:

„Sind zwei oder mehr Kinder berücksichtigungsfä-
hig, beträgt der Bemessungssatz für die Ehegattin 
oder den Ehegatten, die eingetragene Lebenspart-
nerin oder den eingetragenen Lebenspartner 90 %, 
für beihilfefähige pflegebedingte Aufwendungen 
bei Pflegebedürftigkeit 70 %. Sind drei oder mehr 
Kinder berücksichtigungsfähig, beträgt der Be-
messungssatz für alle berücksichtigungsfähigen 
Kinder 90 %, für beihilfefähige pflegebedingte 
Aufwendungen bei Pflegebedürftigkeit 80 %.“

2. § 84 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1 und wie 
folgt geändert:

aa) In Nummer 2 wird die Angabe „zuletzt 
geändert durch Artikel 15 Abs. 42 des 
Gesetzes vom 5. Februar 2009 (BGBl. I 
S. 160)“ durch die Wörter „in der jeweils 
geltenden Fassung“ ersetzt. 

bb) In Nummer 5 wird die Angabe „geändert 
durch Artikel 15 Abs. 51 des Gesetzes 
vom 5. Februar 2009 (BGBl. I S. 160)“ 
durch die Wörter „in der jeweils geltenden 
Fassung“ ersetzt.

b) Es wird folgender neuer Absatz 2 angefügt:

„(2) Für Dienstreisen im Zeitraum vom 1. Juni 
2022 bis 31. Dezember 2022 gelten folgende 
weitere Regelungen:

1. Abweichend von § 5 Absatz 1 des Bun-
desreisekostengesetzes vom 26. Mai 2005 
(BGBl. I S. 1418) in der jeweils geltenden 
Fassung beträgt die Wegstreckenentschä-
digung bei Benutzung eines Kraftfahrzeu-
ges oder eines anderen motorbetriebenen 
Fahrzeuges 30 Cent je Kilometer zurück-
gelegter Strecke, höchstens jedoch 195 
Euro. Die oberste Dienstbehörde kann den 
Höchstbetrag auf 225 Euro festsetzen, 
wenn dienstliche Gründe dies im Einzelfall 
oder allgemein erfordern. 

2. Besteht an der Benutzung eines Kraftwa-
gens ein erhebliches dienstliches Interesse, 
beträgt die Wegstreckenentschädigung ab-
weichend von § 5 Absatz 2 des Bundes-
reisekostengesetzes vom 26. Mai 2005 

(BGBl. I S. 1418) in der jeweils geltenden 
Fassung 40 Cent je Kilometer zurückgeleg-
ter Strecke. Das erhebliche dienstliche In-
teresse muss vor Antritt der Dienstreise in 
der Anordnung oder Genehmigung schrift-
lich oder elektronisch festgestellt werden.“

3. In § 112 Absatz 1 Satz 3 wird die Angabe „1,4 %“ 
durch die Angabe „1 %“ ersetzt.

Artikel 3 
 Änderung des Beamtenversorgungsgesetzes 

Schleswig-Holstein3)

Das Beamtenversorgungsgesetz vom 26. Januar 
2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 153), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Februar 2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 201), wird wie folgt geändert:

1. In § 16 Absatz 3 Satz 2 werden die Angabe „65 %“ 
durch die Angabe „60 %“ und die Angabe „A 4“ 
durch die Angabe „A 6“ ersetzt. 

2. § 34 Absatz 2 Satz 1 und 2 erhält folgende Fas-
sung:

„Als Dienst gilt auch das Zurücklegen des mit 
dem Dienst zusammenhängenden Weges nach 
und von der Dienststelle; hat die Beamtin oder 
der Beamte wegen der Entfernung ihrer oder sei-
ner ständigen Familienwohnung vom Dienstort 
an diesem oder in dessen Nähe eine Unterkunft, 
gilt Halbsatz 1 auch für den Weg von und nach 
der Familienwohnung. Der Zusammenhang mit 
dem Dienst gilt als nicht unterbrochen, wenn die 
Beamtin oder der Beamte 

1. von dem unmittelbaren Wege zwischen der 
Wohnung und der Dienststelle in vertretbarem 
Umfang abweicht, weil 

a) ihr oder sein dem Grunde nach kindergeld-
berechtigendes Kind, das mit ihr oder ihm 
in einem Haushalt lebt, wegen ihrer oder 
seiner beruflichen Tätigkeit oder der beruf-
lichen Tätigkeit ihres Ehegatten oder seiner 
Ehegattin fremder Obhut anvertraut wird 
oder 

b) weil sie oder er mit anderen berufstätigen 
oder in der gesetzlichen Unfallversicherung 
versicherten Personen gemeinsam ein Fahr-
zeug für den Weg nach und von der Dienst-
stelle benutzt, oder

2. in ihrer oder seiner Wohnung Dienst leistet 
und Wege zurücklegt, um ein Kind im Sinne 
der Nummer 1 Buchstabe a fremder Obhut 
anzuvertrauen.“

3. In § 40 Absatz 3 Satz 3 werden die Angabe 
„71,75 %“ durch die Angabe „66,11 %“ und die 
Angabe „A 4“ durch die Angabe „A 6“ ersetzt.
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4. § 64 Absatz 2 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 1 wird die Angabe „A 4“ durch die 
Angabe „A 6“ ersetzt. 

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

„3. für Ruhestandsbeamtinnen und Ruhestand-
beamte, die wegen Dienstunfähigkeit, die 
nicht auf einem Dienstunfall beruht, oder 
nach § 36 LBG in den Ruhestand getreten 
sind, bis zum Ablauf des Monats, in dem 
die Regelaltersgrenze nach § 35 Abs. 1 
oder 2 LBG erreicht wird, 71,75 % der ru-
hegehaltfähigen Dienstbezüge aus der End-
stufe der Besoldungsgruppe, aus der sich 
das Ruhegehalt berechnet, mindestens ein 
Betrag von 66,11 % des Eineinhalbfachen 
der jeweils ruhegehaltfähigen Dienstbezüge 
aus der Endstufe der Besoldungsgruppe 
A 6, zuzüglich des jeweils zustehenden Un-
terschiedsbetrages nach § 57 Abs. 1 sowie 
450 Euro.“

5. § 82 Absatz 1 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. Die §§ 1, 3, 16 Absatz 3, § 17 Absatz 1 und 3, 
§§ 56 bis 61, 64, 65, 66 mit Ausnahme des 
§ 66 Absatz 1 Satz 2 Nummer. 4, §§ 67, 70 
bis 74, 80, 81 und 86 dieses Gesetzes sind 
anzuwenden.“

Artikel 4 
Änderung der Allgemeinen 

Laufbahnverordnung4)

Die Allgemeine Laufbahnverordnung vom 19. Mai 
2009 (GVOBl. Schl.-H.S. 236), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 10. November 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 858) wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Überschrift zu 
§ 10 wie folgt gefasst:

„§ 10 Verleihung eines Amtes der Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt“ 

2. § 10 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift zu § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10 Verleihung eines Amtes der Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt“ 

b) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Verleihung eines Amtes der Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt an Beamtinnen 
und Beamte, die im ersten Einstiegsamt der 
Laufbahngruppe 1 eingestellt worden sind, 
setzt voraus, dass sie eine von der obersten 
Dienstbehörde vorgeschriebene Qualifizierung 
erfolgreich absolviert haben.“

Artikel 5 
Änderung der Beihilfeverordnung5)

Die Beihilfeverordnung vom 15. November 2016 
(GVOBl. Schl.-H. S. 863), zuletzt geändert durch 
Artikel 7 des Gesetzes vom 8. September 2020 
(GVOBl. Schl.-H. S. 516), wird wie folgt geändert: 

1. § 6 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Es werden folgende Sätze 3 und 4 eingefügt:

„Sind zwei oder mehr Kinder im Sinne des 
§ 3 Absatz 1 Nummer 2 berücksichtigungs-
fähig, beträgt der Bemessungssatz für die 
Ehegattin oder den Ehegatten, die eingetra-
gene Lebenspartnerin oder den eingetragenen 
Lebenspartner 90 %, für beihilfefähige Auf-
wendungen bei Pflegebedürftigkeit 70 %. Sind 
drei oder mehr Kinder berücksichtigungsfähig, 
beträgt der Bemessungssatz für alle berück-
sichtigungsfähigen Kinder im Sinne des § 3 
Absatz 1 Nummer 2 90 %, für beihilfefähige 
Aufwendungen bei Pflegebedürftigkeit 80 %.“

b) Die bisherigen Sätze 3 bis 6 werden die Sätze 
5 bis 8.

c) In Satz 7 wird die Angabe „4“ durch die An-
gabe „6“ ersetzt.

2. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die errechnete Beihilfe wird je Kalenderjahr, in 
dem die Aufwendungen entstanden sind (§ 8 
Absatz 2), um folgenden Selbstbehalt gekürzt:
Stufe Besoldungsgruppen Betrag

1 A 10 bis A 11 140,00 €

2 A 12 bis A 15, B 1, C 1, 
C 2, W 1, W 2, R 1

200,00 €

3 A 16, B 2, B 3, C 3, 
W 3, R 2, R 3

320,00 €

4 B 4 bis B 7, C 4, R 4 bis 
R 7

440,00 €

5 Höhere Besoldungsgrup-
pen

560,00 €.“

b) Absatz 4 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Der Mindestselbstbehalt gilt nicht für Waisen.“

Artikel 6 
Änderung der Justizwachtmeister-Laufbahn- und 

Ausbildungsverordnung6)

Die Justizwachtmeister-Laufbahn- und Ausbildungs-
verordnung vom 29. März 2012 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 437), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Ge-

4) Ändert LVO vom 19. Mai 2009, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 
2030-16-1

5) Ändert LVO vom 15. November 2016, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 2032-1-17

6) Ändert LVO vom 29. März 2012, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 
2030-16-13
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setzes vom 8. September 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 516), wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht erhält die Überschrift zu 
§ 15 folgende Fassung:

„§ 15 Voraussetzungen für die Verleihung eines 
Amtes der Laufbahngruppe 1, zweites Einstiegs- 
amt“

2. § 1 Absatz 2 erhält folgende Fassung:

„(2) Die Beamtinnen und Beamten dieser Lauf-
bahn führen folgende Dienst- und Amtsbezeich-
nungen:

Im Vorbereitungsdienst Justizhauptwachtmeis-
teranwärterin/Justizhauptwachtmeisteranwärter;

in der Probezeit und im Einstiegsamt (Besoldungs-
gruppe A 6) sowie 

im Beförderungsamt (Besoldungsgruppe A 7) 
Erste Justizhauptwachtmeisterin/Erster Justiz-
hauptwachtmeister.“

3. § 15 wird wie folgt geändert:

a) Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„§ 15 Voraussetzungen für die Verleihung 
eines Amtes der Laufbahngruppe 1, zweites 
Einstiegsamt“.

b) In Absatz 1 Satz 1 werden die Worte „eine 
Beförderung in ein Amt der Besoldungsgruppe 

A 7“ durch die Worte „die Verleihung eines 
Amtes“ ersetzt.

c) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Der einleitende Halbsatz erhält folgende 
Fassung: 

„Beamtinnen und Beamten der Laufbahn 
der Laufbahngruppe 1, erstes Einstiegs- 
amt, Fachrichtung Justiz, die die Ämter 
nach § 1 Absatz 2 durchlaufen haben und 
eine solche Funktionsstelle nach Absatz 1 
innehaben, kann ein Amt der Laufbahn-
gruppe 1, zweites Einstiegsamt, verliehen 
werden, wenn folgende Voraussetzungen 
erfüllt sind:“.

bb) In Nummer 1 werden das Wort „zehn“ 
durch das Wort „drei“ ersetzt und die 
Worte „für die Berechnung der Dienstzeit 
gilt § 25 Absatz 2 ALVO entsprechend;“ 
gestrichen. 

Artikel 7 
Inkrafttreten

Artikel 5 Nummer 2 tritt mit Wirkung vom 1. Januar 
2022 in Kraft. Das Gesetz tritt im Übrigen am ers-
ten Tag des Kalendermonats nach Verkündung des 
Gesetzes in Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 24. März 2022 

 D a n i e l  G ü n t h e r M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerpräsident  Finanzministerin

 C l a u s  C h r i s t i a n  C l a u s s e n K a r i n  P r i e n
 Minister  Ministerin
 für Justiz, Europa und Verbraucherschutz für Bildung, Wissenschaft und Kultur

 D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n - W a a c k J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t
 Ministerin  Minister
 für Inneres, ländliche Räume, Integration für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt,
 und Gleichstellung Natur und Digitalisierung

 D r.  B e r n d  B u c h h o l z D r. H e i n e r  G a r g
 Minister  Minister
 für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,  für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
 Technologie und Tourismus Familie und Senioren
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1923/2022
Gesetz  

über die Errichtung eines Versorgungsfonds für die Altersentschädigung der Abgeordneten 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages

Vom 25. März 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 1101-13

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Errichtung

(1) Zur Finanzierung der Altersentschädigung der 
Abgeordneten des Schleswig-Holsteinischen Landta-
ges ab der 20. Wahlperiode und der Versorgung ihrer 
Hinterbliebenen, die eine Anwartschaft oder einen 
Anspruch auf die Versorgung nach dem Schleswig-
Holsteinischen Abgeordnetengesetz haben, wird 
unter dem Namen „Versorgungsfonds für die Alters- 
entschädigung der Abgeordneten des Schleswig-
Holsteinischen Landtages“ ein Sondervermögen 
errichtet.

(2) Das Sondervermögen ist nicht rechtsfähig. Es kann 
unter seinem Namen im rechtsgeschäftlichen Verkehr 
handeln, klagen und verklagt werden. Der allgemeine 
Gerichtsstand des Sondervermögens ist Kiel.

§ 2 
Aufgaben

(1) Das Sondervermögen dient ausschließlich der 
Finanzierung der Altersentschädigung der Abge-
ordneten des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
ab der 20. Wahlperiode und der Versorgung ihrer 
Hinterbliebenen, die eine Anwartschaft oder einen 
Anspruch auf die Versorgung nach dem Schleswig-
Holsteinischen Abgeordnetengesetz haben. Ziel ist 
eine Deckung der Abgeordnetenversorgung zur Ent-
lastung des Landeshaushalts.

(2) Unmittelbare Ansprüche von Abgeordneten und 
ihren Hinterbliebenen oder Ansprüche Dritter gegen 
das Sondervermögen werden nicht begründet.

§ 3 
Zuführung der Mittel

(1) Das Sondervermögen wird aus den Zuführungen 
des Landes Schleswig-Holstein und den daraus er-
zielten Erträgen finanziert.

(2) Ab Beginn der 20. Wahlperiode des Schleswig-
Holsteinischen Landtages werden dem Sonderver-
mögen jährlich Mittel nach Maßgabe des § 19 Ab-
satz 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 1 Satz 1 SH 
AbgG zugeführt. Die Zuführungen erfolgen durch 
die Präsidentin oder den Präsidenten des Schleswig-
Holsteinischen Landtages zu Lasten des Einzelplans 
01 bis zum 15. Dezember eines Kalenderjahres.

§ 4 
Verwaltung, Anlage der Mittel

(1) Das Finanzministerium verwaltet das Sonderver-
mögen; Einzelheiten werden in einer Verwaltungs-

vereinbarung zwischen dem Ministerium und der 
Landtagsverwaltung geregelt. Die Mittel des Son-
dervermögens sind gemeinsam mit den Mitteln des 
Versorgungsfonds des Landes Schleswig-Holstein 
mit Einverständnis der Deutschen Bundesbank im 
Rahmen der mit ihr gemäß § 3 Absatz 1 Satz 2 Vers-
FondsG S-H zu treffenden Vereinbarung anzulegen.  
Die Vermögensentwicklung wird von der Bundesbank 
im Rahmen einer Fondsbuchhaltung ausgewiesen. 

(2) § 3 Absatz 2 bis 4 VersFondsG S-H findet ent-
sprechende Anwendung.

§ 5 
Verwendung des Sondervermögens

(1) Die Mittel des Sondervermögens dürfen nur nach 
Maßgabe des jeweiligen Haushalts- oder Wirtschafts-
plans für Versorgungsaufwendungen für die in § 2 
Absatz 1 bezeichneten Personen verwendet werden. 
Satz 1 gilt entsprechend für die mit der Verwaltung 
des Sondervermögens unmittelbar verbundenen Kos-
ten.

(2) Die Verwendung der Mittel nach Maßgabe des 
Haushalts darf nur auf Grundlage eines vom Landtag 
auf Vorschlag des Finanzausschusses zu beschlie-
ßenden Entnahmeplans erfolgen. Der Entnahmeplan 
enthält insbesondere den Bestand des Sonderver-
mögens sowie die prognostizierte Entwicklung der 
Zuführungen, der Versorgungsaufwendungen und 
der Entnahmen in den jeweils nächsten fünf Jahren. 
Ist absehbar, dass das Sondervermögen das Ziel der 
langfristigen Finanzierung künftiger Versorgungs-
aufwendungen verfehlen wird, sind im Entnahme-
plan ferner geeignete Gegenmaßnahmen aufzuzei-
gen, um das Sondervermögen als Grundlage für die 
Finanzierung künftiger Versorgungsaufwendungen 
dauerhaft zu erhalten. Die Landtagspräsidentin oder 
der Landtagspräsident leitet dem Finanzausschuss 
in Abstimmung mit dem Finanzministerium eine 
entsprechende Vorlage zu. Sie oder er kann zur 
Unterstützung bei Vorbereitung der Vorlage einen 
Dritten beauftragen.

(3) Höhe und Zeitpunkt der Entnahmen werden durch 
die Haushaltsgesetze geregelt. 

(4) Entnahmen aus dem Sondervermögen, die in dem 
betreffenden Haushaltsjahr nicht verausgabt werden, 
sind dem Sondervermögen wieder zuzuführen. An-
stelle einer Entnahme von Mitteln aus dem Sonder-
vermögen kann eine Verrechnung mit den nach § 3 
vorgesehenen Zuführungen erfolgen.
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1931/2022
Gesetz  

zum Neunten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Vorschriften in Hamburg und 
Schleswig-Holstein (Neunter Medienänderungsstaatsvertrag HSH – 9. MÄStV HSH)

Vom 29. März 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2254-18

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zustimmung zum Neunten 

Medienänderungsstaatsvertrag HSH

(1) Dem von den Ländern Freie und Hansestadt Ham-
burg und Schleswig-Holstein am 14. Januar 2022 
unterzeichneten Neunten Staatsvertrag zur Ände-
rung medienrechtlicher Vorschriften in Hamburg und 
Schleswig-Holstein (Neunter Medienänderungsstaats-
vertrag HSH – 9. MÄStV HSH) wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffent-
licht.

(3) Der Tag, an dem der Staatsvertrag nach seinem 
§ 60 Absatz 1 Satz 1 in Kraft tritt, ist im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein bekannt 
zu machen. Sollte der Staatsvertrag nach seinem 
§ 60 Absatz 1 Satz 2 gegenstandslos werden, ist 
dies ebenfalls im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Schleswig-Holstein bekannt zu machen.

§ 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. März 2022 
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident

§ 6 
Vermögenstrennung

Das Sondervermögen ist von dem übrigen Vermögen 
des Landes Schleswig-Holstein, seinen Rechten und 
Verbindlichkeiten getrennt zu halten. Es erfolgt eine 
gemeinsame Anlage mit den von der Bundesbank 
verwalteten Mitteln des Versorgungsfonds des Lan-
des Schleswig-Holstein nach § 4 Absatz 1 Satz 2.

§ 7 
Berichtswesen

Das Finanzministerium berichtet dem Finanzaus-
schuss halbjährlich über die Vermögensentwicklung 

vermittels der Daten aus der Fondsbuchhaltung der 
Bundesbank. Die Vermögensentwicklung wird im 
Wirtschaftsplan und in der Jahresrechnung nach 
§ 7 und § 8 VersFondsG S-H gesondert ausgewiesen.

§ 8 
Auflösung

Eine vorzeitige Auflösung des Sondervermögens ist 
nur durch Landesgesetz möglich. 

§ 9 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt mit Beginn der 20. Wahlperiode 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. März 2022

 D a n i e l  G ü n t h e r M o n i k a  H e i n o l d
 Ministerpräsident  Fnanzministerin

Anl.
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            Anlage 
 

 

 

Neunter Staatsvertrag 

zur Änderung medienrechtlicher Vorschriften 

in Hamburg und Schleswig-Holstein 

(Neunter Medienänderungsstaatsvertrag HSH – 9. MÄStV HSH) 

 

Die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch den Senat, und das Land Schleswig-
Holstein, vertreten durch den Ministerpräsidenten, - zusammen in diesem Staatsvertrag „die 
Länder“ genannt - schließen vorbehaltlich der Zustimmung ihrer verfassungsmäßig 
berufenen Organe den nachstehenden Staatsvertrag: 

 

Staatsvertrag über das Medienrecht in Hamburg und Schleswig-Holstein 
(Medienstaatsvertrag HSH – MStV HSH) 

 

I. Abschnitt  

Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 

 

§ 1 

Anwendungsbereich  

 

(1) Dieser Staatsvertrag gilt für die Veranstaltung und das Angebot, die Verbreitung und die 
Zugänglichmachung von Rundfunk durch private Rundfunkveranstalter und Telemedien 
durch private und öffentliche Telemedienanbieter mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten in Hamburg und Schleswig-Holstein, sowie für den Bürger- und 
Ausbildungskanal in Hamburg und den Offenen Kanal in Schleswig-Holstein. Er gilt ebenfalls 
für Modellversuche sowie für die Finanzierung besonderer Aufgaben nach § 112 des 
Medienstaatsvertrages. Die Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages über 
unzulässige Angebote finden Anwendung.  

 

(2) Für bundesweit ausgerichtete private Angebote gilt anstelle der Bestimmung 

 

1. über die Programmaufgabe nach § 3 Absatz 1 sowie über die Programmgrundsätze nach 
§ 13 Absatz 1 bis 3 die Bestimmung in § 51 des Medienstaatsvertrages, 
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2. über die besonderen Sendezeiten nach § 9 die Bestimmung in § 68 des 
Medienstaatsvertrages, 

 

3. über die Sicherung der Meinungsvielfalt in § 16 die Bestimmungen in den §§ 50, 59 bis 
67 sowie 106 bis 109 des Medienstaatsvertrages, 

 
4. über die Zulassung von Rundfunkprogrammen nach § 17 Absatz 1 Satz 1 und 2 und 

Absatz 2 die Bestimmungen in den §§ 53 bis 58 des Medienstaatsvertrages, 
 
5. über die ordnungswidrigen Handlungen nach § 52 die Bestimmungen in § 115 des 

Medienstaatsvertrages sowie in § 24 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages und 
 
6. über Straftaten nach § 53 die Bestimmung in § 23 des Jugendmedienschutz-

Staatsvertrages. 
 

(3) Für die Zuweisung von Übertragungskapazitäten für bundesweite Versorgungsbedarfe 
einschließlich deren Rücknahme und Widerruf gelten die Vorschriften des § 105 Absatz 1 
Satz 1 Nummer 13 in Verbindung mit §§ 102, 108 Absatz 1 Nummer 2, Absatz 2 Nummer 2 
sowie § 107 Absatz 2 des Medienstaatsvertrages. 

 

(4) Für die Zuordnung von drahtlosen Übertragungskapazitäten für bundesweite 
Versorgungsbedarfe sowie deren Widerruf gilt die Vorschrift des § 101 Absatz 2 bis 6 des 
Medienstaatsvertrages.  

 

(5) Für Teleshoppingkanäle gelten anstelle der Bestimmungen des II. Abschnitts und des II. 
Abschnitts, 1. Unterabschnitt die Bestimmungen des I., II. und IV. Abschnitts des 
Medienstaatsvertrages, soweit dies dort ausdrücklich bestimmt ist. 

 

(6) Für Hörfunkprogramme, die ausschließlich im Internet verbreitet werden, gelten die §§ 52 
bis 58 des Medienstaatsvertrages, für solche die vor dem 7. November 2020 angezeigt 
wurden, gilt § 54 Absatz 3 des Medienstaatsvertrages.  

 

(7) Für öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten findet dieser Staatsvertrag nur Anwendung, 
soweit dies ausdrücklich bestimmt ist. 

 

 

§ 2 

Begriffsbestimmungen  

 

(1) Die Begriffsbestimmungen und Regelungen in § 2 des Medienstaatsvertrages gelten 
auch für die Anwendung dieses Staatsvertrages. Für unzulässige Angebote und 
Jugendschutz gelten die Begriffsbestimmungen des § 3 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages.  
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(2) Landesprogramme sind Programme mit dem inhaltlichen Schwerpunkt Hamburg oder 
Schleswig-Holstein. Länderprogramme sind Programme, deren inhaltlicher Schwerpunkt sich 
auf beide Länder bezieht; sie sind nicht länderübergreifende Angebote im Sinne von § 13 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages.  

 

(3) Anstalt ist die Medienanstalt Hamburg / Schleswig-Holstein (MA HSH).  

 

 

II. Abschnitt Allgemeine Bestimmungen  

 

1. Unterabschnitt: privater Rundfunk 

 

§ 3 

Programmaufgabe 

 

(1) Rundfunkprogramme nach diesem Staatsvertrag sollen in ihrer Gesamtheit und als Teil 
des dualen Rundfunksystems zur Information und Meinungsbildung beitragen, der Bildung, 
Beratung und Unterhaltung dienen und dadurch dem kulturellen Auftrag des Rundfunks 
entsprechen. Rundfunkveranstalter erfüllen dadurch eine öffentliche Aufgabe, dass sie 
Nachrichten beschaffen und verbreiten, Stellung nehmen und Kritik üben. Die Sendungen 
dürfen nicht einseitig einer Partei, einem Bekenntnis, einer Weltanschauung oder einer 
sonstigen Gruppe dienen. Die Erfüllung der Programmaufgabe erfolgt in eigener 
Verantwortung des Rundfunkveranstalters.  

 

(2) Die Rundfunkveranstalter können untereinander, mit den öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten und mit sonstigen Einrichtungen und Unternehmen Vereinbarungen über 
eine Zusammenarbeit in allen Aufgabenbereichen einschließlich gemeinsamer 
Programmgestaltung, Programmübernahme sowie Programmzulieferung durch Dritte 
abschließen und dabei auch unmittelbare oder mittelbare Beteiligungen eingehen. § 16 bleibt 
unberührt.  

 

 

§ 4 

Anwendung der Allgemeinen Bestimmungen des Medienstaatsvertrages für den 
privaten Rundfunk 

 

Für Rundfunk gelten die allgemeinen Bestimmungen des Medienstaatsvertrages gemäß §§ 4 
bis 16 in seiner jeweiligen Fassung. § 73 des Medienstaatsvertrages und § 20 dieses 
Staatsvertrages bleiben unberührt. 
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§ 5 

Unzulässige Angebote, Jugendschutz  

 

(1) Für unzulässige Angebote und Vorgaben zum Jugendschutz im Rundfunk gelten die 
Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. § 13 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages bleibt unberührt.  

 

(2) Bei nicht länderübergreifenden Angeboten kann die Anstalt gemäß § 14 Absatz 2 Satz 3 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages einen Antrag auf gutachterliche Befassung bei der 
Kommission für Jugendmedienschutz (KJM) stellen. Ist der Rundfunkveranstalter eines nicht 
länderübergreifenden Angebotes einer anerkannten Einrichtung der Freiwilligen 
Selbstkontrolle nach § 19 Absatz 2 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 
angeschlossen, verfährt die Anstalt bei der Aufsicht entsprechend § 20 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. § 21 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages gilt 
entsprechend. 

 

 

§ 6 

Verantwortlichkeit, Auskunftspflicht und Beschwerden 

 

(1) Der Rundfunkveranstalter ist für den Inhalt des Rundfunkprogramms verantwortlich. 
Ein Rundfunkveranstalter, der nicht eine natürliche Person ist, muss der Anstalt Namen, 
Anschrift und E-Mail-Adresse mindestens einer für den Inhalt des Rundfunkprogramms 
verantwortlichen Person benennen, die neben dem Rundfunkveranstalter für die Erfüllung 
der sich aus diesem Staatsvertrag ergebenden Verpflichtungen verantwortlich ist.  

 

(2) Als verantwortliche Person darf nur benannt werden, wer unbeschränkt 
geschäftsfähig ist, unbeschränkt gerichtlich verfolgt werden kann, nicht infolge 
Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter verloren hat und einen Sitz im 
Versorgungsgebiet des Rundfunkprogramms oder im Fall des lokalen terrestrischen 
Hörfunks nach § 28a im Geltungsbereich dieses Staatsvertrages hat.  

 

(3) Die Anstalt teilt auf Verlangen Namen und Kontaktdaten des Rundfunkveranstalters 
oder Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse des für den Inhalt des Programms 
Verantwortlichen mit.  

 

(4) Beschwerden können an die Anstalt gerichtet werden.  
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§ 7 

Aufzeichnungspflicht und Einsichtnahme 

 

(1) Sendungen sind vom Rundfunkveranstalter vollständig aufzuzeichnen und 
aufzubewahren. Bei der Verbreitung einer Aufzeichnung, Audiodatei oder eines Films kann 
abweichend von Satz 1 die Aufzeichnung, Audiodatei oder der Film aufbewahrt oder die 
Wiederbeschaffung sichergestellt werden.  

 

(2) Die Pflicht zur Aufbewahrung nach Absatz 1 endet sechs Wochen nach dem Tag der 
Verbreitung. Wird innerhalb dieser Frist eine Sendung beanstandet, endet die Pflicht erst, 
wenn die Beanstandung durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung oder auf andere 
Weise erledigt ist.  

 

(3) Die Anstalt kann innerhalb der Frist nach Absatz 2 jederzeit Aufzeichnungen und 
Filme einsehen oder deren unentgeltliche Übersendung verlangen.   

 

(4) Wer schriftlich glaubhaft macht, in seinen Rechten berührt zu sein, kann vom 
Rundfunkveranstalter innerhalb der Frist nach Absatz 2 Satz 1 Einsicht in die 
Aufzeichnungen und Filme verlangen. Auf Antrag sind ihm gegen Erstattung der 
Selbstkosten Ausfertigungen, Abzüge oder Abschriften von der Aufzeichnung oder dem Film 
zu übersenden.  

 

 

§ 8 

Gegendarstellung 

 

(1) Der Rundfunkveranstalter ist verpflichtet, eine Gegendarstellung der Person, Gruppe 
oder Stelle zu verbreiten, die durch eine in seiner Sendung aufgestellte 
Tatsachenbehauptung betroffen ist. Diese Pflicht besteht nicht, wenn die betroffene Person, 
Gruppe oder Stelle kein berechtigtes Interesse an der Verbreitung hat oder wenn die 
Gegendarstellung ihrem Umfang nach nicht angemessen ist. Überschreitet die 
Gegendarstellung nicht den Umfang des beanstandeten Teils der Sendung, gilt sie als 
angemessen.  

 

(2) Die Gegendarstellung muss unverzüglich schriftlich verlangt werden und von der oder 
dem Betroffenen oder ihrer oder seiner gesetzlichen Vertreterin oder ihrem oder seinem 
gesetzlichen Vertreter unterzeichnet sein. Sie muss die beanstandete Sendung und 
Tatsachenbehauptung bezeichnen, sich auf tatsächliche Angaben beschränken und darf 
keinen strafbaren Inhalt haben.  
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(3) Die Gegendarstellung muss unverzüglich in dem gleichen Bereich zu einer Sendezeit 
verbreitet werden, die der Zeit der Sendung gleichwertig ist. Die Verbreitung hat in einer der 
beanstandeten Sendung entsprechenden audiovisuellen Gestaltung zu erfolgen. Die 
Gegendarstellung muss ohne Einschaltungen und Weglassungen verbreitet werden. Eine 
Erwiderung auf die verbreitete Gegendarstellung darf nicht in unmittelbarem Zusammenhang 
mit dieser gesendet werden und muss sich auf tatsächliche Angaben beschränken.  

 

(4) Die Gegendarstellung wird kostenlos verbreitet.  

 

(5) Wird die Verbreitung einer Gegendarstellung verweigert, entscheiden auf Antrag der oder 
des Betroffenen die ordentlichen Gerichte. Für die Geltendmachung des Anspruchs finden 
die Vorschriften der Zivilprozessordnung über das Verfahren auf Erlass einer einstweiligen 
Verfügung entsprechende Anwendung. Eine Gefährdung des Anspruchs braucht nicht 
glaubhaft gemacht werden. Ein Verfahren in der Hauptsache findet nicht statt.  

 

(6) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für wahrheitsgetreue Berichte über 
öffentliche Sitzungen der übernationalen parlamentarischen Organe, der gesetzgebenden 
und beschließenden Organe des Bundes, der Länder und der Gemeinden 
(Gemeindeverbände) sowie der Gerichte.  

 

 

§ 9 

Besondere Sendezeiten 

  

(1) Der Rundfunkveranstalter eines Landesvollprogramms oder eines 
Ländervollprogramms oder eines entsprechenden Programmteils hat Parteien und 
Vereinigungen, für die in seinem Sendegebiet ein Wahlvorschlag zum jeweiligen 
Landesparlament, zum Deutschen Bundestag oder zum Europäischen Parlament 
zugelassen worden ist, angemessene Sendezeiten entsprechend § 5 Absatz 1 des 
Parteiengesetzes zur Vorbereitung der Wahlen einzuräumen. Für Landesvollprogramme mit 
dem Schwerpunkt Schleswig-Holstein und für Ländervollprogramme oder entsprechende 
Programmteile gelten diese Bestimmungen entsprechend bei Gemeinde- und Kreiswahlen 
für Parteien und Vereinigungen, die im Landtag vertreten sind oder für die in der Mehrzahl 
der Kreise und kreisfreien Städte Wahlvorschläge zu den Kreis- und Stadtvertretungen 
zugelassen worden sind; dieses Erfordernis gilt nicht für die Parteien der dänischen 
Minderheit. Andere Sendungen einschließlich Werbesendungen dürfen nicht der 
Wahlvorbereitung oder Öffentlichkeitsarbeit einzelner Parteien oder Vereinigungen dienen.  

 

(2) Von dem Rundfunkveranstalter eines Landesvollprogramms oder eines 
Ländervollprogramms sind der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche, der 
Katholischen Kirche und der Jüdischen Gemeinde auf Wunsch angemessene Sendezeiten 
zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. Andere in den Ländern verbreitete 
Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts können angemessen berücksichtigt 
werden. 
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(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze der Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre sind einzuhalten. Für Inhalt und 
Gestaltung der Sendungen ist derjenige verantwortlich, dem die Sendezeit eingeräumt 
worden ist.  

 

(4) In den Fällen der Absätze 1 und 2 kann der Veranstalter die Erstattung seiner 
Selbstkosten verlangen.  

 

 

§ 10 

Verlautbarungen 

 

Der Rundfunkveranstalter hat der Bundesregierung und den Regierungen der Länder für 
amtliche Verlautbarungen angemessene Sendezeiten unverzüglich und unentgeltlich 
einzuräumen. Für Inhalt und Gestaltung der Sendungen ist derjenige verantwortlich, dem die 
Sendezeit eingeräumt worden ist. 

 

 

2. Unterabschnitt: 

Telemedien 

 

§ 11 

Anwendbarkeit der allgemeinen Bestimmungen für Telemedien des 
Medienstaatsvertrages 

 

Für Telemedien gelten die allgemeinen Bestimmungen des Medienstaatsvertrages gemäß 
§§ 17 bis 24 in seiner jeweiligen Fassung. 

 

 

§ 12 

Unzulässige Angebote, Jugendschutz  

 

(1) Für unzulässige Angebote und Vorgaben zum Jugendschutz in Telemedien gelten die 
Bestimmungen des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. § 13 des Jugendmedienschutz-
Staatsvertrages bleibt unberührt.  
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(2) Bei nicht länderübergreifenden Angeboten kann die Anstalt gemäß § 14 Absatz 2 Satz 3 
des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages einen Antrag auf gutachterliche Befassung bei der 
KJM stellen. Ist der Rundfunkveranstalter eines nicht länderübergreifenden Angebotes einer 
anerkannten Einrichtung der Freiwilligen Selbstkontrolle nach § 19 Absatz 2 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages angeschlossen, verfährt die Anstalt bei der Aufsicht 
entsprechend § 20 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages. § 21 des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages gilt entsprechend.  

 

 

III. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen für den privaten Rundfunk 

 

1. Unterabschnitt 

Programmgrundsätze 

 

§ 13 

Programmgrundsätze, Meinungsumfragen  

 

(1) Die Rundfunkveranstalter haben in ihren Rundfunkprogrammen die verfassungsmäßige 
Ordnung einzuhalten. Sie dürfen sich nicht gegen die freiheitliche demokratische 
Grundordnung richten.  

 

(2) Die Rundfunkveranstalter haben in ihren Rundfunkprogrammen die Würde des 
Menschen sowie die sittlichen, religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen anderer zu 
achten. Sie sollen auf ein diskriminierungsfreies Miteinander hinwirken, zu sozialer 
Gerechtigkeit und zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
beitragen sowie die Achtung vor Leben, Freiheit und körperlicher Unversehrtheit anderer 
stärken und zur Förderung von Minderheiten beitragen. Die Rundfunkveranstalter sollen sich 
für die Erhaltung von Natur und Umwelt sowie die Grundsätze der Nachhaltigkeit einsetzen.  

 

(3) Die Vorschriften der allgemeinen Gesetze und die gesetzlichen Bestimmungen zum 
Schutze der Jugend und des Rechts der persönlichen Ehre sind einzuhalten.   

 

(4) Meinungsumfragen, die von Rundfunkveranstaltern durchgeführt werden, richten sich 
nach § 6 Absatz 2 des Medienstaatsvertrages.  

 

 

2. Unterabschnitt  

Zulassung 
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§ 14 

Zulassungsgrundsatz 

 

(1) Private Rundfunkveranstalter bedürfen einer Zulassung durch die Anstalt. Die Zulassung 
wird für die beantragte Programmart (Hörfunk oder Fernsehen), Programmkategorie 
(Vollprogramm oder Spartenprogramm) und das beantragte Versorgungsgebiet, das in 
Schleswig-Holstein im Rahmen der technischen Möglichkeiten mindestens landesweit sein 
soll, erteilt. § 30 bleibt unberührt. Die Erteilung der Zulassung erfolgt unbefristet; 
Zulassungen, die vor dem Inkrafttreten dieses Staatsvertrages befristet erteilt wurden, gelten 
als unbefristet. Anbietern von Regionalfensterprogrammen sind gesonderte Zulassungen zu 
erteilen. Hierfür gilt § 29 Absatz 2 und 3 entsprechend. Zulassungen und Zuweisungen an 
Anbieter von Regionalfensterprogrammen gelten für die beantragte Zeit, längstens jedoch für 
zehn Jahre; eine Verlängerung ist zulässig. 

 

(2) Absatz 1 gilt nicht, wenn ein Rundfunkveranstalter nach Artikel 2 der Richtlinie des Rates 
der Europäischen Gemeinschaften zur Koordinierung bestimmter Rechts- und 
Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Ausübung der Fernsehtätigkeit der 
Rechtshoheit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines 
Vertragsstaates des Abkommens über den europäischen Wirtschaftsraum unterliegt. Absatz 
1 gilt ebenfalls nicht für die Veranstaltung von Angeboten des VI. Abschnitts.  

 

(3) Die Zulassung ist nicht übertragbar. Die Anstalt kann die Übertragung der Zulassung 
jedoch ausnahmsweise genehmigen, wenn dies den Erfordernissen der Meinungsvielfalt und 
der Ausgewogenheit im Rahmen der Zulassung nicht widerspricht und die Kontinuität des 
Gesamtprogramms und des Sendebetriebs gesichert ist. Eine Übertragung liegt vor, wenn 
während einer Zulassung innerhalb eines Zeitraums von drei Jahren mehr als 50 Prozent der 
Kapital- oder Stimmrechtsanteile auf andere Gesellschafter oder Dritte übertragen werden.  

 

(4) Keiner Zulassung bedürfen Rundfunkprogramme, 

 

1. die nur eine geringe Bedeutung für die individuelle und öffentliche Meinungsbildung 
entfalten oder 

 
2. die im Durchschnitt von sechs Monaten weniger als 20.000 gleichzeitige Nutzerinnen 

und Nutzer erreichen oder in ihrer prognostizierten Entwicklung erreichen werden.  
 
Die Anstalt bestätigt gemäß § 39 Absatz 2 Satz 2 Nummer 2 die Zulassungsfreiheit auf 
Antrag durch Unbedenklichkeitsbescheinigung. Die gemeinsame Satzung der 
Landesmedienanstalten nach § 54 Absatz 2 des Medienstaatsvertrages findet 
entsprechende Anwendung. 
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§ 15 

Zulassungsvoraussetzungen 

  

(1) Eine Zulassung darf nur an eine natürliche oder juristische Person oder eine auf 
Dauer angelegte, nicht rechtsfähige Personenvereinigung erteilt werden, die  

 

1. unbeschränkt geschäftsfähig ist,  
 
2. die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden, nicht durch Richterspruch verloren hat,  
 
3. das Grundrecht der freien Meinungsäußerung nicht nach Artikel 18 des 

Grundgesetzes verwirkt hat,  
 
4. als Vereinigung nicht verboten ist,  
 
5. ihren Wohnsitz oder Sitz in der Bundesrepublik Deutschland, einem sonstigen 

Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen Vertragsstaat des 
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum hat und gerichtlich verfolgt 
werden kann und  

 
6. die Gewähr dafür bietet, dass sie unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und 

der auf dieser Grundlage erlassenen Verwaltungsakte Rundfunk veranstaltet.  
 

(2) Die Voraussetzungen nach Absatz 1 Nummer 1 bis 3 und 6 müssen bei juristischen 
Personen oder nicht rechtsfähigen Personenvereinigungen von den gesetzlichen oder 
satzungsmäßigen Vertretern erfüllt sein. Einem Veranstalter in der Rechtsform einer 
Aktiengesellschaft darf nur dann eine Zulassung erteilt werden, wenn in der Satzung der 
Aktiengesellschaft bestimmt ist, dass die Aktien nur als Namensaktien oder 
stimmrechtslosen Vorzugsaktien ausgegeben werden dürfen.  

 

(3) Eine Zulassung darf nicht erteilt werden an juristische Personen des öffentlichen 
Rechts mit Ausnahme von Kirchen und Hochschulen sowie Einrichtungen der 
Medienausbildung, an deren gesetzliche Vertreter und leitende Bedienstete sowie an 
politische Parteien und Wählervereinigungen. Gleiches gilt für Unternehmen, die im 
Verhältnis eines verbundenen Unternehmens im Sinne des § 15 des Aktiengesetzes zu den 
in Satz 1 Genannten stehen. Die Sätze 1 und 2 gelten für ausländische öffentliche oder 
staatliche Stellen entsprechend.  

 

 

§ 16 

Sicherung der Meinungsvielfalt 

 

(1) Ein Antragsteller darf im Hörfunk und im Fernsehen jeweils ein analoges 
Rundfunkprogramm mit einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung von mehr als 50 
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Prozent der Kapital- oder Stimmrechte veranstalten. Zusätzlich darf er sich jeweils an einem 
analogen Programm mit bis zu 50 sowie jeweils an einem weiteren analogen Programm mit 
bis zu 25 Prozent der Kapital- oder Stimmrechte unmittelbar oder mittelbar beteiligen. Dabei 
sind Fensterprogramme im Sinne von § 59 Absatz 4 des Medienstaatsvertrages und andere 
lokale oder regionale Programme nicht einzubeziehen. Für die Zurechenbarkeit von 
Programmen gilt § 62 des Medienstaatsvertrages entsprechend. Ein Antragsteller, der eine 
Veranstaltergemeinschaft ist, die aus mindestens drei voneinander unabhängigen Beteiligten 
besteht, von denen keiner 50 Prozent oder mehr der Kapital- oder Stimmrechte innehat oder 
sonst einen vergleichbaren vorherrschenden Einfluss ausübt, darf, ohne die 
Beschränkungen nach den Sätzen 1 und 2, im Hörfunk und im Fernsehen jeweils bis zu drei 
analoge Rundfunkprogramme veranstalten.  

 

(2) Ein Antragsteller, der bei Tageszeitungen im Versorgungsgebiet des 
Rundfunkprogramms eine marktbeherrschende Stellung hat, darf als Einzelanbieter oder im 
Rahmen einer Beteiligung von mehr als 50 Prozent der Kapital- oder Stimmrechtsanteile nur 
mit der Auflage vielfaltsichernder Maßnahmen zugelassen werden. Absatz 1 Satz 3 gilt 
entsprechend. Für die vielfaltsichernden Maßnahmen gelten die §§ 64 bis 66 des 
Medienstaatsvertrages entsprechend.  

 

(3) Von den Bestimmungen der Absätze 1 und 2 kann die Anstalt Ausnahmen zulassen, 
wenn durch geeignete Auflagen die Sicherung der Meinungsvielfalt gewährleistet wird.  

 

(4) Soweit Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass ein Antragsteller durch die Verbreitung 
digitaler Rundfunkprogramme eine vorherrschende Meinungsmacht erlangt hat, kann die 
Anstalt geeignete Maßnahmen in entsprechender Anwendung von § 60 Absatz 3 und 4 des 
Medienstaatsvertrages ergreifen.  

 

 

§ 17 

Zulassungsverfahren, Mitwirkungspflicht 

 

(1) Der Antragsteller hat der Anstalt alle Angaben zur Prüfung der Bestimmungen in den 
§§ 14 bis 16 zu machen, zusätzlich Namen und Anschrift des für das 
Veranstaltungsunternehmen und des für das Programm Verantwortlichen mitzuteilen. Weist 
der Antragsteller diese Angaben nach, erteilt die Anstalt die Zulassung. Die Zulassung erfolgt 
unbeschadet telekommunikationsrechtlicher Erfordernisse, der Zuweisung terrestrischer 
Übertragungskapazitäten sowie von Vereinbarungen zur Nutzung von Kabelanlagen.  

 

(2) Änderungen, die vor oder nach der Entscheidung über den Antrag eintreten und die für 
die Zulassung von Bedeutung sind, hat der Antragsteller oder der Rundfunkveranstalter 
unverzüglich der Anstalt mitzuteilen. Jede geplante Veränderung von 
Beteiligungsverhältnissen oder sonstigen Einflüssen ist bei der Anstalt vor ihrem Vollzug 
schriftlich anzumelden. Die Änderungen dürfen nur dann von der Anstalt als unbedenklich 
bestätigt werden, wenn unter den veränderten Voraussetzungen eine Zulassung erteilt 
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werden könnte. Für geringfügige Veränderungen von Beteiligungsverhältnissen oder 
sonstigen Einflüssen kann die Anstalt das Nähere zur Ausgestaltung und zu Ausnahmen von 
der Anmeldepflicht in einer Richtlinie vorsehen. 

 

 

§ 18 

Rücknahme, Widerruf 

  

(1) Die Zulassung wird zurückgenommen, wenn eine Zulassungsvoraussetzung gemäß § 
15 nicht gegeben war oder eine Zulassungsbeschränkung gemäß § 16 nicht berücksichtigt 
wurde und innerhalb eines von der Anstalt bestimmten Zeitraums keine Abhilfe erfolgt.  

 

(2)  Die Zulassung wird widerrufen, wenn 

1. nachträglich eine Zulassungsvoraussetzung gemäß § 15 entfällt oder eine 
Zulassungsbeschränkung gemäß § 16 eintritt und innerhalb des von der Anstalt 
bestimmten angemessenen Zeitraums keine Abhilfe erfolgt oder 

 
2. der Rundfunkveranstalter gegen seine Verpflichtungen auf Grund dieses 

Staatsvertrages wiederholt schwerwiegend verstoßen und die Anweisungen der 
Anstalt innerhalb des von ihr bestimmten Zeitraums nicht befolgt hat.  

 

(3) Der Rundfunkveranstalter wird für einen Vermögensnachteil, der durch die Rücknahme 
oder den Widerruf nach den Absätzen 1 und 2 eintritt, nicht entschädigt. Im Übrigen gelten 
für die Rücknahme und den Widerruf die gesetzlichen Bestimmungen des allgemeinen 
Verwaltungsrechts des Sitzlandes der Anstalt. 

 

 

3. Unterabschnitt 

Finanzierung, Werbung, Sponsoring, Teleshopping 

 

§ 19 

Finanzierung 

 

Für die Finanzierung von Rundfunkprogrammen gilt § 69 des Medienstaatsvertrages.  

 

 

§ 20 

Werbung, Sponsoring, Teleshopping  
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(1) Werbung, Sponsoring und Teleshopping richten sich nach den §§ 8 bis 10 mit Ausnahme 
von § 8 Absatz 11 sowie nach §§ 70, 71 und 117 des Medienstaatsvertrages; § 32 bleibt 
unberührt. § 6 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages findet Anwendung.  

 

(2) Auf Fernsehprogramme nach § 2 Absatz 2 finden §§ 8 Absatz 4 Satz 2, § 9 Absatz 3 und 
§ 70 Absatz 1 des Medienstaatsvertrages keine Anwendung.  

 

(3) Für Hörfunkprogramme nach § 2 Absatz 2 gilt § 8 Absatz 8 des Medienstaatsvertrages 
entsprechend.  

 

 

IV. Abschnitt 

Besondere Bestimmungen für einzelne Telemedien 

 

§ 21 

Anwendung der besonderen Bestimmungen des Medienstaatsvertrages für 
Telemedien 

 

Für die einzelnen Telemedien gelten die besonderen Bestimmungen des 
Medienstaatsvertrages in seiner jeweiligen Fassung, insbesondere: 

1. Rundfunkähnliche Telemedien (§§ 74 bis 77), 
 
2. Medienplattformen und Benutzeroberflächen (§§ 78 bis 90), 
 
3. Medienintermediäre (§§ 91 bis 96) und  
 
4. Video-Sharing-Dienste (§§ 97 bis 99). 
 
 

V. Abschnitt 

Übertragungskapazitäten, Weiterverbreitung 

 

1. Unterabschnitt 

Zuordnung von terrestrischen Übertragungskapazitäten 

 

§ 22 
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Zuordnung von analogen terrestrischen Übertragungskapazitäten für die Verbreitung 
von Rundfunk und Telemedien  

 

(1) Stehen in Hamburg oder Schleswig-Holstein terrestrische (nicht leitungsgebundene) 
Übertragungskapazitäten für Rundfunkzwecke und Telemedien zur Verfügung, gibt die 
zuständige Landesregierung dies den betroffenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten 
des Landesrechts sowie der Anstalt bekannt. Die zuständigen Landesregierungen fordern 
die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die Anstalt auf, sich über eine sachgerechte 
Zuordnung zu verständigen. Die Anstalt gibt den von ihr zugelassenen 
Rundfunkveranstaltern zuvor Gelegenheit zur Stellungnahme. Wird eine Verständigung 
erreicht, ordnet die zuständige Landesregierung die Übertragungskapazitäten entsprechend 
zu.  

 

(2) Kommt eine Verständigung nach Absatz 1 innerhalb von drei Monaten nach der 
Bekanntgabe gemäß Absatz 1 Satz 1 nicht zustande, wird ein Schiedsverfahren 
durchgeführt. Der Schiedsstelle gehören je zwei Vertreterinnen oder Vertreter der 
betroffenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten des Landesrechts sowie die gleiche 
Anzahl von Vertreterinnen oder Vertretern der Anstalt an. Erklärt die Anstalt, dass Interessen 
des privaten Rundfunks nicht betroffen sind, entsendet sie keine Vertreterinnen oder 
Vertreter. Die Mitglieder der Schiedsstelle sind der Landesregierung auf Aufforderung zu 
benennen. Die Schiedsstelle wählt mit einer Mehrheit von drei Viertel der Stimmen der 
Mitglieder ein vorsitzendes Mitglied, das bisher nicht Mitglied der Schiedsstelle ist. Können 
sich die Mitglieder der Schiedsstelle nicht auf ein vorsitzendes Mitglied verständigen, wird 
dieses von der Präsidentin oder dem Präsidenten des Oberverwaltungsgerichts des 
jeweiligen Landes bestimmt. Die jeweils zuständige Landesregierung beruft die Sitzungen 
der Schiedsstelle in Abstimmung mit dem vorsitzenden Mitglied ein. An den Sitzungen der 
Schiedsstelle ist die jeweils zuständige Landesregierung mit beratender Stimme beteiligt. Die 
Schiedsstelle ist beschlussfähig, wenn mindestens drei Viertel der Mitglieder anwesend sind. 
Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist für die Beschlussfähigkeit ohne Bedeutung, wenn die 
Schiedsstelle wegen Beschlussunfähigkeit zum zweiten Male zur Behandlung desselben 
Gegenstands einberufen ist; bei der zweiten Einberufung ist hierauf ausdrücklich 
hinzuweisen. Die Schiedsstelle macht der zuständigen Landesregierung einen begründeten 
Vorschlag über die Zuteilung der technischen Übertragungskapazitäten mit der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit gibt die Stimme des vorsitzenden Mitglieds 
den Ausschlag. Der Vorschlag über die Zuordnung von Übertragungskapazitäten soll dabei 
folgende Kriterien berücksichtigen:  

1. Sicherung der Grundversorgung mit Rundfunk,  
 
2. Sicherung einer gleichwertigen Vielfalt der privaten Rundfunkprogramme,  
 
3. programmliche Berücksichtigung landesweiter oder hamburgischer lokaler Belange,  
 
4. Schließung von Versorgungslücken,  
 
5. Berücksichtigung von programmlichen Interessen von Minderheiten,  
 
6. Teilnahme des Rundfunks an der weiteren Entwicklung in sendetechnischer und 

programmlicher Hinsicht.  
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Bei der Zuordnungsentscheidung hat die Sicherstellung der Grundversorgung Vorrang; im 
Übrigen sind öffentlich-rechtlicher und privater Rundfunk gleichgestellt.  

 

(3) Die Träger der Bürgermedien nach dem VI. Abschnitt sind berechtigt, die 
Übertragungskapazitäten weiter zu nutzen, die ihnen am 28. Februar 2007 zur Verfügung 
standen.  

 

(4) Soweit Übertragungskapazitäten nicht vollständig für die Nutzung nach Absatz 1 Satz 
4 oder Absatz 2 benötigt werden, ordnet die jeweils zuständige Landesregierung die 
benötigten Kapazitäten zu. Der Netzbetreiber ist berechtigt, die nicht für die Nutzung nach 
Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 benötigten Übertragungskapazitäten nach Anzeige durch die 
jeweils zuständige Landesregierung für die Dauer der Rundfunknutzung für Telemedien zu 
verwenden. Werden die Übertragungskapazitäten insgesamt nicht für Nutzungen nach 
Absatz 1 Satz 4 oder Absatz 2 benötigt, ist der Netzbetreiber berechtigt, sie nach Anzeige 
durch die zuständige Landesregierung für die Dauer von bis zu fünf Jahren für Telemedien 
zu verwenden. Im Falle der Mitbenutzung durch Telemedien nach Satz 2 hat der Nutzer die 
Übertragungskapazitäten innerhalb von drei Monaten nach Beendigung der 
Rundfunknutzung freizumachen. Eine Entschädigung findet nicht statt.  

 

(5) Die für Schleswig-Holstein genutzten Übertragungskapazitäten, die zurückgegeben oder 
in sonstiger Weise verfügbar werden, werden nicht nach Absatz 1 neu zugeordnet und nicht 
nach § 27 neu ausgeschrieben. Die Anstalt kann solche Kapazitäten an 
Rundfunkveranstalter im selben Verbreitungsgebiet vergeben, soweit dies zur Verbesserung 
der Versorgung im Sinne der jeweiligen Zulassung erforderlich ist. Vor der Vergabe nach 
Satz 2 sind der Übertragungskapazitäten zurückgebende Veranstalter und diejenigen 
Veranstalter, an die eine Vergabe verfügbar gewordener Übertragungskapazitäten zur 
Verbesserung der Versorgung gemäß ihrer Zulassung in Betracht kommt anzuhören. Die 
Bestimmung des § 25 bleibt unberührt. 

 

 

§ 23 

Zuordnung von digitalen terrestrischen Übertragungskapazitäten für die Verbreitung 
von Rundfunk und Telemedien 

 

Für die Zuordnung digitaler terrestrischer Übertragungskapazitäten gilt § 22 Absatz 1 und 2 
entsprechend. Telemedien sind angemessen zu berücksichtigen; dabei sollen verschiedene 
Anbieter und vielfältige Angebote Berücksichtigung finden.  

 

 

§ 24 

Widerruf der 

Zuordnungsentscheidung 
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Wird eine Übertragungskapazität nach Ablauf von zwölf Monaten nach einer Entscheidung 
nach den §§ 22 und 23 nicht für die Übertragung von Rundfunkprogrammen oder 
Telemedien genutzt, kann die zuständige Landesregierung die Zuordnungsentscheidung 
widerrufen und die Übertragungskapazität der Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, 
Telekommunikation, Post und Eisenbahnen zurückgeben. Im Falle des Widerrufs einer 
Zuordnungsentscheidung findet eine Entschädigung nicht statt. Auf Antrag des 
Zuordnungsempfängers kann die zuständige Landesregierung die Frist verlängern.  

 

 

§ 25 

Grenzüberschreitende Nutzung von 

Übertragungskapazitäten 

 

(1) Die terrestrische Übertragung von Rundfunkprogrammen, deren 
Rundfunkveranstaltern in Hamburg oder Schleswig-Holstein terrestrische 
Übertragungskapazitäten zugewiesen sind und deren technische Reichweite bei voller 
Ausnutzung der ihnen jeweils zustehenden Übertragungskapazitäten über die Landesgrenze 
des jeweils anderen Landes hinausgehen, ist gegenseitig zulässig. Auf das jeweils andere 
Land gerichtete Programminhalte einschließlich Werbung sind bei grenzüberschreitender 
Verbreitung von Rundfunkprogrammen gegenseitig zulässig.  

 

(2) Zur ergänzenden Versorgung der Bevölkerung im südlichen Holstein mit der 1. und 2. 
in Schleswig-Holstein zugelassenen, landesweiten Hörfunkkette nutzt Schleswig-Holstein  

 

1. vom Standort Hamburg/Heinrich-Hertz-Turm aus mit westlicher Ausstrahlungsrichtung 
die UKW-Frequenzen 93,4 MHz (2 KW) und 100,0 MHz (2 KW) und  

 

2. vom Standort Hamburg/Lohbrügge aus mit nordöstlicher Ausstrahlungsrichtung die 
UKW-Frequenzen 102,0 MHz (100 W) und 107,7 MHz (100 W).  

 

(3) Bei Wegfall der Voraussetzungen nach Absatz 2 können die dann jeweils nicht mehr 
genutzten Frequenzen zur ergänzenden Versorgung des Hamburger Sendegebiets von in 
Hamburg zugelassenen Rundfunkveranstaltern genutzt werden. 

 

(4) Zur Verbesserung der Reichweiten bestehender Versorgungen oder Sendernetze von in 
Hamburg oder Schleswig-Holstein zugelassenen Hörfunkveranstaltern werden die UKW-
Frequenzen 105,8 MHz am Standort Ahrensburg (500 W), 101,6 MHz am Standort Wedel 
(100 W) sowie 93,7 MHz am Standort Hamburg-Bergedorf (25 W) der Anstalt zugeordnet. 
Der Ausschluss von lokalem und regionalem terrestrischem Rundfunk in Schleswig-Holstein 
(§ 14 Absatz 1 Satz 2) bleibt unberührt.  
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§ 26 

Vereinbarungen 

 

Die Regierungen der Länder werden ermächtigt, zur besseren Nutzung bestehender und zur 
Schaffung zusätzlich nutzbarer Übertragungskapazitäten Vereinbarungen miteinander oder 
mit anderen Landesregierungen über grenzüberschreitende Frequenznutzungen und -
koordinierungen, Frequenzverlagerungen und über die Einräumung von Standortnutzungen 
zu treffen. Die betroffenen öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten und die Anstalt sind vor 
Abschluss der Vereinbarung zu beteiligen. 

 

 

2. Unterabschnitt 

Zuweisung von terrestrischen Übertragungskapazitäten 

 

§ 27 

Zuweisung von terrestrischen Übertragungskapazitäten für privaten Rundfunk und 
Telemedien 

 

(1) Wird der Anstalt eine neue analoge terrestrische Übertragungskapazität gemäß § 22 
zugeordnet oder stehen ihr weitere analoge Übertragungskapazitäten zur Verfügung, gelten 
die Bestimmungen der Absätze 3 bis 10 und §§ 28 und 29.  

 

(2) Wird der Anstalt eine neue digitale terrestrische Übertragungskapazität gemäß § 23 
zugeordnet oder stehen ihr weitere digitale Übertragungskapazitäten zur Verfügung, kann 
die Anstalt sie privaten Rundfunkveranstaltern, dem Hamburgischen Bürger- und 
Ausbildungskanal, dem Offenen Kanal in Schleswig-Holstein, Anbietern von Telemedien 
oder Medienplattformanbietern mit Rundfunkprogrammen oder rundfunkähnlichen 
Telemedien zuweisen. 

 

(3) Im Falle von Absatz 1 und 2 bestimmt die Anstalt unverzüglich Beginn und Ende einer 
Ausschlussfrist, innerhalb der schriftliche Anträge auf Zuweisung von 
Übertragungskapazitäten gestellt werden können. Die Anstalt bestimmt das Verfahren und 
die wesentlichen Anforderungen an die Antragstellung, insbesondere wie den Anforderungen 
dieses Staatsvertrages zur Sicherung der Meinungsvielfalt genügt werden kann; die 
Anforderungen sind in geeigneter Weise zu veröffentlichen (Ausschreibung). 

 

(4) Kann nicht allen Anträgen auf Zuweisung von Übertragungskapazitäten entsprochen 
werden, kann die Anstalt auf eine Verständigung zwischen den Antragstellern hinwirken. 
Kommt eine Verständigung zustande, legt sie diese ihrer Entscheidung über die Aufteilung 
der Übertragungskapazitäten zu Grunde, wenn nach den vorgelegten Unterlagen erwartet 



338 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 Nr. 5
 

 

werden kann, dass in der Gesamtheit der Angebote die Vielfalt der Meinungen und Angebote 
zum Ausdruck kommt.  

 

(5) Die Zuweisung darf nicht erteilt werden, wenn bei Berücksichtigung medienrelevanter 
verwandter Märkte eine vorherrschende Meinungsmacht entstünde. Für Veranstalter von 
Landesprogrammen oder Länderprogrammen gelten die Voraussetzungen des § 16 
entsprechend.  

 

(6) Lässt sich innerhalb der bestimmten Frist keine Einigung erzielen oder entspricht die 
vorgesehene Aufteilung voraussichtlich nicht dem Gebot der Meinungsvielfalt und 
Angebotsvielfalt, weist die Anstalt dem Antragssteller die Übertragungskapazität zu, der am 
ehesten erwarten lässt, dass sein Angebot  

 

1. die Meinungsvielfalt und Angebotsvielfalt fördert,  
 
2. auch das öffentliche Geschehen, die politischen Ereignisse sowie das kulturelle Leben in 

den Ländern und Regionen darstellt und  
 
3. bedeutsame politische, weltanschauliche und gesellschaftliche Gruppen zu Wort 

kommen lässt.  
 
Teleshoppingkanäle können berücksichtigt werden. In die Auswahlentscheidung ist ferner 
einzubeziehen, ob das Angebot wirtschaftlich tragfähig erscheint sowie Nutzerinteressen und 
-akzeptanz hinreichend berücksichtigt. Ein über das übliche Maß hinausgehendes 
messbares Engagement eines Antragstellers auf dem Gebiet der Medienwirtschaft, 
insbesondere die Förderung der journalistischen Aus- und Fortbildung oder eine 
entsprechende Förderung der Kulturszene soll bei der Auswahlentscheidung berücksichtigt 
werden. Außerdem kann berücksichtigt werden, inwieweit Finanzierungsgrundlage, 
Professionalität sowie infrastrukturelle Voraussetzungen für die Programmerstellung 
gesichert sind. Für den Fall, dass die Übertragungskapazität einem Anbieter einer 
Medienplattform zugewiesen werden soll, ist des Weiteren zu berücksichtigen, ob das 
betreffende Angebot den Zugang von Fernseh- und Hörfunkveranstaltern sowie Anbietern 
von vergleichbaren Telemedien einschließlich elektronischer Programmführer zu 
angemessenen Bedingungen ermöglicht und den Zugang chancengleich und 
diskriminierungsfrei gewährt. In bundesweit verbreitete Fernsehprogramme sollen regionale 
Fensterprogramme nach § 59 Absatz 4 des Medienstaatsvertrages aufgenommen werden. 
In Schleswig-Holstein sollen Hörfunk-Vollprogramme, die als Landesprogramme verbreitet 
werden, zwei Stunden der täglichen Sendezeit regionale Fensterprogramme enthalten oder 
auf andere Weise einen Beitrag zur regionalen Berichterstattung leisten.  

(7) Die Zuweisung ist nicht übertragbar und erfolgt für die Dauer von zehn Jahren. Sie 
kann einmalig um längstens zehn Jahre verlängert werden. Nach Ablauf der Verlängerung ist 
die Beantragung einer neuen Zuweisung nach Absatz 3 Satz 1 zulässig. Die Zuweisung ist 
sofort vollziehbar. § 14 Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend. Der schriftliche Antrag auf 
Verlängerung der Zuweisung soll spätestens 18 Monate vor Ablauf der Geltungsdauer bei 
der Anstalt eingegangen sein und von dieser innerhalb von spätestens sechs Monaten 
beschieden werden.  
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(8) Veranstaltern von Rundfunk nach § 14 Absatz 4 Satz 1 weist die Anstalt zur Verfügung 
stehende Übertragungskapazitäten ohne Ausschreibung zu. 

 

(9) Mit der Zuweisung hat der Rundfunkveranstalter im Rahmen der verfügbaren technischen 
Möglichkeiten sicherzustellen, dass das jeweilige Versorgungsgebiet mit dem Programm 
vollständig und gleichwertig versorgt wird. Der Rundfunkveranstalter hat die festgelegte 
Programmdauer und das der Zuweisung zugrundeliegende Programmschema einzuhalten. 
Wesentliche Änderungen bedürfen der Einwilligung der Anstalt. Die Anstalt kann 
angemessene Übergangsfristen einräumen.  

 

(10) Die Zuweisung umfasst auch das Recht des Rundfunkveranstalters, die Leerzeilen 
seines Fernsehsignals für Fernsehtext und den Datenkanal seines Hörfunkkanals für 
Radiotext zu nutzen.  

 

(11) Änderungen, die vor oder nach der Entscheidung über den Antrag eintreten und die für 
die Zuweisung von Bedeutung sind, hat der Antragsteller oder der Rundfunkveranstalter 
unverzüglich der Anstalt mitzuteilen. § 17 Absatz 2 gilt entsprechend. 

 

 

§ 28 

Rücknahme, Widerruf 

 

(1)  Die Zuweisung wird zurückgenommen, wenn die Vorgaben gemäß § 27 Absatz 6 
nicht berücksichtigt wurden und innerhalb eines von der Anstalt bestimmten Zeitraums keine 
Abhilfe erfolgt.   

 

(2)  Die Zuweisung wird widerrufen, wenn  

 

1. nachträglich wesentliche Veränderungen des Angebots eingetreten und vom Anbieter 
zu vertreten sind, nach denen das Angebot den Anforderungen des § 27 Absatz 6 
nicht mehr genügt und innerhalb des von der Anstalt bestimmten Zeitraums keine 
Abhilfe erfolgt oder  

 

2. das Angebot aus Gründen, die vom Anbieter zu vertreten sind, innerhalb des dafür 
vorgesehenen Zeitraums nicht oder nicht mit der festgesetzten Dauer begonnen oder 
fortgesetzt wird.  

 

(3) Der Anbieter wird für einen Vermögensnachteil, der durch die Rücknahme oder den 
Widerruf nach den Absätzen 1 oder 2 eintritt, nicht entschädigt. Im Übrigen gilt für die 
Rücknahme und den Widerruf das Verwaltungsverfahrensgesetz des Sitzlandes der Anstalt. 
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§ 29 

Zuweisung von Sendekapazität für 

Regionalfensterprogramme 

 

(1) In den beiden bundesweit verbreiteten reichweitenstärksten Fernsehvollprogrammen 
sind mindestens im zeitlichen und regional differenzierten Umfang der Programmaktivitäten 
zum 1. Juli 2002 Fensterprogramme zur aktuellen und authentischen Darstellung der 
Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Lebens in Hamburg und 
Schleswig-Holstein aufzunehmen.  

 

(2) Der Hauptprogrammveranstalter hat organisatorisch sicherzustellen, dass die 
redaktionelle Unabhängigkeit des Fensterprogrammveranstalters gewährleistet ist. 
Fensterprogrammveranstalter und Hauptprogrammveranstalter sollen zueinander nicht im 
Verhältnis eines verbundenen Unternehmens nach § 62 des Medienstaatsvertrages stehen, 
es sei denn, der Hauptprogrammveranstalter gewährleistet durch organisatorische 
Maßnahmen, insbesondere auch bei Personalstrukturen, die Unabhängigkeit der 
Berichterstattung. Mit der Organisation der Fensterprogramme ist zugleich deren 
Finanzierung durch den Hauptprogrammveranstalter sicherzustellen.  

 

(3) Dem Fensterprogrammveranstalter ist eine gesonderte Zuweisung der erforderlichen 
Sendekapazität zu erteilen. Das Regionalfensterprogramm ist nach Anhörung des 
Hauptprogrammveranstalters getrennt auszuschreiben. Die Anstalt überprüft die 
eingehenden Anträge und teilt dem Hauptprogrammveranstalter die 
berücksichtigungsfähigen Anträge mit. Sie erörtert mit dem Hauptprogrammveranstalter 
diese Anträge mit dem Ziel, eine einvernehmliche Auswahl zu treffen. Kommt eine Einigung 
nicht zu Stande, wählt die Anstalt den Bewerber aus, dessen Programm die Erfüllung der 
Anforderungen nach Absatz 1 am besten erwarten lässt.  

 

 

3. Unterabschnitt 

Lokaler Hörfunk in Schleswig-Holstein 

 

 

§ 30 

Lokaler Hörfunk in Schleswig-Holstein 

 

(1) Zur ergänzenden Versorgung der Bevölkerung insbesondere mit lokalen 
Informationen kann die Anstalt nach Maßgabe der folgenden Absätze für bis zu fünf 
Versorgungsgebiete in Schleswig-Holstein abweichend von § 14 Absatz 1 Satz 2 lokalen 
terrestrischen Hörfunk zulassen. Auf der Grundlage jeweiliger Marktanalysen entscheidet die 
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Anstalt, dass bis zu zwei dieser lokalen Hörfunkprogramme kommerziell und die Übrigen 
nichtkommerziell veranstaltet werden. In den Regionen, in denen Regional- oder 
Minderheitensprachen beheimatet sind, ist die jeweilige Regional- oder Minderheitensprache 
in Sendungen und Beiträgen angemessen zu berücksichtigen.  

 

(2) Für die Zuweisung an die lokalen Hörfunkveranstalter nach Absatz 1 werden der 
Anstalt UKW-Übertragungskapazitäten für folgende Versorgungsgebiete zugeordnet:  

 

1. Region Sylt, Niebüll, Leck, Bredstedt,  
 
2. Region Flensburg, Glücksburg, Tastrup,  
 
3. Region Lübeck, Bad Schwartau, Krummesse, Ratzeburg,  
 
4. Region Neumünster, Bordesholm, Nortorf, Padenstedt und  
 
5. Region Rendsburg, Schleswig, Eckernförde.  
 

Für die Zuweisung der Übertragungskapazitäten gilt das Verfahren nach § 27.  

 

(3) Eine Zulassung und Zuweisung darf nur an einen Antragsteller mit einem 
redaktionellen Sitz im Geltungsbereich dieses Staatsvertrages erteilt werden, der nicht 
bereits Veranstalter eines auch terrestrisch verbreiteten Länder- oder Landesprogramms ist 
und dessen vertretungsberechtigte natürliche oder juristische Personen nicht an einem 
Veranstalter eines solchen terrestrisch verbreiteten Länder- oder Landesprogramms beteiligt 
sind. Jeder Antragsteller darf nur eine Zulassung und eine Zuweisung für ein lokales 
terrestrisches Hörfunkprogramm erhalten oder sich abweichend von § 16 unabhängig vom 
Umfang der Kapital- und Stimmrechtsanteile nur an einem Programm beteiligen. Mit einer 
späteren Zulassung als Veranstalter eines Länder- oder Landesprogramms erlöschen die 
Zulassung und Zuweisung für lokalen terrestrischen Hörfunk; eine Entschädigung für 
Vermögensnachteile wird nicht gewährt.  

 

(4) Eine Zusammenarbeit lokaler Hörfunkveranstalter entsprechend § 3 Absatz 2 ist mit 
der Maßgabe zulässig, dass die Übernahme fremder Programmteile sich nicht nachteilig auf 
die aktuelle und authentische Darstellung der Ereignisse des politischen, wirtschaftlichen, 
sozialen und kulturellen Lebens in der jeweiligen Region des eigenen Gesamtangebotes 
auswirkt. Im Übrigen gelten die Vorschriften dieses Staatsvertrages und des 
Medienstaatsvertrages entsprechend. 

 

(5) Im lokalen nichtkommerziellen Hörfunk in Schleswig-Holstein ist Werbung und 
Sponsoring unzulässig. 

 

 

4. Unterabschnitt 
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Weiterverbreitung 

 

§ 31 

Unveränderte Weiterverbreitung 

 

(1) Für die unveränderte Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen gilt § 103 des 
Medienstaatsvertrages.  

 

(2) Anbieter von Rundfunkprogrammen und Medienplattformen werden für einen 
Vermögensnachteil, der durch die Untersagung nach § 109 Absatz 1 des 
Medienstaatsvertrages eintritt, nicht entschädigt. 

 

 

VI. Abschnitt Bürgermedien 

 

1. Unterabschnitt 

Hamburgischer Bürger- und Ausbildungskanal 

 

§ 32 

Hamburgischer Bürger- und Ausbildungskanal 

 

(1) Für Hamburg kann im Hörfunk und im Fernsehen je ein Kanal für Projekte der Kinder- 
und Jugendarbeit, der Integration und der Stadtteil- und Regionalkultur sowie zur Ausbildung 
im Medienbereich betrieben werden, dessen Beiträge über Kabelanlagen oder terrestrisch 
verbreitet werden (Hamburgischer Bürger- und Ausbildungskanal). Der Kanal kann im 
Rahmen seiner Aufgaben nach Satz 1 auch Telemedien veranstalten. Werbung ist 
unzulässig. Von Nutzern oder der Trägerin produzierte oder verantwortete Sendungen 
können gesponsert werden; für das Sponsoring gilt § 10 des Medienstaatsvertrages 
entsprechend. Beiträge staatlicher Stellen und Beiträge, die der Wahlvorbereitung oder 
Öffentlichkeitsarbeit einzelner Parteien oder an Wahlen beteiligter Vereinigungen dienen, 
sind nicht zulässig.  

 

(2) Der Träger des Kanals, der die Voraussetzungen des § 15 erfüllen muss, legt die 
Zugangs- und Nutzungsbedingungen sowie das Nähere zur Durchführung des Kanals 
einschließlich der vom Träger zu gewährleistenden Bürgerbeteiligung fest. Die Anstalt ist 
darüber zu informieren und nimmt dazu innerhalb einer Frist von sechs Wochen Stellung.  
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(3) Der Träger kann Dritten Aufgaben des Kanals für Projekte der Kinder- und Jugendarbeit, 
der Integration und der Stadtteilkultur gemäß Absatz 1 ganz oder teilweise für einen 
Zeitraum von bis zu fünf Jahren übertragen. Die Verlängerung der Übertragung ist zulässig.  

 

(4) Der Träger ist für den Inhalt der Angebote des Hamburgischen Bürger- und 
Ausbildungskanals verantwortlich; §§ 6 bis 8 gelten entsprechend. 

 

(5) Der Träger ist berechtigt, im Einvernehmen mit der Anstalt Übertragungskapazitäten die 
nicht für Aufgaben nach Absatz 1 benötigt werden, auch für Programme anderer Veranstalter 
befristet zur Verfügung zu stellen. Die Anstalt stellt dabei die Berücksichtigung der Kriterien 
zur Förderung der Programmvielfalt sicher. Es ist sicherzustellen, dass die Mitnutzung 
innerhalb von 6 Monaten beendet werden kann; in diesem Fall findet eine Entschädigung 
nicht statt.  

 

 

§ 33 

Trägerschaft 

 

(1) Trägerin des Hamburgischen Bürger- und Ausbildungskanals ist die Hamburg Media 
School. Sie legt alle zwei Jahre, nächstmalig zum 31. Dezember 2023der Anstalt einen 
Bericht über die Erfüllung ihres Auftrags vor, auf dessen Grundlage über die Fortführung der 
Trägerschaft zu entscheiden ist.  

 

(2) Die Anstalt überwacht die ordnungsgemäße Mittelverwendung und die Beachtung 
des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit. Eine neue Trägerschaft kann nur 
im Einvernehmen mit dem Senat der Freien und Hansestadt Hamburg bestimmt werden.  

 

 

2. Unterabschnitt 

Offener Kanal in Schleswig-Holstein 

 

§ 34 

Offener Kanal in Schleswig-Holstein 

 

(1)  In Schleswig-Holstein werden im terrestrischen Hörfunk in den Bereichen Westküste, 
Lübeck und Kiel sowie im Kabelfernsehen in den Bereichen Flensburg und Kiel jeweils ein 
Offener Kanal für regionalen Bürgerfunk und zur Förderung der Medienkompetenz 
unterhalten. Der Offene Kanal gibt Gruppen und Personen, die nicht Rundfunkveranstalter 
sind (Nutzer), Gelegenheit, eigene Beiträge im Hörfunk oder Fernsehen regional zu 
verbreiten.   
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(2) Näheres regelt Schleswig-Holstein durch Gesetz.  

 

(3) Die Rechtsaufsicht über den Offenen Kanal in Schleswig-Holstein führt die Direktorin 
oder der Direktor der Anstalt.  

 

 

3. Unterabschnitt 

Zusammenarbeit der Bürgermedien 

 

§ 35 

Zusammenarbeit 

 

(1) Der Hamburgische Bürger- und Ausbildungskanal und der Offene Kanal in Schleswig-
Holstein arbeiten bei der Erfüllung ihres Auftrages zusammen. Näheres regeln diese 
Einrichtungen durch Vereinbarung. Sie legen der Anstalt alle zwei Jahre einen Bericht über 
den Stand und die Perspektiven engerer Zusammenarbeit vor. 

 

(2) Der Hamburgische Bürger- und Ausbildungskanal und der Offene Kanal in Schleswig-
Holstein sind Einrichtungen im Sinne von § 5 Absatz 6 Nummer 1 des 
Rundfunkbeitragsstaatsvertrages. 

 

 

VII. Abschnitt 

Datenschutz 

 

§ 36 

Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken, Medienprivileg, Datenschutzaufsicht 

 

(1) Soweit Rundfunkveranstalter oder Telemedienanbieter personenbezogene Daten zu 
journalistischen Zwecken verarbeiten, ist es den hiermit befassten Personen untersagt, diese 
personenbezogenen Daten zu anderen Zwecken zu verarbeiten (Datengeheimnis). Diese 
Personen sind bei der Aufnahme ihrer Tätigkeit auf das Datengeheimnis zu verpflichten. Das 
Datengeheimnis besteht auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit fort. Im Übrigen finden für die 
Datenverarbeitung zu journalistischen Zwecken von der Verordnung (EU) 2016/679 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz der natürlichen 
Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 
Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABl. L 119/1 von 4. Mai 
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2016, S. 1; L 314 vom 22. November 2016, S. 72) außer den Kapiteln I, VIII, X und XI nur die 
Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f in Verbindung mit Absatz 2, Artikel 24, und Artikel 32 
Anwendung. Artikel 82 und 83 der Verordnung (EU) 2016/679 gelten mit der Maßgabe, dass 
nur für eine Verletzung des Datengeheimnisses gemäß Satz 1 bis 3 sowie für unzureichende 
Maßnahmen nach Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe f, Artikel 24 und 32 der Verordnung (EU) 
2016/679 gehaftet wird. Kapitel VIII der Verordnung (EU) 2016/679 findet keine Anwendung 
soweit Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunternehmen der Presse der Selbstregulierung 
durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des Deutschen Presserates 
unterliegen. Die Sätze 1 bis 5 gelten entsprechend für die zu den in Satz 1 genannten 
Stellen gehörenden Hilfs- und Beteiligungsunternehmen. Berufsverbände und andere 
Vereinigungen, die bestimmte Gruppen von verantwortlichen Stellen vertreten, können sich 
einen Verhaltenskodex geben, der in einem transparenten Verfahren erlassen und 
veröffentlicht wird. Den betroffenen Personen stehen nur die in Absätzen 2 und 3 genannten 
Rechte zu.  

 

(2) Führt die journalistische Verarbeitung personenbezogener Daten zur Verbreitung von 
Gegendarstellungen der betroffenen Person oder zu Verpflichtungserklärungen, 
Beschlüssen oder Urteilen über die Unterlassung der Verbreitung oder über den  Widerruf 
des Inhalts der Daten, sind diese Gegendarstellungen, Verpflichtungserklärungen und 
Widerrufe zu den gespeicherten Daten zu nehmen und dort für dieselbe Zeitdauer 
aufzubewahren wie die Daten selbst sowie bei einer Übermittlung der Daten gemeinsam mit 
diesen zu übermitteln.  

 

(3) Werden personenbezogene Daten von einem Anbieter nach Absatz 1 zu journalistischen 
Zwecken gespeichert, verändert, übermittelt, gesperrt oder gelöscht und wird die betroffene 
Person dadurch in ihrem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt, kann sie Auskunft über die 
zugrundeliegenden, zu ihrer Person gespeicherten Daten verlangen. Die Auskunft kann nach 
Abwägung der schutzwürdigen Interessen der Beteiligten verweigert werden, soweit  

 

1. aus den Daten auf Personen, die bei der Vorbereitung, Herstellung oder Verbreitung 
mitgewirkt  haben, geschlossen  werden kann, oder  

 
2. aus den Daten auf die Person des Einsenders oder des Gewährsträgers von 

Beiträgen, Unterlagen und Mitteilungen für den redaktionellen Teil geschlossen 
werden kann, oder  

 
3. durch die Mitteilung der recherchierten oder sonst erlangten Daten die journalistische 

Aufgabe des Anbieters durch Ausforschung des Informationsbestandes beeinträchtigt 
würde.  

 

Die betroffene Person kann die unverzügliche Berichtigung unrichtiger personenbezogener 
Daten im Datensatz oder die Hinzufügung einer eigenen Darstellung von angemessenem 
Umfang verlangen. Die weitere Speicherung der personenbezogenen Daten ist rechtmäßig, 
wenn dies für die Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information oder 
zur Wahrnehmung berechtigter Interessen erforderlich ist. Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für 
Angebote von Unternehmen und Hilfsunternehmen der Presse, soweit diese der 
Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung des Deutschen 
Presserates unterliegen.  
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(4) Die oder der Datenschutzbeauftragte des Sitzlandes der Anstalt ist die zuständige 
Aufsichtsbehörde im Sinne des Artikels 51 der Verordnung (EU) 2016/679. Die oder der 
Datenschutzbeauftragte überwacht die Einhaltung der Datenschutzvorschriften dieses 
Staatsvertrages, der Verordnung (EU) 2016/679 und anderer Vorschriften über den 
Datenschutz. Eine Aufsicht erfolgt, soweit Unternehmen, Hilfs- und Beteiligungsunternehmen 
der Presse nicht der Selbstregulierung durch den Pressekodex und der Beschwerdeordnung 
des Deutschen Presserates unterliegen. Die oder Datenschutzbeauftragte hat die Aufgaben 
und Befugnisse entsprechend der Artikel 57 und 58 Absatz 1 bis 5 der Verordnung (EU) 
2016/679. Bei dieser Tätigkeit stellt sie oder er das Benehmen mit der oder dem 
Datenschutzbeauftragten des anderen Landes her. Bei der Zusammenarbeit mit anderen 
Aufsichtsbehörden hat sie oder er, soweit die Datenverarbeitung zu journalistischen 
Zwecken betroffen ist, den Informantenschutz zu wahren.  

 

 

VIII. Abschnitt 

Medienaufsicht 

 

§ 37 

Aufgabe, Rechtsform und Organe 

 

(1) Die Aufgaben nach diesem Staatsvertrag werden von der Anstalt als rechtsfähiger Anstalt 
des öffentlichen Rechts mit Sitz in Norderstedt wahrgenommen, soweit nicht etwas anderes 
bestimmt ist. Der Anstalt obliegt ferner die Aufsicht über unzulässige Angebote und den 
Jugendschutz nach dem Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. Sie ist die nach Landesrecht 
für private Anbieter zuständige Stelle im Sinne des Medienstaatsvertrages und des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages (Landesmedienanstalt). Die Zuständigkeit der Anstalt 
für bundesweite Sachverhalte richtet sich nach dem VII. Abschnitt des 
Medienstaatsvertrages. 

 

(2) Die Anstalt vertritt die Interessen der Allgemeinheit im Hinblick auf die in Absatz 1 
genannten Aufgaben. Vorrangig obliegen ihr 

 

1. die Beurteilung und Kontrolle der Programme, insbesondere hinsichtlich ihres 
Beitrages zur Förderung der Programmvielfalt,  

 
2. die Beratung der Rundfunkveranstalter und anderer Inhalteanbieter sowie ihrer 

Dienstleister unter den Bedingungen der Konvergenz, 
 
3. die Mitwirkung bei der Fortentwicklung des dualen Rundfunksystems und des 

Medienstandortes Hamburg und Schleswig-Holstein,  
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4. die Mitwirkung bei der Umstellung von der analogen auf die digitale 
Übertragungstechnik, einschließlich der entsprechenden Beratung der 
Rundfunkveranstalter und Rundfunkteilnehmer und  

 
5. die Zusammenarbeit mit den anderen Landesmedienanstalten; im Rahmen ihrer 

Aufgaben und zur gemeinsamen Aufgabenerledigung mit anderen 
Landesmedienanstalten kann die Anstalt Verwaltungsabkommen abschließen.  

  

Sie soll ferner im Rahmen ihrer haushaltsmäßigen Möglichkeiten 

 

1. Aufträge zur Medienforschung vergeben und  
 
2. Nutzer von audiovisuellen Angeboten beraten.  
 

Die Anstalt kann im Rahmen ihrer haushaltsmäßigen Möglichkeiten Projekte der auditiven 
und audiovisuellen Medienkompetenz und Medienpädagogik fördern, die Dritte durchführen. 
Die Anstalt kann ferner Förderungen zur Unterstützung des privaten Rundfunks aus Bundes- 
und Landesfördermitteln vornehmen. 

 

(3) Die Anstalt hat das Recht der Selbstverwaltung. Sie hat Dienstherrnfähigkeit und 
wendet das Dienstrecht, das Gleichstellungsrecht sowie das Mitbestimmungsrecht ihres 
Sitzlandes an. Angelegenheiten, die nicht unmittelbar der Erfüllung der Aufgaben der Anstalt 
dienen, können gegen Kostenerstattung von den zuständigen Behörden in Hamburg oder 
Schleswig-Holstein wahrgenommen werden.  

  

(4) Organe der Anstalt sind  

 

1. der Medienrat,  
 
2. die Direktorin oder der Direktor.  
  

Als weitere Organe dienen der Anstalt nach Maßgabe der Vorschriften des 
Medienstaatsvertrages und des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages die Kommission für 
Zulassung und Aufsicht (ZAK), die Gremienvorsitzendenkonferenz (GVK), die Kommission 
zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) und die Kommission für 
Jugendmedienschutz (KJM).  

  

(5) Die Anstalt gibt sich eine Satzung. Diese regelt Einzelheiten der Aufgaben des 
Medienrats und der Direktorin oder des Direktors, soweit die Angelegenheiten nicht im 
Einzelnen in diesem Staatsvertrag bestimmt sind.   

  

(6) Die Anstalt ist Aufsichtsbehörde gemäß § 104 Absatz 1 und § 106 Absatz 1 des 
Medienstaatsvertrages sowie zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
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Ordnungswidrigkeiten nach § 11 Absatz 1 und Absatz 2 Nummer 1 bis 3 des 
Telemediengesetzes vom 26. Februar 2007 (BGBl. I S. 179), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 12. August 2021 (BGBl. I S. 3544). Die von ihr für Ordnungswidrigkeiten 
verhängten Bußgelder stehen der Anstalt zu. 

 

(7) Die Anstalt ist zuständige Behörde gemäß § 2 Nummer 5 des EG-
Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes (VSchDG) vom 21. Dezember 2006 (BGBl. I S. 
3367), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2123), 
bei Verdacht eines innergemeinschaftlichen Verstoßes privater Anbieter gegen 
Rechtsvorschriften, die zur Umsetzung oder Durchführung des in Nummer 4 des Anhangs 
der Verordnung (EG) Nr. 2006/2004 genannten Rechtsaktes (EG-Fernsehrichtlinie) erlassen 
worden sind. Sie ist im Rahmen dieser Zuständigkeit auch zuständig für die Verfolgung und 
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 9 Absatz 1 VSchDG.  

 

(8) Ein Insolvenzverfahren über das Vermögen der Anstalt findet nicht statt. Die 
Gewährträgerhaftung ist ausgeschlossen. 

 

 

§ 38 

Informationszugang 

 

Für Beschwerden wegen eines durch die Anstalt abgelehnten oder nicht bearbeiteten 
Antrags auf Informationszugang ist die oder der Datenschutzbeauftragte des Sitzlandes im 
Benehmen mit der oder dem Datenschutzbeauftragten des anderen Landes zuständig.  

 

 

§ 39 

Aufgaben des Medienrats 

 

(1) Der Medienrat überwacht die Einhaltung dieses Staatsvertrages und der für die 
privaten Rundfunkveranstalter geltenden Bestimmungen des Medienstaatsvertrages.  

 

(2) Der Medienrat nimmt die Aufgaben der Anstalt wahr, soweit sie nicht gemäß § 47 der 
Direktorin oder dem Direktor übertragen sind. Der Medienrat hat insbesondere folgende 
Aufgaben:  

 

1. Erteilung, Rücknahme oder Widerruf der Zulassung,  
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2. Bestätigung der Zulassungsfreiheit von Rundfunkprogrammen auf Antrag durch 
Unbedenklichkeitsbescheinigung gemäß § 14 Absatz 4 Satz 2 sowie § 54 Absatz 1 
Medienstaatsvertrag, 

 
3. Feststellung von Verstößen gegen die Anforderungen dieses Staatsvertrages, wobei 

die Aufsicht über die Programmaufgabe unter Beachtung des Beurteilungsspielraums 
gemäß § 3 Absatz 1 Satz 3 erfolgt,   

 
4. Entscheidung über die Zuweisung von Übertragungskapazitäten,  
 
5. Entscheidung über die Untersagung der Weiterverbreitung,  
 
6. Feststellung des Haushaltsplans und Genehmigung des Jahresabschlusses der 

Anstalt sowie Entlastung der Direktorin oder des Direktors,  
 
7. Feststellung eines jährlichen Rechenschaftsberichts,  
 
8. Wahl und Abberufung der Direktorin oder des Direktors sowie Abschluss und 

Auflösung ihres oder seines Dienstvertrages,  
 
9. Zustimmung zur Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der Bediensteten der 

Anstalt in den vom Medienrat vorbehaltenen Fällen,  
 
10. Erlass von Satzungen und Richtlinien sowie Entscheidung über den Erlass von 

Satzungen oder Richtlinien der Landesmedienanstalten; Satzungen sind bekannt zu 
machen,  

 
11. Zustimmung zu Rechtsgeschäften, bei denen Verpflichtungen im Werte von mehr als 

100.000 Euro eingegangen werden,  
 
12. Entscheidung über die Förderung nach § 37 Absatz 2 Satz 4 und § 55 Absatz 2 Satz 

2 und über diesbezügliche Förderrichtlinien, sowie über die Förderung nach § 37 
Absatz 2 Satz 5, soweit ein Ermessensspielraum besteht und 

 
13. Bestätigung der Unbedenklichkeit von Medienplattformen und Benutzeroberflächen 

auf Antrag durch Unbedenklichkeitsbescheinigung gem. § 87 Medienstaatsvertrag. 
 

(3) In Zweifelsfällen hinsichtlich der Aufgabenverteilung zwischen dem Medienrat und der 
Direktorin oder dem Direktor entscheidet der Medienrat.  

 

 

§ 40 

Aufsicht 

 

(1) Der Medienrat kann feststellen, dass durch ein Rundfunkprogramm, durch einzelne 
Sendungen und Beiträge, durch die Weiterverbreitung von Rundfunkprogrammen, durch 
Inhalte von Telemedien oder sonst gegen diesen Staatsvertrag, den Medienstaatsvertrag, 
den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag, die Zulassung oder die Zuweisung verstoßen wird 
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und Maßnahmen oder Unterlassungen vorsehen; § 5 bleibt unberührt. Die Aufsicht über die 
Programmaufgabe erfolgt unter Beachtung des Beurteilungsspielraums gemäß § 3 Absatz 1 
Satz 3 (Missbrauchsaufsicht).   

 

(2) Bei einem Verstoß trifft die Direktorin oder der Direktor Maßnahmen nach § 109 
Medienstaatsvertrag. Bei einem Widerspruch erlässt sie oder er den Widerspruchsbescheid 
nach Vorgabe des Medienrats. Eine Entschädigung findet nicht statt.  

 

(3) Die Rundfunkveranstalter, die für das Rundfunkprogramm, die Sendung oder den 
Beitrag Verantwortlichen sowie die Betreiber von Medienplattformen und 
Benutzeroberflächen haben der Anstalt gemäß § 109 Absatz 4 Medienstaatsvertrag im 
Rahmen der Aufsicht den Abruf ihrer Angebote zu ermöglichen, die zur Wahrnehmung der 
Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen und entsprechende Unterlagen vorzulegen.  

 

 

§ 41 

Zusammensetzung des Medienrats 

 

(1) Der Medienrat besteht aus zehn Mitgliedern. Sie sollen als sachkundige Personen 
besondere Eignung auf dem Gebiet der Medienpädagogik, der Medienwissenschaft, der 
Digitalwissenschaft, des Journalismus, der Rundfunktechnik, der Medienwirtschaft, der 
Digitalwirtschaft oder sonstiger Medien- und Digitalbereiche nachweisen. Ein Mitglied muss 
die Befähigung zum Richteramt haben, ein weiteres soll die Befähigung zum Richteramt 
haben. Weibliche, männliche und diverse Personen sollen angemessen berücksichtigt 
werden. 

  

(2) Solange und soweit Mitglieder in den Medienrat nicht gewählt worden sind, verringert 
sich die Zahl der gesetzlichen Mitglieder nach Absatz 1 entsprechend. Dasselbe gilt bei 
vorzeitigem Ausscheiden von Mitgliedern aus dem Medienrat soweit und solange ein 
Ersatzmitglied nach Absatz 3 nicht zur Verfügung steht.  

  

(3) In den Ländern werden jeweils ein erstes und ein zweites Ersatzmitglied gewählt. 
Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, folgt das erste Ersatzmitglied des jeweils betroffenen 
Landes für den Rest der Amtszeit nach und wird Mitglied des Medienrates. Das zweite 
Ersatzmitglied tritt dann an die Stelle des ersten Ersatzmitgliedes.  

 

 

§ 42 

Wahl des Medienrats 
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(1)  Fünf Mitglieder des Medienrats sowie zwei Ersatzmitglieder werden in Hamburg 
durch die Bürgerschaft und fünf Mitglieder sowie zwei Ersatzmitglieder in Schleswig-Holstein 
durch den Landtag gewählt; eine einmalige Wiederwahl ist zulässig.   

 

(2)  Für die Wahl der Mitglieder des Medienrats sind jeweils jede gesellschaftlich 
relevante Gruppe, Organisation oder Vereinigung mit Sitz im jeweiligen Land oder mehrere 
der Gruppen, Organisationen oder Vereinigungen gemeinsam vorschlagsberechtigt. Bei den 
Vorschlägen sind Frauen und Männer gleichermaßen zu berücksichtigen. Diese Anforderung 
entfällt nur dann, wenn der Gruppe, Organisation oder Vereinigung oder dem 
Zusammenschluss die Benennung unterschiedlicher Geschlechter auf Grund ihrer 
Zusammensetzung regelmäßig oder im Einzelfall nicht möglich ist; dies ist im Vorschlag 
schriftlich zu begründen. Der Vorschlag von diversen Personen ist jederzeit möglich. 

 

(3) Die Präsidenten der Landesparlamente geben den Zeitpunkt für die Einreichung von 
Vorschlägen spätestens sechs Monate vor Ablauf der Amtszeit des bisherigen Medienrates 
im jeweiligen amtlichen Verkündungsblatt bekannt; sie stimmen sich bei der Durchführung 
des Wahlverfahrens untereinander ab. Die Vorschläge sind bis spätestens drei Monate vor 
Ablauf der Amtszeit des bisherigen Medienrats für die hamburgischen Mitglieder bei der 
Bürgerschaft oder für die schleswig-holsteinischen Mitglieder beim Landtag einzureichen. 
Die Einreichung des Vorschlags in Textform ist ausreichend. Bei einer Überschreitung dieser 
Frist findet eine Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht statt. In dem Vorschlag ist 
darzulegen, dass die Vorgeschlagenen die Eignung nach § 41 haben und dass keine 
Unvereinbarkeit nach § 43 besteht.   

 

(4) In Hamburg erfolgt die Wahl auf Grund von Wahlvorschlägen der Fraktionen im Wege 
der Blockwahl. Das Bestimmungsrecht der Fraktionen für die Wahlvorschläge wird in der 
Weise ausgeübt, dass jeder Fraktion in der Reihenfolge der Fraktionsstärken zunächst das 
Vorschlagsrecht für ein Mitglied zusteht. Im Übrigen ist das Stärkeverhältnis der Fraktionen 
nach dem Hare/Niemeyer-Verfahren maßgebend.  

 

(5) In Schleswig-Holstein erfolgt die Wahl durch den Landtag mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln seiner Mitglieder.  

 

(6) Gruppen, Organisationen oder Vereinigungen oder ihre Zusammenschlüsse, die 
einen Vorschlag eingereicht haben, dürfen je Land nur jeweils mit einer Person im Medienrat 
vertreten sein.   

 

(7) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, teilt der Medienrat dies dem jeweiligen 
Präsidenten des Landesparlamentes mit und informiert dabei über das Nachrücken der 
Ersatzmitglieder. Das jeweilige Landesparlament wählt für den Rest der Amtszeit einen 
Nachfolger für das zweite Ersatzmitglied. Absätze 2 bis 6 und § 41 gelten entsprechend; für 
die Einreichung von Nachbesetzungsvorschlägen gilt eine Frist von acht Wochen.  
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§ 43 

Persönliche Voraussetzungen 

 

Mitglied des Medienrats kann nicht sein, wer  

 

1. den gesetzgebenden oder beschließenden Organen der Europäischen 
Gemeinschaften, des Europarates, des Bundes oder eines der Länder angehört oder 
Bedienstete oder Bediensteter einer obersten Bundes- oder Landesbehörde oder 
einer Gebietskörperschaft ist,  

 
2. Mitglied eines Organs, Bedienstete oder Bediensteter, ständige freie Mitarbeiterin 

oder ständiger freier Mitarbeiter einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt ist,  
 
3. Rundfunkveranstalterin oder Rundfunkveranstalter, Anbieterin oder Anbieter von 

Telemedien oder Betreiberin oder Betreiber einer anderen technischen 
Übertragungseinrichtung ist, zu ihnen in einem Dienst- oder Arbeitsverhältnis steht, 
von ihnen auf sonstige Weise wirtschaftlich abhängig oder an ihnen beteiligt ist oder 
sonstige Interessen hat, welche die Erfüllung der Aufgaben als Mitglied des 
Medienrats gefährden. 

 

Die Präsidenten der Landesparlamente stellen jeweils fest, ob einer der nach Satz 1 mit 
einer Mitgliedschaft unvereinbaren Gründe vorliegt; tritt ein Hinderungsgrund während der 
Amtszeit ein oder wird er erst während der Amtszeit bekannt, endet die Mitgliedschaft mit der 
entsprechenden Feststellung durch den Präsidenten des jeweiligen Landesparlaments.  

 

 

§ 44 

Amtszeit, Rechtsstellung und Vorsitz 

  

(1) Die Amtszeit des Medienrats beträgt fünf Jahre und beginnt mit seinem ersten 
Zusammentritt. Nach Ablauf der Amtszeit führt der Medienrat die Geschäfte bis zum 
Zusammentritt des neuen Medienrats weiter. 

 

(2) Die Mitglieder des Medienrats sind ehrenamtlich tätig. Sie sind an Aufträge und 
Weisungen nicht gebunden. Sie erhalten ein Sitzungsgeld, das die Anstalt durch Satzung 
festlegt; die Satzung bedarf der Genehmigung der für die Genehmigung des Haushaltplans 
zuständigen Behörde. Die Reisekostenerstattung erfolgt unter Berücksichtigung des 
Bundesreisekostenrechts.   

 

(3) Der Medienrat wählt seine Vorsitzende oder seinen Vorsitzenden und deren oder 
dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter. Der Medienrat kann seine Vorsitzende oder 
seinen Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter abberufen. 
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Nach Beendigung der Amtszeit der oder des Vorsitzenden und bis zur Neuwahl nimmt das 
älteste Mitglied des Medienrats die Aufgaben der oder des Vorsitzenden wahr.  

 

 

§ 45 

Sitzungen 

 

(1) Der Medienrat tritt mindestens einmal im Vierteljahr zu einer ordentlichen Sitzung 
zusammen. Auf Verlangen von drei Mitgliedern ist eine außerordentliche Sitzung 
einzuberufen. Die Sitzungen sind nicht öffentlich. Die Direktorin oder der Direktor und deren 
oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter nehmen an den Sitzungen des Medienrates 
teil.  

 

(2) Ist die Durchführung der Sitzung in Form einer Präsenzsitzung nicht möglich oder 
aufgrund außergewöhnlicher äußerer Umstände erheblich erschwert, kann die Sitzung im 
Falle der Eilbedürftigkeit und Unaufschiebbarkeit in Form einer Video- oder 
Audioschaltkonferenz durchgeführt werden. Das Nähere regelt die Satzung. 

 

(3) Die Regierungen der Länder sind berechtigt, zu den Sitzungen des Medienrates und 
seiner Ausschüsse Vertreterinnen oder Vertreter zu entsenden. Diese Vertreterinnen oder 
Vertreter sind jederzeit zu hören. 

 

 

§ 46 

Beschlüsse 

 

(1) Der Medienrat ist beschlussfähig, wenn alle Mitglieder ordnungsgemäß geladen 
worden sind und mindestens sechs Mitglieder anwesend sind.  

 

(2) Der Medienrat fasst seine Beschlüsse grundsätzlich mit der einfachen Mehrheit seiner 
Mitglieder. Für Beschlüsse nach § 39 Absatz 2 Satz 2 Nummer 4, 6 bis 9 sowie § 44 Absatz 
3 Satz 1 und 2 ist die Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder des Medienrates erforderlich. 
Entscheidet der Medienrat über einen Widerspruch, ist die für die Ausgangsentscheidung 
vorgeschriebene Mehrheit erforderlich. 

 

(3) Wird die Sitzung gemäß § 45 Absatz 2 durchgeführt, sind Beschlüsse im unmittelbaren 
Anschluss an die Video- oder Audioschaltkonferenz in einem Umlaufverfahren in Schrift- 
oder Textform entsprechend Absatz 2 zu fassen. Stimmberechtigt sind ausschließlich die 
Mitglieder des Medienrates, die an der entsprechenden Video- oder Audioschaltkonferenz 
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teilgenommen haben. Eine Beschlussfassung im Umlaufverfahren ist nicht möglich, wenn ihr 
mindestens drei Mitglieder des Medienrates widersprechen. 

 

(4) Beschlussvorlagen sind den Mitgliedern und der für die Rechtsaufsicht zuständigen 
Behörde mindestens eine Woche vor der Sitzung vorzulegen. Maßgeblich ist der tatsächliche 
Eingang der Unterlagen. Die Unterlagen gelten am dritten Tag nach der Aufgabe zur Post als 
zugegangen, es sei denn, dass diese nicht oder zu einem späteren Zeitpunkt zugegangen 
sind. Der Tag der Aufgabe zur Post ist in den Akten zu vermerken. In besonders dringenden 
Fällen kann der Medienrat mit der Mehrheit gemäß Absatz 2 Satz 2 Ausnahmen 
beschließen.  

 

(5) Der Medienrat kann die oder den Vorsitzenden und deren oder dessen Stellvertreterin 
oder Stellvertreter mit den für die jeweiligen Beschlüsse geltenden Mehrheiten ermächtigen, 
gemeinsam in dringenden Angelegenheiten, in denen ein Beschluss des Medienrates nicht 
kurzfristig herbeigeführt werden kann, Beschlüsse für den Medienrat zu fassen. Der 
Medienrat ist in seiner nächsten Sitzung über die Beschlüsse zu unterrichten; er kann sie mit 
der einfachen Mehrheit der abgegebenen Stimmen aufheben.  

 

(6) Das Nähere regelt die Satzung.  

 

 

§ 47 

Direktorin, Direktor 

 

(1) Die Direktorin oder der Direktor wird vom Medienrat nach öffentlicher Ausschreibung der 
zu besetzenden Stelle auf die Dauer von fünf Jahren gewählt; mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder des Medienrates kann im Falle der beabsichtigten Wiederwahl von 
einer Ausschreibung abgesehen werden. Zweimalige Wiederwahl ist zulässig. Nach Ablauf 
der Amtszeit führt die Direktorin oder der Direktor die Geschäfte bis zum Amtsantritt der 
Nachfolgerin oder des Nachfolgers weiter. Der Medienrat kann die Direktorin oder den 
Direktor aus wichtigem Grund abberufen.  

 

(2) Für die Direktorin oder den Direktor findet § 43 entsprechende Anwendung. Sie oder er 
darf dem Medienrat nicht angehören und soll die Befähigung zum Richteramt haben.   

 

(3) Die Direktorin oder der Direktor vertritt die Anstalt gerichtlich und außergerichtlich. Die 
Satzung regelt die Vertretungsbefugnis. In der Satzung werden auch die Fälle bestimmt, in 
denen die Direktorin oder der Direktor zur Vertretung der Mitzeichnung bedarf.   

 

(4) Die Direktorin oder der Direktor führt die laufenden Geschäfte der Anstalt. Sie oder er hat 
vor allem folgende Aufgaben:  
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1. Vorbereitung und Ausführung der Beschlüsse des Medienrates,  
 
2. Überprüfung der Einhaltung der Zulassungs- und Zuweisungsbescheide 

einschließlich der Beteiligung bei späteren Änderungen,  
 
3. Festsetzung und Einziehung der Gebühren, Auslagen und Abgaben,  
 
4. Wahrnehmung der ihr oder ihm durch Satzung übertragenen Aufgaben,  
 
5. Aufstellung des Haushaltsplans und Feststellung des Jahresabschlusses der Anstalt,  
 
6. Erstellung eines jährlichen Rechenschaftsberichts und dessen Veröffentlichung,  
 
7. Einstellung, Eingruppierung und Entlassung der Bediensteten der Anstalt und 

Wahrnehmung der Befugnisse des Arbeitgebers,  
 
8. Zusammenarbeit mit anderen Landesmedienanstalten,  
 
9. Ausübung der Auskunftsrechte und Ermittlungsbefugnisse zur Sicherung der 

Meinungsvielfalt (§ 1 Absatz 2 Nummer 3 dieses Staatsvertrages in Verbindung mit § 
56 Absatz 1 des Medienstaatsvertrages),  

 
10. Hinwirken auf eine sachgerechte Lösung bei Anrufung wegen Uneinigkeit über die 

Aufnahme eines Angebots in eine Medienplattform oder die Bedingungen der 
Aufnahme gem. § 83 Absatz 3 Medienstaatsvertrag, 

 
11. Ausführung der Beschlüsse von ZAK, KJM und GVK einschließlich der Ausführung 

der Entscheidungen über Ordnungswidrigkeiten,  
 
12. Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten gemäß § 11 Absatz 1 und Absatz 

2 Nummer 1 bis 3 des Telemediengesetzes,  
 
13. Entscheidung über die Förderung nach § 37 Absatz 2 Satz 4 und § 55 Absatz 2 Satz 

2 und über diesbezügliche Förderrichtlinien, sowie über die Förderung nach § 37 
Absatz 2 Satz 5, sofern es sich um gebundene Entscheidungen handelt und 

 
14. Entscheidungen nach § 17 Absatz 3 Satz 3 bei geringfügigen Veränderungen von 

Beteiligungsverhältnissen und sonstigen Einflüssen. 
 

Sie oder er ist gesetzliche Vertreterin oder gesetzlicher Vertreter im Sinne von § 104 Absatz 
3 und 5 Satz 1 Nummer 2 sowie § 107 Absatz 1 des Medienstaatsvertrages.  

 

(5) Die Direktorin oder der Direktor ist oberste Dienstbehörde und Dienstvorgesetzte oder 
Dienstvorgesetzter der Beamtinnen und Beamten der Anstalt.  

 

(6) Ständiger Vertreter im Sinne von § 104 Absatz 3 des Medienstaatsvertrages ist die 
Stellvertreterin oder der Stellvertreter der Direktorin oder des Direktors. 
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§ 48 

Finanzierung der Anstalt 

 

(1) Die Anstalt trägt alle zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Kosten. Sie finanziert 
sich aus eigenen Einnahmen (Gebühren, Auslagen) sowie aus einem Anteil an dem 
Rundfunkbeitrag gemäß § 55. Das Verwaltungskostengesetz des Sitzlandes gilt 
entsprechend.  

 

(2) Für Amtshandlungen gegenüber einem Antragsteller, einem Rundfunkveranstalter 
und Telemedienanbieter, gegenüber einem Medienplattform- und 
Benutzeroberflächenanbieter erhebt die Anstalt Verwaltungsgebühren und Auslagen. Die 
Einzelheiten über die Gebühren einschließlich der Gebührentatbestände und Gebührensätze 
sowie über die Auslagen werden durch Satzung der Anstalt festgestellt.  

 

(3) Die Satzung bedarf der Zustimmung der für die Genehmigung des Haushaltsplans 
zuständigen Behörde. 

 

 

§ 49 

Haushaltswesen 

  

(1) Für die Anstalt gelten die §§ 106 bis 107 und 109 bis 111 der 
Landeshaushaltsordnung Schleswig-Holstein entsprechend. Der Haushaltsplan bedarf der 
Genehmigung der Behörde nach § 50 Absatz 1. Er ist spätestens zwei Monate vor Ablauf 
des Haushaltsjahres vorzulegen.  

 

(2) Das Nähere zur Aufstellung des Haushaltsplanes und der Jahresabrechnung sowie 
zur vorläufigen Haushalts- und Wirtschaftsführung regelt die Anstalt durch Satzung, die der 
Genehmigung der Behörde nach § 50 Absatz 1 bedarf.  

 

(3) Zur Sicherung der Haushaltswirtschaft kann die Anstalt Rücklagen für besondere 
mittelfristige Projekte und Investitionen bilden, soweit dies für die stetige Erfüllung ihrer 
Aufgaben notwendig ist. Die jährliche Zuführung auf Rücklagen darf insgesamt 5 Prozent der 
jährlichen Einnahmen nicht übersteigen. Grund, Höhe und Zeitraum jeder Rücklage sind im 
Haushaltsplan zu begründen.   

 

(4) Die Rechnungshöfe der Länder prüfen die Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Anstalt gemeinsam.  
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§ 50 

Rechtsaufsicht 

  

(1) Die Regierungen der Länder führen die Aufsicht über die Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Staatsvertrages und der allgemeinen Rechtsvorschriften durch die 
Anstalt. Sie nehmen diese Aufgabe durch die Regierung eines der Länder im Wechsel von 
fünfzehn Monaten wahr. Der Wechsel erfolgt in der Reihenfolge Hamburg – Schleswig-
Holstein. Die jeweils Aufsicht führende Regierung beteiligt die andere Regierung vor 
Einleitung von Maßnahmen und bemüht sich um ein Einvernehmen. Die Anstalt hat die zur 
Vorbereitung der Rechtsaufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen 
vorzulegen.  

  

(2) Die Rechtsaufsicht ist berechtigt, den Medienrat oder die Direktorin oder den Direktor 
schriftlich auf Maßnahmen oder Unterlassungen der Anstalt hinzuweisen, die diesen 
Staatsvertrag oder die allgemeinen Rechtsvorschriften verletzen, und sie aufzufordern, die 
Rechtsverletzung zu beseitigen. Wird die Rechtsverletzung nicht innerhalb eines von der 
Rechtsaufsicht bestimmten angemessenen Zeitraums behoben, weist sie den Medienrat 
oder die Direktorin oder den Direktor an, im Einzelnen festgelegte Maßnahmen auf Kosten 
der Anstalt durchzuführen. In Programmangelegenheiten sind Weisungen ausgeschlossen. 

 

 

IX. Abschnitt 

Rechtsbehelfe, Ordnungswidrigkeiten, Strafbestimmungen 

 

§ 51 

Vorverfahren 

 

Gegen Verwaltungsakte nach diesem Staatsvertrag kann der Betroffene entweder ein 
Vorverfahren nach § 68 Absatz 1 der Verwaltungsgerichtsordnung einleiten oder unmittelbar 
Klage erheben. Richtet sich eine Entscheidung an mehrere Betroffene, kann jeder von ihnen 
unmittelbar Klage erheben, wenn alle Betroffenen zustimmen. 

 

 

§ 52 

Ordnungswidrige Handlungen  

  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  
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1. als Rundfunkveranstalter oder Telemedienanbieter im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 
durch ein nicht bundesweit ausgerichtetes privates Angebot einen der Tatbestände 
des § 115 Absatz 1 mit Ausnahme von Satz 1 Nummer 22 bis 23 des 
Medienstaatsvertrages erfüllt, 

 
2. als Anbieter von nicht länderübergreifenden Angeboten gegen Bestimmungen des § 

24 des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages verstößt. 
 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 500 000 Euro geahndet werden.  

 

(3) Die Anstalt ist zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Absatz 1 Nummer 1 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten für die Ordnungswidrigkeiten gemäß Absatz 1. Die 
für Ordnungswidrigkeiten nach Satz 1 verhängten Bußgelder stehen der Anstalt zu.  

 

(4) Die Verfolgung der in Absatz 1 genannten Ordnungswidrigkeiten verjährt in sechs 
Monaten. Der Lauf der Frist beginnt mit der Sendung. Mit der Wiederholung der Sendung 
beginnt die Frist von neuem. 

 

 

§ 53 

Strafbestimmung 

  

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird bestraft, wer entgegen § 5 Absatz 
1 in Verbindung mit § 4 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und Satz 2 des Jugendmedienschutz- 
Staatsvertrages Angebote verbreitet oder zugänglich macht, die offensichtlich geeignet sind, 
die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit unter Berücksichtigung der 
besonderen Wirkungsform des Verbreitungsmediums schwer zu gefährden. Handelt die 
Täterin oder der Täter fahrlässig, ist die Freiheitsstrafe bis zu sechs Monate oder die 
Geldstrafe bis zu 180 Tagessätze. 

 

 

X. Abschnitt 

Modellversuche 

 

§ 54 

Modellversuche 
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(1) Um neue Rundfunktechniken, -programmformen und -dienste zu erproben, kann die 
Anstalt befristete Modellversuche für die Dauer von bis zu drei Jahren zulassen oder im 
Benehmen mit dem Netzbetreiber durchführen. Dabei können auch multimediale Angebote 
berücksichtigt werden. In begründeten Fällen ist eine Verlängerung der Versuchsdauer 
zulässig. 

 

(2) Für Modellversuche gelten die Vorschriften dieses Staatsvertrages entsprechend. Die 
Anstalt kann von ihnen abweichende und ergänzende Regelungen treffen, soweit der 
Versuchszweck dies erfordert; gleiche Zugangschancen sowie eine Vielfalt der 
Versuchsformen sind zu gewährleisten. Soweit erforderlich, kann die Anstalt auch 
Regelungen zur Nutzung der für Modellversuche zur Verfügung stehenden 
Übertragungskapazitäten treffen.  

 

(3) Das Nähere zur Ausgestaltung eines Modellversuchs legt die Anstalt in der 
Ausschreibung und in der Zulassung fest.   

 

 

XI. Abschnitt 

Finanzierung besonderer Aufgaben  

 

§ 55 

Finanzierung besonderer Aufgaben gemäß § 112 des Medienstaatsvertrages  

 

(1) Der sich in den Ländern nach § 112 Absatz 1 des Medienstaatsvertrages in 
Verbindung mit § 10 des Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrages ergebende Nettobetrag des 
Rundfunkbeitragsanteils wird auf der Grundlage der nachstehenden Absätze 2 bis 4 in den 
Ländern gemeinsam verwendet. 

 

(2) Der Anstalt stehen unbeschadet des Absatzes 4 Satz 2 für die Erfüllung ihrer 
Aufgaben 32,0 Prozent des Rundfunkbeitragsanteils nach Absatz 1 zu. Davon soll sie bis zu 
3,2 Prozent für die finanzielle Unterstützung der nichtkommerziellen terrestrischen 
Veranstaltung von Rundfunk verwenden. 

 

(3) Den Trägern der Bürgermedien nach dem Sechsten Abschnitt stehen 34,9 Prozent 
des Rundfunkbeitragsanteils nach Absatz 1 zu, und zwar 10,8 Prozent dem Hamburgischen 
Bürger- und Ausbildungskanal und 24,1 Prozent dem Offenen Kanal in Schleswig-Holstein.  

 

(4) Dem Norddeutschen Rundfunk stehen 33,1 Prozent des Rundfunkbeitragsanteils 
nach Absatz 1 zu. Ferner stehen ihm die Mittel zu, die von der Anstalt nach Absatz 2 und 
den Trägern der Bürgermedien nach Absatz 3 nicht in Anspruch genommen werden. Er 
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verwendet die Mittel nach Satz 1 für die Förderung des Medienstandortes Hamburg und 
Schleswig-Holstein, davon  

 

1. 4,6 Prozent jährlich zur Förderung der Hamburg Media School,  
 
2. 3,1 Prozent jährlich zur Förderung des Hans-Bredow-Instituts,  
 
3. 25,4 Prozent zur Unterstützung der Filmförderung Hamburg/Schleswig-Holstein 

GmbH, und zwar davon  
 

a) 22,3 Prozent jährlich für die Förderung von Film- und Fernsehproduktionen und die 
Beratung von Produktionsunternehmen und 

 
b) 3,1 Prozent jährlich für ihre Filmwerkstatt in Kiel und für die Förderung von 

Filmfestivals in Schleswig-Holstein.  
 

Die Mittel nach Satz 2 verwendet der Norddeutsche Rundfunk für Zwecke der Aus- und 
Weiterbildung im Medienbereich, insbesondere für die Unterstützung von Projekten der 
Zusammenarbeit von schleswig-holsteinischen und hamburgischen 
Ausbildungseinrichtungen im Medienbereich. Beim Norddeutschen Rundfunk bei 
Inkrafttreten des Sechsten Medienänderungsstaatsvertrages HSH bestehende 
Rücklagenmittel aus dem Aufkommen nach Absatz 1 sollen auslaufend verwendet werden 
für Maßnahmen nach Satz 4 und für die finanzielle Unterstützung von Projekten der 
Medienkompetenzförderung, die Dritte durchführen, sowie für die Bearbeitung der 
Förderungen. Eine Förderung von kommerziellen Rundfunkveranstaltern aus den Mitteln 
nach Absatz 1 ist ausgeschlossen. 

 

 

XII. Abschnitt 

Übergangs- und Schlussvorschriften 

 

§ 56 

Kündigung 

 

(1) Dieser Staatsvertrag kann von den Ländern erstmals zum 1. Januar 2027 gekündigt 
werden. Die Kündigungsfrist beträgt zwei Jahre. Wird der Staatsvertrag nicht gekündigt, 
verlängert er sich stillschweigend um jeweils fünf Jahre. Im Falle der Kündigung tritt der 
Staatsvertrag nach Ablauf der Kündigungsfrist außer Kraft und die Anstalt ist aufgelöst. 

 

(2) Nach der Kündigung oder Auflösung der Anstalt durch Vereinbarung schließen die 
Länder einen Staatsvertrag über die Auseinandersetzung. 
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(3) Für den Fall, dass ein Staatsvertrag über die Auseinandersetzung nicht innerhalb 
eines Jahres abgeschlossen wird, entscheidet ein Schiedsgericht über die 
Auseinandersetzung. Das Schiedsgericht kann auch eine einstweilige Regelung treffen. 

 

(4) Einigen sich die Länder nicht über die Zusammensetzung des Schiedsgerichts, 
ernennen die Präsidenten der Oberverwaltungsgerichte der Länder gemeinsam ein aus vier 
Mitgliedern bestehendes Schiedsgericht. Die Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter 
müssen die Befähigung zum Richteramt besitzen. 

 

 

§ 57 

Beitritt 

  

Andere Länder können diesem Staatsvertrag beitreten. Der Beitritt bedarf eines 
Staatsvertrages der beteiligten Länder. 

 

 

§ 58 

Übergangsbestimmungen  

 

(1) Sämtliche Rechte, Verbindlichkeiten und Pflichten, insbesondere auch Personal und 
Sach- sowie Finanzmittel der Hamburgischen Anstalt für neue Medien (HAM) und der 
schleswig-holsteinischen Landesanstalt für Rundfunk und neue Medien (ULR) verbleiben im 
Wege der Gesamtrechtsnachfolge bei der Anstalt.  

 

(2) Ist dieser Staatsvertrag zum Zeitpunkt der Neuwahl des Medienrates durch die 
Landesparlamente noch nicht in Kraft getreten und erfolgt die Wahl der Mitglieder des 
Medienrates auf Grundlage von § 42 des Staatsvertrages über das Medienrecht in Hamburg 
und Schleswig-Holstein (Medienstaatsvertrag HSH) vom 13. Juni 2006 (HmbGVBl. 2007 S. 
47, GVOBl. Schl.-H. 2007 S. 108), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Staatsvertrages vom 
2. und 11. Dezember 2020 (HmbGVBl. 2021 S. 133, GVOBl. Schl.-H. 2021 S. 305), finden 
für die Amtszeit des neu gewählten Medienrates nach § 44 Absatz 1 die Bestimmungen der 
§§ 41 Absatz 1 Satz 1 bis 3 und 46 Absatz 1 in der Fassung des Staatsvertrages über das 
Medienrecht in Hamburg und Schleswig-Holstein (Medienstaatsvertrag HSH) vom 13. Juni 
2006 (HmbGVBl. 2007 S. 47, GVOBl. Schl.-H. 2007 S. 108), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Staatsvertrages vom 2. und 11. Dezember 2020 (HmbGVBl. 2021 S. 133, GVOBl. Schl.-
H. 2021 S. 305), weiter Anwendung. 

 

 

§ 59 



362 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 Nr. 5
 

 

Bestehende Satzungen, Zulassungen und Zuweisungen 

 

(1) Bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages geltende Satzungen, Richtlinien und sonstige 
Festlegungen der HAM und der ULR bleiben so lange im jeweiligen Land gültig, bis an deren 
Stelle entsprechende Satzungen, Richtlinien und sonstige Entscheidungen der neuen Anstalt 
in Kraft getreten sind.  

 

(2) In den Ländern bei Inkrafttreten dieses Staatsvertrages bestehende Zulassungen und 
Zuweisungen bleiben unberührt. Eine einmalige Verlängerung bestehender Zuweisungen 
gemäß § 27 Absatz 7 Satz 2 ist zulässig. Satz 2 gilt nicht für Zuweisungen, die gemäß § 26 
Absatz 8 des Staatsvertrages über das Medienrecht in Hamburg und Schleswig-Holstein 
(Medienstaatsvertrag HSH) vom 13. Juni 2006 (HmbGVBl. 2007 S. 47, GVOBl. Schl.-H. 
2007 S. 108), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Staatsvertrages vom 2. und 11. Dezember 
2020 (HmbGVBl. 2021 S. 133, GVOBl. Schl.-H. 2021 S. 305), einmalig für die Dauer von drei 
Jahren erteilt wurden. 

 

 

§ 60 

Inkrafttreten; Außerkrafttreten 

 

(1) Dieser Staatsvertrag tritt am Tag nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden in 
Kraft. Sind nicht bis zum 30. Juni 2022 die Ratifikationsurkunden ausgetauscht, wird dieser 
Staatsvertrag gegenstandslos. 

 

(2) Mit Inkrafttreten nach Absatz 1 tritt der Staatsvertrag über das Medienrecht in 
Hamburg und Schleswig-Holstein (Medienstaatsvertrag HSH) vom 13. Juni 2006 (HmbGVBl. 
2007 S. 47, GVOBl. Schl.-H. 2007 S. 108), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Staatsvertrages vom 2. und 11. Dezember 2020 (HmbGVBl. 2021 S. 133, GVOBl. Schl.-H. 
S. 305), außer Kraft. 

 
 
 
Für den Senat der Freien und Hansestadt Hamburg 
 
Hamburg, den 14.1.22 
 
gez. Peter Tschentscher 
Erster Bürgermeister und Präsident des Senats 
 
 
Für das Land Schleswig-Holstein 
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Kiel, den 10.1.22 
 
gez. Daniel Günther 
Ministerpräsident 
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1927/2022
Gesetz  

zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen in Schleswig-Holstein 
(Landesbehindertengleichstellungsgesetz - LBGG)

Vom 29. März 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 870-3

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Inhaltsübersicht 

Teil 1 Allgemeine Bestimmungen 

 § 1 Ziele des Gesetzes 

 § 2 Geltungsbereich 

 § 3 Menschen mit Behinderungen 

 § 4 Berücksichtigung besonderer Belange 

 § 5 Barrierefreiheit 

Teil 2 Verpflichtungen zur Gleichstellung 
und Barrierefreiheit 

 § 6 Benachteiligungsverbot 

 § 7  Gebärdensprache und Kommunikation von 
Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen, 
Verordnungsermächtigung 

 § 8  Herstellung von Barrierefreiheit in den Berei-
chen Bau und Verkehr 

 § 9  Gestaltung und Verständlichkeit von Schrift-
stücken und sonstigen Informationen 

 § 10  Begleitung bei Kontakten mit Trägern der öf-
fentlichen Verwaltung 

Teil 3 Barrierefreie Informationstechnik 
öffentlicher Stellen des Landes 

 § 11 Barrierefreie Informationstechnik 

 § 12 Öffentliche Stellen des Landes 

 § 13  Anforderungen an die Barrierefreiheit, Begriffs-
bestimmungen 

 § 14 Erklärung zur Barrierefreiheit 

 § 15 Überwachung und Berichterstattung 

 § 16  Beschwerdestelle für barrierefreie Informati-
onstechnik 

 § 17 Verordnungsermächtigung 

Teil 4 Rechtsbehelfe 

 § 18 Verbandsklagerecht 

 § 19 Vertretungsbefugnis 

 § 20  Schlichtungsstelle und –verfahren; Verord-
nungsermächtigung 

Teil 5 Interessenvertretung für Menschen 
mit Behinderungen 

 § 21  Amt, Wahl, Ernennung und Amtszeit der oder 
des Landesbeauftragten für Menschen mit Be-
hinderungen 

 § 22  Fachliche Weisungsfreiheit der oder des Lan-
desbeauftragten für Menschen mit Behinde-
rungen 

 § 23  Personal- und Sachausstattung der oder des 
Landesbeauftragten für Menschen mit Behin-
derungen 

 § 24  Aufgaben der oder des Beauftragten für Men-
schen mit Behinderungen 

 § 25  Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen 

Teil 6 Schlussbestimmungen 

 § 26 Übergangsvorschriften 

 § 27 Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Teil 1  
Allgemeine Bestimmungen

§ 1  
Ziele des Gesetzes

(1) Die Gleichstellung von Menschen mit und ohne 
Behinderungen ist Aufgabe des Staates und der Ge-
sellschaft. 

(2) In Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen (UN-Behindertenrechtskonvention) vom 
13. Dezember 2006 und der verfassungsrechtlichen 
Vorgaben sind Ziele dieses Gesetzes 

1. die Benachteiligung von Menschen mit Behinde-
rungen vollständig abzubauen und zu verhindern, 

2. gleichwertige Lebensbedingungen und Chancen-
gleichheit für Menschen mit Behinderungen her-
zustellen, 

3. ihre vollständige, wirksame und gleichberechtigte 
Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewähr-
leisten, 

4. ihnen eine selbstbestimmte Lebensführung in 
Würde und die Entfaltung ihrer Persönlichkeit zu 
ermöglichen, 

5. die vollständige und gleichberechtigte Inanspruch-
nahme aller Rechte durch Menschen mit Behin-
derungen zu fördern und zu schützen sowie 

6. die Inklusion und die Partizipation zu fördern. 

Dabei wird den unterschiedlichen Formen von Behin-
derungen und den damit verbundenen spezifischen 
Bedürfnissen der unterschiedlichen Menschen mit 
Behinderungen Rechnung getragen. Hierzu zählt 
auch eine angemessene Ansprache des Personen-
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kreises, welche die Menschen und nicht deren Be-
hinderungen in den Vordergrund stellt. 

(3) Bei der Planung und Durchführung von Maßnah-
men zur Erfüllung der Ziele des Gesetzes beteiligen die 
in § 2 Absatz 1 genannten Träger der öffentlichen Ver-
waltung die betroffenen Menschen mit Behinderungen 
und ihre Interessenvertretungen in geeigneter Weise. 

§ 2  
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt mit Ausnahme der Bestim-
mungen im Teil 3 für 

1. das Land, die Gemeinden, die Kreise und die Ämter, 

2. die der Aufsicht des Landes unterstehenden 
Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne 
Gebietshoheit und rechtsfähigen Anstalten und 
Stiftungen des öffentlichen Rechts und 

3. Beliehene, die unter der Aufsicht der in den Num-
mern 1 und 2 genannten juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts stehen, soweit sie öffentlich-
rechtliche Verwaltungsaufgaben wahrnehmen. 

(2) Soweit die in Absatz 1 Nummer 1 und 2 genannten 
Träger der öffentlichen Verwaltung Mehrheitsbeteiligun-
gen an juristischen Personen des privaten Rechts halten 
oder erwerben oder auf andere Weise Kontrolle über 
diese ausüben, haben sie darauf hinzuwirken, dass die 
Grundzüge dieses Gesetzes auch von diesen juristi-
schen Personen des privaten Rechts beachtet werden. 

(3) Die in § 2 Absatz 1 genannten Träger der öffent-
lichen Verwaltung sollen bei der Gewährung von Zu-
wendungen auf der Grundlage der §§ 23 und 44 der 
Landeshaushaltsordnung nach Maßgabe der gelten-
den Bestimmungen des Haushalts- und Zuwendungs-
rechts darauf hinwirken, dass die Gleichstellung von 
Menschen mit und ohne Behinderungen sowie die 
gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Be-
hinderungen berücksichtigt oder gefördert werden. 

§ 3  
Menschen mit Behinderungen

Menschen mit Behinderungen im Sinne dieses Geset-
zes sind Menschen, die langfristige körperliche, seeli-
sche, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, 
welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und 
umweltbedingten Barrieren an der vollständigen, 
wirksamen und gleichberechtigten Teilhabe an der 
Gesellschaft hindern können. Als langfristig gilt ein 
Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit länger 
als sechs Monate andauert. 

§ 4  
Berücksichtigung besonderer Belange

(1) Bei der Durchsetzung der in § 1 Absatz 2 Satz 1 
genannten Ziele sind die jeweiligen besonderen Be-
lange von Menschen mit Behinderungen, bei denen 
aus mehreren Gründen die Gefahr einer Benachtei-
ligung besteht, zu berücksichtigen und bestehende 
Benachteiligungen zu beseitigen. Als Grund für eine 

mehrfache Benachteiligung kommen die in § 1 All-
gemeines Gleichbehandlungsgesetz vom 14. August 
2006 (BGBl. I S. 1897), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 3. April 2013 (BGBl. I S. 610), genannten 
Benachteiligungsgründe in Betracht. 

(2) Die in § 2 Absatz 1 genannten Träger der öf-
fentlichen Verwaltung sollen besondere Maßnahmen 
treffen, um den besonderen Schutz und die Teilhabe 
von Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen 
zu gewährleisten. 

(3) Zur Verwirklichung einer selbstbestimmten El-
ternschaft sind von den in § 2 Absatz 1 genannten 
Trägern der öffentlichen Verwaltung die spezifischen 
Belange von Eltern oder anderer Sorgeberechtigter 
mit Behinderungen und deren Kindern sowie Eltern 
und anderer Sorgeberechtigter und deren Kindern 
mit Behinderungen zu beachten und besondere Maß-
nahmen zu treffen. 

§ 5  
Barrierefreiheit

Barrierefrei im Sinne dieses Gesetzes sind bauliche 
und sonstige Anlagen, Verkehrsmittel, technische 
Gebrauchsgegenstände, Systeme der Informations-
verarbeitung, akustische und visuelle Informations-
quellen und Kommunikationseinrichtungen sowie 
andere gestaltete Lebensbereiche, wenn sie für Men-
schen mit Behinderungen in der allgemein üblichen 
Weise, ohne besondere Erschwernis und grundsätz-
lich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und 
nutzbar sind. Zur Verwirklichung von Barrierefreiheit 
gehört es auch, die Nutzung behinderungsbedingt 
notwendiger Hilfsmittel zuzulassen. 

Teil 2  
Verpflichtungen zur Gleichstellung 

und Barrierefreiheit

§ 6  
Benachteiligungsverbot

(1) Den in § 2 Absatz 1 genannten Trägern der öf-
fentlichen Verwaltung ist es untersagt, Menschen 
mit Behinderungen gegenüber Menschen ohne Be-
hinderungen zu benachteiligen. In Bereichen beste-
hender Benachteiligungen von Menschen mit Behin-
derungen gegenüber Menschen ohne Behinderungen 
sind Maßnahmen zum Abbau und zur Beseitigung 
dieser Benachteiligungen zulässig. 

(2) Eine Benachteiligung im Sinne dieses Gesetzes 
liegt vor, wenn Menschen mit und ohne Behinde-
rungen ohne zwingenden Grund unterschiedlich be-
handelt werden und dadurch Menschen mit Behin-
derungen in der gleichberechtigten und soweit wie 
möglichen selbstständigenTeilhabe am Leben in der 
Gesellschaft unmittelbar oder mittelbar beeinträch-
tigt werden. Eine Benachteiligung von Menschen mit 
Behinderungen liegt auch dann vor, wenn Menschen 
mit Behinderungen die Mitnahme oder Nutzung von 
behinderungsbedingt notwendigen Hilfsmitteln ohne 
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zwingenden sachlichen Grund verweigert wird. Ist 
eine Benachteiligung aus zwingenden Gründen 
nicht zu vermeiden, ist für den Ausgleich ihrer Fol-
gen Sorge zu tragen, soweit die in § 2 Absatz 1 
genannten Träger der öffentlichen Verwaltung nicht 
unverhältnismäßig oder unbillig belastet werden. 

(3) Die Versagung angemessener Vorkehrungen für 
Menschen mit Behinderungen ist eine Benachteiligung 
im Sinne des Absatzes 1 Satz 1. Angemessene Vor-
kehrungen sind Maßnahmen, die im Einzelfall geeignet 
und erforderlich sind, um zu gewährleisten, dass ein 
Mensch mit Behinderung gleichberechtigt mit anderen 
alle Rechte wahrnehmen kann, und sie die in § 2 Ab-
satz 1 genannten Träger der öffentlichen Verwaltung 
nicht unverhältnismäßig oder unbillig belasten. 

(4) Eine Benachteiligung liegt auch bei einer Beläs-
tigung im Sinne des § 3 Absatz 3 und 4 des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes vor, mit der 
Maßgabe, dass § 3 Absatz 4 des Allgemeinen Gleich-
behandlungsgesetzes nicht auf den Anwendungs-
bereich des § 2 Absatz 1 Nummer 1 bis 4 des All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetzes begrenzt ist. 

(5) Besondere Benachteiligungsverbote zu Gunsten 
von Menschen mit Behinderungen in anderen Rechts-
vorschriften bleiben unberührt. 

§ 7  
Gebärdensprache und Kommunikation von 

Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen, 
Verordnungsermächtigung

(1) Die Deutsche Gebärdensprache ist als eigenstän-
dige Sprache anerkannt. 

(2) Lautsprachbegleitende Gebärden sind als Kom-
munikationsform der deutschen Sprache anerkannt. 

(3) Menschen mit Hörbehinderungen und Menschen 
mit Sprachbehinderungen haben das Recht, mit den 
in § 2 Absatz 1 genannten Trägern der öffentlichen 
Verwaltung zur Wahrnehmung eigener Rechte im 
Verwaltungsverfahren in Deutscher Gebärdenspra-
che, mit lautsprachbegleitenden Gebärden oder über 
andere geeignete Kommunikationshilfen zu kommu-
nizieren. Auf Wunsch der Berechtigten stellen die in 
§ 2 Absatz 1 genannten Träger der öffentlichen Ver-
waltung nach Maßgabe der Rechtsverordnung nach 
Absatz 4 die geeigneten Kommunikationshilfen im 
Sinne des Satzes 1 auf ihre Kosten zur Verfügung 
oder tragen die hierfür notwendigen Aufwendungen. 

(4) Die für Soziales zuständige oberste Landesbe-
hörde bestimmt durch Rechtsverordnung 

1. Anlass und Umfang des Anspruchs auf Bereit-
stellung von geeigneten Kommunikationshilfen, 

2. Art und Weise der Bereitstellung von geeigneten 
Kommunikationshilfen, 

3. die Grundsätze für eine angemessene Vergütung 
oder eine Erstattung von notwendigen Aufwen-

dungen für den Einsatz geeigneter Kommunikati-
onshilfen und 

4. die geeigneten Kommunikationshilfen im Sinne 
des Absatzes 3. 

(5) Fristen, die von den in § 2 Absatz 1 genannten 
Trägern der öffentlichen Verwaltung gesetzt worden 
sind, sollen, erforderlichenfalls auch rückwirkend, 
verlängert werden, wenn diese nicht eingehalten 
werden können, weil eine Gebärdensprachdolmet-
scherin oder ein Gebärdensprachdolmetscher oder 
eine andere geeignete Kommunikationshilfe nicht 
rechtzeitig vor dem Ablauf der Frist zur Verfügung 
gestellt werden konnte. 

§ 8  
Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen 

Bau und Verkehr

(1) Neubauten sowie große Um- und Erweiterungs-
bauten baulicher Anlagen der in § 2 Absatz 1 genann-
ten Träger der öffentlichen Verwaltung sind entspre-
chend den allgemein anerkannten Regeln der Technik 
barrierefrei zu gestalten. Von diesen Anforderungen 
kann abgewichen werden, wenn mit einer anderen 
Lösung in gleichem Maße die Anforderungen an die 
Barrierefreiheit gemäß § 5 erfüllt werden können. 
Ausnahmen von Satz 1 können hinsichtlich großer 
Um- und Erweiterungsbauten gestattet werden, wenn 
die Anforderungen nur mit einem unverhältnismäßigen 
Mehraufwand erfüllt werden können. Die Bestimmun-
gen der Landesbauordnung bleiben unberührt. 

(2) Die in § 2 Absatz 1 genannten Träger der öffent-
lichen Verwaltung sollen die Barrierefreiheit bei An-
mietungen der von ihnen genutzten Bauten berück-
sichtigen. Sie berücksichtigen auch bei der Auswahl 
geeigneter Räumlichkeiten und sonstiger Orte für 
Veranstaltungen, die außerhalb ihrer Liegenschaften 
durchgeführt werden, deren Barrierefreiheit. 

(3) Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffent-
liche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich 
zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmit-
tel im öffentlichen Personennahverkehr sind nach 
Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des 
Bundes und des Landes barrierefrei zu gestalten. 

§ 9  
Gestaltung und Verständlichkeit 

von Schriftstücken und sonstigen Informationen

(1) Die in § 2 Absatz 1 genannten Träger der öf-
fentlichen Verwaltung haben bei der Gestaltung von 
Verwaltungsakten, Allgemeinverfügungen, öffentlich-
rechtlichen Verträgen, Vordrucken und amtlichen In-
formationen die besonderen Belange davon betroffe-
ner Menschen mit Behinderungen zu berücksichtigen. 
Blinde Menschen und Menschen mit Sehbehinde-
rungen können insbesondere verlangen, dass ihnen 
Verwaltungsakte, Vordrucke und amtliche Informati-
onen ohne zusätzliche Kosten auch in einer für sie 
wahrnehmbaren Form zugänglich gemacht werden. 
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(2) Die in § 2 Absatz 1 genannten Träger der öffent-
lichen Verwaltung sollen mit Menschen mit Behinde-
rungen, insbesondere Menschen mit seelischer und 
geistiger Behinderungen, in einfacher und verständ-
licher Sprache kommunizieren, soweit dies im Inte-
resse der Menschen mit Behinderungen erforderlich 
ist. Auf Verlangen sollen sie ihnen insbesondere Be-
scheide, Allgemeinverfügungen, öffentlich-rechtliche 
Verträge und Vordrucke in einfacher und verständli-
cher Weise erläutern. Die in § 2 Absatz 1 genannten 
Träger der öffentlichen Verwaltung sollen in wahr-
nehmbarer Weise auf diese Möglichkeit hinweisen. 

(3) Fristen, die von den in § 2 Absatz 1 genannten 
Trägern der öffentlichen Verwaltung gesetzt worden 
sind, sollen, erforderlichenfalls auch rückwirkend, 
verlängert werden, wenn diese nicht eingehalten 
werden können, weil die Ansprüche nach Absatz 1 
Satz 2 und Absatz 2 Satz 2 nicht rechtzeitig vor 
Ablauf der gesetzten Frist erfüllt werden konnten. 

(4) Die in § 2 Absatz 1 genannten Träger der öffent-
lichen Verwaltung sollen Informationen vermehrt in 
Leichter Sprache bereitstellen, soweit sie hierdurch 
nicht unverhältnismäßig belastet werden unter Be-
rücksichtigung der Art und der Größe des Adressa-
tenkreises in einem angemessenen Verhältnis zu dem 
damit verbundenen Mehraufwand. 

§ 10 
Begleitung bei Kontakten mit den Trägern 

der öffentlichen Verwaltung

Menschen mit Behinderungen, insbesondere Men-
schen mit seelischen und geistigen Behinderungen, 
dürfen sich bei persönlichen Kontakten mit den in 
§ 2 Absatz 1 genannten Trägern der öffentlichen 
Verwaltung von einer Person ihrer Wahl begleiten 
lassen, sofern keine geltenden Gesetze entgegen-
stehen. Satz 1 begründet keinen Anspruch auf Leis-
tungen gegenüber dem jeweiligen Träger der öffentli-
chen Verwaltung oder anderen Leistungsträgern. Das 
Hausrecht der Träger der öffentlichen Verwaltung 
bleibt von Satz 1 unberührt. 

Teil 3  
Barrierefreie Informationstechnik 
öffentlicher Stellen des Landes

§ 11  
Barrierefreie Informationstechnik

(1) Die öffentlichen Stellen des Landes gestalten ihre 
Websites und mobilen Anwendungen, einschließlich 
der für ihre Beschäftigten bestimmten Angebote im 
Intranet barrierefrei im Sinne des Artikel 4 der Richt-
linie (EU) 2016/210211. Schrittweise gestalten die 
Landesbehörden ihre elektronisch unterstützten Ver-
waltungsabläufe barrierefrei im Sinne des § 13. Elek-

tronisch unterstützte Verwaltungsabläufe im Sinne 
dieses Gesetzes sind Verfahren, die im Rahmen des 
Verwaltungshandelns intern oder extern angewandt 
werden und sich der Informations- und Kommunika-
tionstechnik bedienen. Hierzu zählen insbesondere 
Verfahren zur elektronischen Vorgangsbearbeitung 
und elektronischen Aktenführung. Satz 2 gilt nicht 
für Landrätinnen und Landräte, Schulämter und 
Schulen, soweit diese Aufgaben der Landesbehör-
den wahrnehmen sowie die Staatliche Arbeitsschutz-
behörde bei der Unfallkasse Nord. Die grafischen 
Programmoberflächen sind von der barrierefreien 
Gestaltung umfasst. 

(2) Insbesondere bei Neuanschaffungen, Erweite-
rungen und Überarbeitungen ist die barrierefreie 
Gestaltung bereits bei der Planung, Entwicklung, 
Ausschreibung und Beschaffung zu berücksichtigen. 

(3) Die barrierefreie Gestaltung der Websites und 
mobilen Anwendungen der öffentlichen Stellen des 
Landes erfolgt innerhalb der in Artikel 12 Absatz 3 
der Richtlinie (EU) 2016/2102 genannten Fristen. 

(4) Die Regelungen zur behindertengerechten Einrich-
tung und Unterhaltung der Arbeitsstätten zuguns-
ten von Menschen mit Behinderungen in anderen 
Rechtsvorschriften, insbesondere im Neunten Buch 
Sozialgesetzbuch – Rehabilitation und Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung –, bleiben unberührt. 

(5) Angebote öffentlicher Stellen im Internet, die auf 
Websites Dritter veröffentlicht werden, sind soweit 
möglich barrierefrei zu gestalten. 

(6) Von den Vorgaben zur Barrierefreiheit dürfen öf-
fentliche Stellen nur abweichen, wenn und soweit 
die barrierefreie Gestaltung eine unverhältnismäßige 
Belastung bewirken würde. Ob eine unverhältnismä-
ßige Belastung bewirkt würde, ist durch abwägende 
Bewertung unter Beachtung der Vorgaben in Artikel 5 
Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/2102 festzustellen. 
Die Gründe für eine unverhältnismäßige Belastung 
sind in die Erklärung zur Barrierefreiheit nach § 14 
einzustellen. Für die Verpflichtung zur schrittweisen 
barrierefreien Gestaltung von elektronisch unterstütz-
ten Verwaltungsabläufen nach Absatz 1 Satz 2 gel-
ten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

§ 12  
Öffentliche Stellen des Landes

(1) Öffentliche Stellen des Landes im Sinne dieses 
Teils sind die in Artikel 3 Nummer 1 der Richtlinie (EU) 
2016/2102, Artikel 2 Absatz 1 Nummer 4 der Richt-
linie (EU) 2014/242 benannten Stellen, insbesondere 
die Gebietskörperschaften (Land, Kreise, kreisfreie 
Städte, Gemeinden), die Anstalten, Körperschaften 
und Stiftungen des öffentlichen Rechts, Beliehene 

2 Richtlinie (EU) 2014/24 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 26. Februar 2014 über die öffent-
liche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der Richtlinie 
2004/18/EG (ABl. L 94 S. 65)

1 Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 26. Oktober 2016 über den 
barrierefreien Zugang zu den Websites und mobilen 
Anwendungen öffentlicher Stellen (ABl. L 327 S. 1)
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und sonstige Landesorgane, soweit sie öffentlich-
rechtliche Aufgaben wahrnehmen sowie Einrichtun-
gen des öffentlichen Rechts oder Verbände, die aus 
einer oder mehreren Körperschaften oder Einrichtun-
gen des öffentlichen Rechts bestehen. Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts sind alle Einrichtungen, die 

1. zu dem besonderen Zweck gegründet wurden, 
im Allgemeininteresse liegende Aufgaben nicht 
gewerblicher Art zu erfüllen, 

2. Rechtspersönlichkeit besitzen und 

3. überwiegend vom Land, anderen Gebietskörper-
schaften oder von anderen Einrichtungen des 
öffentlichen Rechts finanziert werden (mehr als 
50 Prozent der Gesamtheit der Mittel), oder hin-
sichtlich ihrer Leitung der Aufsicht dieser Gebiets-
körperschaften oder Einrichtungen unterstehen 
oder ein Verwaltungs-, Leitungs- beziehungsweise 
Aufsichtsorgan haben, das mehrheitlich aus Mit-
gliedern besteht, die vom Land, von anderen Ge-
bietskörperschaften oder anderen Einrichtungen 
des öffentlichen Rechts ernannt worden sind. 

(2) Öffentliche Stellen des Landes sind nicht die 
öffentlichen Stellen des Bundes und die dem Bund 
zuzurechnenden öffentlichen Stellen. 

(3) Die §§ 11 bis 17 gelten nicht für die gemäß Artikel 1 
Absatz 3 und 4 der Richtlinie (EU) 2016/2102 aus-
genommenen Websites und mobilen Anwendungen.

§ 13  
Anforderungen an die Barrierefreiheit, 

Begriffsbestimmungen

(1) Websites, mobile Anwendungen und elektronisch 
unterstützte Verwaltungsabläufe müssen wahrnehm-
bar, bedienbar, verständlich und robust gestaltet sein. 

(2) Der Begriff 

1. Websites umfasst die Internet- sowie Intranetauf-
tritte und -angebote; 

2. mobile Anwendungen bezeichnet Anwendungs-
software, die von öffentlichen Stellen des Landes 
oder in deren Auftrag zur Nutzung durch die breite 
Öffentlichkeit auf mobilen Geräten konzipiert und 
entwickelt wurde. Dazu gehört nicht die Software 
zur Steuerung dieser Geräte oder die Hardware 
selbst;

3. wahrnehmbar bedeutet, dass den nutzenden Per-
sonen Informationen in einer Weise dargestellt 
werden, dass sie diese wahrnehmen kann; 

4. bedienbar bedeutet, dass die nutzenden Personen 
die Komponenten der Nutzerschnittstelle und die 
Navigation handhaben können; 

5. verständlich bedeutet, dass die Informationen und 
die Handhabung der Nutzerschnittstelle verständ-
lich sind; 

6. robust bedeutet, dass die Inhalte zuverlässig von 
einer Vielfalt von Benutzeragenten, einschließlich 
assistiven Technologien, interpretiert werden können. 

(3) Die Anforderungen zur barrierefreien Gestaltung 
ergeben sich hinsichtlich der anzuwendenden Stan-
dards und der Verwendung Deutscher Gebärdenspra-
che und Leichter Sprache aus den Vorgaben in den §§ 3 
und 4 der Barrierefreie-Informationstechnik-Verord-
nung vom 12. September 2011 (BGBl. I S. 1843), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
21. Mai 2019 (BGBl. I S. 738). 

§ 14  
Erklärung zur Barrierefreiheit

(1) Die öffentlichen Stellen des Landes stellen gemäß 
Artikel 7 Absatz 1 und 2 der Richtlinie (EU) 2016/2102 
eine detaillierte, umfassende und klare Erklärung zur 
Barrierefreiheit ihrer Websites und mobilen Anwen-
dungen bereit, die in einem zugänglichen Format 
unter Verwendung der Mustererklärung der Europä-
ischen Kommission gemäß dem Durchführungsbe-
schluss (EU) 2018/152333 veröffentlicht wird. 

(2) Die Erklärung zur Barrierefreiheit enthält 

1. für den Fall, dass ausnahmsweise keine vollstän-
dige barrierefreie Gestaltung erfolgt ist, 

a) die Benennung der Teile des Inhalts, die nicht 
vollständig barrierefrei gestaltet sind, 

b) die Gründe hierfür sowie 

c) gegebenenfalls einen Hinweis auf barrierefrei 
gestaltete Alternativen; 

2. eine unmittelbar zugängliche barrierefrei gestal-
tete Möglichkeit, elektronisch Kontakt aufzuneh-
men (Feedback-Mechanismus), 

a) um noch bestehende Barrieren zu melden, 

b) um Informationen zur Umsetzung der Barrie-
refreiheit zu erfragen und 

c) um die gemäß Artikel 1 Absatz 4 und Artikel 5 
der Richtlinie (EU) 2016/2102 ausgenomme-
nen Informationen anzufordern; 

3. einen Hinweis auf die Möglichkeit, Beschwerde 
bei der nach § 16 zu errichtenden zentralen Be-
schwerdestelle einzulegen mit einer entsprechen-
den Verlinkung. 

(3) Mitteilungen, Anfragen oder Anforderungen nach 
Absatz 2 werden innerhalb einer angemessenen Frist 
in einer angemessenen Weise von der jeweiligen öf-
fentlichen Stelle beantwortet. 

(4) Die Erklärung zur Barrierefreiheit ist innerhalb der 
in Artikel 12 Absatz 3 der Richtlinie (EU) 2016/2102 
genannten Fristen zu veröffentlichen. 

3 Durchführungsbeschluss (EU) 2018/1523 der Kommis-
sion vom 11. Oktober 2018 zur Festlegung einer 
Mustererklärung über die Barrierefreiheit gemäß der 
Richtlinie (EU) 2016/2102 des Europäischen Parla-
ments und des Rates über den barrierefreien Zugang 
zu den Websites und mobilen Anwendungen öffent-
licher Stellen (ABl. L 256 S. 103). 
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§ 15  
Überwachung und Berichterstattung

(1) Die Umsetzung der Barrierefreiheitsanforderun-
gen gemäß Artikel 4 der Richtlinie (EU) 2016/2102 
wird periodisch unter Anwendung der in Artikel 8 
Absatz 2 der Richtlinie (EU) 2016/2102 vorgesehe-
nen Methode überwacht. Der notwendige Inhalt der 
Überwachung ergibt sich aus Artikel 8 Absatz 3 der 
Richtlinie (EU) 2016/2102. 

(2) Über die Ergebnisse der Überwachung, einschließ-
lich der Messdaten im Sinne des Artikel 3 Nummer 8 
der Richtlinie (EU) 2016/2102 sowie über die Nut-
zung des Durchsetzungsverfahrens nach § 16 wird 
der Bundesfachstelle für Barrierefreiheit spätestens ab 
30. Juni 2021 und danach alle drei Jahre berichtet. 
Der Bericht wird auf der Grundlage der in Artikel 8 
Absatz 6 Satz 2 der Richtlinie (EU) 2016/2102 ge-
nannten Modalitäten für die Berichterstattung erstellt. 

(3) Die Überwachung nach Absatz 1 wird von einer 
durch Rechtsverordnung nach § 17 Nummer 7 zu 
benennenden zentralen Stelle durchgeführt. Diese 
Stelle erstellt auch die Berichte nach Absatz 2. 

§ 16  
Beschwerdestelle für barrierefreie 

Informationstechnik

Bei der oder dem Landesbeauftragten für Menschen 
mit Behinderungen wird eine zentrale Beschwerde-
stelle errichtet, an die sich Menschen mit Behinde-
rungen wenden können, wenn die Einhaltung der An-
forderungen aus Artikel 4 (§ 13 dieses Gesetzes), Ar-
tikel 5 (§ 11 Absatz 3 dieses Gesetzes) und Artikel 7 
Absatz 1 (§ 14 dieses Gesetzes) der Richtlinie (EU) 
2016/2102 in Frage steht. 

§ 17  
Verordnungsermächtigung

Die Landesregierung wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 
2016/2102 Regelungen zu treffen über 

1. die spezifizierten technischen Standards, die die 
öffentlichen Stellen des Landes bei der barrie-
refreien Gestaltung der Websites und mobilen 
Anwendungen anzuwenden haben, 

2. das Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung und 
Aktualisierung der Standards der Informations-
technik, 

3. die konkreten Anforderungen an die Erklärung 
zur Barrierefreiheit nach § 14 Absatz 2 und das 
Verfahren zur regelmäßigen Aktualisierung, 

4. die Anforderungen und das Verfahren zum Feed-
back-Mechanismus nach § 14 Absatz 2 und 3, 

5. das Verfahren vor der zentralen Beschwerdestelle 
nach § 16, 

6. das Abwägungsverfahren nach § 11 Absatz 1 
Satz 2, 

7. das Verfahren der Überwachung und zur Bericht-
erstattung sowie die Benennung der zentralen 
Stelle nach § 15, 

8. die Durchführung von Schulungsprogrammen für 
öffentliche Stellen des Landes. 

Teil 4  
Rechtsbehelfe

§ 18  
Verbandsklagerecht

(1) Ein Interessenverband für Menschen mit Behinde-
rungen nach Absatz 3 kann, ohne in seinen Rechten 
verletzt zu sein, Klage nach Maßgabe der Verwal-
tungsgerichtsordnung erheben auf Feststellung eines 
Verstoßes gegen 

1. das Benachteiligungsverbot nach § 6 Absatz 1 und 
die Verpflichtungen der in § 2 Absatz 1 genannten 
Träger der öffentlichen Verwaltung zur Herstellung 
der Barrierefreiheit gemäß § 7 Absatz 3, § 8 Absatz 1, 
hinsichtlich öffentlich zugänglicher Verkehrsanla-
gen nach § 8 Absatz 3, § 9 Absatz 1 Satz 2 oder 

2. die Verpflichtung zur Unterrichtung von gehör-
losen Schülerinnen und Schülern in Deutscher 
Gebärdensprache und lautsprachbegleitenden 
Gebärden nach § 45 Absatz 3 Schulgesetz vom 
24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
16. Juni 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 723). 

(2) Eine Klage ist nur zulässig, wenn der Verband durch 
die Maßnahme in seinem satzungsgemäßen Aufgaben-
bereich berührt wird. Soweit ein Mensch mit Behinde-
rung selbst seine Rechte durch eine Gestaltungs- oder 
Leistungsklage verfolgen kann oder hätte verfolgen 
können, kann eine Klage nach Absatz 1 nur erhoben 
werden, wenn der Verband geltend macht, dass es 
sich bei der Maßnahme um einen Fall von allgemei-
ner Bedeutung handelt. Dies ist insbesondere der Fall, 
wenn eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle vorliegt. 

(3) Die Klagebefugnis nach Absatz 1 steht Interessen-
verbänden für Menschen mit Behinderungen zu, die 

1. nach ihrer Satzung ideell und nicht nur vorüber-
gehend die Belange von Menschen mit Behinde-
rungen fördern, 

2. nach der Zusammensetzung ihrer Mitglieder oder 
Mitgliedsvereine und -verbände dazu berufen sind, 
Interessen von Menschen mit Behinderungen auf 
Landesebene zu vertreten, 

3. mindestens drei Jahre bestehen und in diesem 
Zeitraum im Sinne der Nummer 1 tätig gewesen 
sind und 

4. wegen Verfolgung gemeinnütziger Zwecke nach 
§ 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftssteu-
ergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I 4144), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 
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25. Juni 2021 (BGBl. I S. 2056), von der Körper-
schaftssteuer befreit sind. 

§ 19  
Vertretungsbefugnis

Werden Menschen mit Behinderungen in den in § 
18 Absatz 1 genannten Rechten verletzt, können an 
ihrer Stelle und mit ihrem schriftlichen Einverständnis 
Verbände nach § 18 Absatz 3, die nicht selbst am 
Verfahren beteiligt sind, Rechtsschutz beantragen. In 
diesen Fällen müssen alle Verfahrensvoraussetzun-
gen wie bei einem Rechtsschutzersuchen durch den 
Menschen mit Behinderung selbst vorliegen. 

§ 20  
Schlichtungsstelle und –verfahren; 

Verordnungsermächtigung

(1) Bei der oder dem Landesbeauftragten gemäß 
§ 21 wird eine Schlichtungsstelle zur außergericht-
lichen Beilegung von Streitigkeiten eingerichtet. Sie 
wird mit neutralen schlichtenden Personen besetzt 
und hat eine Geschäftsstelle. Die Schlichtungs-
stelle ist unabhängig ist und handelt unparteiisch. 
Die schlichtenden Personen und die weiteren in der 
Schlichtungsstelle tätigen Personen gewährleisten 
die Vertraulichkeit der Informationen, von denen sie 
im Schlichtungsverfahren Kenntnis erhalten. 

(2) Wer der Ansicht ist, in einem Recht nach Teil 2 
dieses Gesetzes durch die in § 2 Absatz 1 genannten 
Träger der öffentlichen Verwaltung verletzt worden zu 
sein, kann bei der Schlichtungsstelle nach Absatz 1 
einen Antrag auf Einleitung eines Schlichtungsver-
fahrens stellen. Die Fristen zur Einlegung oder Erhe-
bung von Rechtsbehelfen bleiben unberührt. 

(3) Ein Interessenverband für Menschen mit Behin-
derungen nach § 18 Absatz 3 kann bei der Schlich-
tungsstelle nach Absatz 1 einen Antrag auf Einlei-
tung eines Schlichtungsverfahrens stellen, wenn er 
einen Verstoß eines der in § 2 Absatz 1 genannten 
Träger der öffentlichen Verwaltung gegen die in § 18 
Absatz Nummer 1 und 2 genannten Rechte von Men-
schen mit Behinderungen behauptet. 

(4) Der Antrag nach den Absätzen 2 und 3 kann in 
Textform oder zur Niederschrift bei der Schlichtungs-
stelle gestellt werden. Diese übermittelt zur Durch-
führung des Schlichtungsverfahrens eine Abschrift 
des Schlichtungsantrags an den jeweiligen Träger 
der öffentlichen Verwaltung. 

(5) Die Schlichtungsstelle wirkt in jeder Phase des 
Verfahrens auf eine gütliche Einigung der Beteiligten 
hin. Sie kann einen Schlichtungsvorschlag unterbrei-
ten. Der Schlichtungsvorschlag soll am geltenden 
Recht ausgerichtet sein. 

(6) Das Schlichtungsverfahren ist für die Beteiligten 
unentgeltlich. Die Schlichtungsstelle erstattet den 
Beteiligten keine Kosten. 

(7) Die Schlichtungsstelle gewährleistet eine barrie-
refreie Kommunikation im Sinne dieses Gesetzes mit 

den Beteiligten. Die aufgrund des § 7 Absatz 4 erlas-
sene Rechtsverordnung findet auf das Verfahren vor 
der Schlichtungsstelle entsprechende Anwendung. 

(8) Das Schlichtungsverfahren endet mit der Einigung 
der Beteiligten, der Rücknahme des Schlichtungs-
antrags oder der Feststellung, dass keine Einigung 
möglich ist. Wenn keine Einigung möglich ist, endet 
das Schlichtungsverfahren mit der Zustellung der 
Bestätigung der Schlichtungsstelle an die Antrag-
stellerin oder den Antragsteller, dass keine gütliche 
Einigung erzielt werden konnte. 

(9) Die Landesregierung wird ermächtigt, nach An-
hörung des Landesbeirats zur Teilhabe von Menschen 
mit Behinderungen nach § 25, das Nähere über die 
Geschäftsstelle, die Besetzung der Schlichtungsstelle 
und das Schlichtungsverfahren nach den Absätzen 1, 
4, 5 und 8 durch Rechtsverordnung zu bestimmen. 
Das Schlichtungsverfahren muss insbesondere ge-
währleisten, dass die Beteiligten rechtliche Gehör 
erhalten und insbesondere Tatsachen und Bewertun-
gen vorbringen können. 

Teil 5  
Interessenvertretung für Menschen 

mit Behinderungen

§ 21  
Amt, Wahl, Ernennung und Amtszeit 

der oder des Landesbeauftragten für Menschen 
mit Behinderungen

(1) Zur Wahrung der Belange von Menschen mit Be-
hinderungen in Schleswig-Holstein und zur Förderung 
der Ziele dieses Gesetzes wird bei der Präsidentin 
oder dem Präsidenten des Schleswig-Holsteinischen 
Landtages das Amt der oder des Landesbeauftragten 
für Menschen mit Behinderungen eingerichtet. 

(2) Der Landtag wählt ohne Aussprache die Landes-
beauftragte oder den Landesbeauftragten mit mehr 
als der Hälfte seiner Mitglieder für die Dauer von 
sechs Jahren. Die Wiederwahl ist zulässig. Die oder 
der Landesbeauftragte soll ein Mensch mit Behinde-
rung sein. Vorschlagsberechtigt sind die Fraktionen 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages. Kommt vor 
Ablauf der Amtszeit eine Neuwahl nicht zustande, 
führt die oder der Landesbeauftragte das Amt bis zur 
Neuwahl weiter. 

(3) Vor der Wahl der oder des Landesbeauftragten 
ist der Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen mit 
Behinderungen nach § 25 ohne Mitwirkung der oder 
des Landesbeauftragten frühzeitig und in geeigneter 
Form zu beteiligen. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident des Schleswig-
Holsteinischen Landtages ernennt die Landesbeauf-
tragte oder den Landesbeauftragten zur Beamtin oder 
zum Beamten auf Zeit. 

(5) Vor Ablauf der Amtszeit kann die oder der Lan-
desbeauftragte nur mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der Mitglieder des Landtages abberufen werden. 



Nr. 5 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 371

Die oder der Landesbeauftragte kann jederzeit die 
Entlassung verlangen. Für den Fall der vorzeitigen 
Abberufung oder Entlassung führt die zu ihrer oder 
seiner Stellvertretung benannte Person gemäß § 23 
Absatz 1 bis zur Neuwahl die Geschäfte weiter. 

§ 22  
Fachliche Weisungsfreiheit der oder 

des Landesbeauftragten für Menschen mit 
Behinderungen

Die oder der Landesbeauftragte ist in der Ausübung 
des Amtes unabhängig und nur dem Gesetz unter-
worfen. Dies betrifft insbesondere Stellungnahmen 
gegenüber dem Landtag, Behörden, Verbänden oder 
der Öffentlichkeit. Sie oder er untersteht der Dienst-
aufsicht der Präsidentin oder des Präsidenten des 
Schleswig-Holsteinischen Landtages. Die oder der 
Landesbeauftragte darf weder einer Regierung noch 
einer gesetzgebenden Körperschaft des Bundes oder 
eines Landes noch einer kommunalen Vertretungs-
körperschaft angehören. 

§ 23  
Personal- und Sachausstattung der 

oder des Landesbeauftragten für Menschen 
mit Behinderungen

(1) Die oder der Landesbeauftragte bestellt eine mit-
arbeitende Person zu ihrer oder seiner Stellvertre-
tung. Die stellvertretende Person führt die Geschäfte, 
wenn die oder der Landesbeauftragte an der Aus-
übung des Amtes verhindert ist. 

(2) Für die Erfüllung der Aufgaben ist der oder dem 
Landesbeauftragten die notwendige Personal- und 
Sachausstattung zur Verfügung zu stellen; die Mittel 
sind im Einzelplan des Landtages in einem gesonder-
ten Kapitel auszuweisen. 

(3) Die mitarbeitenden Personen werden auf Vorschlag 
der oder des Landesbeauftragten ernannt. Sie kön-
nen nur im Einvernehmen mit ihr oder ihm versetzt 
oder abgeordnet werden. Dieses Einvernehmens be-
darf es nicht, wenn die Versetzung oder Abordnung 
auf Wunsch der mitarbeitenden Person erfolgt. Ihre 
Dienstvorgesetzte oder ihr Dienstvorgesetzter ist die 
oder der Landesbeauftragte, an deren oder dessen 
Weisungen sie ausschließlich gebunden sind. 

§ 24  
Aufgaben der oder des Landesbeauftragten für 

Menschen mit Behinderungen

(1) Aufgaben der oder des Landesbeauftragten sind es, 

1. die vollständige und gleichberechtigte Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen am Leben in 
der Gesellschaft aktiv zu fördern, 

2. darauf hinzuwirken, dass die Verpflichtung des 
Landes, für gleichwertige Lebensbedingungen 
von Menschen mit und ohne Behinderungen zu 
sorgen, in allen Bereichen des gesellschaftlichen 
Lebens erfüllt wird, 

3. die Landesregierung und den Landtag in Grund-
satzangelegenheiten von Menschen mit Behinde-
rungen zu beraten, 

4. die Aufgaben nach Artikel 33 Absatz 2 des Über-
einkommens der Vereinten Nationen über die 
Rechte von Menschen mit Behinderungen (UN-
Behindertenrechtskonvention) wahrzunehmen 
(Monitoring-Stelle), 

5. die Arbeit der kommunalen Beauftragten und Bei-
räte für Menschen mit Behinderungen auf deren 
Wunsch und im Rahmen der verfügbaren Mittel 
zu unterstützen, 

6. den Landesbeirat nach § 25 über Angelegenheiten, 
die die Belange von Menschen mit Behinderungen 
berühren, zu informieren und dessen Stellungnah-
men den zuständigen Stellen zuzuleiten und 

7. aktiv darauf hinzuwirken, dass geschlechtsspe-
zifische Benachteiligungen von Menschen mit 
Behinderungen abgebaut und verhindert werden. 

(2) Jede Person, jeder Verband und jede Institution kann 
sich in Angelegenheiten, die die Lebenssituation von 
Menschen mit Behinderungen betreffen, an die Landes-
beauftragte oder den Landesbeauftragten wenden. 

(3) Die in § 2 Absatz 1 genannten Träger der öffent-
lichen Verwaltung erteilen der oder dem Landesbe-
auftragten zur Situation von Menschen mit Behinde-
rungen Auskunft und unterstützen sie oder ihn bei 
der Erfüllung der Aufgaben. Die dem Datenschutz 
dienenden Vorschriften bleiben hiervon unberührt. 

(4) Stellt die oder der Landesbeauftragte Verstöße 
gegen das Benachteiligungsverbot des § 6 fest, for-
dert sie oder er eine Stellungnahme an und beanstan-
det gegebenenfalls festgestellte Verstöße. Mit der 
Beanstandung können Vorschläge zur Beseitigung 
der Mängel und zur Verbesserung der Umsetzung 
des Benachteiligungsverbots verbunden werden. 

(5) Die Landesregierung beteiligt die Landesbeauftragte 
oder den Landesbeauftragten frühzeitig und umfassend 
an allen Gesetzes- und Verordnungsvorhaben, die die 
Belange von Menschen mit Behinderungen betreffen. 

(6) Bei Gesetzesvorhaben, die den Zuständigkeitsbe-
reich der oder des Landesbeauftragten betreffen, hat 
sie oder er das Recht auf Anhörung vor dem Landtag. 

(7) Die oder der Landesbeauftragte berichtet dem 
Landtag alle zwei Jahre über die Situation von Men-
schen mit Behinderungen in Schleswig-Holstein so-
wie über ihre oder seine Tätigkeit. Darüber hinaus 
kann die oder der Landesbeauftragte dem Landtag 
weitere Berichte vorlegen. 

§ 25  
Landesbeirat zur Teilhabe von Menschen 

mit Behinderungen

(1) Bei der oder dem Landesbeauftragten für Menschen 
mit Behinderungen wird ein Landesbeirat zur Teilhabe 
von Menschen mit Behinderungen gebildet, der die Lan-
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desbeauftragte oder den Landesbeauftragten in allen 
wesentlichen Fragen, die die Belange von Menschen 
mit Behinderungen berühren, berät und unterstützt. 

(2) Die Zusammensetzung und die Arbeitsweise des 
Landesbeirates folgen dem Prinzip der Partizipation 
von Menschen mit Behinderungen als Expertinnen 
und Experten in eigener Sache. 

(3) Der Landesbeirat besteht aus der oder dem Lan-
desbeauftragten als vorsitzendem Mitglied und weite-
ren Mitgliedern. Diese sind je eine vertretende Person 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Bewohnerbeiräte, 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Werkstatträte, 
der Landesarbeitsgemeinschaft der Frauenbeauftrag-
ten in Werkstätten sowie Personen, welche die oder 
der Landesbeauftragte für die Dauer der jeweiligen 
Wahlperiode des Landtages auf Vorschlag von lan-
desweit tätigen Selbstvertretungsorganisationen und 
Vereinigungen von Menschen mit Behinderungen und 
deren Angehörigen beruft. Die weiteren Mitglieder 
nehmen ihre Aufgabe ehrenamtlich wahr. Bei der 
Auswahl der Mitglieder ist auf ein ausgewogenes 
Verhältnis aller Geschlechter zu achten. 

(4) Die Geschäftsführung liegt bei der oder dem Lan-
desbeauftragten für Menschen mit Behinderungen. 
Sie oder er beruft die konstituierende Sitzung des 
Landesbeirats ein. 

(5) Der Landesbeirat gibt sich eine Geschäftsord-
nung. In der Geschäftsordnung sind insbesondere 

Regelungen über die Vorbereitung, Einberufung und 
Durchführung von Sitzungen sowie über die Be-
schlussfassung zu treffen. 

Teil 6  
Schlussbestimmungen

§ 26  
Übergangsvorschriften

Die oder der nach § 4 Absatz 2 Satz 1 des Landes-
behindertengleichstellungsgesetzes in der Fassung 
vom 18. November 2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 582), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 2. April 2019 
(GVOBl. Schl.-H. S. 76), gewählte Landesbeauf-
tragte, die oder der am 15. April 2022 dieses Amt 
ausübt, führt das Amt bis zum Ablauf ihrer oder 
seiner Amtszeit fort. Kommt vor Ablauf der Amtszeit 
eine Neuwahl nicht zustande, führt die oder der Lan-
desbeauftragte nach Satz 1 das Amt bis zur Neuwahl 
weiter. Im Übrigen findet dieses Gesetz Anwendung. 

§ 27  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in 
Kraft. Gleichzeitig tritt das Landesbehindertengleich-
stellungsgesetz in der Fassung vom 18. November 
2008 (GVOBl. Schl.-H. S. 582)*), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 2. April 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 76), außer Kraft. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. März 2022 

 D a n i e l  G ü n t h e r D r.  H e i n e r  G a r g
 Ministerpräsident  Minister 
  für Soziales, Gesundheit, Jugend,
  Familie und Senioren

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 870-2

1930/2022
Gesetz  

zum Zweiten Staatsvertrag zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 
(Zweiter Medienänderungsstaatsvertrag)

Vom 1. April 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2254-17

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

§ 1 
Zustimmung zum Zweiten 

Medienänderungsstaatsvertrag

(1) Dem von den Ländern der Bundesrepublik Deutsch-
land bis zum 27.12.2021 unterzeichneten Zweiten 
Medienänderungsstaatsvertrag wird zugestimmt.

(2) Der Staatsvertrag wird nachstehend veröffentlicht.

(3) Sollte der Staatsvertrag nach seinem Artikel 3 
Absatz 2 Satz 2 gegenstandslos werden, wird dies 
unverzüglich im Gesetz- und Verordnungsblatt für 
Schleswig-Holstein bekannt gemacht.

§ 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. April 2022
D a n i e l  G ü n t h e r

Ministerpräsident

Anl.
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            Anlage 
 

Zweiter Staatsvertrag 
zur Änderung medienrechtlicher Staatsverträge 

(Zweiter Medienänderungsstaatsvertrag) 
 

 
 
 
 
 
Das Land Baden-Württemberg, 
der Freistaat Bayern, 
das Land Berlin, 
das Land Brandenburg, 
die Freie Hansestadt Bremen, 
die Freie und Hansestadt Hamburg, 
das Land Hessen, 
das Land Mecklenburg-Vorpommern, 
das Land Niedersachsen, 
das Land Nordrhein-Westfalen, 
das Land Rheinland-Pfalz, 
das Saarland, 
der Freistaat Sachsen,  
das Land Sachsen-Anhalt, 
das Land Schleswig-Holstein und  
der Freistaat Thüringen 
 
 
 
schließen, zugleich zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2019/882 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die Barrierefreiheitsanforderungen 
für Produkte und Dienstleistungen, nachstehenden Staatsvertrag:
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Artikel 1 
Änderung des Medienstaatsvertrages 

 
Der Medienstaatsvertrag vom 14. bis 28. April 2020 wird wie folgt geändert: 

 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Angabe zu § 21 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 21 (aufgehoben)“. 

 

b) Nach der Angabe zu § 99 werden folgende Angaben eingefügt: 

 

„5. Unterabschnitt 

Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen 

 

§ 99a Barrierefreiheitsanforderungen, grundlegende Veränderungen und 
unverhältnismäßige Belastungen 

§ 99b Konformitätsvermutung, Mitteilungspflichten 

§ 99c Informationspflichten 

§ 99d Verbraucherschutz 

§ 99e Satzungen und Richtlinien, Berichtspflichten“. 

 

c) Die Angabe zum VI. Abschnitt wird wie folgt gefasst: 

 

„VI. Abschnitt 

Übertragungskapazitäten, Freie Verbreitung“. 

 

d) Die Angabe zu § 103 wird wie folgt gefasst: 

 

„§ 103 Freie Verbreitung“. 
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e) Nach der Angabe zu § 111 wird folgende Angabe eingefügt: 

 

„§ 111a Berichtspflichten“. 

 

f) Nach der Angabe zu § 121 wird folgende Angabe eingefügt: 

 

„§ 121a Übergangsbestimmung für Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglichen“. 

 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 3 Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Buchstabe b wird das Wort „sendungsbezogener“ durch das Wort 
„programmbezogener“ ersetzt. 

 

bb) In Buchstabe c wird das Wort „sendungsbezogenen“ durch das Wort 
„programmbezogenen“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 8 Satz 1 werden die Wörter „gilt dieser Staatsvertrag“ durch das Wort 
„gelten“ ersetzt und nach dem Wort „Benutzeroberflächen“ die Wörter „die 
besonderen Bestimmungen des 2. und 3. Unterabschnitts des 
V. Abschnitts“ eingefügt. 

 

c) Absatz 9 Satz 3 wird wie folgt gefasst: 

 

 „Sie übermitteln die Liste an die nach § 111a zuständigen Behörden.“ 

 

3. § 2 wird wie folgt geändert: 

 



376 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 Nr. 5

4 

a) In Absatz 1 Satz 3 werden die Angabe „§ 3 Nr. 24“ durch die Angabe „§ 3 
Nr. 61“ ersetzt, die Wörter „über Telekommunikationsnetze“ gestrichen und die 
Angabe „§ 3 Nr. 25“ durch die Angabe „§ 3 Nr. 63“ ersetzt. 

 

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

 

aa) In Nummer 15 in dem Satzteil vor Buchstabe a werden die Wörter „die 
textlich, bildlich oder akustisch vermittelte“ durch die Wörter „ein 
Telemedium, das eine textliche, bildliche oder akustische“ ersetzt und 
nach dem Wort „Medienplattformen“ das Wort „vermittelt“ eingefügt. 

 

bb) In Nummer 29 wird der Punkt am Ende durch ein Komma ersetzt. 

 

cc) Folgende Nummern 30 und 31 werden angefügt: 

 
„30. ein barrierefreies Angebot ein Angebot, das für Menschen mit 

Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, bei Nutzung 
behinderungsbedingt notwendiger Hilfsmittel, nach dem jeweiligen 
Stand der Technik ohne besondere Erschwernis und möglichst ohne 
fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar ist, 

 
31. ein Dienst, der den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 

ermöglicht, ein Telemedium, das genutzt wird, um Fernsehprogramme 
und fernsehähnliche Telemedien sowie alle bereitgestellten 
Funktionen, die auf die Umsetzung von Maßnahmen zurückgehen, die 
getroffen werden, um diese Angebote nach den §§ 7 und 76 
zugänglich zu machen, zu ermitteln, auszuwählen, Informationen 
darüber zu erhalten und diese Angebote anzusehen; einschließlich 
elektronischer Programmführer.“ 
 

4. In § 3 Satz 2 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „und dürfen dem Abbau 
von Diskriminierungen gegenüber Menschen mit Behinderungen nicht 
entgegenstehen.“ ersetzt. 

 

5. In § 4 Abs. 2 Satz 1 wird das Wort „EG-
Verbraucherschutzdurchsetzungsgesetzes“ durch das Wort „EU-
Verbraucherschutzdurchführungsgesetzes“ ersetzt und werden die Wörter „des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. März 2010 zur Koordinierung 
bestimmter Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten über die 
Bereitstellung audiovisueller Mediendienste (Richtlinie über audiovisuelle 
Mediendienste) (ABl. L 95 vom 15.4.2010, S. 1),“ gestrichen. 
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6. § 7 wird wie folgt geändert: 

 

 a) In Absatz 1 wird der Punkt am Ende durch die Wörter „, wobei den Belangen 
von Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen Rechnung zu tragen 
ist.“ ersetzt. 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 werden nach dem Wort „Jahre“ die Wörter „gemäß Artikel 7 
Abs. 2 der Richtlinie 2010/13/EU“ und nach dem Wort „getroffenen“ die 
Wörter „und zukünftigen“ eingefügt sowie der Punkt am Ende durch die 
Wörter „, die Verbindlichkeit der geplanten Maßnahmen und die dabei 
erzielten Fortschritte (Aktionspläne).“ ersetzt. 

 

c) Folgender Absatz 3 wird angefügt: 

 

„(3) Verlautbarungen, die entsprechend den landesrechtlichen 
Bestimmungen über das Verlautbarungsrecht verbreitet werden, sind den 
Umständen der Verlautbarung entsprechend barrierefrei zu gestalten. 
Landesrechtliche Regelungen bleiben unberührt.“ 

 

7. § 15 wird wie folgt geändert: 

 
a) Nach Absatz 3 wird folgender Absatz 4 eingefügt: 

 
„(4) Die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, das 
ZDF und das Deutschlandradio sind verpflichtet, den nach § 111a zuständigen 
Behörden die zur Berichterstattung nach Artikel 16 Abs. 3 der Richtlinie 
2010/13/EU erforderlichen Informationen und Unterlagen auf Verlangen zur 
Verfügung zu stellen. Gleiches gilt für nach den Absätzen 1 bis 3 verpflichtete 
private Fernsehveranstalter, die auf Verlangen die Informationen und 
Unterlagen der zuständigen Landesmedienanstalt zur Verfügung zu stellen 
haben. Diese leitet die Informationen und Unterlagen an die nach § 111a 
zuständigen Behörden weiter.“ 

 
b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 5. 

 

8. § 16 wird wie folgt geändert: 
 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 
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aa) In Satz 1 werden die Wörter „Rundfunkanstalten des Landesrechts“ durch 
die Wörter „in der ARD zusammengeschlossenen 
Landesrundfunkanstalten, das ZDF und das Deutschlandradio“ ersetzt. 

 
bb) In Satz 2 werden die Wörter „Landesmedienanstalt des Landes zur 

Verfügung zu stellen haben, in dem die Zulassung erteilt wurde oder in 
dem der Fernsehveranstalter im Sinne des § 54 seinen Sitz, Wohnsitz oder 
in Ermangelung dessen seinen ständigen Aufenthalt hat.“ durch die Wörter 
„zuständigen Landesmedienanstalt zur Verfügung zu stellen 
haben.“ ersetzt. 

 
b) Absatz 3 wird aufgehoben. 

 

9. § 21 wird aufgehoben. 
 

10. In § 29 Abs. 4 werden die Wörter „in den amtlichen Verkündungsblättern der 
Länder jährlich zum 1. Januar“ durch die Wörter „in geeigneter Weise“ ersetzt. 

 

11. Dem § 30 wird folgender Absatz 8 angefügt: 

 
„(8) Soweit die in der ARD zusammengeschlossenen Landesrundfunkanstalten, 
das ZDF oder das Deutschlandradio Dienste anbieten, die den Zugang zu 
audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, finden von den Bestimmungen des 
5. Unterabschnitts des V. Abschnitts nur § 99a Abs. 1 Satz 1 und 2, Abs. 2 und 
Abs. 3 Satz 1 sowie § 99c Abs. 1 Anwendung.“ 

 

12. In § 52 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „bleibt“ durch die Wörter „sowie 
entsprechende Bestimmungen des Landesrechts für nicht bundesweit 
ausgerichtete Rundfunkprogramme bleiben“ ersetzt. 

 

13. Dem § 77 wird folgender Satz angefügt: 

 

„Zur Vorbereitung der Berichterstattung nach Artikel 13 Abs. 4 der Richtlinie 
2010/13/EU gilt § 15 Abs. 4 entsprechend.“ 

 

14. Nach § 99 wird folgender 5. Unterabschnitt eingefügt: 
 

„5. Unterabschnitt 
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Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen 

 

§ 99a 
Barrierefreiheitsanforderungen, grundlegende Veränderungen  

und unverhältnismäßige Belastungen 

 
(1) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, gewährleisten den barrierefreien Zugang, gestalten die Auswahl der 
Angebote barrierefrei aus und unterstützen die barrierefreie Nutzung, sofern es sie 
nicht nach Maßgabe des Anhanges VI der Richtlinie (EU) 2019/882 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2019 über die 
Barrierefreiheitsanforderungen für Produkte und Dienstleistungen (ABl. L 151 vom 
7.6.2019, S. 70) unverhältnismäßig belastet oder es keine wesentliche Änderung 
des Dienstes, der den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglicht, 
erfordert, die zu einer grundlegenden Veränderung seiner Wesensmerkmale führt. 
Die Gewährleistung der Barrierefreiheit gemäß Satz 1 umfasst die Anforderungen 
gemäß Anhang I Abschnitt III sowie Abschnitt IV Buchst. b der Richtlinie (EU) 
2019/882. Das Berufen auf eine unverhältnismäßige Belastung ist 
ausgeschlossen, wenn Anbieter nichteigene öffentliche oder private Mittel zur 
Verbesserung der Barrierefreiheit erhalten. 

 
(2) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, nehmen eine Beurteilung vor, ob die Einhaltung der 
Barrierefreiheitsanforderungen nach Absatz 1 eine grundlegende Veränderung mit 
sich bringen oder zu einer unverhältnismäßigen Belastung führen würde. 

 
(3) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, dokumentieren die Beurteilung nach Absatz 2 und bewahren alle 
einschlägigen Ergebnisse für einen Zeitraum von fünf Jahren nach der letzten 
Erbringung des jeweiligen Dienstes, der den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglicht, auf. Sie übermitteln der zuständigen 
Landesmedienanstalt auf Verlangen eine Kopie der Beurteilung nach Absatz 2. 

 
(4) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, die sich auf eine unverhältnismäßige Belastung berufen, nehmen die 
Beurteilung nach Absatz 2 erneut vor, wenn der Dienst verändert wird oder sie von 
der zuständigen Landesmedienanstalt dazu aufgefordert werden, mindestens 
aber alle fünf Jahre. 

 
(5) Die Absätze 1 bis 4 finden auf Kleinstunternehmen gemäß Artikel 3 Nr. 23 der 
Richtlinie (EU) 2019/882 keine Anwendung. 

 
§ 99b 

Konformitätsvermutung, Mitteilungspflichten 
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(1) Bei Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, 
wird vermutet, dass sie den Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a Abs. 1 
sowie den von den Landesmedienanstalten nach § 99e Abs. 1 erlassenen 
Satzungen und Richtlinien entsprechen, wenn sie  

 
1. harmonisierten Normen oder Teilen davon entsprechen, deren Fundstellen im 

Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden sind, oder 

 
2. den technischen Spezifikationen im Sinne von Artikel 15 Abs. 3 der Richtlinie 

(EU) 2019/882 oder Teilen davon entsprechen. 

 
(2) Bei Nichtkonformität ergreifen die Anbieter die erforderlichen 
Korrekturmaßnahmen, um die Konformität der Dienste, die den Zugang zu 
audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, mit den geltenden 
Barrierefreiheitsanforderungen herzustellen. Wenn diese den geltenden 
Barrierefreiheitsanforderungen nicht genügen, unterrichten die Anbieter 
unverzüglich die zuständige Landesmedienanstalt und die zuständigen Behörden 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union, in denen der Dienst erbracht wird, 
darüber. Dabei machen sie ausführliche Angaben, insbesondere über die 
Nichtkonformität und die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 
 

(3) Berufen sich Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglichen, auf eine unverhältnismäßige Belastung oder eine 
grundlegende Veränderung im Sinne des § 99a Abs. 1 Satz 1, übermitteln sie 
Informationen hierzu an die für die Überprüfung der Konformität der Dienstleistung 
zuständigen Behörden des Mitgliedstaats, in dem der betreffende Dienst erbracht 
wird. 

 
(4) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Medien ermöglichen, 
erteilen der zuständigen Landesmedienanstalt auf deren Verlangen alle 
Auskünfte, die erforderlich sind, um die Konformität dieser Dienste mit den 
Barrierefreiheitsanforderungen nachzuweisen.  
 

§ 99c 

Informationspflichten 
 

(1) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, haben in barrierefreier Form für die Allgemeinheit in ihren 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder auf andere deutlich wahrnehmbare 
Weise anzugeben, wie sie die Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a Abs. 1 
erfüllen.  
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(2) Die Angaben enthalten eine allgemeine Beschreibung dieser Dienste, eine 
Beschreibung und Erläuterung, die zur Nutzung dieser Dienste erforderlich sind, 
sowie die Angabe der zuständigen Landesmedienanstalt. Die Anbieter bewahren 
die Informationen so lange auf, wie sie diese Dienste anbieten. 

 

§ 99d 
Verbraucherschutz 

 
(1) Ein Verbraucher, der einen Dienst, der den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglicht, wegen einer Verletzung der Anforderungen aus den 
§§ 99a und 99c nicht oder nur eingeschränkt nutzen kann, kann bei der 
zuständigen Landesmedienanstalt beantragen, Maßnahmen zu ergreifen, um die 
Einhaltung der §§ 99a und 99c sicherzustellen. Die Landesmedienanstalt 
entscheidet durch Bescheid.  

 
(2) Der Verbraucher hat das Recht, gegen einen solchen Bescheid oder ein 
Unterlassen Rechtsbehelfe nach der Verwaltungsgerichtsordnung einzulegen.  

 
(3) Der Verbraucher kann einen nach § 15 Abs. 3 des 
Behindertengleichstellungsgesetzes anerkannten Verband oder eine qualifizierte 
Einrichtung im Sinne des § 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Unterlassungsklagengesetzes 
beauftragen, in seinem Namen oder an seiner Stelle die Landesmedienanstalten 
anzurufen oder einen Rechtsbehelf einzulegen. 

 
§ 99e 

Satzungen und Richtlinien, Berichtspflichten 

 
(1) Die Landesmedienanstalten können übereinstimmende Satzungen oder 
Richtlinien zur Durchführung oder Umsetzung delegierter Rechtsakte der 
Europäischen Kommission, die auf Grund der Richtlinie (EU) 2019/882 ergehen, 
erlassen. 

 
(2) Zur Berichterstattung nach Artikel 33 Abs. 2 und 3 der Richtlinie (EU) 2019/882 
übermitteln die Landesmedienanstalten den nach § 111a zuständigen Behörden 
rechtzeitig alle notwendigen Informationen und Unterlagen.“ 

 
15. Die Überschrift des VI. Abschnitts wird wie folgt gefasst: 

 

„VI. Abschnitt 
Übertragungskapazitäten, Freie Verbreitung“. 
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16. § 103 wird wie folgt geändert: 

 

a) Die Überschrift wird wie folgt gefasst: 
 

„§ 103 

Freie Verbreitung“. 
 

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

 
aa) In Satz 1 werden die Wörter „Weiterverbreitung von bundesweit 

empfangbaren Angeboten“ durch die Wörter „Verbreitung bundesweit 
empfangbarer Fernsehprogramme“ ersetzt. 

 

bb) In Satz 2 wird jeweils das Wort „Weiterverbreitung“ durch das Wort 
„Verbreitung“ und jeweils das Wort „Angebote“ durch das Wort 
„Fernsehprogramme“ ersetzt. 

 
c) In Absatz 2 Satz 4 werden nach den Wörtern „Anforderungen des § 3“ die 

Wörter „, des § 53 Abs. 1 Nr. 1 bis 4, Abs. 2 und 3“ eingefügt. 
 

17. § 104 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Satz 2 wird folgender Satz eingefügt: 

 
„Im Anwendungsbereich der §§ 99a bis 99e nehmen die 
Landesmedienanstalten die Aufgaben der zuständigen Behörde nach 
Artikel 23 Abs. 2 der Richtlinie (EU) 2019/882 wahr und informieren hierüber 
die Öffentlichkeit in geeigneter und barrierefreier Form.“ 

 
b) Im neuen Satz 4 werden die Wörter „Satz 1 und 2“ durch die Wörter „Die Sätze 

1 bis 3“ ersetzt und nach dem Wort „Angebote“ die Wörter „sowie Dienste, die 
den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen,“ eingefügt. 

 
18. § 105 wird wie folgt geändert: 

 

a) Absatz 1 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
 

aa) In Nummer 8 wird das Komma am Ende durch die Wörter „mit Ausnahme 
von Medienplattformen nach § 81 Abs. 6,“ ersetzt. 
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bb) In Nummer 9 werden nach dem Wort „Medienplattformen“ die Wörter „, mit 
Ausnahme von Medienplattformen nach § 81 Abs. 6,“ eingefügt. 

 

cc) Nach Nummer 11 wird folgende Nummer 11a eingefügt: 

 
„11a. Aufsicht über bundesweit angebotene Dienste, die den Zugang zu 

audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen, über die Einhaltung der 
Anforderungen nach den §§ 99a bis 99d.“ 

 

b) In Absatz 2 Satz 1 wird das Wort „Plattformen“ durch das Wort 
„Medienplattformen“ und der Punkt am Ende durch die Wörter „, mit Ausnahme 
von Medienplattformen nach § 81 Abs. 6.“ ersetzt. 

 

 
19. Dem § 109 wird folgender Absatz 6 angefügt: 

 
„(6) Die Landesmedienanstalten entwickeln, führen ein und aktualisieren 
regelmäßig geeignete Verfahren,  

 
1. um die Übereinstimmung der Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen 

Mediendiensten ermöglichen, mit den Anforderungen der §§ 99a bis 99d sowie 
den hierzu erlassenen Satzungen oder Richtlinien der Landesmedienanstalten 
zu kontrollieren,  

 

2. um Beschwerden oder Berichten über diese Dienste nachzugehen, wonach 
diese den Anforderungen der §§ 99a bis 99d sowie den hierzu erlassenen 
Satzungen oder Richtlinien der Landesmedienanstalten nicht entsprechen, 

 
3. um zu kontrollieren, dass die notwendigen Korrekturmaßnahmen von dem 

Anbieter durchgeführt worden sind.“ 
 
20. In § 111 Abs. 1 Satz 1 und 2 werden jeweils die Wörter „Regulierungsbehörde für 

Telekommunikation“ durch das Wort „Bundesnetzagentur“ ersetzt. 
 

21. Nach § 111 wird folgender § 111a eingefügt: 
 

„§ 111a 

Berichtspflichten 
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Die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder bestimmen durch 
Beschluss eine oder mehrere Behörden zur Koordinierung rechtsverbindlicher 
Berichtspflichten gegenüber Stellen der Europäischen Union, zwischenstaatlichen 
Einrichtungen oder internationalen Organisationen im Anwendungsbereich dieses 
Staatsvertrages. Die Behörden im Sinne des Satzes 1 arbeiten zur Erfüllung der 
Berichtspflichten mit den jeweils zuständigen Stellen des Bundes zusammen und 
übermitteln diesen alle zur Erfüllung der Berichtspflichten erforderlichen 
Informationen und Unterlagen. Solange keine Behörden nach Satz 1 bestimmt 
sind, sind die nach § 16 Abs. 2 bestimmten Behörden zuständig.“ 

 

22. § 115 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

a) Nach Satz 1 Nr. 2 wird folgende Nummer 2a eingefügt: 

 
„2a. entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 seiner Berichtspflicht nicht nachkommt,“ 

 

b) Satz 2 wird wie folgt geändert: 
 

aa) Nach Nummer 23 wird folgende Nummer 23a eingefügt: 

 
„23a. entgegen § 76 in Verbindung mit § 7 Abs. 2 Satz 1 seiner 

Berichtspflicht nicht nachkommt,“ 
 

bb) Nach Nummer 47 werden folgende Nummern 47a bis 47d eingefügt: 

 
„47a. entgegen § 99a Abs. 1 nicht den barrierefreien Zugang gewährleistet, 

die Auswahl der Angebote nicht barrierefrei ausgestaltet oder die 
barrierefreie Nutzung nicht unterstützt, soweit keine 
unverhältnismäßige Belastung oder eine grundlegende Veränderung 
vorliegt, 

 
47b. entgegen § 99a Abs. 2 keine Beurteilung vornimmt, ob die Einhaltung 

der Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a Abs. 1 eine 
grundlegende Veränderung mit sich bringen oder zu einer 
unverhältnismäßigen Belastung führen würde, 

 

47c. entgegen § 99a Abs. 3 Satz 1 die Beurteilung nach § 99a Abs. 2 nicht 
dokumentiert oder die einschlägigen Ergebnisse nicht für einen 
Zeitraum von fünf Jahren nach der letzten Erbringung des jeweiligen 
Dienstes, der den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglicht, aufbewahrt, 
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47d. entgegen § 99c Abs. 1 nicht in barrierefreier Form für die 
Allgemeinheit in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder auf 
andere deutlich wahrnehmbare Weise angibt, wie die 
Barrierefreiheitsanforderungen nach § 99a Abs. 1 erfüllt werden,“. 

 
23. Nach § 121 wird folgender § 121a eingefügt: 

 

„§ 121a 
Übergangsbestimmung für Dienste, die den Zugang zu  

audiovisuellen Mediendiensten ermöglichen 

 
(1) Die §§ 99a bis 99d gelten für Dienste, die den Zugang zu audiovisuellen 
Mediendiensten ermöglichen, wenn diese Dienste für den Verbraucher nach dem 
27. Juni 2025 angeboten oder erbracht werden. 
 

(2) Anbieter von Diensten, die den Zugang zu audiovisuellen Mediendiensten 
ermöglichen, können bis zum 27. Juni 2030 diese Dienste weiterhin unter Einsatz 
von Produkten erbringen, die bereits vor dem 28. Juni 2025 zur Erbringung dieser 
oder ähnlicher Dienste rechtmäßig eingesetzt wurden. Vor dem 28. Juni 2025 
geschlossene Verträge über solche Dienste dürfen bis zu ihrem Ablauf, allerdings 
nicht länger als fünf Jahre ab diesem Datum, unverändert fortbestehen.“ 

 
24. In Anlage (zu § 30 Abs. 5 Satz 1 Nr. 4 des Medienstaatsvertrages) Nr. 8 und in 

Anlage (zu § 33 Abs. 5 Satz 1 des Medienstaatsvertrages) Nr. 8 wird jeweils die 
Angabe „§ 3 Nr. 24“ durch die Angabe „§ 3 Nr. 61“ ersetzt. 

 
 

Artikel 2 
Änderung des Jugendmedienschutz-Staatsvertrages 

 

Der Jugendmedienschutz-Staatsvertrag vom 10. bis 27. September 2002, zuletzt 
geändert durch den Staatsvertrag zur Modernisierung der Medienordnung in 
Deutschland vom 14. bis 28. April 2020, wird wie folgt geändert: 

 

1. Dem § 2 Abs. 1 wird folgender Satz angefügt: 
 

„Im Anwendungsbereich der Richtlinie 2010/13/EU gilt dieser Staatsvertrag für 
Anbieter von Video-Sharing-Diensten, wenn sie nach den Vorschriften des 
Telemediengesetzes in Deutschland niedergelassen sind; im Übrigen gelten die 
Sätze 1 bis 3.“ 
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2. § 4 wird wie folgt geändert: 

 
a) Absatz 1 Satz 1 Nr. 11 wird wie folgt gefasst: 

 
„11. in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 Abs. 1 des 

Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind und eine Feststellung nach 
§ 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine bejahende 
Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder 
sie mit einem in diese Liste aufgenommenen Werk, für das eine 
Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine 
bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes 
erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind.“ 

 

b) Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 wird wie folgt gefasst: 
 

„2. in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 Abs. 1 des 
Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind, ohne dass eine Feststellung 
nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine bejahende 
Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist oder 
sie mit einem in diese Liste aufgenommenen Werk, für das keine 
Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder bejahende 
Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes erfolgt ist, 
ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind, oder“. 

 

3. § 24 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 

 
a) Nummer 1 Buchst. l wird wie folgt gefasst: 

 
„l. nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 11 in die Liste jugendgefährdender Medien 

nach § 18 Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind und eine 
Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine 
bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes 
erfolgt ist oder die mit einem in diese Liste aufgenommenen Werk, für das 
eine Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine 
bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes 
erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind,“. 

 

b) Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 
 

„3. entgegen § 4 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 Angebote verbreitet oder 
zugänglich macht, die in die Liste jugendgefährdender Medien nach § 18 
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Abs. 1 des Jugendschutzgesetzes aufgenommen sind, ohne dass eine 
Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder eine 
bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes 
erfolgt ist oder die mit einem in diese Liste aufgenommenen Werk, für das 
keine Feststellung nach § 18 Abs. 5 des Jugendschutzgesetzes oder 
bejahende Einschätzung nach § 18 Abs. 6 des Jugendschutzgesetzes 
erfolgt ist, ganz oder im Wesentlichen inhaltsgleich sind,“. 

 
c) In Nummer 5 werden die Wörter „und Abs. 6“ und „oder 

Teleshopping“ gestrichen. 
 
d) In Nummer 6 werden die Wörter „Satz 2 und Abs. 6“ durch die Angabe 

„Satz 3“ ersetzt. 
 
e) In Nummer 7 werden die Wörter „Satz 3 und Abs. 6“ durch die Angabe 

„Satz 4“ ersetzt. 
 

 
Artikel 3 

Kündigung, Inkrafttreten, Neubekanntmachung 
 
(1) Für die Kündigung der in den Artikeln 1 und 2 geänderten Staatsverträge sind die 
dort jeweils vorgesehenen Kündigungsvorschriften maßgebend. 

 
(2) Dieser Staatsvertrag tritt am Tag nach der Hinterlegung der letzten 
Ratifikationsurkunde in Kraft. Sind bis zum 31. Dezember 2022 nicht alle 
Ratifikationsurkunden bei der oder dem Vorsitzenden der Konferenz der 
Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder hinterlegt, wird der 
Staatsvertrag gegenstandslos. 

 
(3) Die oder der Vorsitzende der Konferenz der Regierungschefinnen und 
Regierungschefs der Länder teilt den Ländern die Hinterlegung der 
Ratifikationsurkunden mit. 
 

(4) Die Länder werden ermächtigt, den Wortlaut des Medienstaatsvertrages und des 
Jugendmedienschutz-Staatsvertrages in den Fassungen, die sich aus den Artikeln 1 
und 2 ergeben, mit neuem Datum bekannt zu machen. 
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Für das Land Baden-Württemberg: 

 

Stuttgart,  den 20.12.2021   Kretschmann 
 

 

 
Für den Freistaat Bayern: 

 

München,  den 21.12.2021   M. Söder 
 

 

 
Für das Land Berlin:  

 

Berlin,   den 22.12.21   Franziska Giffey 
 

 

 
Für das Land Brandenburg:  

 

Potsdam,  den 22.12.2021   Dietmar Woidke 
 

 

 
Für die Freie Hansestadt Bremen:  

 

Bremen,  den 15.12.21   Bovenschulte 
 

 

 
Für die Freie und Hansestadt Hamburg:  

 

Hamburg,  den 15.12.21   Peter Tschentscher  
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Für das Land Hessen:  

 

Wiesbaden,  den 27.12.21   V. Bouffier 
 

 

 
Für das Land Mecklenburg-Vorpommern:  

 

Schwerin,  den 21.12.2021   M. Schwesig 
 

 

 
Für das Land Niedersachsen:  

 

Hannover,  den 14. Dezember 2021  Stephan Weil 
 

 

 
Für das Land Nordrhein-Westfalen:  

 

Düsseldorf,  den 17.12.21   Hendrik Wüst 
 

 

 
Für das Land Rheinland-Pfalz:  

 

Mainz,   den 15.12.2021   Malu Dreyer 
 

 

 
Für das Saarland:  

 

Saarbrücken, den 21/12/21   T. Hans 
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Für den Freistaat Sachsen:  

 

Dresden,  den 22.12.2021   Michael Kretschmer 
 

 

 
Für das Land Sachsen-Anhalt:  

 

Magdeburg, den 21.12.21   Haseloff 
 

 

 
Für das Land Schleswig-Holstein:  

 

Kiel,   den 17.12.21   Daniel Günther 
 

 

 
Für den Freistaat Thüringen:  

 

Erfurt,   den 14.12.2021   Bodo Ramelow 
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1935/2022 
Gesetz 

zur Weiterentwicklung der bereichsspezifischen Datenübermittlungsbefugnisse 
des Landesverwaltungsgesetzes in Fällen von Gewalt im sozialen Nahbereich zur Verbesserung 

eines institutionen- und behördenübergreifenden Informationsaustauschs*)
Vom 1. April 2022

Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landesverwaltungsgesetzes 

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 17. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 301) wird wie folgt geändert:

1. In der Inhaltsübersicht wird die Überschrift zu 
§ 201a wie folgt gefasst: 

„§ 201a Wohnungsverweisung sowie Rückkehr- 
und Betretungsverbot zum Schutz vor häuslicher 
Gewalt, Kontakt- und Näherungsverbot sowie si-
tuationsbezogene Datenübermittlung “

2. § 201a wird wie folgt geändert:

a)  Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

„§ 201a Wohnungsverweisung sowie Rück-
kehr- und Betretungsverbot zum Schutz vor 
häuslicher Gewalt, Kontakt- und Näherungs-
verbot sowie situationsbezogene Datenüber-
mittlung“

b) § 201a LVwG wird wie folgt geändert:

aa) Absatz 3 wird gestrichen

bb) Der bisherige Absatz 4 wird zum Absatz 3, 
wobei im einleitenden Halbsatz hinter dem 
Wort „werden“ ein Komma eingefügt wird.

cc) Es wird ein neuer Absatz 4 wie folgt ein-
geführt:

„(4) Unter den Voraussetzungen des Ab-
satzes 1 sind die für eine Kontaktaufnahme 
erforderlichen personenbezogenen Daten 
der gefährdeten Person an eine geeignete 
Beratungsstelle zu übermitteln. Diese darf 
die Daten ausschließlich und einmalig dazu 
nutzen, der gefährdeten Person unverzüg-
lich Beratung zum Schutz vor häuslicher 
Gewalt anzubieten. Lehnt die gefährdete 
Person die Beratung ab, hat die Beratungs-
stelle die übermittelten Daten zu löschen. 
Darüber hinaus darf die Polizei, wenn dies 
in den Fällen des Absatzes 1 und 3 zur 
Wahrung schutzwürdiger Interessen der 
gefährdeten Person oder ihr nahestehender 
Personen erforderlich ist, personenbezo-
gene Daten an öffentliche oder nichtöf-
fentliche Einrichtungen übermitteln, die 
auf diese Fälle zugeschnittene Hilfe und 
Unterstützung leisten; dies gilt nur, soweit 
die gefährdete Person damit einverstanden 
ist und der Datenübermittlung entgegen-
stehende schutzwürdige Interessen der 
von ihr betroffenen Personen nicht über-
wiegen. §§ 177 Absatz 2 und 4, 191 und 
193 Absatz 1 Satz 3 sind anzuwenden; 
§ 193 Absatz 1 Satz 1 und 2 bleiben un-
berührt.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 1. April 2022  

 Dan i e l  Gün the r  D r.  Sab i ne  Sü t t e r l i n -Waack
 Ministerpräsident  Ministerin
  für Inneres, ländliche Räume, 
  Integration und Gleichstellung

*) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 20-1
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1936/2022
Gesetz  

zur Anpassung der Befugnisse zur Bestands- und Nutzungsdatenerhebung im 
Landesverwaltungsgesetz an die Neuordnung der Übermittlungsbefugnisse im Bundesrecht*)

Vom 5. April 2022
Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1 
Änderung des Landesverwaltungsgesetzes 

Das Landesverwaltungsgesetz in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 243, ber. S. 534), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 1. April 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 391) wird 
wie folgt geändert:

§ 180a wird wie folgt geändert:

1. In Absatz 1 Satz 1 wird die Angabe „über die nach 
§§ 95 und 111 des Telekommunikationsgesetzes 
erhobenen Daten verlangen (§ 113 Abs. 1 Satz 1 
des Telekommunikationsgesetzes)“ durch die An-
gabe „über Bestandsdaten gemäß § 3 Nummer 6 
des Telekommunikationsgesetzes und über die 
nach § 172 des Telekommunikationsgesetzes er-
hobenen Daten verlangen (§ 174 Absatz 1 Satz 1 
des Telekommunikationsgesetzes)“ ersetzt.  

2. In Absatz 1 Satz 2 wird die Angabe „(§ 113 Abs. 2 
des Telekommunikationsgesetzes)“ durch die An-
gabe „(§ 174 Absatz 2 des Telekommunikations-
gesetzes)“ ersetzt.  

3. In Absatz 2 Satz 1 wird die Angabe „(§ 113 
Abs. 1 Satz 2 des Telekommunikationsgesetzes)“ 
durch die Angabe „(§ 174 Absatz 1 Satz 2 des 
Telekommunikationsgesetzes)“ ersetzt. 

4. In Absatz 2 Satz 2 wird die Angabe „über die 
nach §§ 95 und 111 des Telekommunikations-
gesetzes erhobenen Daten“ gestrichen und die 
Angabe „(§ 113 Abs. 1 Satz 3 des Telekommuni-
kationsgesetzes)“ durch die Angabe „(§ 174 Ab-
satz 1 Satz 3 des Telekommunikationsgesetzes)“ 
ersetzt. 

5. In Absatz 4 wie folgt geändert:

a) Die Angabe „gilt bei an die Telemedien-Dien-
steanbieter“ wird durch die Angabe „gelten 
bei an geschäftsmäßig handelnde Anbieter von 
Telemedien“ ersetzt.

b) Die Angabe „§ 14 des Telemediengesetzes“ wird 
durch die Angabe „§ 2 Absatz 2 Nummer 2 des 
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz- 
Gesetzes (§ 22 Absatz 1 Satz 1 und 3 des 
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes)“ ersetzt.

c) Die Angabe „§ 15 des Telemediengesetzes“ wird 
durch die Angabe „§ 2 Absatz 2 Nummer 3 des 
Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz- 
Gesetzes (§ 24 Absatz 1 Satz 1 des Tele-
kommunikation-Telemedien-Datenschutz-Ge-
setzes)“ ersetzt. 

d) Es werden zwei neue Sätze angefügt und zwar

aa) ein zweiter Satz wie folgt:

„Auskunftsverlangen nach Satz 1, die auf 
als Bestandsdaten erhobene Passwörter 
oder andere Daten gerichtet sind, mittels 
derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf 
Speichereinrichtungen, die in diesen End-
geräten oder hiervon räumlich getrennt 
eingesetzt werden, geschützt wird (§ 23 
Absatz 1 Satz 1 Telekommunikation-Tele-
medien-Datenschutz-Gesetzes), sind nur 
zur Abwehr einer konkreten Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person zulässig.“ 

bb) und ein dritter Satz wie folgt:

„Das vom Telekommunikation-Telemedien-
Datenschutz-Gesetz zum Inhalt und zur 
Übermittlung des Auskunftsverlangens an 
geschäftsmäßig handelnde Anbieter von 
Telemedien vorgegebene Verfahren gemäß 
§§ 22 Absatz 2 und 24 Absatz 2 des Te-
lekommunikation-Telemedien-Datenschutz-
Gesetzes findet Anwendung.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung 
in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 5. April 2022

 Dan i e l  Gün the r   D r.  Sab i ne  Sü t t e r l i n -Waack
 Ministerpräsident  Ministerin
  für Inneres, ländliche Räume,
  Integration und Gleichstellung

*) Ändert Ges. i.d.F. der Bekanntmachung vom 2. Juni 1992, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 20-1
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Landesverordnung  
über die Vergütungsstufen des Arbeitsentgelts und der Ausbildungsbeihilfe im Straf-, 

 Jugendstraf- und Untersuchungshaftvollzug sowie im Vollzug der Sicherungsverwahrung 
(Vollzugsvergütungsverordnung – VollzVergVO)

Vom 24. Februar 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 312-19-1

Aufgrund des § 37 Absatz 3 in Verbindung mit Ab-
satz 1 des Landesstrafvollzugsgesetzes Schleswig-
Holstein (LStVollzG SH) vom 21. Juli 2016 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 618), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 23. September 2021 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 1170), des § 38 Absatz 3 in Verbindung mit Ab-
satz 1 des Jugendstrafvollzugsgesetzes (JStVollzG) 
vom 23. September 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1170), 
des § 23 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 des 
Untersuchungshaftvollzugsgesetzes (UVollzG) vom 
23. September 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1170), des 
§ 61 Absatz 3 in Verbindung mit Absatz 1 des Ge-
setzes über den Vollzug der Sicherungsverwahrung 
in Schleswig-Holstein (SVVollzG SH) vom 15. Mai 
2013 (GVOBl. Schl.-H. S. 169), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 23. September 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1170), verordnet das Mi-
nisterium für Justiz, Europa und Verbraucherschutz:

§ 1  
Grundlohn

(1) Der Grundlohn des Arbeitsentgelts (§ 37 Absatz 3 
LStVollzG SH, § 38 Absatz 3 JStVollzG, § 23 Absatz 3 
UVollzG und § 61 Absatz 3 SVVollzG SH) wird nach 
folgenden Stufen festgesetzt:

Vergütungsstufe I 

Arbeiten einfacher Art, die keine Vorkenntnisse und 
nur eine kurze Einweisungszeit erfordern und nur ge-
ringe Anforderungen an die körperliche und geistige 
Leistungsfähigkeit oder an die Geschicklichkeit stellen,

Vergütungsstufe II

Arbeiten der Stufe I, die eine Einarbeitungszeit er-
fordern,

Vergütungsstufe III

Arbeiten, die eine Anlernzeit erfordern und durch-
schnittliche Anforderungen an die Leistungsfähigkeit 
und die Geschicklichkeit stellen,

Vergütungsstufe IV

Arbeiten, die die Kenntnisse und Fähigkeiten eines 
Facharbeiters erfordern oder gleichwertige Kennt-
nisse und Fähigkeiten voraussetzen,

Vergütungsstufe V

Arbeiten, die über die Anforderungen der Stufe IV 
hinaus ein besonderes Maß an Können, Einsatz und 
Verantwortung erfordern.

(2) Der Grundlohn beträgt in der 

Vergütungsstufe I     75 %,

Vergütungsstufe II    88 %,

Vergütungsstufe III  100 %,

Vergütungsstufe IV  112 %,

Vergütungsstufe V  125 %

der Eckvergütung nach § 37 Absatz 2 Satz 1 
LStVollzG SH, § 38 Absatz 2 Satz 1 JStVollzG, § 23 
Absatz 2 Satz 1 UVollzG oder § 61 Absatz 2 Satz 1 
SVVollzG SH.

(3) Der Grundlohn nach Absatz 2 kann unterschritten 
werden, wenn die Arbeitsleistung den Anforderungen 
der jeweiligen Vergütungsstufe nicht genügt.

§ 2  
Zulagen

(1) Zum Grundlohn können Zulagen gewährt werden

1. für Arbeiten unter arbeitserschwerenden Umge-
bungseinflüssen, die das übliche Maß überstei-
gen, bis zu 5 % des Grundlohnes,

2. für Arbeiten zu ungünstigen Zeiten bis zu 5 % 
des Grundlohnes,

3. für Zeiten, die über die festgesetzte Monatsarbeits-
zeit hinausgehen, bis zu 25 % des Grundlohnes.

(2) Eine Leistungszulage kann im Zeitlohn bis zu 30 %, 
im Leistungslohn bis zu 15 % des Grundlohnes ge-
währt werden, wenn die individuelle Arbeitsleistung 
dies rechtfertigt. Bei der Bemessung der Leistungs-
zulage können berücksichtigt werden:

1. im Zeitlohn die Arbeitsmenge, die Arbeitsgüte, der 
Umgang mit Betriebsmitteln und Arbeitsmateria-
lien, die Leistungsbereitschaft und keine oder nur 
geringe Fehlzeiten,

2. im Leistungslohn die Arbeitsgüte sowie der Um-
gang mit Betriebsmitteln und Arbeitsmaterialien.

§ 3  
Arbeitsentgelt für die Teilnahme an Arbeitstraining 

und arbeitstherapeutischen Maßnahmen

(1) Soweit ein Arbeitsentgelt nach § 37 Absatz 1 
Nummer 1 LStVollzG SH, § 38 Absatz 1 Nummer 1 
JStVollzG, § 23 Absatz 1 Nummer 1 UVollzG oder 
nach § 61 Absatz 1 Nummer 1 SVVollzG SH für die 
Teilnahme an Arbeitstraining oder arbeitstherapeu-
tischen Maßnahme zu zahlen ist, beträgt dies

1. mindestens 60% der Eckvergütung im Vollzug 
der Strafhaft, der Jugendhaft und der Untersu-
chungshaft,

2. 75% der Eckvergütung im Vollzug der Sicherungs-
verwahrung.

(2) Für eine sonstige Beschäftigung in Form einer 
arbeitstherapeutischen Beschäftigung sind keine Zu-
lagen nach § 2 zu gewähren.



394 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 Nr. 5

§ 4  
Ausbildungsbeihilfe

(1) Ausbildungsbeihilfe (§ 37 Absatz 1 Nummer 2 
LStVollzG SH, § 38 Absatz 1 Nummer 2 JStVollzG, 
§ 23 Absatz 1 Nummer 2 UVollzG, § 61 Absatz 1  
Nummer 2 SVVollzG SH) wird vorbehaltlich der Ab-
sätze 2 und 3 nach der Vergütungsstufe III gewährt.
(2) Nach der Hälfte der Gesamtdauer der Maßnahme 
kann die Ausbildungsbeihilfe nach der Vergütungs-
stufe IV gewährt werden, wenn der Ausbildungs-
stand des Gefangenen dies rechtfertigt. 
(3) Für Teilnahme an einem Unterricht nach § 33 Ab-
satz 1 Satz 1 LStVollzG SH, § 35 Absatz 1 JStVollzG, 
§ 21 Absatz 3 UVollzG oder § 24 Absatz 1 Satz 1  
SVVollzG SH kann die Ausbildungsbeihilfe nach der 
Vergütungsstufe II gewährt werden, wenn dies we-
gen der Kürze oder des Ziels der Maßnahme ge-
rechtfertigt ist. 

(4) Für die Gewährung von Zulagen gilt § 2 entspre-
chend.

§ 5  
Ersetzung von Bundesrecht

Diese Verordnung ersetzt nach Artikel 125 a Absatz 1 
Satz 2 des Grundgesetzes in ihrem Geltungsbereich 
die Strafvollzugsvergütungsordnung vom 11. Januar 
1977 (BGBl. I S. 57), geändert durch Artikel 6 des 
Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGB. I S. 2894).

§ 6  
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Vollzugsvergütungs-
verordnung vom 4. Oktober 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 838)*), geändert durch Verordnung vom 21. Mai 
2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 649), außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 24. Februar 2022
C l a u s  C h r i s t i a n  C l a u s s e n

Minister  
für Justiz, Europa und Verbraucherschutz

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 312-12-1

Landesverordnung  
zur Änderung der Verwaltungsgebührenverordnung*)

Vom 2. März 2022
Aufgrund des § 2 des Verwaltungskostengesetzes 
des Landes Schleswig-Holstein vom 17. Januar 1974 
(GVOBI. Schl.-H. S. 37), zuletzt geändert durch Arti-
kel 9 des Gesetzes vom 1. September 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 508) in Verbindung mit § 5 Absatz 1 der 
Verwaltungsgebührenverordnung vom 26. Septem-
ber 2018 (GVOBI. Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert 
durch LVO vom 25. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 222), verordnet das Ministerium für Inneres, länd-
liche Räume, Integration und Gleichstellung:

Artikel 1

Der allgemeine Gebührentarif der Verwaltungsgebüh-
renverordnung vom 26. September 2018 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 476), zuletzt geändert durch LVO vom 
25. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 222), wird 
wie folgt geändert: 
Nach der Tarifstelle 19.5.4 wird folgende Tarifstelle 
19.6 eingefügt:
„19.6 Öffentlich-rechtliche Namens-

änderung und -feststellung
19.6.1 Änderung oder Feststellung 

eines Familiennamens nach 
§ 1 oder 8 des Namensän-

150 bis 
1.000 

derungsgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung 
vom 26. März 2021 (BGBl. I 
S. 738), geändert durch 
Artikel 15 Absatz 17 des 
Gesetzes vom 4. Mai 2021 
(BGBl. I S. 882)

19.6.2 Bei Anträgen, in dem eine 
Ehegattin oder ein Ehegatte 
dem Antrag der anderen 
Person beitritt sowie bei 
Anträgen anderer Angehöri-
ger dieser Familie (z.B. Kin-
der und Geschwister), die 
wegen des gleichen Sach-
verhalts im Zusammenhang 
bearbeitet werden können

50 % der 
Gebühr nach 

Tarifstelle 
19.6.1

19.6.3 Änderung von Vornamen 
nach § 11 des Namensände-
rungsgesetzes

100 bis 500“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verkündung 
in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 2. März 2022
D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k

Ministerin 
für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

*) Ändert Allg. Gebührentarif vom 26. September 2018, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2013-2-58
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 8. März 2022 durch 
Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und 
Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220308_Schulen-
CoronaVO.html erfolgt.

Landesverordnung 
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des  

Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen 
(Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO)

Vom 8. März 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-96

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1, Absatz 7 Satz 1, 
Absatz 8 Satz 1 sowie § 28c Satz 5 des Infek-
tionsschutzgesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I 
S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. De-
zember 2021 (BGBl. I S. 5162), sowie des § 7 Satz 
1 und des § 3 Absatz 2 Satz 2, auch in Verbindung 
mit § 7 Satz 2, der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) vom 8. Mai 
2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geändert 
durch Verordnung vom 14. Januar 2022 (BAnz AT 
14.01.2022 V1), in Verbindung mit § 12 Absatz 1 
der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 1. März 
2022 (ersatzverkündet am 1. März 2022 auf der 
Internetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220301_
Corona-BekaempfungsVO.html) verordnet das Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Anwendungsbereich; Begriff der  

Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Diese Verordnung gilt für alle Schulen im Anwen-
dungsbereich des Schleswig-Holsteinischen Schulge-
setzes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, 
ber. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
4. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 130).

(2) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase mit einer medizinischen oder ver-
gleichbaren Maske oder mit einer Maske ohne Aus-
atemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, 
P2, DS2 oder KF94 zu bedecken. Abweichend von 
Satz 1 ist die Verwendung eines das ganze Gesicht 
abdeckenden Visiers durch Gebärdendolmetscherin-
nen, Gebärdendolmetscher, Kommunikationshelferin-
nen oder Kommunikationshelfer ausreichend, die für 
Personen mit Hörbehinderung tätig sind. Satz 1 gilt 
nicht für Personen, die aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen und dies glaubhaft 
machen können; § 5 Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nicht vorgeschrieben ist, 
kann eine Mund-Nasen-Bedeckung gemäß Absatz 2 
Satz 1 und 2 getragen werden.

§ 2 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht  
auf dem Gelände von Schulen

(1) Auf dem Gelände von Schulen ist im Zusammen-
hang mit schulischen Veranstaltungen eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 
zu tragen.

(2) Keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung besteht

1. auf dem Schulhof und im Freien;

2. für Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unter-
richtsraumes, wenn bei Abschlussprüfungen, bei 
mehr als zwei Zeitstunden umfassenden schrift-
lichen Leistungsnachweisen und bei mündlichen 
Vorträgen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen eingehalten wird;

3. für Schülerinnen und Schüler in der Mensa, wenn 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen eingehalten wird;

4. beim Ausüben von Sport im Unterricht sowie im 
Rahmen von schulischen Ganztagsangeboten zu 
Bewegung und Sport;

5. für an Schulen tätige Personen, soweit sie ihren 
konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die 
Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Me-
tern zu anderen Personen sichergestellt ist.

§ 3 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes

(1) Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes haben Schülerinnen und Schüler so-
wie die sie begleitenden Personen eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 zu 
tragen.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind
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1. Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleiten-
den Personen, soweit sie sich im Freien aufhalten; 
dies gilt nicht, soweit ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht an 
der schulischen Veranstaltung teilnehmen, nicht 
eingehalten werden kann,

2. Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleiten-
den Personen an einem außerschulischen Lernort, 
soweit die an diesem Lernort geltenden Vorgaben 
des Infektionsschutzes das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung nicht vorsehen,

3. Schülerinnen und Schüler sowie die sie beglei-
tenden Personen, soweit sie Sport ausüben.

§ 4 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 

auf Schulwegen

Auf Schulwegen haben Schülerinnen und Schüler 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 1 
Absatz 2 zu tragen, wenn sie sich in Innenräumen 
oder in geschlossenen Fahrzeugen aufhalten. Die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
in Fahrzeugen besteht nicht, wenn sie sich allein 
in dem Fahrzeug befinden oder lediglich Personen, 
die demselben Haushalt angehören, anwesend sind. 
Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung zum 
Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung 
bleiben unberührt.

§ 5 
Befugnisse der Aufsicht führenden Lehrkraft

(1) Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entschei-
den, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung im Einzelfall aus erforderlichen Gründen, 
die in der Person der Schülerin oder des Schülers 
liegen, im Unterricht zeitweise ausgesetzt wird.

(2) Personen, welche aufgrund der Entscheidung 
nach Absatz 1 vom Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung vorübergehend befreit sind, sollen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
einhalten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Angebote im 
Rahmen des schulischen Ganztags- und Betreuungs-
betriebs sowie mit Zustimmung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters für das Singen und Spielen von Blas-
instrumenten entsprechend.

§ 6 
Ausnahme von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 

bei der Förderung der Sprachbildung und  
-entwicklung

(1) In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und an den För-
derzentren soll die Schulleiterin oder der Schulleiter 
entscheiden, dass die Mund-Nasen-Bedeckungs-
pflicht am Sitzplatz in Unterrichtseinheiten, die im 
besonderen Maße der Förderung der Sprachbildung 
und -entwicklung dienen, wie insbesondere in den 
Fächern Deutsch und Deutsch als Zweitsprache so-

wie in einem zusätzlichen Förderunterricht, zeitweise 
ausgesetzt wird. Gleiches gilt für die Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchti-
gung im Sprechen oder Hören.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann aus 
überwiegenden Gründen des Infektionsschutzes von 
der Entscheidung nach Absatz 1 absehen, insbe-
sondere bei Auftreten eines Infektionsfalles oder bei 
Anwesenheit von Schwangeren oder Personen, die 
nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf haben, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
nicht eingehalten werden kann.

§ 7 
Zugang zur Schule

(1) Der Zugang zu Schulen im Zusammenhang mit 
einer schulischen Veranstaltung sowie der Zugang 
zu sonstigen schulischen Präsenzveranstaltungen 
sind allen Personen untersagt, die der Schule kei-
nen Nachweis über ein Testergebnis hinsichtlich des 
Nichtvorliegens einer Infektion mit dem SARS-CoV-2- 
Virus (negatives Testergebnis) nach Absatz 2 vor-
legen; dies gilt unabhängig davon, ob die jeweilige 
Person im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAus-
nahmV geimpft oder genesen ist. Abweichend von 
Satz 1 gilt das Zugangsverbot nicht für

1. Kinder vor der Einschulung,

2. Personen, die unverzüglich nach dem Betreten 
der Schule einen Test in Bezug auf eine Infektion 
mit dem SARS-CoV-2-Virus durchführen.

(2) Das negative Testergebnis kann nachgewiesen 
werden durch

1. die Bescheinigung einer für die Abnahme des 
Tests auf das Vorliegen einer Infektion mit dem 
SARS-CoV-2-Virus zuständigen Stelle oder

2. die Teilnahme an einem Test in der Schule oder

3. die Auskunft einer oder eines Sorgeberechtigten 
oder der volljährigen Schülerin oder des volljährigen 
Schülers über die Durchführung eines zugelasse-
nen Selbsttests entsprechend der Gebrauchsan-
weisung bei der Schülerin oder dem Schüler im 
häuslichen Umfeld einschließlich des Datums der 
Testdurchführung (Selbstauskunft); für die Selbst-
auskunft ist das zur Verfügung gestellte Musterfor-
mular zu verwenden; gleiches gilt für an Schulen 
tätige Personen für einen im häuslichen Umfeld 
bei sich durchgeführten Selbsttest, soweit diese 
nicht eine getestete Person nach § 28b Absatz 1 
des Infektionsschutzgesetzes sein müssen.

(3) Soweit das Infektionsschutzgesetz oder sonsti-
ges Bundesrecht keine strengeren Regelungen vor-
sehen, dürfen das Ausstellen des Nachweises über 
das negative Testergebnis und die Vornahme des 
Tests einschließlich des Tages, an dem gegenüber 
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der Schule der Nachweis geführt wird, nicht länger 
als zwei Tage zurückliegen.

(4) Für Schülerinnen und Schüler ohne negatives 
Testergebnis ist ein Lernen in Distanz vorzusehen; 
ein Anspruch auf ein Lernen in Distanz, welches in 
Gestalt und Umfang bei einem vollständigen Entfal-
len von Präsenzunterricht vorzusehen wäre, besteht 
nicht. Schülerinnen und Schüler, die auf Veranlas-
sung der Eltern oder aus eigener Veranlassung ein 
mögliches Testergebnis gemäß Absatz 2 nicht erbrin-
gen, fehlen unentschuldigt vom Schulbesuch; eine 
schulische Betreuung in Distanz soll den Kontakt der 
Schule zu der Schülerin oder dem Schüler erhalten, 
ersetzt jedoch nicht den möglichen Schulbesuch.

(5) Absatz 1 gilt nicht für Schülerinnen und Schüler 
für die Teilnahme an einer Abschlussprüfung sowie 
für Schülerinnen und Schüler mit einem sonderpä-
dagogischen Förderbedarf, denen auf Grund einer 
schwerwiegenden körperlichen, geistigen oder psy-
chischen Beeinträchtigung auch die Durchführung 
eines von der Schule zur Verfügung gestellten Tests 
im häuslichen Bereich nicht möglich ist und für die 
eine aus diesem Grund nicht erfolgende Betreuung 
in der Schule eine unzumutbare Härte bedeutet.

(6) Im Fall eines positiven Testergebnisses ist der 
Zugang zur Schule und zu sonstigen schulischen 
Veranstaltungen mit einem Nachweis über ein ne-
gatives Testergebnis gemäß Absatz 1 bis 3 nur un-
ter Einhaltung der Vorgaben der zuständigen Stelle 
über die Absonderung (Isolation und Quarantäne) 
wegen einer Infektion durch das neuartige Corona-
virus (SARS-CoV-2) wieder zulässig.

(7) Für die Durchführung eines Tests in der Schule 
kann in dem zwingend erforderlichen Maße kurz-
zeitig die vorgeschriebene Mund-Nasen-Bedeckung 
abgenommen werden.

(8) Bei Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus 
SARS-CoV-2 findet für die Schülerinnen und Schüler 
einer Klasse, Lern- und Betreuungsgruppe, in der die 
Infektion aufgetreten ist und die die von der Infektion 
betroffene Person in den zwei Schultagen vor Feststel-
lung der Infektion tatsächlich besucht hat, sowie für 
deren Lehrkräfte und deren sonstige an Schulen täti-
gen Personen für den Zeitraum von fünf aufeinander-
folgenden Schultagen ab dem auf die Feststellung des 

positiven Testergebnisses folgenden Schultag Absatz 3 
mit der Maßgabe Anwendung, dass das Ausstellen 
des Nachweises über das negative Testergebnis und 
die Vornahme des Tests nicht länger als 24 Stunden 
zurückliegen darf. Die Anwendung von Satz 1 ent-
fällt, sofern ein PCR-Test das positive Ergebnis eines 
Selbsttests des jeweiligen Primärfalles widerlegt.

§ 8 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Ausnah-
men von den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 4 
genehmigen, soweit die dadurch bewirkten Belastun-
gen im Einzelfall eine besondere Härte darstellen und 
die Belange des Infektionsschutzes nicht überwiegen.

(2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von 
den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 4 anordnen, 
soweit die Neuinfektionen auf ein klar eingrenzbares 
Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind. Ausnah-
men von den Geboten und Verboten aus § 7 kön-
nen angeordnet werden, soweit die Neuinfektionen 
aufgrund einer besonderen geographischen Lage 
kontrollierbar sind und schulbezogene Regelungen 
des Infektionsschutzgesetzes nicht entgegenstehen.

(3) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 9 
Empfehlungen und Hinweise des Ministeriums für 

Bildung, Wissenschaft und Kultur

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann bereichsspezifische Empfehlungen und Hin-
weise erteilen.

§ 10 
Ordnungswidrigkeit

Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätzlich 
oder grob fahrlässig entgegen § 7 Absatz 2 Nummer 
3 in einer Selbstauskunft falsche Angaben macht.

§ 11 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 14. März 2022 in Kraft. 
Sie tritt mit Ablauf des 19. März 2022 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 8. März 2022
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maß-
nahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - 
Schulencorona-VO) vom 8. März 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3, Absatz 8 Satz 1, Absatz 5 Satz 1 IfSG

Ausgangslage und Perspektive 

In Schleswig-Holstein ist das Infektionsgeschehen seit Anfang des Jahres durch stark steigende Infektionszahlen geprägt 
gewesen. Seit Anfang Februar, mit einigen Schwankungen, sinken die Inzidenzwerte wieder beziehungsweise befinden 



398 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 Nr. 5

sich in einer Seitwärtsbewegung. Aktuell liegt der 7-Tage-Inzidenzwert (RKI) in Schleswig-Holstein bei 833,8 (Stand: 
28.02.2022). Das Land hat somit rückblickend den Höhepunkt der vierten Infektionswelle überwunden. Schleswig-Holstein 
liegt auch wieder deutlich unter dem Bundestrend, der bei 1.238,2 liegt. Die Situation in den Regionen Schleswig-
Holsteins bleibt weiterhin heterogen und schwankt zwischen 1.342,1 (Stadt Flensburg) und 556,9 (Kreis Pinneberg).

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 6,42 (Stand: 25. Februar 2022). Zum Vergleich lag der Höchstwert 
im Jahr 2021 in der 2. KW bei 11.

Es lässt sich weiter beobachten, dass Übertragungen des Coronavirus eher dort stattfinden, wo Hygienemaßnahmen 
nicht hinreichend vorhanden sind oder nicht hinreichend beachtet werden. Es kommt jahreszeitlich bedingt zu mehr 
Ansteckungen, da verstärkt Kontakte in Innenräumen wahrgenommen werden. Es finden zahlreiche Infektionen statt, 
die auch asymptomatisch oder oligosymptomatisch verlaufen und unbemerkt bleiben. Bei der Omikron-Variante ist 
überdies von einer kürzeren Inkubationszeit auszugehen, dadurch ist eine Weiterverbreitung in einer kürzeren Zeitspanne 
möglich. Aufgrund der kurzen Zeitspanne werden Infektionen häufig dann erkannt, wenn bereits eine Übertragung 
stattgefunden hat.

Impfungen schützen vor allem vor schwerer Erkrankung. Das Übertragungsrisiko wird durch eine Impfung deutlich redu-
ziert, eine sterile Immunität wird jedoch nicht erzeugt. Auch Geimpfte können nach Erregerexposition eine hohe Viruslast 
tragen. Das Ausmaß der Virusausscheidung ist von individuellen Faktoren und dem Stadium einer Infektion abhängig.

Mit Stand vom 28. Februar 2022 (RKI) liegt die Impfquote in Schleswig-Holstein bei 66,8% (Auffrischimpfung) beziehungs-
weise 80,1% (2 Impfungen) beziehungsweise 80,2% (1 Impfung). In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen hat sich 
die Impfquote weiter erhöht; hier liegt die Quote bei 81% (1 Impfung), 75,7% (2 Impfungen), 38,4% (Auffrischimpfung).

In seinem Wochenbericht vom 24. Februar 2022 führt das RKI zum Infektionsgeschehen insbesondere wie folgt aus:

„Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland 
insgesamt als sehr hoch ein. Ursächlich hierfür ist das Auftreten der Omikron-Variante, die sich effektiver verbreitet als 
die bisherigen Virusvarianten. Die Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Ungeimpften als sehr hoch, für die 
Gruppen der Genesenen und Geimpften mit Grundimmunisierung (zweimalige Impfung) als hoch und für die Gruppe 
der Geimpften mit Auffrischimpfung (dreimalige Impfung) als moderat eingeschätzt. …

Sofern Kontakte nicht gemieden werden können, sollten sie auf einen engen, möglichst gleichbleibenden Kreis von 
Personen beschränkt werden, Masken getragen, Mindestabstände eingehalten und die Hygiene beachtet werden. In 
Innenräumen sollten kontinuierlich medizinische Masken getragen werden. Innenräume sind vor, während und nach 
dem Aufenthalt mehrerer Personen regelmäßig und gründlich zu Lüften (AHA+L-Regel). …

Es wird insbesondere den noch nicht grundimmunisierten Personen dringend empfohlen, sich gegen COVID-19 imp-
fen zu lassen und hierbei auf einen vollständigen Impfschutz zu achten. Auch alle bereits vollständig Geimpften über 
12 Jahren sollten gemäß STIKO-Empfehlungen die Möglichkeit der Auffrischimpfung (Boosterimpfung) nutzen. … .“

Es sind mithin auch weiterhin infektionsschutzrechtliche Regelungen in Schulen und für schulische Veranstaltungen 
erforderlich. Die in Schulen bekannte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht sowie die bestehende Teststrategie werden in-
soweit bis zum 19. März 2022 fortgeschrieben.

Allerdings ist nach Überschreiten des Gipfels der Omikron-Welle insbesondere auch in Schulen die Rückkehr zu mehr 
Normalität anzustreben. Die Schülerinnen und Schüler haben während der gesamten bisherigen Coronavirus-Pandemie 
einen sehr großen Beitrag zum Infektions- und Gesundheitsschutz geleistet. In einer Übergangsphase wird es mithin 
darum gehen, auch die in Schulen bestehenden Maßnahmen in einem vertretbaren Rahmen zunehmend zurückzuführen. 
Die Maßnahmen gemäß der Schulen-Coronaverordnung sind daher bis zum 19. März 2022 begrenzt.

Um die Wirkungen von Lockerungen auf den Verlauf der Infektionszahlen beobachten, bewerten und lageangemessen 
reagieren zu können, kann jedoch noch nicht auf jegliche Maßnahmen verzichtet werden. Neben der Infektionsprävention 
bei besonders vulnerablen Personengruppen und risikoträchtigen Ereignissen gilt es überdies weiterhin zu verhindern, 
dass es zu einer Überlastung des Gesundheitssystems kommt.

In Berücksichtigung dessen wird es im aktuellen Verlauf des Pandemiegeschehens möglich sein, mit dem 21. März 2022 
die in Schulen bestehende Testobliegenheit einzustellen und in eine freiwillige Testung zu verändern. Überdies wird sich 
zeigen, ob und ggf. in welcher Form zeitgleich oder erst zu einem späteren Zeitpunkt mit dem Beginn der Osterferien 
auch von der noch geltenden Mund-Nasen-Bedeckungspflicht Abstand genommen werden kann.

Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Mit dem Schulstart nach den Sommerferien 2021 am 2. August 2021 ist die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof und sonst im Freien auf dem Schulgelände gänzlich entfallen. 
Seit diesem Zeitpunkt hat - mit Ausnahme von drei Unterrichtswochen im November 2021 - grundsätzlich eine Mund-
Nasen-Bedeckungspflicht in den Innenräumen der Schule bestanden. Mit dieser Verordnung werden die Grundsätze 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen, bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes 
sowie auf Schulwegen fortgeschrieben. Die bisherige Rechtslage bleibt unter Hinzufügung einer Klarstellung unver-
ändert, dazu im Einzelnen:

Schulgelände, schulische Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes und Schulwege

Eine auf dem Schulgelände, bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sowie auf Schulwegen 
bestehende Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist unverändert durch das Tragen einer mindestens medizinischen Mund-
Nasen-Bedeckung (insb. medizinische Maske, Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, 
DS2 oder KF94) zu erfüllen.

Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung wird nicht ausnahmslos angeordnet. So gilt:
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– Eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht besteht für Schülerinnen und Schüler generell nicht,
• wenn sie sich auf dem Schulhof und im Freien auf dem Schulgelände aufhalten;
• wenn sie Sportunterricht haben sowie im Rahmen von schulischen Ganztagsangeboten zu Bewegung und Sport;
• wenn bei Abschlussprüfungen, bei mehr als zwei Zeitstunden umfassenden schriftlichen Leistungsnachweisen 

und bei mündlichen Vorträgen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird;
• wenn sie in der Mensa einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten;
• wenn sie sich während ihres Schulwegs nicht in einem Innenraum oder in einem geschlossenen Fahrzeug aufhal-

ten, es sei denn, dass sie in dem geschlossenen Fahrzeug allein oder lediglich zusammen mit Personen, die dem 
eigenen Haushalt angehören, sind; jedoch bleiben Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung zum Tragen 
einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung unberührt.

– Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung ausgenommen:
• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen, soweit sie sich im Freien aufhalten; dies gilt nicht, 

soweit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht an der schulischen Veranstaltung teil-
nehmen, nicht eingehalten werden kann,

• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen an einem außerschulischen Lernort, soweit die 
an diesem Lernort geltenden Vorgaben des Infektionsschutzes das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht 
vorsehen,

• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen, soweit sie Sport ausüben.
– Personen, die glaubhaft gemacht haben oder machen, dass eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht aufgrund einer 

körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigung nicht getragen werden kann, sind (weiterhin) von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen soll eingehalten werden.

– Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelfall aus 
Gründen, die in der Person der Schülerin oder des Schülers liegen, im Unterricht zeitweise ausgesetzt wird. Gleiches 
gilt mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters für das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten 
im lehrplanmäßigen Unterricht sowie auch in anderen schulischen Veranstaltungen (Chor, Orchester, Ensembles, 
Proben, Aufführungen etc.). Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen soll eingehalten werden.

– Überdies besteht generell eine Fürsorgeverantwortung der Schule, aufgrund derer in Einzelsituationen bei einer 
Schülerin oder einem Schüler eine vorübergehende „Maskenpause“ zugelassen werden kann.

– An Schulen tätige Personen müssen auf dem Schulgelände im Freien keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Gleiches 
gilt in Innenräumen, soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Einhaltung eines Mindestabstan-
des von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist.

– Das örtlich zuständige Gesundheitsamt kann unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall oder auch bezogen auf 
ganze Schulen Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht zulassen beziehungsweise anordnen.

Regel-Ausnahme von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei der Förderung der Sprachbildung und –entwicklung

In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und an den Förderzentren sollen die Schülerinnen und Schüler durch Entscheidung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters in Unterrichtseinheiten, die im besonderen Maße der Förderung der Sprachbil-
dung und -entwicklung dienen, von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht am Sitzplatz ausgenommen sein. Dies betrifft 
insbesondere den Unterricht in den Fächern Deutsch und Deutsch als Zweitsprache sowie die Sprachbildung und -ent-
wicklung in einem zusätzlichen Förderunterricht. Gleiches gilt grundsätzlich für die Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit einer Beeinträchtigung im Sprechen oder Hören. Hier steht die elementare Förderung und Bildung der 
Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Bei der Sprachbildung und -entwicklung geht es um den Erwerb und die 
Weiterentwicklung einer unverzichtbaren Basiskompetenz, die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Bildungs-
verlauf und zugleich über die Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler hinaus von wesentlicher Bedeutung ist. 
Insofern soll in den betreffenden Unterrichtssituationen und in Situationen der individuellen Förderung grundsätzlich 
keine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht am Sitzplatz bestehen. Für die Lehrkraft besteht ungeachtet dessen generell 
keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung am Tätigkeitsort in der Klasse, soweit ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen sicher eingehalten werden kann. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann obgleich 
der „Soll-Vorgabe“ von der Aussetzung der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht absehen. Dies setzt voraus, dass ihr oder 
ihm Umstände bekannt werden oder bekannt gemacht werden, die im Interesse des Infektionsschutzes das Anliegen, 
die Schülerinnen und Schüler bei der Sprachbildung und -entwicklung bestmöglich zu fördern, überwiegen. Diese 
Umstände können sich auf eine einzelne Lerngruppe oder auf alle betreffenden Lerngruppen beziehen (insbesondere: 
Auftreten eines Infektionsfalles; besonderer Schutzbedarf innerhalb einer Lerngruppe). Auch sind Empfehlungen oder 
Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamtes zu berücksichtigen.

Freiwilliges Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

Soweit in der jeweils konkreten Situation für die betreffende Person auf dem Schulgelände, bei schulischen Veranstal-
tungen außerhalb des Schulgeländes und auf Schulwegen nach der Schulen-Coronaverordnung keine Mund-Nasen-
Bedeckungspflicht besteht, kann gleichwohl eine solche im Sinne der Verordnung getragen werden. Dies gilt allerdings 
nicht in Situationen, in denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung einer Unfallverhütung gemäß § 17 Absatz 3 
Satz 3 SchulG entgegensteht beziehungsweise entgegenstehen kann.

Verhältnismäßigkeit der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht stellt eine geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahme des Primärschutzes 
dar. Angesichts des dargestellten Infektionsgeschehens sind Bedenken an der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme 
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des Infektionsschutzes nicht erkennbar. Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat bereits in seinem 
Beschluss vom 28. August 2020 - Az.: 3 MR 37/20 - ausgeführt, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn 
überhaupt, nur ein geringfügiger und zugleich zumutbarer Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 
Absatz 2 Satz 1 GG sei. Laut dem oben genannten Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts 
sei eine durchgängige, das heißt auch für den Schulbetrieb geltende Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, zudem nicht un-
verhältnismäßig. An dieser Bewertung hat das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht in seinen Beschlüssen 
vom 13. November 2020 - Az.: 3 MR 61/20 - und 4. März 2021 - Az.: 3 MR 8/21 - weiterhin festgehalten, mit welchen die 
Gültigkeit der jeweiligen Mund-Nasen-Bedeckungsgebote in der Verordnung bestätigt worden sind. Darüber hinaus hat 
das Oberverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 4. März 2021 - Az.: 3 MR 8/21 - festgestellt, dass auch die Pflicht 
zum Tragen einer sogenannten qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische oder vergleichbare Maske oder 
Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94) ein verhältnismäßiger und somit 
zu rechtfertigender Eingriff sowohl in das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG) als auch 
in die allgemeine Handlungsfreiheit (Artikel 2 Absatz 1 GG) sei. Mit Beschluss vom 30. April 2021 - Az. 3 MR 24/21 - hat 
das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht erneut die gemäß der Schulen-Coronaverordnung bestehende 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bestätigt.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein aktuell bei 6,42 
(25. Februar 2022) liegt. Zum Vergleich lag der Höchstwert im Jahr 2021 in der 2. KW bei 11. Dementsprechend kann die 
Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein aktuell als noch stabil eingeschätzt werden.

Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen ist sicherzustellen, dass weiter in Präsenz beschult und unterrichtet werden 
kann. Das ist nicht nur als psychosoziale Fürsorge für die Schülerinnen und Schüler geboten, sondern zugleich Vor-
aussetzung für möglichst unbeeinträchtigte Bildungsverläufe und Schulabschlüsse (im dritten Pandemie-Schuljahr). 
Die Mund-Nasen-Bedeckung ist eine wesentliche Primärmaßnahme des Infektionsschutzes und leistet insoweit einen 
wichtigen Beitrag. Die Schülerinnen und Schüler leisten mit einer konsequenten Mund-Nasen-Bedeckungspflicht im 
Innenraum zugleich einen wichtigen Beitrag zum Schutz der erwachsenen Bevölkerung und der Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitswesens. Dies sollte sich wiederum auf die Situationen der Schulen günstig auswirken, weil im Falle einer 
Trendumkehr bei den Infektionszahlen auch der Präsenzunterricht abgesichert bleibt. Insofern ist nochmals Bezug auf 
das RKI zu nehmen, welches bei dem aktuellen Infektionsgeschehen weiterhin auch auf das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung in Innenräumen verweist.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist überdies befristet.

Zugang zur Schule und zu schulischen Präsenzveranstaltungen

Seit dem 19. April 2021 sind der Zugang zu Schulen im Zusammenhang mit einer schulischen Veranstaltung sowie der 
Zugang zu sonstigen schulischen Präsenzveranstaltungen allen Personen untersagt, die der Schule keinen Nachweis 
über ein Testergebnis hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus (negatives Testergeb-
nis) vorlegen. Das negative Testergebnis kann nachgewiesen werden durch die Bescheinigung einer für die Abnahme 
des Tests auf das Vorliegen einer Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus zuständigen Stelle, die Teilnahme an einem Test 
in der Schule oder die Auskunft einer oder eines Sorgeberechtigten oder der volljährigen Schülerin oder des volljäh-
rigen Schülers über die Durchführung eines zugelassenen Selbsttests entsprechend der Gebrauchsanweisung bei der 
Schülerin oder dem Schüler im häuslichen Umfeld einschließlich des Datums der Testdurchführung (Selbstauskunft); 
für die Selbstauskunft ist das zur Verfügung gestellte Musterformular zu verwenden. Gleiches gilt für an Schulen tätige 
Personen für einen im häuslichen Umfeld bei sich durchgeführten Selbsttest; es sei denn, dass die betreffende Person 
eine getestete Person nach § 28b Absatz 1 des Infektionsschutzgesetzes sein muss. In diesem Fall ist ein Testnachweis 
durch Selbstauskunft unverändert nicht zulässig.

Eine negative Testbescheinigung kann mithin auf drei verschiedenen Wegen erfüllt werden:

1. durch die Durchführung des beaufsichtigten Selbsttests in der Schule oder

2. durch die Vorlage der Bescheinigung eines negativen Testergebnisses über einen an anderer zuständiger Stelle 
durchgeführten Test (also: in einem Bürgertestzentrum oder einer sonst spezifisch eingerichteten Teststation, in einer 
Arztpraxis oder in einer Apotheke) oder

3. durch die Vorlage einer Selbstauskunft nach Mustervorlage über einen zugelassenen und nach Gebrauchsanweisung 
durchgeführten Selbsttest im häuslichen Umfeld (Selbsttest im häuslichen Umfeld bei Schülerinnen und Schülern 
sowie bei an Schulen tätigen Personen, soweit für diese nicht die Regelung des § 28b Absatz 1 des Infektionsschutz-
gesetzes greift).

Die bescheinigten Tests dürfen nicht länger als zwei Tage zurückliegen und müssen danach erneut durchgeführt und 
bescheinigt werden. Der Tag, an dem der Nachweis über das negative Testergebnis gegenüber der Schule geführt wird, 
ist bei den zwei Tagen zu berücksichtigen. Wird beispielsweise eine volle Unterrichtswoche besucht, finden mithin drei 
Tests am Montag, Mittwoch und Freitag statt. Ein Testnachweis von Montag gilt dann bis einschließlich Dienstag, ein 
Testnachweis von Mittwoch gilt bis Donnerstag, so dass am Freitag nochmals zu testen ist. Zugleich ist aber zu beachten, 
dass die Schulen-Coronaverordnung nicht in Widerspruch zu Regelungen des Infektionsschutzgesetzes und sonstigen 
Bundesrechts geraten kann, welche für den Zugang zur Schule, insbesondere als Arbeitsstätte, strengere Vorgaben ma-
chen. Insoweit geht das betreffende Bundesrecht den Regelungen der Schulen-Coronaverordnung vor. Dies betrifft aktuell 
zum Testnachweis verpflichtete Personen gemäß § 28b Absatz 1 IfSG, die die Schule als Arbeitsstätte betreten wollen.

Diese Testfrequenz ist eine geeignete, erforderliche und auch angemessene Maßnahme, um dem Infektionsschutz in der 
aktuellen, infektionshygienischen Situation vor dem Hintergrund der dominanten Verbreitung der Omikron-Variante, 
die infektiöser als die Delta-Variante ist, Rechnung zu tragen.

Das Zugangsverbot gilt nicht für Personen, die unverzüglich nach dem Betreten der Schule eine Testung in Bezug auf 
eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus durchführen. Unverzüglich bedeutet, dass der Test so früh wie organisatorisch 
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möglich durchgeführt werden soll. Das Schulgelände darf also für die Durchführung eines Selbsttests in der Schule 
grundsätzlich betreten werden. Es ist dann aber vor oder in der ersten Stunde oder jedenfalls, bevor es zu größeren 
Kontakten kommt, die Testung durchzuführen.

Kinder vor der Einschulung gelten - soweit bei Zugang asymptomatisch - als getestet. Dabei wird dem Umstand Rech-
nung getragen, dass ein Kind in Einzelfällen nicht bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres eingeschult worden 
sein könnte.

Die Testobliegenheit gilt auch für im Sinne der SchAusnahmV geimpfte und genesene Personen. Das Robert-Koch-Institut 
bewertet die Infektionsgefährdung in seinem wöchentlichen Lagebericht zur Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) 
vom 24. Februar 2022 wie folgt:

„Die Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Ungeimpften als sehr hoch, für die Gruppen der Genesenen und 
Geimpften mit Grundimmunisierung (zweimalige Impfung) als hoch und für die Gruppe der Geimpften mit Auffri-
schimpfung (dreimalige Impfung) als moderat eingeschätzt. … .“

Die hohe Infektionsgefährdung für die Gruppe der Genesenen und zweifach Geimpften macht es deshalb erforderlich, 
auch dieser Gruppe die Testung als Zugangsvoraussetzung für schulische Präsenzveranstaltungen vorzuschreiben, 
damit die Testungen in Schulen weiterhin ein effektives Mittel zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2 bleiben.

Dies gilt aber auch für die Gruppe derjenigen Personen, die erst zeitnah doppelt geimpft worden oder genesen sind oder 
bereits eine Auffrischimpfung erhalten haben. Die infektionshygienische Lage in Schleswig-Holstein - insbesondere mit 
der maßgeblich dominanten Verbreitung der nochmals infektiöseren Omikron-Variante - macht es noch erforderlich, in den 
Schulen gesteigerte Schutzmaßnahmen vorzusehen. Sowohl die Schülerinnen und Schüler als auch die an den Schulen 
tätigen Personen sind zur Teilnahme am schulischen Präsenzunterricht verpflichtet. Schulschließungen aus infektions-
schutzrechtlichen Gründen sind nach dem Ende der epidemischen Lage von nationaler Tragweite nicht mehr zulässig. 
Schulische Veranstaltungen sollen und müssen daher, soweit dies unter Berücksichtigung der schulischen Abläufe faktisch 
möglich ist, weiterhin in Präsenz stattfinden. Hierbei ist auch die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 19. 
November 2021 - 1 BvR 971/21, 1 BvR 1069/21 -, Rn. 136, zur Bundesnotbremse II (Schulschließungen) zu berücksichtigen, 
wonach „das Verbot von Präsenzunterricht für sich genommen … eine schwerwiegende Beeinträchtigung des Rechts auf 
schulische Bildung“ der Schülerinnen und Schüler aus Artikel 2 Absatz 1 in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 GG darstellt.

Mit dem schulischen Schutzkonzept einschließlich serieller Testungen kann ermöglicht werden, dass insbesondere 
auch Schülerinnen und Schüler, soweit diese die durch die Schulen-Coronaverordnung geltenden Schutzmaßnahmen 
beachten, als Kontaktperson zu einer infizierten Person regelmäßig nicht in Quarantäne müssen. Auch deshalb ist 
es erforderlich, ein äußerst hohes Infektionsschutzniveau bei Durchführung des Präsenzschulbetriebes zu erreichen. 
Bestandteil dessen ist die Obliegenheit auch für gemäß SchAusnahmV geimpfte oder genesene Personen einen erfor-
derlichen Testnachweis für den Zugang zu einer schulischen Präsenzveranstaltung zu erbringen. Dies erhöht nochmals 
die Sicherheit vor einer Ansteckung mit dem beziehungsweise vor einer Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 innerhalb des Präsenzschulbetriebs. Insofern stellt sich diese Maßnahme als eine geeignete, erforderliche und 
angemessene Maßnahme des Infektionsschutzes dar, welche das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
im Rahmen seiner Einschätzungs- und Abwägungsprärogative erlassen darf; die unten dargestellten Anforderungen 
und Grenzen nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes bei der Ausübung der Einschätzungs- und 
Abwägungsprärogative werden hierbei beachtet. Die Maßnahme ist insoweit auch ein milderes Mittel im Verhältnis zu 
etwaigen Schulschließungen. Die Betroffenheit der genannten Personen ist im Verhältnis dazu als gering zu betrachten; 
zumal diese Regelung vor dem Hintergrund der noch laufenden Infektionswelle mit der inzwischen dominanten, deutlich 
infektiöseren Omikron-Variante erhalten bleibt, die wissenschaftliche Auswertung der Omikron-Variante sowie der mit 
dieser Virusvariante verbundenen Risiken zwar aktuell noch nicht abgeschlossen ist, aber stetig fortschreitet und eine 
Änderung der Rechtslage, soweit es die Entwicklung des Infektionsgeschehens zulässt, möglich und zugleich konkret 
absehbar ist. Die Testobliegenheit ist bis zum 19. März 2022 befristet (eine Unterrichtswoche).

In Absatz 4 wird klargestellt, dass Schülerinnen und Schüler, die auf Veranlassung der Eltern oder aus eigener Veranlas-
sung ein mögliches Testergebnis gemäß Absatz 2 nicht erbringen, vom Schulbesuch unentschuldigt fehlen. Soweit in 
diesem Fall zwar eine schulische Betreuung der betreffenden Schülerin oder des betreffenden Schülers in der Distanz 
vorgesehen ist, soll dadurch der Kontakt der Schule zu der Schülerin oder dem Schüler erhalten werden. Das in Entschei-
dung der Schule stattfindende Lernen in Distanz ersetzt jedoch nicht den möglichen Schulbesuch. Dieser Schulbesuch 
findet regulär unter den geltenden Maßgaben des Infektionsschutzes als Präsenzunterricht statt. Aus der gesetzlichen 
Schulpflicht sowie aufgrund des bestehenden Schulverhältnisses besteht für die Schülerinnen und Schüler eine Pflicht 
zum Schulbesuch. Wird der für den Zugang zum Unterricht vorgesehene und mögliche Testnachweis mangels Teilnahme 
an der Teststrategie aus eigenem Anlass nicht erbracht, wird also der pflichtige Schulbesuch ohne eine gemäß § 15 
SchulG erfolgte Beurlaubung versäumt. Durch die gemäß Absatz 1 bis 3 bestehende Testobliegenheit wird auch nicht 
etwa die Pflicht zum Unterrichtsbesuch ausgesetzt.

Im Fall eines positiven Testergebnisses ist der Zugang zur Schule und zu sonstigen schulischen Veranstaltungen mit 
einem Nachweis über ein negatives Testergebnis nur unter Einhaltung der Vorgaben der zuständigen Stelle über die 
Absonderung (Isolation und Quarantäne) wegen einer Infektion durch das neuartige Coronavirus (SARS-CoV-2) wie-
der zulässig. Wenn also ein positives Testergebnis vorliegt, sind Eltern sowie Schülerinnen und Schüler insbesondere 
gehalten, die für diesen Fall vorgesehenen Vorgaben des zuständigen Kreises oder der zuständigen kreisfreien Stadt 
beziehungsweise des örtlich zuständigen Gesundheitsamtes zu befolgen. Ein Betreten des Schulgeländes und die 
Teilnahme an sonstigen schulischen Veranstaltungen ist erst dann wieder möglich, wenn dies nach den betreffenden 
örtlichen infektionsschutzrechtlichen Vorgaben zulässig ist und ein negatives Testergebnis nach den Regelungen dieser 
Verordnung nachgewiesen wird.

Für die Durchführung eines Tests in der Schule kann in dem zwingend erforderlichen Maß kurzzeitig die vorgeschriebene 
Mund-Nasen-Bedeckung abgenommen werden.
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Auftreten einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2

Über die grundsätzlich bestehende Testobliegenheit hinaus gilt für die Schülerinnen und Schüler einer Klasse und 
Lern- oder Betreuungsgruppe, in der die Infektion aufgetreten ist und die die von der Infektion betroffene Person in 
den zwei Schultagen vor Feststellung der Infektion tatsächlich besucht hat, sowie für deren Lehrkräfte oder deren 
sonstiges schulisches Personal (insbesondere: schulische Assistenzkräfte, Schulbegleitungen etc.) für den Zeitraum 
von fünf aufeinanderfolgenden Schultagen eine tägliche Testobliegenheit. Hierzu findet die Regelung des § 7 Absatz 3 
(Testnachweis für zwei Tage) ab dem auf die Feststellung des positiven Testergebnisses folgenden Schultag mit der 
Maßgabe Anwendung, dass das Ausstellen des Nachweises über das negative Testergebnis und die Vornahme des Tests 
nicht länger als 24 Stunden zurückliegen darf. Die Feststellung eines positiven Testergebnisses liegt insbesondere auch 
vor, wenn diese nicht im Rahmen der Testobliegenheit gemäß § 7 erfolgt, sondern die Schule durch das Gesundheitsamt 
über das Auftreten eines Infektionsfalles an der Schule informiert wird. Erfolgt die Feststellung des Infektionsfalles als 
Ergebnis der Durchführung eines Selbsttests, entfällt die tägliche Testobliegenheit bereits vor Ablauf der fünf Schultage, 
sofern zu diesem Zeitpunkt ein PCR-Test das positive Ergebnis des Selbsttests des jeweiligen Primärfalles widerlegt. 
Die Regelungen des § 7 zur Testobliegenheit finden im Übrigen unverändert Anwendung.

Die Einführung einer Testobliegenheit als Voraussetzung für den Zugang zur Schule im Zusammenhang mit einer schu-
lischen Veranstaltung und für die Teilnahme an einer schulischen Präsenzveranstaltung dient dem legitimen, verfas-
sungsrechtlich aus Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG abzuleitenden Ziel, die Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 
im Rahmen des allgemeinen Gesundheitsschutzes der Bevölkerung einzudämmen.

Die Testobliegenheit ist ein geeignetes Mittel zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. Ein 
Mittel ist nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts (siehe zuletzt: BVerfG, Beschluss vom 
19.11.2021, Az. 1 BvR 971/21 und 1 BvR 1069/21, Rn. 114) bereits dann geeignet, wenn mit seiner Hilfe der gewünschte 
Erfolg gefördert werden kann, wobei die Möglichkeit der Zweckerreichung genügt (vgl. BVerfGE 96, 10 [23] = NVwZ 1997, 
1109; BVerfGE 103, 293 [307] = NZA 2001, 777; BVerfG, Beschluss vom 26.3.2007 - 1 BvR 2228/02 -, NVwZ-RR 2008, 1, 
beck-online). Dem Verordnungsgeber kommt bei der Einschätzung der Geeignetheit eines Mittels ein Beurteilungs- 
und Prognosespielraum zu (vgl. BVerfGE 77, 84 [106f.] = NJW 1988, 1195; BVerfGE 115, 276 = NJW 2006, 1261 [1264] = 
NVwZ 2006, 679 L). Die Testobliegenheit erfüllt die Anforderungen der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfas-
sungsgerichts an die Geeignetheit eines Mittels, weil diese zur Eindämmung der Verbreitung des Coronavirus SARS-
CoV-2 beiträgt, indem durch die vorherige Testung der Schülerinnen und Schüler unabhängig von der Frage nach der 
Zuverlässigkeit der einzelnen Tests zumindest ein Teil infizierter und damit in der Regel auch infektiöser Schülerinnen 
und Schüler aufgedeckt und durch die an den positiven Test geknüpfte Verweigerung des Zutritts zur Schule einer Wei-
terverbreitung des Virus innerhalb des Schulbetriebs entgegengewirkt wird (OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 
12.4.2021 - Az.: 11 S 48/21 -; vgl. VGH München, Beschluss vom 12.4.2021 - Az.: 20 NE 31.926 -, Rn. 19 ff.). Schließlich 
erklärt das RKI dazu (Epidemiologisches Bulletin 17/2021, S. 22):

„Ein zusätzlicher, engmaschig serieller Einsatz von sensitiven Antigentests in Kitas, Schulen, weiteren Bildungsein-
richtungen und betrieblichen Kontexten (Unternehmen), ergänzt durch freiwillige Schnell- und Selbsttests ist jedoch 
geeignet, Infektionsereignisse zu verringern und den Lebensbereich Familie, Bildung und Beruf sicherer zu machen.“

Dieser Einschätzung steht nicht entgegen, dass eine Testung auf eine Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 immer 
nur eine „Momentaufnahme“ ist (OVG Sachsen, Beschluss vom 19.03.2021 - Az.: 3 B 81/21 -, Rn. 60), da es für die Ge-
eignetheit des Mittels bereits ausreicht, wenn nur ein Teil infizierter Schülerinnen und Schüler durch die Testobliegenheit 
aufgedeckt wird. Der aus verfahrensökonomischen Gründen erfolgte Verzicht auf die Vorlage eines von einer approbierten 
Medizinalperson auszustellenden Gesundheitszeugnisses ist für die Bejahung der Geeignetheit der Testobliegenheit 
ebenfalls unbeachtlich, weil eine vorsätzliche oder fahrlässige Erteilung einer unrichtigen Selbstauskunft in Bezug auf 
die Durchführung eines negativen Tests gemäß § 10 der Schulen-Coronaverordnung ein ordnungswidriges Verhalten 
darstellt, welches mit der Verhängung eines Bußgeldes geahndet werden kann.

Die Testobliegenheit ist ein erforderliches Mittel zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. 
Ein Mittel ist erforderlich, wenn es das zur Erreichung des Erfolges mildeste Mittel gleicher Wirksamkeit ist (vgl. Sachs/
Sachs, 8. Aufl. 2018, GG Art. 20 Rn. 152 u. Fn. 787). Der Verordnungsgeber verfügt bei der Einschätzung der Erforder-
lichkeit des Mittels ebenfalls über einen Beurteilungs- und Prognosespielraum (vgl. BVerfGE 102, 197 [218] = NVwZ 
2001, 790; BVerfGE 115, 276 = NJW 2006, 1261 [1264] = NVwZ 2006, 679 L, BVerfG, Beschluss vom 19.11.2021, Az. 1 BvR 
971/21 und 1 BvR 1069/21, Rn. 123). Dieser Beurteilungs- und Prognosespielraum endet dort, wo auf Grundlage der 
dem Verordnungsgeber bekannten Tatsachen und im Hinblick auf die bisher gemachten Erfahrungen feststellbar ist, 
dass Beschränkungen, die als Alternativen in Betracht kommen, die gleiche Wirksamkeit versprechen, die Betroffenen 
indessen weniger belasten (vgl. BVerfGE 77, 84 [106] = NJW 1988, 1195; BVerfGE 115, 276 = NJW 2006, 1261 [1264] = 
NVwZ 2006, 679 L). Es ist - auch unter Berücksichtigung der oben zitierten Beschlüsse des OVG Sachsen (OVG Sach-
sen, Beschluss vom 19.03.2021 - Az.: 3 B 81/21 -, Rn. 61) und des OVG Berlin-Brandenburg (OVG Berlin-Brandenburg, 
Beschluss vom 12.4.2021 - Az.: 11 S 48/21 -) - nicht erkennbar, welche gegenüber einer Testobliegenheit milderen Mittel 
gleicher Eignung es nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand geben soll. Insbesondere schulische Hygienekonzepte 
könnten nicht verhindern, dass infizierte Personen auf das Schulgelände und in schulische Veranstaltungen gelangen 
und ggf. andere Personen anstecken (vgl. OVG Sachsen, Beschluss vom 19.03.2021 - Az.: 3 B 81/21 -, Rn. 61).

Die Testobliegenheit ist ein angemessenes Mittel zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2. 
Soweit durch die Testobliegenheit als Voraussetzung für den Zugang zur Schule im Zusammenhang mit einer schuli-
schen Veranstaltung und für die Teilnahme an einer schulischen Präsenzveranstaltung in die Rechte der Schülerinnen 
und Schüler sowie der an Schulen tätigen Personen aus Artikel 2 Absatz 1 GG (allgemeine Handlungsfreiheit), aus Art. 2 
Abs. 2 Satz 1 GG (körperliche Unversehrtheit) und aus Artikel 2 Absatz 1 GG in Verbindung mit Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 GG 
(allgemeines Persönlichkeitsrecht) eingegriffen wird, ist die Eingriffsintensität nur als „leicht“ beziehungsweise „relativ 
gering“ zu qualifizieren (vgl. OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 12.4.2021 - Az.: 11 S 48/21 -; vgl. OVG Schleswig, 
Beschluss vom 29. April 2021 - Az.: 3 MR 23/21 -). Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur geht im Rahmen 
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Landesverordnung 
zur Änderung der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverordnung*)

Vom 14. März 2022**)
Aufgrund des § 36 Absatz 2 des Gesetzes über 
Ordnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekannt-
machung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), 

zuletzt geändert durch Artikel 31 des Gesetzes vom 
5. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4607), in Verbindung mit 
§ 2 der Ordnungswidrigkeiten-Zuständigkeitsverord-
nung vom 22. Januar 1988 (GVOBl. Schl.-H. S. 32), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
17. September 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1286), 
verordnet das Ministerium für Soziales, Gesundheit, 
Jugend, Familie und Senioren:

Artikel 1

Das Zuständigkeitsverzeichnis der Ordnungswidrig-
keiten-Zuständigkeitsverordnung in der Fassung vom 
14. September 2004 (GVOBl. Schl.-H. S. 358), zu-

seines Beurteilungsspielraums (Einschätzungs- und Abwägungsprärogative) davon aus, dass die mit der Testobliegenheit 
einhergehenden Grundrechtseingriffe dadurch gerechtfertigt sind, dass einerseits aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
und Erfahrungen der vergangenen Monate das Testen an Schulen eine wichtige Infektionsschutzmaßnahme ist, um 
Menschen vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 zu schützen und Infektionsketten zu durchbrechen 
(Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG), andererseits durch die Durchführung von Tests voraussichtlich erneute Schulschließungen 
bei einer Verschärfung des Infektionsgeschehens vermieden werden können, so dass viele Schülerinnen und Schüler ihr 
Recht auf Bildung gemäß Artikel 2 Absatz 1 GG in Verbindung mit Artikel 7 Absatz 1 GG, Artikel 12 Absatz 2 Verfassung 
SH im Präsenzunterricht besser verwirklichen können als im Distanzlernen (siehe gerade hierzu auch: BVerfG, Beschluss 
vom 19.11.2021, Az. 1 BvR 971/21 und 1 BvR 1069/21, Rn. 136 ff.).

Zwar kann ein falsch-positiver Test insbesondere für eine Schülerin oder ein Schüler eine vorübergehende, nicht un-
erhebliche psychische Belastung sein (vgl. VGH München, Beschluss vom 12.04.2021 - Az.: 20 NE 31.926 -, Rn. 23). Die 
Situation kann aber zumindest dadurch abgemildert werden, dass die Schülerinnen und Schüler auch im Unterricht 
über das Testverfahren aufgeklärt werden. Im Übrigen wird es leider generell nicht möglich sein, Kinder und Jugend-
liche davor zu schützen, dass sie mit der Coronavirus-Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen in ihrem 
Alltag konfrontiert werden.

Soweit die Sorge bei Eltern bestehen sollte, dass im schulischen Alltag eine etwaige Kenntnisnahme eines positiven  
Testergebnisses durch Mitschülerinnen und Mitschüler zu befürchten sei und diese zu einer „Stigmatisierung“ ihres Kindes 
führen könnte, bleibt es ihnen unverändert unbenommen, zu Hause einen Selbsttest durchzuführen und eine entspre-
chende Bescheinigung hierüber zu erteilen (vgl. VGH München, Beschluss vom 12.04.2021 - Az.: 20 NE 31.926 -, Rn. 22).

Die Testobliegenheit ist auch kein unangemessenes Mittel zur Eindämmung der Weiterverbreitung des Coronavirus 
SARS-CoV-2, weil sie generell gilt und nicht das Überschreiten eines bestimmten 7-Tages-Inzidenzwertes voraussetzt. 
Asymptomatische Erkrankungen bleiben häufig unentdeckt und werden folglich vom 7-Tages-Inzidenzwert nicht immer 
vollständig abgebildet. Für eine effektive Pandemiebekämpfung macht es daher - auch unter Berücksichtigung von 
Inkubationszeiten - einen wesentlichen Unterschied, ob Infektionsketten frühzeitig oder erst dann durchbrochen wer-
den können, wenn symptomatische Erkrankungen auftreten. Erst Recht gilt dies für Fälle, in denen gemäß geltendem 
„Schnupfenplan“ auch bei einer gewissen Symptomatik ein Schulbesuch zulässig sein kann.

Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat mit Beschluss vom 29. April 2021 - Az.: 3 MR 23/21 - den 
Antrag auf Außervollzugsetzung von (zu diesem Zeitpunkt) § 8 der Schulen-Coronaverordnung abgelehnt und in den 
Gründen seiner Entscheidung u.a. ausgeführt, dass die Vorschrift „mit höherrangigem Recht im Einklang“ stehe und 
sich „insbesondere als verhältnismäßig“ erweise.

Auch die Testobliegenheit ist überdies befristet.

Die weitere Ausnahme unter den Umständen des Einzelfalls bei Schülerinnen und Schülern mit einem sonderpädago-
gischen Förderbedarf soll unzumutbare Härten durch Entfallen einer erforderlichen schulischen Betreuung verhindern.

Ordnungswidrigkeit bei unrichtiger Selbstauskunft über ein negatives Testergebnis

Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder grob fahrlässig entgegen § 7 Absatz 2 Nummer 3 in einer Selbstauskunft 
falsche Angaben macht. Die Ordnungswidrigkeit kann durch die zuständigen Behörden mit einem Bußgeld belegt 
werden. Dieser Ordnungswidrigkeiten-Tatbestand ist erforderlich, um sicherzustellen beziehungsweise nachdrücklich 
darauf hinzuwirken, dass die Möglichkeit des Nachweises eines negativen Testergebnisses mittels einer Selbstauskunft 
nicht zu einer relevanten Absenkung der Schutzwirkung der Teststrategie in Schule führt. Alle in Schulen an Präsenzver-
anstaltungen beteiligten Personen sind für den Gesundheits- und Infektionsschutz darauf angewiesen, dass Nachweise 
über ein negatives Corona-Testergebnis jeweils zutreffend bescheinigt werden. Diese Sorgfalt ist gerade auch dann 
vorauszusetzen, wenn Personen ein negatives Testergebnis gemäß § 7 Absatz 1 bis 3 selbst gegenüber der Schule be-
scheinigen. Adressaten der Norm sind mithin die volljährigen Personen, die die Bescheinigung ausstellen.

Die Festlegung des konkreten Bußgeldes erfolgt im pflichtgemäßen Ermessen der zuständigen Verwaltungsbehörde 
unter Beachtung von etwaigen Verwaltungsvorschriften der zuständigen Aufsichtsbehörde.

*) Ändert Zuständigkeitsverzeichnis i.d.F. vom 14. Sep-
tember 2004, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 454-1-5

**) Hinweis der Schriftleitung: In der Reinschrift dieser Ver-
ordnung erscheint das Datum der Ausfertigung nach 
§ 28 Absatz 2 GeschO LReg i.V.m. Ziffer 6.2.1 Satz 4 
der Richtlinien über Gesetz- und Verordnungsentwürfe 
unterhalb der Schlussformel, aber nicht – wie in Ziffer 
6.2.1 Satz 7 vorgeschrieben – zusätzlich unterhalb der 
Überschrift. Für die Verkündung der Verordnung im Ge-
setz- und Verordnungsblatt ist das Ausfertigungsdatum 
schriftleiterisch hinzugefügt worden.
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 18. März 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220318_
Schulen-CoronaVO.html erfolgt.

Landesverordnung 
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des  

Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen  
(Schulen-Coronaverordnung - SchulencoronaVO)

Vom 18. März 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr.  B 2126-13-97

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1, Absatz 7 Satz 1, 
Absatz 8 Satz 1 des Infektionsschutzgesetzes vom 
20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 
5162), in Verbindung mit § 12 Absatz 1 der Corona-
Bekämpfungsverordnung vom 18. März 2022 (er-
satzverkündet am 18. März 2022 um 20:20 Uhr auf 
der Internetseite https://schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220318_
Corona_BekaempfungsVO.html) verordnet das Mi-
nisterium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Anwendungsbereich; Begriff der  

Mund-Nasen-Bedeckung

(1) Diese Verordnung gilt für alle Schulen im Anwen-
dungsbereich des Schleswig-Holsteinischen Schul-
gesetzes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 4. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 130).

(2) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase mit einer medizinischen oder ver-
gleichbaren Maske oder mit einer Maske ohne Aus-

atemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, 
P2, DS2 oder KF94 zu bedecken. Abweichend von 
Satz 1 ist die Verwendung eines das ganze Gesicht 
abdeckenden Visiers durch Gebärdendolmetscherin-
nen, Gebärdendolmetscher, Kommunikationshelferin-
nen oder Kommunikationshelfer ausreichend, die für 
Personen mit Hörbehinderung tätig sind. Satz 1 gilt 
nicht für Personen, die aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen und dies glaubhaft 
machen können; § 5 Absatz 2 gilt entsprechend.

(3) Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung nicht vorgeschrieben ist, 
kann eine Mund-Nasen-Bedeckung gemäß Absatz 
2 Satz 1 und 2 getragen werden.

§ 2 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht  
auf dem Gelände von Schulen

(1) Auf dem Gelände von Schulen ist im Zusammen-
hang mit schulischen Veranstaltungen eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 
2 zu tragen.

(2) Keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung besteht

letzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 
17. September 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1286), 
wird wie folgt geändert:

Nach der Gliederungsnummer 1.9.5.1 werden fol-
gende Gliederungsnummern eingefügt:

 „1.9.6 Schutz vor nichtionisierender Strahlung.

1.9.6.1  § 8 des Gesetzes zum Schutz vor nichtio-
nisierender Strahlung bei der Anwendung 
am Menschen vom 29. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2433), zuletzt geändert durch Artikel 9a 

des Gesetzes vom 28. April 2020 (BGBl. I 
S. 960).

1.9.6.2  §12 der Verordnung zum Schutz vor schäd-
lichen Wirkungen nichtionisierender Strah-
lung bei der Anwendung am Menschen 
vom 29. November 2018 (BGBl. I S. 2034, 
2187), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 8. Oktober 2021 (BGBl. I S. 4646).“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 14. März 2022
D r.  H e i n e r  G a r g 

Minister  
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren
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1. auf dem Schulhof und im Freien;

2. für Schülerinnen und Schüler innerhalb des Unter-
richtsraumes, wenn bei Abschlussprüfungen, bei 
mehr als zwei Zeitstunden umfassenden schrift-
lichen Leistungsnachweisen und bei mündlichen 
Vorträgen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu 
anderen Personen eingehalten wird;

3. für Schülerinnen und Schüler in der Mensa, wenn 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen eingehalten wird;

4. beim Ausüben von Sport im Unterricht sowie im 
Rahmen von schulischen Ganztagsangeboten zu 
Bewegung und Sport;

5. für an Schulen tätige Personen, soweit sie ihren 
konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die 
Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 Me-
tern zu anderen Personen sichergestellt ist.

§ 3 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei schulischen 
Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes

(1) Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des 
Schulgeländes haben Schülerinnen und Schüler so-
wie die sie begleitenden Personen eine Mund-Na-
sen-Bedeckung nach Maßgabe von § 1 Absatz 2 
zu tragen.

(2) Ausgenommen von der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung sind

1. Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleiten-
den Personen, soweit sie sich im Freien aufhalten; 
dies gilt nicht, soweit ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht an 
der schulischen Veranstaltung teilnehmen, nicht 
eingehalten werden kann,

2. Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleiten-
den Personen an einem außerschulischen Lernort, 
soweit die an diesem Lernort geltenden Vorgaben 
des Infektionsschutzes das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung nicht vorsehen,

3. Schülerinnen und Schüler sowie die sie beglei-
tenden Personen, soweit sie Sport ausüben.

§ 4 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf Schulwegen

Auf Schulwegen haben Schülerinnen und Schüler 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 1 
Absatz 2 zu tragen, wenn sie sich in Innenräumen 
oder in geschlossenen Fahrzeugen aufhalten. Die 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
in Fahrzeugen besteht nicht, wenn sie sich allein 
in dem Fahrzeug befinden oder lediglich Personen, 
die demselben Haushalt angehören, anwesend sind. 
Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung zum 
Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung 
bleiben unberührt.

§ 5 
Befugnisse der Aufsicht führenden Lehrkraft

(1) Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entschei-
den, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung im Einzelfall aus erforderlichen Gründen, 
die in der Person der Schülerin oder des Schülers 
liegen, im Unterricht zeitweise ausgesetzt wird.

(2) Personen, welche aufgrund der Entscheidung 
nach Absatz 1 vom Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung vorübergehend befreit sind, sollen einen 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
einhalten.

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für Angebote im 
Rahmen des schulischen Ganztags- und Betreuungs-
betriebs sowie mit Zustimmung der Schulleiterin oder 
des Schulleiters für das Singen und Spielen von Blas-
instrumenten entsprechend.

§ 6 
Ausnahme von der Mund-Nasen-Bedeckungs-

pflicht bei der Förderung der Sprachbildung und 
–entwicklung

(1) In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und an den För-
derzentren soll die Schulleiterin oder der Schulleiter 
entscheiden, dass die Mund-Nasen-Bedeckungs-
pflicht am Sitzplatz in Unterrichtseinheiten, die im 
besonderen Maße der Förderung der Sprachbildung 
und -entwicklung dienen, wie insbesondere in den 
Fächern Deutsch und Deutsch als Zweitsprache so-
wie in einem zusätzlichen Förderunterricht, zeitweise 
ausgesetzt wird. Gleiches gilt für die Förderung von 
Schülerinnen und Schülern mit einer Beeinträchti-
gung im Sprechen oder Hören.

(2) Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann aus 
überwiegenden Gründen des Infektionsschutzes von 
der Entscheidung nach Absatz 1 absehen, insbe-
sondere bei Auftreten eines Infektionsfalles oder bei 
Anwesenheit von Schwangeren oder Personen, die 
nach bisherigen Erkenntnissen ein höheres Risiko für 
einen schweren Krankheitsverlauf haben, wenn der 
Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen 
nicht eingehalten werden kann.

§ 7 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Aus-
nahmen von den Geboten und Verboten aus §§ 2 
bis 4 genehmigen, soweit die dadurch bewirkten 
Belastungen im Einzelfall eine besondere Härte dar-
stellen und die Belange des Infektionsschutzes nicht 
überwiegen.

(2) Die zuständige Behörde kann Ausnahmen von 
den Geboten und Verboten aus §§ 2 bis 4 anordnen, 
soweit die Neuinfektionen auf ein klar eingrenzbares 
Ausbruchsgeschehen zurückzuführen sind.

(3) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
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nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 8 
Empfehlungen und Hinweise des Ministeriums 

für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kul-
tur kann bereichsspezifische Empfehlungen und Hin-
weise erteilen.

§ 9 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
kündung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt die 
Verordnung in Kraft, sobald sie nach § 60 Absatz 3 
Satz 1 in Verbindung mit § 61 Satz 3 des Landesver-
waltungsgesetzes ersatzverkündet worden ist. Gleich-
zeitig tritt die Schulen-Coronaverordnung vom 8. März 
2022 (ersatzverkündet am 8. März 2022 auf der In-
ternetseite https://www.schleswig-holstein.de/DE/
Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220308_
Schulen-CoronaVO.html) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 19. März 
2022 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. März 2022

K a r i n  P r i e n 
Ministerin  

für Bildung, Wissenschaft und Kultur 
Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maß-
nahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Schulen (Schulen-Coronaverordnung - 
Schulencorona-VO) vom 18. März 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3, Absatz 8 Satz 1, Absatz 5 Satz 1 IfSG

Ausgangslage und Perspektive

In Schleswig-Holstein ist das Infektionsgeschehen seit Anfang des Jahres durch stark steigende Infektionszahlen geprägt 
gewesen. Seit Anfang Februar, mit einigen Schwankungen, sind die Inzidenzwerte gesunken und haben aktuell wieder 
eine steigende Tendenz. Aktuell liegt der 7-Tage-Inzidenzwert (RKI) in Schleswig-Holstein bei 1.316,5 (Stand: 14. März 
2022). Schleswig-Holstein liegt auch wieder deutlich unter dem Bundestrend, der bei 1.543,0 (Stand: 14.03.2022) liegt. 
Die Situation in den Regionen Schleswig-Holsteins bleibt weiterhin heterogen und schwankt zwischen 2.447,4 (Stadt 
Flensburg) und 748,2 (Herzogtum Lauenburg).

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 4,19 (Stand: 14. März 2022) und ist folglich gesunken (Stand 
25.02.2022: 6,42). Zum Vergleich lag der Höchstwert im Jahr 2021 in der 2. KW bei 11.

Es lässt sich weiter beobachten, dass Übertragungen des Coronavirus eher dort stattfinden, wo Hygienemaßnahmen 
nicht hinreichend vorhanden sind oder nicht hinreichend beachtet werden. Es kommt jahreszeitlich bedingt zu mehr 
Ansteckungen, da verstärkt Kontakte in Innenräumen wahrgenommen werden. Es finden zahlreiche Infektionen statt, 
die auch asymptomatisch oder oligosymptomatisch verlaufen und unbemerkt bleiben. Bei der Omikron-Variante ist 
überdies von einer kürzeren Inkubationszeit auszugehen, dadurch ist eine Weiterverbreitung in einer kürzeren Zeitspanne 
möglich. Aufgrund der kurzen Zeitspanne werden Infektionen häufig dann erkannt, wenn bereits eine Übertragung 
stattgefunden hat.

Impfungen schützen vor allem vor schwerer Erkrankung. Das Übertragungsrisiko wird durch eine Impfung deutlich 
reduziert, eine sterile Immunität wird jedoch nicht erzeugt. Auch Geimpfte können nach Erregerexposition eine hohe 
Viruslast tragen. Das Ausmaß der Virusausscheidung ist von individuellen Faktoren und dem Stadium einer Infektion 
abhängig.

Mit Stand vom 11. März 2022 (RKI) liegt die Impfquote in Schleswig-Holstein bei 70,0% (Auffrischimpfung) bzw. 80,4% 
(2 Impfungen) bzw. 80,5% (1 Impfung). In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen die Quote bei 81,3% (1 Impfung), 
76,7% (2 Impfungen), 40,7% (Auffrischimpfung).

In seinem Wochenbericht vom 10. März 2022 führt das RKI zum Infektionsgeschehen insbesondere wie folgt aus:

„Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland 
insgesamt als sehr hoch ein. Ursächlich hierfür ist das Auftreten der Omikron-Variante, die sich effektiver verbreitet als 
die bisherigen Virusvarianten. Die Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Ungeimpften als sehr hoch, für die 
Gruppen der Genesenen und Geimpften mit Grundimmunisierung (zweimalige Impfung) als hoch und für die Gruppe 
der Geimpften mit Auffrischimpfung (dreimalige Impfung) als moderat eingeschätzt. …

Sofern Kontakte nicht gemieden werden können, sollten sie auf einen engen, möglichst gleichbleibenden Kreis von 
Personen beschränkt werden, Masken getragen, Mindestabstände eingehalten und die Hygiene beachtet werden. In 
Innenräumen sollten kontinuierlich medizinische Masken getragen werden. Innenräume sind vor, während und nach 
dem Aufenthalt mehrerer Personen regelmäßig und gründlich zu Lüften (AHA+L-Regel). …

Es wird insbesondere den noch nicht grundimmunisierten Personen dringend empfohlen, sich gegen COVID-19 imp-
fen zu lassen und hierbei auf einen vollständigen Impfschutz zu achten. Auch alle bereits vollständig Geimpften über 
12 Jahren sollten gemäß STIKO-Empfehlungen die Möglichkeit der Auffrischimpfung (Boosterimpfung) nutzen. … .“

Es sind mithin auch weiterhin infektionsschutzrechtliche Regelungen in Schulen und für schulische Veranstaltungen er-
forderlich. Die in Schulen bekannte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht wird insoweit bis zum 19. März 2022 fortgeschrieben.

Allerdings ist nach dem ersten Überschreiten des Gipfels der Omikron-Welle insbesondere auch in Schulen die Rückkehr 
zu mehr Normalität anzustreben. Die Schülerinnen und Schüler haben während der gesamten bisherigen Coronavirus-
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Pandemie einen sehr großen Beitrag zum Infektions- und Gesundheitsschutz geleistet. In einer Übergangsphase wird 
es mithin darum gehen, auch die in Schulen bestehenden Maßnahmen in einem vertretbaren Rahmen zunehmend 
zurückzuführen. Der erste wichtige Schritt wird daher nun das Ende der verpflichtenden Testungen sein. Schülerinnen 
und Schüler werden aber weiterhin die Möglichkeit haben, sich freiwillig zweimal die Woche zu testen. Die Übergangs-
bestimmung des vorgelegten § 28a Abs. 10 Satz 3 IfSG lässt es im Übrigen zu, dass eine durch Rechtsverordnung vor 
dem 19. März 2022 geregelte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bis zum Ablauf des 2. April 2022 fortgelten darf. Hierfür 
bedarf es einer Verlängerung dieser Schulen-Coronaverordnung durch eine weitere Rechtsverordnung, die am 19. März 
2022 zu erlassen ist und den § 9 Abs. 2 entsprechend ändert.

Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Mit dem Schulstart nach den Sommerferien 2021 am 2. August 2021 ist die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof und sonst im Freien auf dem Schulgelände gänzlich entfallen. 
Seit diesem Zeitpunkt hat - mit Ausnahme von drei Unterrichtswochen im November 2021 - grundsätzlich eine Mund-
Nasen-Bedeckungspflicht in den Innenräumen der Schule bestanden. Mit dieser Verordnung werden die Grundsätze 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen, bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes 
sowie auf Schulwegen fortgeschrieben. Die bisherige Rechtslage bleibt unverändert, dazu im Einzelnen:

Schulgelände, schulische Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes und Schulwege

Eine auf dem Schulgelände, bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sowie auf Schulwegen 
bestehende Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist unverändert durch das Tragen einer mindestens medizinischen Mund-
Nasen-Bedeckung (insb. medizinische Maske, Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, 
DS2 oder KF94) zu erfüllen.

Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung wird nicht ausnahmslos angeordnet. So gilt:

– Eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht besteht für Schülerinnen und Schüler generell nicht,

• wenn sie sich auf dem Schulhof und im Freien auf dem Schulgelände aufhalten;

• wenn sie Sportunterricht haben sowie im Rahmen von schulischen Ganztagsangeboten zu Bewegung und Sport;

• wenn bei Abschlussprüfungen, bei mehr als zwei Zeitstunden umfassenden schriftlichen Leistungsnachweisen 
und bei mündlichen Vorträgen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird;

• wenn sie in der Mensa einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten;

• wenn sie sich während ihres Schulwegs nicht in einem Innenraum oder in einem geschlossenen Fahrzeug aufhal-
ten, es sei denn, dass sie in dem geschlossenen Fahrzeug allein oder lediglich zusammen mit Personen, die dem 
eigenen Haushalt angehören, sind; jedoch bleiben Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung zum Tragen 
einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung unberührt.

– Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung ausgenommen:

• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen, soweit sie sich im Freien aufhalten; dies gilt nicht, 
soweit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht an der schulischen Veranstaltung teil-
nehmen, nicht eingehalten werden kann,

• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen an einem außerschulischen Lernort, soweit die 
an diesem Lernort geltenden Vorgaben des Infektionsschutzes das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht 
vorsehen,

• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen, soweit sie Sport ausüben.

– Personen, die glaubhaft gemacht haben oder machen, dass eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht aufgrund einer 
körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigung nicht getragen werden kann, sind (weiterhin) von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen soll eingehalten werden.

– Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelfall aus 
Gründen, die in der Person der Schülerin oder des Schülers liegen, im Unterricht zeitweise ausgesetzt wird. Gleiches 
gilt mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters für das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten 
im lehrplanmäßigen Unterricht sowie auch in anderen schulischen Veranstaltungen (Chor, Orchester, Ensembles, 
Proben, Aufführungen etc.). Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen soll eingehalten werden.

– Überdies besteht generell eine Fürsorgeverantwortung der Schule, aufgrund derer in Einzelsituationen bei einer 
Schülerin oder einem Schüler eine vorübergehende „Maskenpause“ zugelassen werden kann.

– An Schulen tätige Personen müssen auf dem Schulgelände im Freien keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Gleiches 
gilt in Innenräumen, soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Einhaltung eines Mindestabstan-
des von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist.

– Das örtlich zuständige Gesundheitsamt kann unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall oder auch bezogen 
auf ganze Schulen Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht zulassen bzw. anordnen.

Regel-Ausnahme von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei der Förderung der Sprachbildung und –entwicklung

In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und an den Förderzentren sollen die Schülerinnen und Schüler durch Entscheidung 
der Schulleiterin oder des Schulleiters in Unterrichtseinheiten, die im besonderen Maße der Förderung der Sprachbil-
dung und -entwicklung dienen, von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht am Sitzplatz ausgenommen sein. Dies betrifft 
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insbesondere den Unterricht in den Fächern Deutsch und Deutsch als Zweitsprache sowie die Sprachbildung und -ent-
wicklung in einem zusätzlichen Förderunterricht. Gleiches gilt grundsätzlich für die Förderung von Schülerinnen und 
Schülern mit einer Beeinträchtigung im Sprechen oder Hören. Hier steht die elementare Förderung und Bildung der 
Schülerinnen und Schüler im Vordergrund. Bei der Sprachbildung und -entwicklung geht es um den Erwerb und die 
Weiterentwicklung einer unverzichtbaren Basiskompetenz, die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Bildungs-
verlauf und zugleich über die Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler hinaus von wesentlicher Bedeutung ist. 
Insofern soll in den betreffenden Unterrichtssituationen und in Situationen der individuellen Förderung grundsätzlich 
keine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht am Sitzplatz bestehen. Für die Lehrkraft besteht ungeachtet dessen generell 
keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung am Tätigkeitsort in der Klasse, soweit ein Mindestabstand von 
1,5 Metern zu anderen Personen sicher eingehalten werden kann. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann obgleich 
der „Soll-Vorgabe“ von der Aussetzung der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht absehen. Dies setzt voraus, dass ihr oder 
ihm Umstände bekannt werden oder bekannt gemacht werden, die im Interesse des Infektionsschutzes das Anliegen, 
die Schülerinnen und Schüler bei der Sprachbildung und -entwicklung bestmöglich zu fördern, überwiegen. Diese 
Umstände können sich auf eine einzelne Lerngruppe oder auf alle betreffenden Lerngruppen beziehen (insbesondere: 
Auftreten eines Infektionsfalles; besonderer Schutzbedarf innerhalb einer Lerngruppe). Auch sind Empfehlungen oder 
Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamtes zu berücksichtigen.

Freiwilliges Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

Soweit in der jeweils konkreten Situation für die betreffende Person auf dem Schulgelände, bei schulischen Veranstal-
tungen außerhalb des Schulgeländes und auf Schulwegen nach der Schulen-Coronaverordnung keine Mund-Nasen-
Bedeckungspflicht besteht, kann gleichwohl eine solche im Sinne der Verordnung getragen werden. Dies gilt allerdings 
nicht in Situationen, in denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung einer Unfallverhütung gemäß § 17 Absatz 3 
Satz 3 SchulG entgegensteht bzw. entgegenstehen kann.

Verhältnismäßigkeit der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht stellt eine geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahme des Primärschutzes 
dar. Angesichts des dargestellten Infektionsgeschehens sind Bedenken an der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme 
des Infektionsschutzes nicht erkennbar. Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat bereits in seinem 
Beschluss vom 28. August 2020 - Az.: 3 MR 37/20 - ausgeführt, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn 
überhaupt, nur ein geringfügiger und zugleich zumutbarer Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus 
Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 GG sei. Laut dem o.g. Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts sei 
eine durchgängige, das heißt auch für den Schulbetrieb geltende Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, zudem nicht unver-
hältnismäßig. An dieser Bewertung hat das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht in seinen Beschlüssen 
vom 13. November 2020 - Az.: 3 MR 61/20 - und 4. März 2021 - Az.: 3 MR 8/21 - weiterhin festgehalten, mit welchen 
die Gültigkeit der jeweiligen Mund-Nasen-Bedeckungsgebote in der Verordnung bestätigt worden sind. Darüber hin-
aus hat das Oberverwaltungsgericht in seinem Beschluss vom 4. März 2021 - Az.: 3 MR 8/21 - festgestellt, dass auch 
die Pflicht zum Tragen eine sog. qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische oder vergleichbare Maske oder 
Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94) ein verhältnismäßiger und so-
mit zu rechtfertigender Eingriff sowohl in das Recht auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) als auch 
in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) sei. Mit Beschluss vom 30. April 2021 - Az. 3 MR 24/21 - hat das 
Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht erneut die gemäß der Schulen-Coronaverordnung bestehende Mund-
Nasen-Bedeckungspflicht bestätigt.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein aktuell bei 4,19 (14. März 
2022) liegt. Zum Vergleich lag der Höchstwert im Jahr 2021 in der 2. KW bei 11. Dementsprechend kann die Gesund-
heitsversorgung in Schleswig-Holstein aktuell als noch stabil eingeschätzt werden.

Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen ist sicherzustellen, dass weiter in Präsenz beschult und unterrichtet werden 
kann. Das ist nicht nur als psychosoziale Fürsorge für die Schülerinnen und Schüler geboten, sondern zugleich Vor-
aussetzung für möglichst unbeeinträchtigte Bildungsverläufe und Schulabschlüsse (im dritten Pandemie-Schuljahr). 
Die Mund-Nasen-Bedeckung ist eine wesentliche Primärmaßnahme des Infektionsschutzes und leistet insoweit einen 
wichtigen Beitrag. Die Schülerinnen und Schüler leisten mit einer konsequenten Mund-Nasen-Bedeckungspflicht im 
Innenraum zugleich einen wichtigen Beitrag zum Schutz der erwachsenen Bevölkerung und der Funktionsfähigkeit des 
Gesundheitswesens. Dies sollte sich wiederum auf die Situationen der Schulen günstig auswirken, weil im Falle einer 
Trendumkehr bei den Infektionszahlen auch der Präsenzunterricht abgesichert bleibt. Insofern ist nochmals Bezug auf 
das RKI zu nehmen, welches bei dem aktuellen Infektionsgeschehen weiterhin auch auf das Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung in Innenräumen verweist.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist überdies zunächst in dieser Landesverordnung bis zum Ablauf des 
19. März 2022 befristet. Unter Beachtung des vorgelegten § 28a Absatz 10 Satz 3 des Infektionsschutzgesetzes in der Fas-
sung vom 19. März 2022 (vgl. BT-Drs. 20/958) ist eine letztmalige Verlängerung der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht auf der 
Grundlage einer am 19. März 2022 zu erlassenden Landesverordnung vorgesehen bis zum Ablauf des 2. April 2022 geplant.
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 18. März 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220318_
Hochschulen-CoronaVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
über besondere Maßnahmen zur Verhinderung der Ausbreitung des  

Coronavirus SARS-CoV-2 an Hochschulen 
(Hochschulen-Coronaverordnung - HochschulencoronaVO)

Vom 18. März 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-98

Aufgrund des § 12 Absatz 1 der Corona-Bekämp-
fungsverordnung (Corona-BekämpfVO) vom 18. März 
2022 (ersatzverkündet am 18. März 2022 um 
20:20 Uhr auf der Internetseite https://schleswig- 
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/ 
2022/220318_Corona_BekaempfungsVO.html), in 
Verbindung mit § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2, § 28a Absatz 1 und Absatz 7 Satz 1, 
Absatz 8 Satz 1, § 28c Satz 5 des Infektionsschutz-
gesetzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 10. Dezember 2021 
(BGBl. I S. 5162)verordnet das Ministerium für Bil-
dung, Wissenschaft und Kultur:

§ 1 
Geltungsbereich

Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pande-
mie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im 
Rahmen des Gesundheitsschutzes an den staatlichen 
und staatlich anerkannten Hochschulen nach § 1 Ab-
satz 1 des Hochschulgesetzes in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 39), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 3. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 102), 
und dem Gesetz über die Stiftungsuniversität zu Lübeck 
vom 24. September 2014 (GVOBl. Schl.-H. S. 306), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 
3. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 102, 129).

§ 2 
Grundsätze für den Betrieb der Hochschulen

(1) Für den Betrieb der Hochschulen sowie für Perso-
nen, die sich in den Hochschulen einschließlich der 
Außenbereiche aufhalten, gelten § 2 Absatz 1 und 2, 
§§ 2a, und 3 der Corona-BekämpfVO entsprechend. 
Zur Umsetzung der Regelungen dieser Verordnung er-
lässt das Präsidium unter Berücksichtigung medizini-
scher Expertise ein Hygienekonzept entsprechend § 4 
Absatz 1 Corona-BekämpfVO für die Hochschule.

(2) Personen, die dieser Verordnung oder dem Hygi-
enekonzept der Hochschule zuwiderhandeln, kann 
die Hochschule einmalig oder bei wiederholten oder 
schwerwiegenden Verstößen für einen angemessen 
zu befristenden Zeitraum ihrer Gebäude oder ihres 
Geländes verweisen.

§ 3 
Besondere Regelungen für Lehrveranstaltungen 

und Prüfungen

Innerhalb geschlossener Räume ist eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen. Das Präsidium kann über die in 
§ 2a Corona-BekämpfVO aufgezählten Ausnahmen 
hinaus weitere Ausnahmen von der Verpflichtung 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung zulassen

1. für Vortragende oder

2. wenn die Verpflichtung auf Grund der Art der Lehr-
veranstaltung oder Prüfung nicht umsetzbar ist.

§ 4 
Bibliotheken

In den Innenräumen der Bibliotheken haben alle 
Personen in Bereichen mit Publikumsverkehr nach 
Maßgabe von § 2a Corona-BekämpfVO eine Mund-
Nasen-Bedeckung zu tragen.

§ 5 
Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs und 

öffentlich zugängliche Einrichtungen

Für Veranstaltungen außerhalb des Lehrbetriebs 
wie öffentliche Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, 
rituelle Veranstaltungen der Religions- und Weltan-
schauungsgemeinschaften, die Sportausübung so-
wie für öffentlich zugängliche Einrichtungen wie zum 
Beispiel Museen und Botanische Gärten gelten die 
§§ 5, 10, 11 und 13 Corona-BekämpfVO entsprechend.

§ 6 
Mensen

Für den Betrieb der Mensen und sonstige gastro-
nomische Angebote gilt § 7 Corona-BekämpfVO 
entsprechend.

§ 7 
Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann auf Antrag Aus-
nahmen von den Geboten und Verboten nach dieser 
Verordnung genehmigen, soweit die dadurch bewirk-
ten Belastungen im Einzelfall eine besondere Härte 
darstellen und die Belange des Infektionsschutzes 
nicht überwiegen.



410 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 Nr. 5

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt.

§ 8 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
kündung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt die 
Verordnung in Kraft, sobald sie nach § 60 Absatz 3 

Satz 1 in Verbindung mit § 61 Satz 3 des Landes-
verwaltungsgesetzes ersatzverkündet worden ist. 
Gleichzeitig tritt die Hochschulen-Coronaverordnung 
vom 4. März 2022 (ersatzverkündet am 4. März 
2022, unverzüglich bekanntgemacht im GVOBl. 
Schl.-H. S. 266)*) außer Kraft.

(2) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 19. März 
2022 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. März 2022
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-95

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung über besondere Maßnah-
men zur Verhinderung der Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 an Hochschulen (Hochschulen-Coronaverordnung 
- HochschulencoronaVO) vom 18. März 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 IfSG

In Schleswig-Holstein war das Infektionsgeschehen seit Anfang Januar des Jahres 2022 durch stark steigende Infektions-
zahlen geprägt. Anfang Februar sank das Niveau wieder, steigt aktuell aber durch die Verbreitung des Omikron-Subtyps 
BA.2 und dessen leichtere Übertragbarkeit wieder stark an. Seit dem Neuerlass der HochschulencoronaVO vom 4. März 
2022 (landesweite 7-Tage-Inzidenz (RKI) mit Stand vom 28. Februar 2022 bei 833,8) ist die landesweite 7-Tage-Inzidenz 
(RKI) gestiegen und liegt nun bei 1.341,6 (Stand vom 15. März 2022). Vier Kreise haben einen Wert zwischen 900 und 
1.000, sechs Kreise und drei kreisfreie Städte einen Wert zwischen 1.000 und 2.000 und ein Kreis und eine kreisfreie 
Stadt einen Wert von über 2.000. Der bundesweite Inzidenzwert ist gegenüber dem Stand vom 28. Februar 2022 (1.238,2) 
auf 1.585,40 gestiegen (Stand vom 15. März 2022). Schleswig-Holstein gehört zu den Bundesländern mit den höchsten 
Impfquoten. Die Quote der Personen, die mindestens einmal geimpft ist, liegt in Schleswig-Holstein bei 80,4%, die 
Quote der vollständig Geimpften bei 80,5% und die Quote der vollständig Geimpften mit Auffrischungsimpfung bei 
70,1% (Impfdashboard des Bundesministeriums für Gesundheit, Stand 15. März 2022). Die Hospitalisierung je 100.000 
Einwohner in Schleswig-Holstein beträgt nach dem täglichen Lagebericht des RKI vom 14. März 2022 4,19. Den Höchst-
stand hatte diese Inzidenz in der zweiten Januarhälfte 2021 mit Werten zwischen 10 und 11, der tiefste Wert im Jahr 2021 
betrug am 2. Juli 2021 0,14. Mit Stand vom 14. März 2022 wurden 474 Personen in Krankenhäusern behandelt, davon 
49 in Intensivtherapie und 23 in Beatmung (Kompetenzzentrum meldepflichtiger Erkrankungen in Schleswig-Holstein).

Für die Beurteilung des Infektionsgeschehens werden insbesondere die Inzidenz, die Impfquote und die Zahl der 
schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigt. Es hat sich 
gezeigt, dass aufgrund der bereits ergriffenen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen an den Hochschulen und 
aufgrund des ordnungsgemäßen Einhaltens dieser Maßnahmen, das Infektionsgeschehen an Hochschulen weiterhin 
gering ist und sich keine Hochschule zu einem Corona-Hotspot entwickelt hat. Dazu kommt die überdurchschnittliche 
Impfbereitschaft im Bereich der Hochschulen. Unter diesen Voraussetzungen kann jetzt die Rückkehr zur Normalität 
im Mittelpunkt (Recovery) stehen. Es gilt daher, die die bestehenden Maßnahmen zunehmend zurückzuführen und an 
diejenigen im Umgang mit anderen Infektionskrankheiten anzupassen. Daher soll als nächster Schritt in Richtung eines 
normalen Studienalltags die 3G-Regelung für alle in dieser Verordnung geregelten Bereiche entfallen.

Für den Präsenzbetrieb für Lehrveranstaltungen und Prüfungen in Innenräumen bleibt mit der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung ein effektives Schutzinstrument bestehen. Das Präsidium kann Ausnahmen von dieser Ver-
pflichtung zulassen für Vortragende oder wenn die Verpflichtung auf Grund der Art der Lehrveranstaltung oder Prüfung 
nicht umsetzbar ist.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt ebenfalls in Innenräumen von Bibliotheken. Für öffentlich 
zugänglichen Einrichtungen wie zum Beispiel Museen und Botanischen Gärten und in Veranstaltungen außerhalb 
des Lehrbetriebs wie öffentliche Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, für rituelle Veranstaltungen der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, den Hochschulsport und die Mensen wird auf die entsprechenden Regelungen der 
Corona-BekämpfVO verwiesen.

Für alle Bereiche gilt die Empfehlung, einen Mindestabstand einzuhalten. In Situationen, in denen der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann und in denen keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besonders geregelt 
ist, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Als weitere Schutzmaßnahme erstellen die Hochschulen 
Hygienekonzepte.

Es lässt sich beobachten, dass die Übertragung des Coronavirus häufiger an Orten stattfindet, an denen Hygienemaß-
nahmen nicht hinreichend vorhanden sind oder nicht hinreichend beachtet werden. Zudem erhöht sich im Winter die Zahl 
der Ansteckungen auch dadurch, dass mehr Kontakte in Innenräumen stattfinden. Dies ist auch an den Hochschulen der 
Fall. Hinzu kommt, dass an den Hochschulen Personen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und der Welt mit 
z.T. hoher Mobilität auf verhältnismäßig engem Raum zusammenkommen. Die getroffenen Maßnahmen sind weiterhin 
mit einer hohen Effektivität verbunden. Die Übergangbestimmung des vorgelegten § 28a Abs. 10 Satz 3 IfSG lässt es 
im Übrigen zu, dass eine durch Rechtsverordnung vor dem 19. März 2022 geregelte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
bis zum Ablauf des 2. April 2022 fortgelten darf.

Die Hochschulen-Coronaverordnung gilt bis zum Ablauf des 19. März 2022.
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 18. März 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/220318_Corona_BekaempfungsVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 

(Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO)
Vom 18. März 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-99

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, des § 28a Absatz 1, 
Absatz 7 Satz 1, Absatz 8 Satz 1 und des § 28c 
Satz 5 des Infektionsschutzgesetzes vom 20. Juli 
2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162), 
sowie des § 7 Satz 1 und des § 3 Absatz 2 Satz 2, 
auch in Verbindung mit § 7 Satz 2, der COVID-
19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverordnung vom 
8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 14. Januar 2022 (BAnz 
AT 14.01.2022 V1), verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Grundsätze

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im 
Rahmen des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen 
und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infektionsgefah-
ren wirksam und zielgerichtet reduziert, Infektions-
wege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechter-
haltung von medizinischen Kapazitäten zur Behand-
lung der an COVID-19 erkrankten Patientinnen und 
Patienten gewährleistet werden.

(2) Zur Verfolgung der Ziele nach Absatz 1 werden 
in dieser Verordnung besondere Ge- und Verbote 
aufgestellt, die in Art und Umfang in besonderem 
Maße freiheitsbeschränkend wirken. Umzusetzen 
sind diese Ge- und Verbote vorrangig in Eigenver-
antwortung der Bürgerinnen und Bürger und nach-
rangig durch hoheitliches Handeln der zuständigen 
Behörden, sofern und soweit es zum Schutz der 
Allgemeinheit geboten ist.

§ 2 
Allgemeine Empfehlungen zur Hygiene

(1) Die Einhaltung eines Mindestabstandes von 1,5 
Metern zu anderen Personen wird empfohlen. 

(2) In Situationen, in denen der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann, wird das Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung im Sinne von § 2a empfohlen.

(3) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 

der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden.

§ 2a 
Mund-Nasen-Bedeckung

Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase mit einer medizinischen oder ver-
gleichbaren Maske oder mit einer Maske ohne Aus-
atemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, 
P2, DS2 oder KF94 zu bedecken. Satz 1 gilt nicht 

1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebens-
jahr,

2. für Personen, die aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine 
Mund-Nasen-Bedeckung tragen können und dies 
unter Vorlage eines ärztlichen oder psychothera-
peutischen Attestes glaubhaft machen können,

3. für Gebärdensprachdolmetscherinnen, Gebärden-
sprachdolmetscher, Kommunikationshelferinnen 
oder Kommunikationshelfer, die für Personen mit 
Hörbehinderung tätig sind und ein das ganze Ge-
sicht abdeckendes Visier verwenden,

4. bei der Nahrungsaufnahme und beim Rauchen, 
sofern dies jeweils nur an festen Sitzplätzen oder 
an Stehplätzen mit Tischen erfolgt, und

5. im Rahmen gerichtlicher Verhandlungen und An-
hörungen. 

Die Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung vom 25. Juni 2021 (BAnz AT 28.06.2021 V1), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. November 2021 
(BGBl. I S. 4906), bleiben unberührt. Über die gel-
tenden Anordnungen hinaus wird empfohlen, beim 
gemeinsamen Aufenthalt mehrerer Personen, die nicht 
demselben Haushalt angehören, in Innenräumen eine 
Mund-Nasen-Bedeckung, vorzugsweise der Standards 
FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94, zu tragen.

§ 3 
Allgemeine Anforderungen und Empfehlungen 
für Einrichtungen mit Publikumsverkehr, bei 

Veranstaltungen und Versammlungen

(1) Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikums-
verkehr, insbesondere den in §§ 7 bis 11, 12a bis 17 
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und 18 Absatz 2 genannten Einrichtungen, sowie 
bei der Durchführung von Veranstaltungen nach § 5 
und von Versammlungen nach § 6 gelten die nach-
folgenden Empfehlungen. Arbeitsschutzrechtliche 
Vorgaben bleiben unberührt.

(2) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet wer-
den. Die Betreiberinnen und Betreiber, die Veranstalte-
rinnen und Veranstalter oder Versammlungsleiterinnen 
und Versammlungsleiter sollen die erforderlichen Maß-
nahmen treffen, um die Einhaltung folgender Hygie-
nestandards zu gewährleisten:

1. enge Begegnungen von Besucherinnen und Besu-
chern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern werden 
reduziert;

2. Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten die allge-
meinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein;

3. in geschlossenen Räumen bestehen für Besu-
cherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Möglichkeiten zum Waschen oder 
Desinfizieren der Hände;

4. Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und 
Besuchern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden 
regelmäßig gereinigt;

5. Innenräume werden regelmäßig gelüftet.

(3) An allen Eingängen soll durch deutlich sichtbare 
Aushänge in verständlicher Form hingewiesen werden

1. auf die Hygienestandards nach Absatz 2 Satz 2 
Nummer 1 bis 5 und weitere nach dieser Ver-
ordnung im Einzelfall anwendbaren Hygienestan-
dards; 

2. darauf, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis aus 
der Einrichtung oder Veranstaltung führen können;

3. auf sich aus dieser Verordnung für die Einrichtung 
ergebende Zugangsvoraussetzungen, insbeson-
dere Anforderungen an den Impf- oder Genese-
nenstatus;

4. auf Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung.

Dabei soll jeweils ein QR-Code für die Registrierung 
mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts 
bereitgestellt werden. Die Umsetzung der Hygiene-
standards nach Nummer 1 soll jeweils kenntlich ge-
macht werden.

(4) Bei der Bereitstellung von Toiletten soll gewähr-
leistet werden, dass enge Begegnungen vermieden 
werden und leicht erreichbare Möglichkeiten zur 
Durchführung der Händehygiene vorhanden sind. Für 
andere sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen und für 
Sammelumkleiden sowie für Saunen, Dampfbäder, 

Whirlpools und ähnliche Einrichtungen ist ein Hygiene-
konzept nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. 

§ 4 
Besondere Anforderungen an die Hygiene

(1) Soweit nach dieser Verordnung ein Hygiene- 
konzept zu erstellen ist, hat die oder der Verpflichtete 
dabei nach den konkreten Umständen des Einzel-
falls die Anforderungen des Infektionsschutzes zu 
berücksichtigen. Im Hygienekonzept sind insbeson-
dere Maßnahmen für folgende Aspekte vorzusehen:

1. die Regelung von Besucherströmen; 

2. die regelmäßige Reinigung von Oberflächen, die 
häufig von Besucherinnen und Besuchern berührt 
werden;

3. die regelmäßige Reinigung der Sanitäranlagen; 

4. die regelmäßige Lüftung von Innenräumen, mög-
lichst mittels Zufuhr von Frischluft.

Das Hygienekonzept kann im Rahmen des Haus-
rechts Beschränkungen der Besucherzahl im Hinblick 
auf die vorhandene Kapazität vorsehen. Die oder der 
Verpflichtete hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten. Auf Verlangen der zuständigen Be-
hörde hat die oder der Verpflichtete das Hygienekon- 
zept vorzulegen und über die Umsetzung Auskunft 
zu erteilen. Darüber hinaus gehende Pflichten zur 
Aufstellung von Hygieneplänen nach dem Infekti-
onsschutzgesetz bleiben unberührt. 

(2) Soweit nach dieser Verordnung, auch in Ver-
bindung mit § 2 Nummer 6 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) 
vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 18. März 2022 
(BGBl. I S. 478), ein Testnachweis im Sinne von 
§ 22a Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBl I S. 1045), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 18. März 2022 (BGBl. I 
S. 466), erforderlich ist, genügt auch der Nachweis 
hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit 
dem Coronavirus in verkörperter oder digitaler Form, 
wenn die zugrunde liegende Testung 

1.  durch eine Labordiagnostik mittels Nukleinsäure-
nachweis (PCR, PoC-PCR oder weitere Methoden 
der Nukleinsäureamplifikationstechnik) erfolgt ist 
und maximal 48 Stunden zurückliegt, oder

2.  bei Schülerinnen und Schülern unter Aufsicht der 
Schule erfolgt ist und maximal 24 Stunden zu-
rückliegt.

(3) Soweit die Erbringung von Leistungen nach dieser 
Verordnung davon abhängt, dass die Leistungsemp-
fängerin oder der Leistungsempfänger eine geimpfte, 
genesene oder getestete Person im Sinne von § 2 
Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV ist, über einen 
Testnachweis im Sinne von § 22a Absatz 3 IfSG 
verfügt oder eine Auffrischimpfung erhalten hat, 
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1.  hat die Leistungserbringerin oder der Leistungs-
erbringer Impf-, Genesenen- und Testnachweise 
nach § 22a Absatz 1, 2 oder 3 IfSG und Nach-
weise der Auffrischimpfung wie folgt zu prüfen:

a)  die Identität der nachweisenden Person mittels 
eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises, 
wenn die Person das 16. Lebensjahr vollendet 
hat und nicht persönlich bekannt ist;

b) die Gültigkeit eines verwendeten QR-Codes 
mittels der CovPass Check-App des Robert 
Koch-Instituts;

2.  dürfen die Leistungen nur von solchen Personen 
entgegengenommen werden. 

Eine Leistung in diesem Sinne ist auch der Zutritt 
zu einer Veranstaltung. Personen, denen auf Grund 
einer anerkannten schwerwiegenden körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung die 
Durchführung eines Tests nicht möglich ist und für 
die aus diesem Grund das jeweilige Testerfordernis 
eine unzumutbare Härte bedeutet, müssen nicht ge-
testet werden.

(4) Soweit nach dieser Verordnung der Zugang zu 
Einrichtungen oder Veranstaltungen auf geimpfte, 
genesene oder getestete Personen beschränkt ist, 
gilt dies nicht bei Gefahr im Verzug.

§ 5 
Veranstaltungen 

(1) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen.

(2) Bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener 
Räume haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen. Satz 1 gilt nicht 

1. bei Veranstaltungen innerhalb geschlossener 
Räume mit bis zu 100 zeitgleich anwesenden 
Gästen, wenn diese sich auf festen Sitz- oder 
Stehplätzen befinden und sich passiv verhalten,

2.  für die jeweils vortragende Person,

3.  für Personen, deren Anwesenheit für berufliche, 
geschäftliche oder dienstliche Zwecke erforderlich 
ist, wenn das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
mit diesen Zwecken nicht vereinbar ist, und

4.  für Personen, die im Rahmen von Darbietungen 
oder Proben singen oder Blasinstrumente gebrau-
chen. 

(3) Für Veranstaltungen zu privaten Zwecken, wie 
private Feste und Feierlichkeiten, findet § 5 keine 
Anwendung.

§ 5a  
Ausnahmen

(1) §§ 3 und 5 gelten nicht 

1. für Veranstaltungen und Einrichtungen, die der 
Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung, der Rechtspflege, der Beratung von Or-
ganen öffentlich-rechtlicher Körperschaften, An-
stalten und Stiftungen oder der Daseinsfür- und 
-vorsorge zu dienen bestimmt sind; dies betrifft 
insbesondere Veranstaltungen und Sitzungen der 
Organe, Organteile und sonstigen Gremien der 
gesetzgebenden, vollziehenden und rechtspre-
chenden Gewalt sowie Einrichtungen des Selbst- 
organisationsrechtes des Volkes wie Gemeinde-
wahlausschüsse; 

2. im Rahmen der Kindertagesbetreuung, einer au-
ßerfamiliären Wohnform oder von Betreuungs- 
und Hilfeleistungsangeboten nach dem Achten 
Buch Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe 
(SGB VIII) – und dem Elften Buch Sozialgesetz-
buch – Soziale Pflegeversicherung (SGB XI) sowie 
Beratungen auf Grundlage des Schwangerschafts-
konfliktgesetzes vom 27. Juli 1992 (BGBl. I 
S. 1398), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
14. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2789);

3. für unaufschiebbare Veranstaltungen von Parteien 
und Wählergruppen zur Aufstellung ihrer Bewer-
berinnen und Bewerber nach den jeweiligen Wahl-
gesetzen für unmittelbar bevorstehende Wahlen;

4. für Informationsstände von Parteien, Wählergrup-
pen, Volksinitiativen oder Einzelbewerberinnen 
und -bewerbern im Rahmen der Wahlwerbung;

5. für Wochenmärkte,

6. für Straßenmusikerinnen und Straßenmusiker so-
wie Straßenkünstlerinnen und Straßenkünstler und

7. für Veranstaltungen, die nach anderen Vorschrif-
ten dieser Verordnung zulässig sind.

(2) Bei folgenden Veranstaltungen findet § 5 Absatz 2 
Satz 1 keine Anwendung:

1. Zusammenkünfte, die aus geschäftlichen, be-
ruflichen oder dienstlichen Gründen erforderlich 
sind; bundesrechtliche Anforderungen bleiben 
unberührt;

2. Zusammenkünfte, die zur Durchführung von Prü-
fungen oder von Studieneignungstests im Rah-
men von Zulassungsverfahren erforderlich sind;

3. Gruppenangebote von Veranstalterinnen und Ver-
anstaltern im Bereich der Gesundheitsfach- und 
Heilberufe mit Hygienekonzepten nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1.

§ 5b 
Wahlen und Abstimmungen

(1) Für die Wahlhandlung und die Ermittlung und 
Feststellung des Ergebnisses bei öffentlichen Wah-
len und Abstimmungen gelten die Absätze 2 und 3; 
§§ 3 und 5 finden keine Anwendung. Das Wahl-
gebäude im Sinne dieser Regelung umfasst außer 
den Wahlräumen und Sitzungsräumen der Wahl- und 
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Abstimmungsvorstände auch alle sonstigen Räume 
im Gebäude, die während der Wahlzeit und der Er-
mittlung und Feststellung des Wahl- und Abstim-
mungsergebnisses öffentlich zugänglich sind. 

(2) Die Wahlbehörde hat ein Hygienekonzept nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Im Wahlge-
bäude ist zu anderen Personen ein Mindestabstand 
von 1,5 Metern einzuhalten. Dies gilt nicht für zu-
lässige Hilfspersonen der Wahlberechtigten oder 
einander nahestehende Personen.

(3) Im Wahlgebäude ist eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2a zu tragen. Dies gilt nicht 

1.  für die Mitglieder der Wahl- und Abstimmungs-
vorstände am festen Steh- oder Sitzplatz, wenn 
ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen eingehalten wird;

2.  für die Dauer einer vom Wahlvorstand angeord-
neten Abnahme der Mund-Nasen-Bedeckung zur 
Identitätsfeststellung. 

§ 6 
Versammlungen

(1) Wer eine öffentliche oder nichtöffentliche Ver-
sammlung im Sinne des Versammlungsfreiheitsge-
setzes für das Land Schleswig-Holstein (VersFG SH) 
vom 18. Juni 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 135), Res-
sortbezeichnungen ersetzt durch Verordnung vom 
16. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 30), veran-
stalten will, hat ein Hygienekonzept nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Satz 1 gilt nicht für 
Spontanversammlungen. Die Versammlungsleitung 
hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Einhaltung des Hygienekonzepts zu gewährleisten. 

(2) Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben innerhalb 
geschlossener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2a zu tragen; ausgenommen 
ist die jeweils vortragende Person. Satz 1 gilt nicht, 
wenn nicht mehr als 100 Personen zeitgleich anwe-
send sind, diese sich auf festen Sitz- oder Stehplät-
zen befinden und sich passiv verhalten.

§ 7 
Gaststätten

(1) Betreiberinnen und Betreiber von Gaststätten im 
Sinne des § 1 des Gaststättengesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 20. November 1998 
(BGBl. I S. 3418), zuletzt geändert durch Artikel 14 
des Gesetzes vom 10. März 2017 (BGBl. I S. 420), 
haben nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygie-
nekonzept zu erstellen.

(2) In Diskotheken und ähnliche Einrichtungen und 
Veranstaltungen dürfen nur folgende Personen als 
Gäste eingelassen werden:

1.  Personen, die im Sinne von § 2 Nummer 2 
oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen 
sind, und zusätzlich im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sind sowie

2. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht 
gegen das Coronavirus geimpft werden können, 
dies durch eine ärztliche Bescheinigung nachwei-
sen und im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sind.

§ 8 
Einzelhandel

(1) Die Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufs-
stellen des Einzelhandels haben ein Hygienekonzept 
nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen. Sie 
haben Möglichkeiten zur Handdesinfektion im Ein-
gangsbereich bereit zu stellen. 

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber von Einkaufs-
zentren und Outlet-Centern mit jeweils mehr als zehn 
Geschäftslokalen haben nach Maßgabe von § 4 Ab-
satz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. Der Betrieb 
ist unzulässig, soweit das Hygienekonzept nicht zuvor 
von der zuständigen Behörde genehmigt worden ist.

(3) In Verkaufs- und Warenausgabestellen des Ein-
zelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsständen und 
in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren 
haben alle Personen in Bereichen mit Publikumsver-
kehr nach Maßgabe von § 2a eine Mund-Nasen-Be-
deckung zu tragen. Die Betreiberin oder der Betreiber 
hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die 
Einhaltung dieser Pflicht zu gewährleisten.

§ 9  
Dienstleistungen

(1) In Ladenlokalen in Bereichen mit Publikumsver-
kehr und bei Dienstleistungen mit Körperkontakt ha-
ben alle Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2a zu tragen, soweit dies mit der Art 
der Dienstleistung vereinbar ist. Die Betreiberin oder 
der Betreiber hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung dieser Pflicht zu gewährleis-
ten. Dienstleisterinnen und Dienstleister in ambulanten 
Pflegediensten, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 
SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, müssen 
mindestens dreimal wöchentlich im Sinne von § 2 
Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein. Dienstleiste-
rinnen und Dienstleister in ambulanten Pflegediensten, 
die nicht im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 SchAus-
nahmV geimpft oder genesen sind, müssen im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein. 

(2) Betreiberinnen und Betreiber, die Dienstleistungen 
mit Körperkontakt anbieten, haben nach Maßgabe 
von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. 

§ 10  
Freizeit- und Kultureinrichtungen

Die Betreiberin oder der Betreiber von Freizeit- und Kul-
tureinrichtungen hat nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 
ein Hygienekonzept zu erstellen. Innerhalb geschlos-
sener Räume haben Besucherinnen und Besucher eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu 
tragen; dies gilt nicht, wenn nicht mehr als 100 Besu-
cherinnen und Besucher zeitgleich anwesend sind und 
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diese sich auf festen Sitz- oder Stehplätzen befinden 
und während der Nutzung einer Sonnenbank.

§ 11 
Sport

(1) Auf die Sportausübung und -anleitung findet § 5 
keine Anwendung.

(2) Die Veranstalterin oder der Veranstalter von 
Sportangeboten in Sportanlagen in geschlossenen 
Räumen, Schwimm-, Spaß- oder Freibädern hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, das auch das besondere Infektionsrisiko 
der ausgeübten Sportart berücksichtigt. 

(3) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat bei 
Wettbewerben innerhalb und außerhalb geschlosse-
ner Räume ein Hygienekonzept nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 zu erstellen. 

(4) Für Zuschauerinnen und Zuschauer beim Training 
oder Sportwettbewerben gilt § 5 entsprechend. 

§ 12 
Schulen und Hochschulen

(1) Die Ermächtigung der Landesregierung zum Er-
lass von Verordnungen nach § 32 Satz 1 des Infek-
tionsschutzgesetzes sowie nach § 7 Satz 1 und 2 
in Verbindung mit § 3 Absatz 2 SchAusnahmV 
wird auf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur übertragen, soweit der Schulbetrieb, der 
Schulweg sowie staatliche und staatlich anerkannte 
Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des Hochschul-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 102), betroffen sind. 

(2) Im Übrigen werden Schulen und Hochschulen 
von dieser Verordnung nicht erfasst.

§ 12a 
Außerschulische Bildungsangebote

(1) Für außerschulische Bildungsangebote gilt § 5 
entsprechend. 

(2) Außerschulische Bildungsangebote für Kinder und 
Jugendliche sind auch unter den Voraussetzungen 
des § 16 zulässig.

§ 12b 
Gesundheitsfach- und Pflegeschulen

Bei Bildungsangeboten der Gesundheitsfach- und 
Pflegeschulen ist bei Unterschreitung des nach 
§ 2 Absatz 1 empfohlenen Mindestabstandes eine 
Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen. Die Schule hat ein Hygienekonzept nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 zu erstellen.

 § 13 
Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, 

Bestattungen

(1) Für rituelle Veranstaltungen der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, für Bestattungen 

sowie für Trauerfeiern auf Friedhöfen und in Bestat-
tungsunternehmen findet § 5 keine Anwendung. 

(2) Die Veranstalterin oder der Veranstalter hat nach 
Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen. 

(3) Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben innerhalb 
geschlossener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung 
nach Maßgabe von § 2a zu tragen; ausgenommen 
ist die jeweils vortragende Person. Satz 1 gilt nicht, 
wenn nicht mehr als 100 Personen zeitgleich anwe-
send sind, diese sich auf festen Sitz- oder Stehplät-
zen befinden und sich passiv verhalten.

(4) Für Personen, die Gesang oder Blasmusik darbie-
ten, findet die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung aus Absatz 3 Satz 1 keine Anwendung. 

§ 14 
Stationäre Vorsorge- und 

Rehabilitationseinrichtungen sowie 
Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen

(1) Für stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsein-
richtungen, Einrichtungen zur stationären medizini-
schen Vorsorge und Rehabilitation für Mütter und Vä-
ter sowie Angebote der Kinderbetreuung in Mutter-/
Vater-Kind-Einrichtungen gelten folgende zusätzliche 
Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen;

2. es sind nur geimpfte, genesene oder getestete 
Personen im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 oder 6 
SchAusnahmV aufzunehmen und zu beherbergen.

(2) In Einrichtungen nach Absatz 1 findet § 9 keine 
Anwendung. 

§ 14a 
Krankenhäuser 

(1) Zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Kran-
kenversicherung (SGB V) stellen ihren Versorgungs-
auftrag entsprechend dem gültigen Feststellungsbe-
scheid in einem dem jeweiligen Infektionsgeschehen 
angemessenen Rahmen sicher. 

(2) Die unter Absatz 1 genannten Krankenhäuser, 
die gleichzeitig im COVID-19-Intensivregister Schles-
wig-Holstein registriert sind, stellen darüber hinaus 
den ihnen durch einen ergänzenden Feststellungsbe-
scheid gesondert ausgewiesenen Versorgungsauftrag 
zur Steuerung der Intensivkapazitäten durch Vorhal-
ten einer Mindestzahl an Intensivbetten (high care) 
in Schleswig-Holstein sicher. 

(3) Die vorhandenen Hygienepläne sind entsprechend 
der nachfolgenden Regelungen zu erweitern:

1. ein dem Infektionsgeschehen angemessenes Test-
konzept ist Teil des Hygieneplanes; 
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2. die stationäre Aufnahme von Patientinnen und Pa-
tienten soll abhängig sein davon, dass die aufzu-
nehmenden Personen im Sinne von § 2 Nummer 
2, 4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, genesen oder 
getestet sind; dies gilt nicht für Notfallaufnahmen 
oder soweit ansonsten eine Testung medizinisch 
nicht geboten ist;

3. externe Personen, die keine Patientinnen und Pa-
tienten sind, haben innerhalb aller geschlossenen 
Räume eine Maske ohne Ausatemventil der Stan-
dards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder 
KF94 zu tragen; § 2a Satz 2 gilt entsprechend.

(4) In Einrichtungen nach Absatz 1 findet § 9 keine 
Anwendung.

§ 15  
Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege

(1) Für voll- und teilstationäre Einrichtungen zur Be-
treuung und Unterbringung älterer, behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen nach § 71 Absatz 2 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflegever-
sicherung (SGB XI) sowie für Gruppenangebote zur 
Betreuung pflegebedürftiger Menschen nach dem 
SGB XI gelten folgende zusätzliche Anforderungen:

1. die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu er-
stellen, welches bei vollstationären Einrichtungen 
auch Regelungen über die Verantwortlichkeit für 
und Durchführungen von Testungen sowie Rege-
lungen für das Betreten durch externe Personen 
vorsieht;

2. externe Personen, die nicht von Nummer 5 erfasst 
sind, haben innerhalb geschlossener Räume auf 
Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen 
eine Maske ohne Ausatemventil der Standards 
FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu 
tragen; § 2a Satz 2 gilt entsprechend;

3. externe Personen, die nicht von Nummer 5 er-
fasst sind, müssen unabhängig vom Impf- und 
Genesenenstatus im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein; die Testpflicht ent-
fällt bei Gefahr im Verzug oder beim Vorliegen 
eines Härtefalls;

4. die angestellten sowie die externen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von voll- und teilstationä-
ren Einrichtungen haben innerhalb geschlossener 
Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maß-
gabe von § 2a zu tragen; 

5. angestellte sowie externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 
SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, müs-
sen mindestens dreimal wöchentlich im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein; 
angestellte sowie externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die nicht im Sinne von § 2 Nummer 2 
oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, 

müssen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sein;

6. die Betreiberin oder der Betreiber hat vor Ort 
Testungen für externe Personen nach Nummer 3 
und angestellte und externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach Nummer 5 anzubieten und auf 
dieses Angebot am Eingang hinzuweisen; die Tes-
tungen von externen Personen sind mindestens 
an drei Tagen pro Woche jeweils mindestens für 
die Dauer von drei Stunden anzubieten, wobei 
mindestens einer dieser Testzeiträume am Wo-
chenende vorzusehen ist.

(2) Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären 
Einrichtungen, die akute respiratorische Symptome 
oder eine Störung des Geruchs- oder Geschmacks-
sinns aufweisen, sind anlassbezogen in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen und 
bei positivem Ergebnis in einem Einzelzimmer mit 
Nasszelle unterzubringen (Einzelunterbringung). Die 
Erstaufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern 
mit Symptomen nach Satz 1 in vollstationäre Ein-
richtungen ist nur zulässig, sofern aufgrund einer 
ärztlichen Diagnostik mittels eines molekularbiologi-
schen Tests keine akute Infektion mit dem Coronavi-
rus vorliegt. Die Wiederaufnahme von Bewohnerin-
nen und Bewohnern mit Symptomen nach Satz 1 in 
vollstationäre Einrichtungen ist zulässig, sofern ein 
Testnachweis nach § 22a Absatz 3 IfSG vorliegt. 
Bei positivem Testergebnis gilt die Pflicht zur Einzel-
unterbringung gemäß Satz 1 entsprechend. Für die 
Vorschriften zur Wiederaufnahme nach Satz 3 und 4 
gilt § 3 Absatz 2 SchAusnahmV nicht. 

(3) In Einrichtungen nach Absatz 1 findet § 9 keine 
Anwendung.

§ 15a 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

(1) Für Einrichtungen der Eingliederungshilfe zur Be-
treuung und Unterbringung behinderter Menschen 
nach § 42a Absatz 2 Nummer 2 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe (SGB XII) gelten 
folgende Anforderungen: 

1.  die Betreiberin oder der Betreiber hat nach Maß-
gabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu 
erstellen, welches auch Regelungen über die Ver-
antwortlichkeit für Durchführungen von Testun-
gen sowie Regelungen für das Betreten durch 
externe Personen vorsieht;

2.  die angestellten sowie die externen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben innerhalb geschlos-
sener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 2a zu tragen; 

3.  angestellte sowie externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 4 
SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, müs-
sen mindestens dreimal wöchentlich im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein; 
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angestellte sowie externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die nicht im Sinne von § 2 Nummer 2 
oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, 
müssen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sein;

4. externe Personen, die nicht von Nummer 3 erfasst 
sind, haben innerhalb geschlossener Räume auf 
Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von 
§ 2a zu tragen; 

5. externe Personen, die nicht von Nummer 3 er-
fasst sind, müssen unabhängig vom Impf- und 
Genesenenstatus im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein; die Testpflicht ent-
fällt bei Gefahr im Verzug oder beim Vorliegen 
eines Härtefalls;

6.  die Betreiberin oder der Betreiber hat vor Ort Tes-
tungen für angestellte und externe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach Nummer 3 und externe 
Personen nach Nummer 4 anzubieten und auf 
dieses Angebot am Eingang hinzuweisen; die Tes-
tungen von externen Personen sind mindestens 
an drei Tagen pro Woche jeweils mindestens für 
die Dauer von drei Stunden anzubieten, wobei 
mindestens einer dieser Testzeiträume am Wo-
chenende vorzusehen ist;

7.  § 15 Absatz 2 gilt entsprechend.

§§ 3, 5 und 9 finden keine Anwendung.

(2) Die Betreiberinnen und Betreiber von Tagesför-
derstätten sowie Tagesstätten für Leistungen nach 
§ 81 SGB IX erstellen nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 
ein Hygienekonzept. Absatz 1 Nummer 2 und 4 gel-
ten entsprechend. 

§ 16 
Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit

(1) Für Angebote und Leistungen der Kinder- und 
Jugendhilfe und der Jugendarbeit sowie Kurse für 
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Jugendarbeit gilt § 5 entsprechend. 

(2) Absatz 1 gilt nicht für stationäre Einrichtungen der Er-
ziehungshilfe mit Betriebserlaubnis nach § 45 SGB VIII.

§ 16a 
Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen

(1) In Innenbereichen von Kindertageseinrichtungen 
und Kindertagespflegestellen haben externe Perso-
nen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von 
§ 2a zu tragen. Satz 1 gilt nicht für Kinder vor der 
Einschulung. 

(2) Kindertagespflegepersonen und Beschäftigte 
in Kindertageseinrichtungen, die im Sinne von § 2 
Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder ge-
nesen sind und regelmäßigen Kontakt zu Kindern 
haben, müssen mindestens dreimal wöchentlich im 
Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet 
sein. Kindertagespflegepersonen und Beschäftigte 

in Kindertageseinrichtungen, die nicht im Sinne von 
§ 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder 
genesen sind, müssen im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein. Die Testungen sind 
unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Ergebnis un-
verzüglich zu dokumentieren; die Dokumentation ist 
vier Wochen lang aufzubewahren und auf Verlangen 
der zuständigen Behörde vorzulegen. 

(3) Werden Kinder in Kindertagesstätten oder Kinder-
tagespflegestellen betreut, muss mindestens eine im 
Haushalt des Kindes lebende sorgeberechtigte Person 
oder Pflegeperson unabhängig vom Impf- und Genese-
nenstatus an mindestens drei Tagen je Kalenderwoche 
entweder im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV 
getestet sein oder einen zugelassenen Selbsttest ent-
sprechend der Gebrauchsanweisung im häuslichen 
Umfeld durchführen. Die Voraussetzungen nach Satz 1 
sind von den Sorgeberechtigten oder Pflegepersonen 
gegenüber der Kindertagesstätte oder Kindertages-
pflegeperson jeweils bis zum Ende der Kalenderwoche 
schriftlich zu bestätigen. Die Bestätigungen nach Satz 2 
sind für einen Zeitraum von vier Wochen durch die 
Kindertagesstätte oder die Kindertagespflegeperson 
aufzubewahren und auf Anord-nung dem zuständigen 
Gesundheitsamt vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für die 
Betreuung von Schulkindern. 

§ 17 
Beherbergungsbetriebe

(1) Betreiberinnen und Betreiber von Hotels und an-
deren Beherbergungsbetrieben wie Kreuzfahrtschiffe 
haben nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygie-
nekonzept zu erstellen. 

(2) Sportboothäfen sind keine Beherbergungsbe-
triebe im Sinne dieser Vorschrift. 

§ 18 
Personenverkehre

(1) Die Verkehrsmittel des öffentlichen Personen-
nahverkehrs einschließlich Taxen, Schulbussen und 
vergleichbaren Transportangeboten dürfen von Fahr-
gästen sowie dem Kontroll- und Servicepersonal und 
Fahr- und Steuerpersonal, soweit tätigkeitsbedingt 
physische Kontakte zu anderen Personen bestehen, 
nur benutzt werden, wenn sie während der Beför-
derung eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe 
von § 2a tragen.

(1a) In Bahnhofsgebäuden ist von allen Anwesenden 
nach Maßgabe von § 2a eine Mund-Nasen-Bede-
ckung zu tragen. Rauchen in abgegrenzten Raucher-
bereichen ist zulässig.

(2) Bei Reiseverkehren zu touristischen Zwecken hat 
die Betreiberin oder der Betreiber nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept zu erstellen. In Innen-
bereichen haben Kundinnen und Kunden eine Mund-
Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a zu tragen. 

(3) Reiseverkehre, die Schleswig-Holstein nur durch-
queren und bei denen die Kundinnen und Kunden das 
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Verkehrsmittel nicht verlassen, werden von dieser 
Verordnung nicht erfasst.

§ 19 
(entfallen)

§ 20 
Befugnisse und Pflichten 
der zuständigen Behörden

(1) Die zuständigen Behörden können auf Antrag 
Ausnahmen von den Geboten und Verboten aus 
§§ 5 bis 18 genehmigen, 

1.  soweit die dadurch bewirkten Belastungen im Einzel-
fall eine besondere Härte darstellen und die Belange 
des Infektionsschutzes nicht überwiegen, oder

2.  soweit dies zur Bekämpfung der Pandemie erfor-
derlich ist.

(2) Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiter-
gehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen 
nach dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt 
von dieser Verordnung unberührt. Regelungsinhalte 
geplanter Allgemeinverfügungen sind dem für Ge-
sundheit zuständigen Ministerium mindestens einen 
Tag vor Bekanntgabe anzuzeigen. 

§ 21 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 
24 des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig

 1.  entgegen 

a) § 5 Absatz 1, auch in Verbindung mit § 11 
Absatz 4, § 12a Absatz 1 oder § 16 Absatz 1, 

b) § 6 Absatz 1 Satz 1, 

c) § 7 Absatz 1,

d) § 8 Absatz 1, 

e) § 9 Absatz 2,

f) § 10 Absatz 1 Satz 1,

g) § 11 Absatz 2 oder Absatz 3, 

h) § 12b Satz 2,

i) § 14 Absatz 1 Nummer 1, 

j) § 15 Absatz 1 Nummer 1, 

k) § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 oder Absatz 2 
Satz 1,

l) § 17 Absatz 1 oder

m) § 18 Absatz 2 Satz 1,

jeweils in Verbindung mit § 4 Absatz 1 Satz 1 
und 2, kein oder kein vollständiges Hygiene- 
konzept erstellt;

 2.  entgegen § 4 Absatz 1 Satz 4 nicht die erfor-
derlichen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung 
eines Hygienekonzepts zu gewährleisten;

 3.  entgegen § 4 Absatz 1 Satz 5 ein Hygienekon-
zept nicht vorlegt oder Auskünfte nicht erteilt;

 4.  entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 keine 
Prüfung vornimmt;

 5.  entgegen § 6 Absatz 1 Satz 3 als Leiterin oder 
Leiter einer Versammlung nicht die erforderli-
chen Maßnahmen trifft, um die Einhaltung des 
Hygienekonzepts zu gewährleisten;

 6.  entgegen § 8 Absatz 2 Satz 2 ein Einkaufs-
zentrum oder Outlet-Center ohne genehmigtes 
Hygienekonzept betreibt;

 7.  entgegen § 8 Absatz 3 Satz 2 oder § 9 Absatz 1 
Satz 2 nicht die erforderlichen Maßnahmen trifft;

 8.  entgegen § 9 Absatz 2 Dienstleistungen mit 
Körperkontakt erbringt;

 9.  entgegen § 16a Absatz 2 Satz 1 oder 2 sich 
nicht testet, 

10.  entgegen § 16a Absatz 2 Satz 3 Testungen nicht 
unverzüglich dokumentiert oder Dokumentatio-
nen nicht vorlegt;

11.  entgegen § 16a Absatz 3 Satz 3 Bestätigungen 
nicht aufbewahrt oder nicht vorlegt.

(2) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich 

1. entgegen § 4 Absatz 4 Satz 1 Nummer 2 eine 
Leistung entgegennimmt;

2. entgegen 

a) § 5 Absatz 5 Satz 1, auch in Verbindung mit 
§ 11 Absatz 4 oder § 12a Absatz 1,

b) § 5b Absatz 3 Satz 1,

c) § 6 Absatz 2 Satz 1, 

d) § 8 Absatz 3 Satz 1, 

e) § 9 Absatz 1 Satz 1,

f) § 10 Satz 2,

g) § 12b Satz 1,

h) § 15 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 erster Halb-
satz,

i) § 15a Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 erster Halb-
satz oder Nummer 3, jeweils auch in Verbin-
dung mit Absatz 2 Satz 2,

j) § 16a Absatz 1 Satz 1,

k) § 18 Absatz 1 oder Absatz 1a Satz 1,

jeweils in Verbindung mit § 2a Satz 1, keine 
Mund-Nasen-Bedeckung trägt;

3. entgegen § 16a Absatz 3 Satz 2 eine Bestätigung 
nicht oder falsch abgibt.

§ 22 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absat-
zes 2 am 19. März 2022 in Kraft. Gleichzeitig tritt 
die Corona-Bekämpfungsverordnung vom 1. März 
2022 (ersatzverkündet am 1. März 2022, unverzüg-
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lich bekanntgemacht im GVOBl. Schl.-H. S. 223)*) 
außer Kraft.

(2) § 12 tritt mit der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig 
tritt § 12 der Corona-Bekämpfungsverordnung vom 
1. März 2022 (ersatzverkündet am 1. März 2022, 

unverzüglich bekanntgemacht im GVOBl. Schl.-H. 

S. 223) außer Kraft.

(3) Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 2. April 

2022 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 18. März 2022

 Dan i e l  Gün the r  Für den Minister
 Ministerpräsident für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
  Familie und Senioren

  D r.  Be rnd  Buchho l z
  Minister 
  für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, 
  Technologie und Tourismus

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-94

Begründung der Landesregierung zu der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-
Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) vom 18. März 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 und Absatz 8 Satz 1 
in Verbindung mit Absatz 5 Satz 1 IfSG

A. Allgemein

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Landesregierung mit zahlreichen Maßnahmen zur Bekämpfung übertrag-
barer Krankheiten reagiert. Auf der Grundlage von § 32 Satz 1 Infektionsschutzgesetz erging erstmals am 17. März 2020 
die Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO). Diese Verordnung ist seitdem 
wiederholt überarbeitet, neugefasst und geändert worden.

Der Deutsche Bundestag hat am 25. März 2020 mit Inkrafttreten des § 5 Absatz 1 Satz 1 Infektionsschutzgesetz aufgrund 
der Ausbreitung des neuen Coronavirus in Deutschland eine epidemische Lage von nationaler Tragweite festgestellt. 
Mit Beschlüssen vom 18. November 2020, vom 4. März 2021, vom 11. Juni und vom 25. August 2021 hat er jeweils 
festgestellt, dass die epidemische Lage von nationaler Tragweite fortbesteht. Die Feststellung ist gemäß § 5 Absatz 1 
Satz 5 IfSG nach drei Monaten mit Ablauf des 25. November 2021 außer Kraft getreten. Der Schleswig-Holsteinische 
Landtag hat in einer Sondersitzung am 10. Januar 2022 gemäß § 28a Absatz 8 IfSG wegen der konkreten Gefahr der 
epidemischen Ausbreitung der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) in Schleswig-Holstein die Anwendbarkeit von 
§ 28a Absätze 1 bis 6 IfSG festgestellt.

Gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 4 IfSG bleibt wesentlicher Maßstab für die zu ergrei-
fenden Schutzmaßnahmen insbesondere die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patienten, die an 
der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erkrankt sind, je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Weitere 
Indikatoren wie die nach Altersgruppen differenzierte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 
100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und 
die Anzahl der gegen die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) geimpften Personen sollen bei der Bewertung des 
Infektionsgeschehens berücksichtigt werden.

Die mehrfachen Neufassungen und Änderungen der Verordnung waren notwendig, weil der Fortgang der Corona-
Pandemie der kontinuierlichen und fortwirkenden Beobachtung durch die Landesregierung unterliegt und jeweils eine 
Anpassung an die aktuelle Pandemie-Situation erfolgte. Die Landesregierung war und ist sich dabei bewusst, dass 
durch die Verordnung bereits seit Längerem in wesentlichen Bereichen in elementare Grundrechte der Bürgerinnen und 
Bürger des Landes Schleswig-Holstein und darüber hinaus eingegriffen wird. Dies hat seinen Grund darin, dass die 
Pandemie nach wie vor nicht in dem Umfang zum Stillstand gebracht werden konnte, der Beschränkungen entbehrlich 
gemacht hätte. 

Die Landesregierung prüft kontinuierlich, ob nicht die Verhältnismäßigkeit des staatlichen Handelns im weiteren Sinne 
eine Modifizierung der Maßnahmen nötig macht und damit weniger grundrechtseinschränkende Wirkungen für die 
Bürgerinnen und Bürger möglich sind. Gleichzeitig ist auf die Inzidenzzahlen in verhältnismäßiger Weise zu reagieren.

Im Rahmen der vorliegenden Neufassung entfallen

– die geltenden Kontakt- und Kapazitätsbeschränkungen,

– Maskenpflicht in Außenbereichen, in Gaststätten und Beherbergungsbetrieben

– Maskenpflicht der Beschäftigten in Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen sowie externer Personen im 
Zimmer von Bewohnerinnen und Bewohnern in Pflegeeinrichtungen

– 3-G Vorgaben für Veranstaltungen, Gaststätten, Dienstleistungen mit Ausnahme ambulanter Pflegedienste, Besuche 
von Freizeit- und Kultureinrichtungen, Sport, Bildungsangebote in Gesundheitsfach- und Pflegeschulen, Beherber-
gungsbetriebe, Reiseverkehre zu touristischen Zwecken.

Lediglich für Diskotheken und ähnliche Veranstaltungen und Einrichtungen wird im Hinblick auf eine gesteigerte Infek-
tionsgefahr eine 2G-Plus-Vorgabe aufrechterhalten.
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Maskenpflichten bleiben nur in Innenbereichen bestehen, greifen aber im Bereich der Veranstaltungen, Versammlungen 
und religiösen Veranstaltungen im Innenbereich erst ab einer Teilnehmerzahl von 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
beziehungsweise bei Veranstaltungen ohne feste Steh- oder Sitzplätze. Veranstaltungen zu privaten Zwecken sind bis 
zu 100 Personen auch in abgetrennten Bereichen von Gaststätten ohne Masken im Innenbereich möglich. 

Die getroffenen Regelungen sind im Hinblick auf die o.g. Schutzzwecke, insbesondere die Anzahl der stationär zur 
Behandlung aufgenommenen Patienten nicht soweit ansteigen zu lassen, dass das Gesundheitssystem überlastet 
werden könnte, geeignet und erforderlich. Die Zahl der Neuinfektionen nimmt derzeit zu. Eine Überbeanspruchung des 
Gesundheitssystems ist derzeit jedoch nicht gegeben und soll durch die teilweise Fortgeltung von Einschränkungen 
verhindert werden. Allerdings werden mit der inzwischen vorherrschenden Omikron-Variante auch Geimpfte in das 
Infektionsgeschehen wieder stärker mit einbezogen, wodurch es zu Personalausfällen aufgrund von Ansteckungen 
innerhalb der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Versorgungsstrukturen kommen kann. Ein hohes 
Patientenaufkommen kombiniert mit akutem Personalmangel kann innerhalb von kurzer Zeit die allgemeine medizinische 
Versorgung auch in Schleswig-Holstein gefährden. Um einer solchen Überbeanspruchung auch weiterhin vorbeugen 
zu können, bedarf es der normierten Einschränkungen. 

Die bestehenden Beschränkungen sind erforderlich, um einer Steigerung der Anzahl der stationär zur Behandlung 
aufgenommenen Patientinnen und Patienten vorzubeugen.

Die 7-Tages-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von 
sieben Tagen) beträgt in Schleswig-Holstein aktuell (Stand: 15. März 2022) 833,8. In allen Kreisen und kreisfreien Städ-
ten liegt der Wert über 500. Den höchsten Wert hat die kreisfreie Stadt Flensburg mit 1.342,1 (Stand: 27. Februar 2022).

Die Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patienten, die an COVID-19 er-
krankt sind, je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen) liegt in Schleswig-Holstein aktuell bei 4,19 (Stand: 
14. März 2022). Den Höchststand hatte diese Inzidenz in der zweiten Januarhälfte 2021 mit Werten zwischen 10 und 11; 
der tiefste Wert betrug am 2. Juli 2021 0,14.

Derzeit (Stand: 14. März 2022) werden 49 an COVID-19 erkrankte erwachsene Personen intensivmedizinisch behandelt 
(Höchststand am 31. Januar 2021: 101 Personen). Aktuell stehen 119 freie betreibbare Erwachsenen-Intensivbetten zur 
Verfügung (Datengrundlage: DIVI-Intensivregister).

Die Landesregierung hat berücksichtigt, dass am 27. Dezember 2020 mit der Impfkampagne begonnen wurde. Seither 
(Stand: 28. Februar 2022) haben in Schleswig-Holstein 80,2% der Bevölkerung eine Erstimpfung, 80,1% eine Zweitimp-
fung und 66,8% eine Auffrischimpfung erhalten.

B. Im Einzelnen

Zu § 1 (Grundsätze)

Absatz 1 beschreibt den Zweck, den die Verordnung verfolgt. Um die Corona-SARS-CoV-2-Pandemie wirksam und zielge-
richtet bekämpfen zu können, ist es notwendig, die Übertragung durch Verfolgung von Infektionswegen nachvollziehen 
zu können und die Aufrechterhaltung von medizinischen Kapazitäten zur Behandlung des Coronavirus zu gewährleisten.

Absatz 2 erkennt an, dass die Verordnung durch ihre Ge- und Verbote freiheitsbeschränkend wirkt. Gleichzeitig stellt er 
klar, dass Pflicht und Zwang nur dort eingreifen sollen, wo dies unumgänglich erscheint. Wesentlich und vorrangig für 
die Umsetzung ist die Eigenverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. 

Zu § 2 (Allgemeine Empfehlungen zur Hygiene)

Zu Absatz 1

Um das Risiko der Übertragung zu minimieren, sollte generell im privaten und öffentlichen Raum das Einhalten eines 
Mindestabstands von 1,5 Metern beachtet werden. Eine rechtliche Verpflichtung dazu besteht allerdings nicht mehr; 
daher ist auch die Regelung von Ausnahmetatbeständen entbehrlich.

Zu Absatz 2

In Situationen, in denen der empfohlene Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, wird das 
Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von § 2a empfohlen. Auch dabei handelt es sich nicht um eine recht-
liche Verpflichtung, soweit nicht in anderen Vorschriften dieser Verordnung ausdrücklich etwas anderes geregelt wird.

Zu Absatz 3

Absatz 3 verweist auf die Hinweise und Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen der Ministerien und Fachinstitutionen 
des Bundes (zum Beispiel Robert Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, örtliche Gesundheits-
behörden pp.), die von jedermann beachtet werden sollen. Nach dieser Norm können auch Ministerien Empfehlungen 
veröffentlichen. 

Die zuvor geregelten Kontaktbeschränkungen bei Ansammlungen und Zusammenkünften zu privaten Zwecken entfallen.

Zu § 2a (Mund-Nasen-Bedeckung)

In bestimmten Situationen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Als Masken sind zulässig:

– medizinische Masken nach der europäischen Norm DIN EN 14683:2019+AC: 2019, 

– mit medizinischen Masken vergleichbare Masken, d.h. industriell hergestellte Masken aus mehrlagigem Vlies, die 
eine ähnliche Schutzwirkung bieten, auch wenn sie nicht über eine Zulassung als Medizinprodukt verfügen,

– partikelfiltrierende Halbmasken ohne Ausatemventil folgender Klassen:

• FFP 2 und FFP3 nach der europäischen Norm DIN EN 149:2001+A1:2009, 

• N95 nach dem US-amerikanischen Standard NIOSH-42CFR84,
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• KN95 nach dem chinesischen Standard GB 2626-2006.

• P2 nach dem australisch-neuseeländischen Standard AS/NZ 1716:2012, 

• DS2 nach dem japanischen Standard JMHLW-Notification 214,2018 und 

• KF94 nach dem koreanischen Standard 1st Class KMOEL-2017-64.

Von der Tragepflicht ausgenommen sind nach Satz 2 Nummer 1 Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. 

Auch Personen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung (einschließlich Behinderungen) 
nicht in der Lage sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sind nach Satz 2 Nummer 2 von der Tragepflicht ausge-
nommen. Das betrifft insbesondere einen Personenkreis, für den auch Bedeckungsalternativen nicht in Frage kommen. 
Menschen mit Hörbehinderungen und Menschen mit Sprachbehinderungen dürfen eine Mund-Nasen-Bedeckung auch 
abnehmen, soweit dies zum Zwecke der Kommunikation mit anderen erforderlich ist. 

Als Nachweis ist ein Attest darüber erforderlich, dass aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beein-
trächtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden kann; eine Begründung, insbesondere die Angabe einer 
Diagnose, ist nicht erforderlich. Das Attest muss erkennen lassen, von welcher Ärztin oder Psychotherapeutin, welchem 
Arzt oder Psychotherapeuten es ausgestellt worden ist. Die Person, die sich auf diese Ausnahme beruft, muss im Attest 
namentlich benannt sein und ihre Identität glaubhaft machen.

Eine weitere Ausnahme gilt nach Satz 2 Nummer 3 für Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmet-
scher sowie bei Kommunikationshelferinnen oder Kommunikationshelfern für Menschen mit Hörbehinderung, wenn 
sie stattdessen Visiere verwenden, die das ganze Gesicht abdecken. 

Auch für die Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) und für das Rauchen darf nach Satz 2 Nummer 4 die Mund-Nasen-
Bedeckung abgenommen werden, sofern dies auf festen Sitzplätzen wie auf Stühlen oder Bänken oder an Stehplätzen 
mit Tischen erfolgt. Hier geht es um kurzfristige Ausnahmen. Das Sitzen auf dem Boden oder das jederzeitige Stehen im 
Raum beispielsweise vor einem Schaufenster eines Geschäftes in einem Einkaufszentrum erlaubt nicht das Abnehmen 
der Maske. Eine Nahrungsaufnahme oder das Rauchen ist insofern nicht möglich. 

Schließlich besteht eine Ausnahme nach Satz 2 Nummer 5 für gerichtliche Verhandlungen und Anhörungen.

Im Rahmen des Hausrechts oder der gerichtlichen Sitzungspolizei können auch strengere Anforderungen gestellt werden; 
die Ausnahmen aus Satz 2 finden insoweit keine Anwendung, sondern gelten allein für die Maskenpflicht aus Satz 1. 

Satz 3 betont, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sich nicht nur nach dieser Verordnung richtet, 
sondern sich auch Vorgaben aus der Arbeitsschutzverordnung des Bundes ergeben. Die gelten beispielsweise auch für 
Behörden und deren Dienstgebäude, in denen über die betrieblichen Maßnahmen zum Infektionsschutz regelhaft für 
Besucherinnen und Besucher und Beschäftigte in Bereichen mit Publikumsverkehr angeordnet sind.

Innenräume sind besonders infektionsträchtig und Zusammenkünfte hier sollten grundsätzlich unter besonderer Be-
achtung der allgemeinen Hygieneregelungen gestaltet werden. Mund-Nasen-Bedeckungen sind hier ein einfaches und 
erwiesenermaßen effektives Mittel zum Infektionsschutz. Es wird daher in Satz 4 explizit empfohlen, unabhängig von 
Ge- und Verboten in Innenräumen Masken zu tragen, wo immer mit weiteren Personen aus anderen Haushalten Kon-
takte gegeben sind. Vorzuziehen sind dabei aus Infektionsschutzgründen Masken des Standards FFP2 oder vergleichbar. 

Zu § 3 Allgemeine Anforderungen und Empfehlungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr, bei Veranstaltungen 
und Versammlungen)

§ 3 regelt die allgemeinen Pflichten für die Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr, für 
die Ausrichterinnen und Ausrichter von Veranstaltungen nach § 5 sowie für die Leiterinnen und Leiter von Versamm-
lungen nach § 6. 

Zu Absatz 1

Bei den in §§ 7 bis 11, 12a bis 17 und 18 Absatz 2 geregelten Einrichtungen, sowie bei der Durchführung von Veranstal-
tungen nach § 5 und von Versammlungen nach § 6 treten die dort normierten besonderen Anforderungen neben die 
allgemeinen Pflichten aus § 3 und gegebenenfalls den besonderen Anforderungen an die Hygiene aus § 4. 

Auf die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften wird zudem in Satz 2 hingewiesen. Soweit nach diesen 
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Kundinnen und Kunden und/oder 
die Beschäftigten vorgegeben wird, sind diese einzuhalten.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 Satz 1 sollen die Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen beachtet werden, 
wozu auch die Ministerien gehören; dies entspricht § 2 Absatz 3. Dies setzt voraus, dass sich die Betreiberinnen und 
Betreiber von Einrichtungen regelmäßig über den jeweils aktuellen Stand der Empfehlungen und Hinweise kundig 
machen, was über das Internet ohne unzumutbaren Aufwand jederzeit möglich ist.

Die Betreiberin oder der Betreiber, die Veranstalterin oder der Veranstalter oder die Versammlungsleiterin oder der 
Versammlungsleiter hat nach Absatz 2 Satz 2 im Rahmen ihrer oder seiner organisatorischen Möglichkeiten zu gewähr-
leisten, dass die in Nummern 1 bis 5 aufgeführten Hygienestandards eingehalten werden. Dabei stehen ihr oder ihm 
insbesondere das Direktionsrecht gegenüber Angestellten sowie das Hausrecht zur Verfügung. Als geeignete Maßnahme 
kommt beispielsweise in Betracht, auf das Verhalten der Besucherinnen und Besuchern zu achten, sie bei Verstößen mit 
dem im Einzelfall gebotenen Nachdruck zur Einhaltung der Hygienestandards anzuhalten und sie erforderlichenfalls 
der Einrichtung zu verweisen. 

Nummer 1, wonach enge Begegnungen von Besucherinnen und Besuchern bzw. Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu 
reduzieren sind, zielt darauf ab, unnötiges Gedränge zu verhindern. Nach Wegfall der verpflichtenden Einhaltung eines 
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Mindestabstandsgebotes kann über diese Norm keine Schließung der Einrichtung oder der Veranstaltung veranlasst 
werden.

Nummer 2 richtet sich an alle Besucherinnen, Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die allgemeinen Regeln 
zur Husten- und Niesetikette einhalten sollen.

Nummer 3 fordert, dass in geschlossen Räumen Möglichkeiten für Besucherinnen und Besucher bestehen müssen, sich 
die Hände waschen oder desinfizieren zu können. Die Hinweise der öffentlichen Stellen zur korrekten Umsetzung sind zu 
beachten. Sofern eine Händedesinfektion erfolgt, ist auf die Verwendung eines adäquaten Desinfektionsmittels zu achten. 

Nummer 4 sieht die regelmäßige Reinigung von solchen Oberflächen vor, die häufig von Besucherinnen und Besuchern 
berührt werden, da die Umweltstabilität der Corona-Viren von den Umgebungsbedingungen abhängt. In öffentlichen 
Bereichen steht dabei die Reinigung der Oberflächen im Vordergrund. Sofern eine Desinfektion im Einzelfall als notwendig 
erachtet wird, so soll diese generell als Wisch- (und nicht als Sprüh-) Desinfektion erfolgen. Besondere Bedeutung hat 
die Flächendesinfektion durch Wischdesinfektion in medizinischen Einrichtungen. Das gleiche gilt für die Sanitäranlagen, 
die ebenfalls regelmäßig gereinigt werden müssen. 

Nach Nummer 5 sind Maßnahmen zur regelmäßigen Lüftung von Innenräumen notwendig, weil hier das Risiko einer 
Aerosolbildung besteht. Aerosole sind Tröpfchenkerne, die sich länger in der Luft halten und die beim Sprechen frei-
gesetzt werden können. Diese können Erreger übertragen. Daher ist das häufige Lüften, also die Frischluftzufuhr und 
der Luftaustausch in Innenräumen, eine zentrale Maßnahme zur Minimierung des Infektionsrisikos.

Zu Absatz 3

Absatz 3 fördert die Transparenz gegenüber den Besucherinnen und Besuchern. An allen Eingängen sind die Hygiene-
standards, mögliche Zugangsbeschränkungen und im Einzelfall die nach Absatz 2 anwendbaren Anforderungen anzu-
geben. Darüber hinaus ist auf die Empfehlung hinzuweisen, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen Dies kann auch in 
Form einer Checkliste erfolgen. In der Checkliste kann auch kurz und knapp angegeben werden, ob die Anforderungen 
überprüft und eingehalten worden sind. 

Soweit die nach Absatz 3 an allen Eingängen erforderlichen Hinweise in verständlicher Form zu erfolgen haben, kommt 
etwa die Verwendung einer einfachen Sprache, von Bildern oder von Übersetzungen in Betracht. 

Damit Besucherinnen und Besucher möglichst frühzeitig und zuverlässig über mögliche Gefahren einer Ansteckung 
durch andere informiert werden können, ist nunmehr auch die Bereitstellung eines QR-Codes für die Registrierung 
mit der Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts verpflichtend. Die QR-Codes können mittels der App oder auf der 
Internetseite https://www.coronawarn.app/de/eventregistration/ erstellt werden. Da die Corona-Warn-App des Robert 
Koch-Instituts auch die QR-Codes der „Luca“-App nutzen kann, reicht es aus, wenn deren QR-Codes bereitgestellt wer-
den. Eine Pflicht der Nutzung des QR-Codes durch die Kundinnen und Kunden oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
ist mit der Bereitstellung des QR-Codes nicht verbunden, die Nutzung wird aber empfohlen. 

Aufzunehmen ist auf den Aushängen nach Nummer 4 auch, ob in der Einrichtung eine Pflicht zum Tragen einer Mund-
Nasen-Bedeckung besteht.

Zu Absatz 4

Satz 1 enthält besondere Vorgaben bei der Bereitstellung von Toiletten. Ansammlungen vor und in den sanitären Ein-
richtungen sind zu vermeiden, so dass die Verfügbarkeit sanitärer Einrichtungen auch ein limitierender Faktor sein kann. 

Nach Satz 2 sind sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen wie Duschräume, aber auch Sammelumkleiden nunmehr generell 
geöffnet, soweit ein Hygienekonzept für diese Einrichtungen erstellt wird. Dabei sind auch Einzelkabinen umfasst, die 
einen gemeinsamen Vorraum haben. Nicht umfasst sind Umkleidemöglichkeiten im Rahmen von Kleidungsgeschäften. 
Diese Umkleiden stellen keine Gemeinschaftseinrichtungen dar, sondern gehören zum Verkaufsraum. Für diese muss 
kein gesondertes Hygienekonzept erstellt werden. 

Satz 3 regelt den Bereich der Saunen, Dampfbäder, Whirlpools und ähnlichen Einrichtungen abschließend. Hinsichtlich 
der Zugangsvoraussetzungen wird auf § 11 Absatz 2a verwiesen. Es gilt also 3G sowie Ausnahmen für Kinder vor der 
Einschulung und für Minderjährige mit Schulbescheinigung über die Testung. Zudem bedarf es eines vertieften Hygi-
enekonzeptes, wo auf das besondere Infektionsrisiko einzugehen ist.

Zu § 4 (Besondere Anforderungen an die Hygiene)

§ 4 spezifiziert einige besondere Hygieneanforderungen. 

Zu Absatz 1

In einem Hygienekonzept nach Absatz 1 sind die Maßnahmen zur Verhinderung der Übertragung von Infektionser-
regern darzulegen. Es hat die Verfahrensweisen zur Einhaltung von Anforderungen an die Hygiene abzubilden und 
die Dokumentation durchgeführter Maßnahmen sicherzustellen. Soweit aus Gründen des Arbeitsschutzes zusätzliche 
Maßnahmen zur Minimierung des Infektionsrisikos erforderlich sind, können diese ebenfalls abgebildet werden. Der 
Umfang des Hygienekonzeptes hängt von den jeweiligen individuellen Gegebenheiten in der Einrichtung oder bei der 
Veranstaltung ab. 

In Satz 2 Nummern 1 bis 4 werden Vorgaben zum Mindestinhalt eines Hygienekonzepts gemacht. So sind Maßnahmen 
zur Lenkung von Besucherströmen erforderlich, um unnötiges Gedränge zu reduzieren. Schwerpunktmäßig soll sich das 
Hygienekonzept mit der Einlasskontrolle auseinandersetzen. Sofern in der jeweiligen Vorschrift vorgesehen, erfolgt die 
Überprüfung des Impf-, Genesenen- oder Teststatus erst mit Zutritt. Im Hygienekonzept sind zudem Maßnahmen zur 
Reinigung von Oberflächen und Sanitäranlagen und zum Lüften, möglichst mit frischer Luft, erforderlich. Auf die ergän-
zenden Ausführungen zu § 3 wird verwiesen. Für die Besucherzahl gibt es keine feste Bezugsgröße wie zum Beispiel eine 
maximale Besucherzahl für eine bestimmte Fläche. Im Hygienekonzept kann in Ausübung des Hausrechts eine maximale 
Obergrenze von Besucherinnen und Besuchern festgeschrieben werden. Ist zu erwarten, dass die Besucherinnen und 
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Besucher sich in bestimmten Räumen aufstauen könnten, kann die Beschränkung auch auf einzelne Räume bezogen 
werden. Besucherströme können im Rahmen der Wegeführung durch Markierungen, Einbahnstraßenregelungen und 
gesonderte Zu- und Ausgänge gelenkt werden. 

Hinsichtlich der Anforderungen an die Lüftung sind besonders die Aktivitäten in den jeweiligen Räumlichkeiten zu be-
rücksichtigen. Wenn Tätigkeiten mit einem erhöhten Ausstoß von Tröpfchen und Aerosolen erfolgen, wie z.B. Gesang, 
Blasmusik oder Betrieb einer Diskothek, sind besondere Anforderungen an die Lüftung im Hygienekonzept zu berück-
sichtigen. Dabei ist Kohlendioxid (CO2) ein relevanter Indikator für den Luftwechsel.

Stationäre RLT-Anlagen stellen bei Beachtung aller Anforderungen entsprechend dem Stand der Technik (Regelwerke, 
VDI, DIN, EN) die zuverlässigste Maßnahme zur Gewährleistung hygienisch einwandfreier Innenraumluft in dicht be-
legten Räumen dar. Die Überprüfung der Frischluftzufuhr sollte im laufenden Betrieb bei den o.g. Tätigkeiten mittels 
CO2-Messung erfolgen. 

Satz 6 stellt klar, dass damit keine Hygienepläne im Sinne des Infektionsschutzgesetzes gemeint sind. An ein Hygiene-
konzept sind weniger strenge Anforderungen zu stellen.

Zu Absatz 2

Soweit in der Verordnung ein negativer Testnachweis nach § 2 Nummer 7 SchAusnahmV vorausgesetzt wird (insbeson-
dere bei einer Beschränkung auf „getestete Personen“ im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV), erweitert Absatz 3 
die Möglichkeiten, einen solchen Nachweis zu erbringen, gegenüber den Vorgaben aus der SchAusnahmV: 

Zum einen wird nach Nummer 1 die Gültigkeitsdauer von PCR-Tests und anderen molekularbiologischen Tests mittels 
Nukleinsäurenachweis auf 48 Stunden verlängert, während Antigentests weiterhin gemäß § 2 Nummer 7 SchAusnahmV 
nur 24 Stunden gültig sind. 

Zum anderen ist nach Nummer 2 (entgegen § 2 Nummer 7 Buchstabe a SchAusnahmV) ein von einer Schule ausgestellter 
Nachweis über einen unter Aufsicht abgenommenen Test innerhalb der 24-Stunden-Frist auch in anderen Einrichtungen 
verwendbar. Eine Bescheinigung aufgrund einer möglichen Selbstauskunft der oder des Sorgeberechtigten bzw. der voll-
jährigen Schülerin oder des volljährigen Schülers nach § 8 Absatz 2 Nummer 3 Schulen-CoronaVO kann nicht ausgestellt 
werden. Die Regelung betrifft vor allem die volljährigen Schülerinnen und Schüler. Die minderjährigen Schülerinnen 
und Schüler werden hingegen im Regelfall regelmäßig im Rahmen eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes 
getestet und brauchen dann überwiegend nicht erneut für andere Einrichtungen getestet werden, sofern sie die Testung 
in der Schule anhand einer Bescheinigung der Schule nachweisen können (siehe jeweils bei den jeweiligen Normen). 

Auch minderjährigen Schülerinnen und Schüler von Berufsschulen, die nur einmal jede Woche in der Berufsschule ge-
testet werden und damit nicht von der Regelung des regelmäßigen Testens im Rahmen eines verbindlichen schulischen 
Schutzkonzeptes erfasst sind, kann gemäß § 4 Absatz 3 Nummer 2 eine Bescheinigung seitens der Schule ausgestellt 
werden. Sie gilt dann für 24 Stunden und dient als Nachweis für den Besuch anderer Einrichtungen oder Veranstaltun-
gen, dass die Person getestet ist.

Zu Absatz 3

In der Verordnung wird verschiedentlich darauf abgestellt, ob eine Person über einen Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weis verfügt. Dies ist insbesondere Voraussetzung für die Einstufung als geimpfte, genesene oder getestete Person, wie 
sich aus § 2 Nummer 2, 4 und 6 SchAusnahmV ergibt. Eine Grundimmunisierung kann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Verordnung angenommen werden, soweit zwei Impfungen erfolgt sind. Bei Genesenen ist eine Grundimmuni-
sierung in diesem Sinne mit einer der Erkrankung nachfolgenden Impfung erreicht. 

Darüber hinaus wird mitunter darauf abgestellt, ob bereits eine Auffrischimpfung erfolgt ist. Eine Auffrischimpfung ist 
eine solche, wenn nach der Grundimmunisierung) eine weitere Impfung zum Schutz gegen das Coronavirus (Auffri-
schimpfung oder sogenannter „Booster“) durchgeführt wurde. Die Leistungserbringerin oder der Leistungserbringer 
sind nach Satz 1 verpflichtet, die Voraussetzungen (Impf-, Genesungs- oder Testnachweis oder Nachweis der Auffri-
schimpfung) zu prüfen. Dies ist auch durch Delegation an Dritte möglich.

Der Prüfungsumfang ergibt sich aus Nr. 1 Buchst. a) und b): Um sicherzustellen, dass die den Nachweis vorlegende 
Person tatsächlich mit der im Nachweis genannten Person identisch ist, ist es nach Buchst. a) erforderlich, dass die Iden-
tität zuverlässig anhand eines amtlichen Lichtbildausweises (insbesondere Reisepass, Personalausweis, Führerschein) 
überprüft wird. Es genügt eine bloße Sichtkontrolle, es sind keine Kopien der Nachweise oder der Lichtbildausweise 
anzufertigen. Eine Identitätskontrolle anhand eines amtlichen Lichtbildausweises ist erst ab dem 16. Lebensjahr vorge-
schrieben, da erst ab diesem Zeitpunkt nach § 1 Abs. 1 Personalausweisgesetz eine Ausweispflicht besteht. In den Fällen, 
in denen der Nachweis mittels QR-Code erfolgt, ist die Gültigkeit des Impf-, Genesenen- oder ein Testnachweises nach 
Buchst. b) außerdem mit der CovPass Check-App des Robert Koch-Instituts durch die Betreiberin oder den Betreiber 
bzw. die Veranstalterin oder den Veranstalter zu überprüfen. 

Soweit die Verordnung vorsieht, dass Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer ihre Leistungen nur an geimpfte, 
genesene oder getestete Personen oder an Personen mit einer Auffrischimpfung erbringen dürfen, regelt Satz 1 Nummer 2, 
dass korrespondierend auch nur solche Personen diese Leistungen entgegennehmen dürfen. Liegt die erforderliche 
Eigenschaft als geimpfte, genesene oder getestete Personen nicht vor oder hat die Person noch nicht die erforderliche 
Auffrischimpfung erhalten, ist die gleichwohl vorgenommene Entgegennahme einer solcher Leistung nach Absatz 4 
Satz 1 unzulässig und stellt nach § 21 Absatz 2 Nummer 3 bei vorsätzlichem Handeln eine Ordnungswidrigkeit dar. 

Die Testpflicht kann nach Satz 3 in extremen Ausnahmefällen entfallen. Dies gilt, falls Personen, die aufgrund anerkannter 
erheblicher körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, eine Testung vorzunehmen 
bzw. durchführen zu lassen. An einen Nachweis sind strenge Anforderungen zu stellen. Als Nachweis ist ein Attest 
darüber erforderlich, dass aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine sichere 
Testung möglich oder durchführbar ist.
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Zu Absatz 4

Bei Gefahr im Verzug muss der Zutritt zu Einrichtungen und Veranstaltungen durch etwa Feuerwehr und Rettungsdienste 
jederzeit auch dann möglich sein, wenn die Hilfskräfte nicht die in dieser Verordnung enthaltenen Anforderungen an 
die Impfung, Genesung oder Testung erfüllen. Dies wird in Absatz 4 ermöglicht.

Zu § 5 (Veranstaltungen)

Eine Veranstaltung ist ein zeitlich begrenztes und geplantes Ereignis mit einer definierten Zielsetzung oder Absicht, 
einer Programmfolge mit thematischer, inhaltlicher Bindung oder Zweckbestimmung in der abgegrenzten Verantwor-
tung einer Veranstalterin oder eines Veranstalters, einer Person, Organisation oder Institution, an dem eine Gruppe 
von Menschen teilnimmt (vgl. OLG Düsseldorf, Urteil vom 1. Juli 2014, I-20 U 131/13). Der Veranstaltungsbegriff ist sehr 
weit gefasst: Dazu zählen unter anderem private Feiern aller Art, Unterrichtsformate, bestimmte Kulturangebote wie 
Kino- oder Theateraufführungen und Großveranstaltungen wie Volksfeste und Festivals. Zusammenkünfte von weniger 
als drei Personen stellen keine Veranstaltung dar. 

Die Vorgaben aus § 5 gelten über § 11 Absatz 4 auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer von Sportveranstaltungen.

Nicht von § 5 erfasst werden die in § 5a Absatz 1 ausgenommenen Veranstaltungen. 

Zu Absatz 1

Bei jeder Veranstaltung, gleich ob innerhalb oder außerhalb geschlossener Räume, ist durch die Veranstalterin oder 
den Veranstalter ein Hygienekonzept zu erstellen.

Zu Absatz 2

In Innenräumen haben alle Teilnehmenden bei Veranstaltungen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a 
zu tragen. Ausgenommen von dieser Pflicht sind Gäste einer Veranstaltung mit höchstens 100 zeitgleich anwesenden 
Gästen, wenn diese sich auf festen Sitz- oder Stehplätzen aufhalten. Sie müssen sich jedoch passiv verhalten, dürfen 
also beispielsweise nicht singen. Darüber hinaus gilt diese Pflicht nicht in folgenden Fällen: für die jeweils vortragende 
Person, für Personen, deren Anwesenheit für berufliche, geschäftliche oder dienstliche Zwecke erforderlich ist und wenn 
das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung mit diesen Zwecken nicht vereinbar ist sowie für Personen, die im Rahmen 
von Darbietungen oder Proben singen oder Blasinstrumente gebrauchen. 

Zu § 5a (Ausnahmen)

Zu Absatz 1

§ 5a Absatz 1 normiert für bestimmte Veranstaltungen und Einrichtungen Ausnahmen von den Empfehlungen und 
Vorgaben der §§ 3 und 5. Darüber hinausgehende Hygienemaßnahmen sind in eigener Verantwortung zu treffen. 

Andere Vorschriften der Verordnung bleiben durch die Ausnahme unberührt. Beispielsweise sind bei einer nach § 5a 
privilegierten Veranstaltung in einer Gaststätte zwar nicht die Anforderungen des § 5 zu erfüllen, wohl ab er diejenigen 
des § 7.

Zu den ausgenommenen Veranstaltungen nach Nummer 1 zählen beispielsweise Übungen der Feuerwehren. Ebenfalls 
unter diese Ausnahme fallen Gesellschafts- und Bewegungsjagden auf Schalenwild, einschließlich der An- und Abreise 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Diese Jagden dienen der Seuchenprävention (z.B. afrikanische Schweinepest) 
und dem Schutz vor Wildschäden in der Land- und Forstwirtschaft und damit der Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Sicherheit. Ebenfalls in der Regel keine Veranstaltung stellen die Inanspruchnahme staatlicher Beratungsleistungen 
und staatlicher Leistungsverwaltung dar; in beiden Fällen lässt sich der notwendige Teilnehmerkreis im Einzelfall aus 
dem jeweiligen Beratungs- und Leistungskontext ermitteln.

Nach Nummer 2 sind auch Zusammenkünfte, die im Zusammenhang mit außerfamiliären Wohnformen und Hilfe-
leistungs- und Betreuungsangebote im Bereich der Pflege, der Eingliederungshilfe (§§ 15, 15a) sowie der Kinder- und 
Jugendhilfe (§§ 16, 16a) stehen, von den Vorgaben des § 5 ausgenommen. Ebenfalls von Ziffer 2 erfasst sind die 
Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 5 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) und die allgemeine Schwange-
renberatung nach § 2 SchKG. Für Mitarbeitende gilt jedoch 3G am Arbeitsplatz. Darüber hinaus wird die Einhaltung 
des Mindestabstandes empfohlen, ebenso das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn der Mindestabstand nicht 
eingehalten werden kann. Eine Einzelberatung ist gegeben, solange sich die Beratung auf die ratsuchende Person be-
schränkt, der Teilnehmerkreis kann jedoch beispielsweise um Vertrauenspersonen und Sprachmittler erweitert werden. 

Ausschließlich interne Gruppenangebote unterfallen § 5a Absatz 1 Nr. 2 und sind von den Vorgaben des § 5 insbesondere 
befreit. Diese Angebote werden der Häuslichkeit gleichgesetzt. Familienbesuche in Kantinen und anderen Gemein-
schaftsräumen sind private Zusammenkünfte. Die Treffen sind von den Bewohnerinnen und Besuchern „selbstorga-
nisiert“. Andere Angebote mit Externen und Veranstaltungen größerer Art sind von der Privilegierung der Nummer 2 
nicht erfasst und unterfallen § 5 und den dortigen Voraussetzungen.

Ebenso zulässig sind unaufschiebbare Veranstaltungen von Parteien und Wählergruppen. 

Zulässig ist auch Wahlwerbung durch Parteien, Wählergruppen und Einzelbewerberinnen und -bewerber. Diese Stände 
dienen dem Informationsaustausch mit den Wahlberechtigten. In diesem Rahmen wird das Wahlprogramm vorgestellt, 
um Wählerstimmen geworben und Flyer oder Werbegeschenke verteilt. Wahlwerbung ist unter Einbeziehung von In-
formationsständen oder –tischen sowie auch ohne diese möglich. Gerichtet ist diese informatorische Wahlwerbung 
auf die Ansprache einzelner Passantinnen und Passanten. Soweit eine größere Kundgebung erfolgen soll, die über die 
Ansprache einzelner Personen hinausgeht und zu einer Ansammlung größerer Menschenmengen führen kann, ist § 5a 
nicht einschlägig. Diese Art der Wahlwerbung fällt als Versammlung in den Anwendungsbereich des § 6. 

Eheschließungen stellen einen hoheitlichen Akt im Sinne des § 5a dar. Sie sind auch und gerade in den Zeiten, in denen 
die Kontakte aufgrund der Infektionszahlen nach wie vor reduziert werden müssen, für die Brautpaare eine besondere 
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Veranstaltung, die in ihrer emotionalen Bedeutung für die Menschen weit über den staatlichen Akt der Eheschließung 
und deren Beurkundung hinausgeht.

Eheschließungen sollen in den zur Verfügung stehenden Räumen so gestaltet werden, dass unter Berücksichtigung 
der verwaltungsinternen Hygieneregelungen möglichst zumindest der enge Familienkreis, insbesondere Kinder und 
Eltern, sowie Trauzeugen an der Trauung neben der Standesbeamtin oder dem Standesbeamten und gegebenenfalls 
der Dolmetscherin oder dem Dolmetscher teilnehmen können. Die Möglichkeiten, die die Räumlichkeiten vor Ort bieten, 
selbstverständlich unter Berücksichtigung des Schutzes der Beschäftigten und der Gäste vor Infektionen, sollen genutzt 
werden. Dabei sollten auch größere Räume wie z.B. der Ratssaal oder ein Sitzungssaal als Trauzimmer zur Nutzung in 
Betracht gezogen werden, wenn die Eheschließenden in Begleitung mehrerer Personen kommen möchten.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 Satz 1 entfällt für die dort genannten Veranstaltungen die Maskenpflicht, die Anforderung zur Erstellung 
eines Hygienekonzepts nach Absatz 1 wird jedoch beibehalten. 

Von Nummer 1 erfasst sind solche Zusammenkünfte, die insgesamt beruflichen, geschäftlichen oder dienstlichen Zwe-
cken dienen. Zu den beruflich oder dienstlich begründeten Zusammenkünften nach Absatz 2 Nummer 1 gehören auch 
berufliche oder dienstliche Fortbildungsveranstaltungen, die von der Arbeitgeberin oder von dem Arbeitgeber oder 
von der Dienstherrin oder von dem Dienstherrn selbst veranstaltet werden. Im Bereich der Gesundheits- und Pflege-
berufe gilt dies entsprechend für durch Rechtsakt geregelte Weiterbildungen. Eine beruflich bedingte Tätigkeit liegt bei 
jeder entgeltlichen Tätigkeit vor, wobei nebenberufliche Tätigkeiten ausreichen, ebenso eine Tätigkeit im Rahmen einer 
berufsbezogenen Ausbildung oder eines berufsbezogenen Praktikums. Ehrenamtliche Tätigkeiten erfüllen nicht die 
Anforderungen an eine berufliche Tätigkeit, auch dann nicht, wenn für sie eine Aufwandsentschädigung gezahlt wird. 
Zu einer dienstlichen Tätigkeit zählen auch der Jugendfreiwilligendienst und der Bundesfreiwilligendienst. 

Nach Nummer 2 werden auch Prüfungs- und Studieneingangsveranstaltungen von der Maskenpflicht befreit.

Zu § 5b (Wahlen und Abstimmungen)

Bei öffentlichen Wahlen und Abstimmungen, insbesondere Bürgerentscheiden, bedarf es aufgrund der aktuellen Corona-
Pandemie der Beachtung der allgemeinen Hygieneregelungen, um den Infektionsschutz der Wählerinnen und Wähler 
als auch der Wahlvorstände bestmöglich sicherzustellen und dem Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit 
hinreichend Rechnung zu tragen. Da es bei Wahlen und Abstimmungen zu einer Vielzahl von Kontakten kommt, ist es 
erforderlich, entsprechende Infektionsschutzmaßnahmen zu ergreifen. Verletzen Personen die getroffenen Regelungen, 
können sie nach § 37 Satz 2 Landeswahlgesetz des Wahlgebäudes verwiesen werden; aufgrund des Infektionsschutzes 
wird von dieser Möglichkeit regelmäßig Gebrauch zu machen sein. 

Zu Absatz 1

Die Regelung beschreibt den Anwendungsbereich für die Wahlhandlung, Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnis-
ses. Erfasst wird damit insbesondere die kommende Landtagswahl. Ebenso erstreckt sich die Regelung auf Wahlen der 
kommunalen Ebene sowie Abstimmungen (Bürgerentscheide und Volksentscheide). Sonstige Sitzungen der Wahl- und 
Abstimmungsausschüsse bei öffentlichen Wahlen und Abstimmungen werden dagegen von § 5a Nummer 1 erfasst. 
§ 5b ist eine Sondervorschrift zu Veranstaltungen, deshalb gilt § 5 nicht. 

Zu Absatz 2

Die von den Wahlbehörden zu erstellenden Hygienekonzepte für die Wahlgebäude richten sich nach § 4 Absatz 1. Die 
Stimmabgabe im Wahllokal ist den Wählerinnen und Wählern möglich, ohne geimpft, genesen oder getestet zu sein. 
Aus diesem Grunde muss gewährleistet werden, dass für Personen, die sich im Wahlgebäude aufhalten, kein erhöhtes 
Infektionsrisiko besteht. So müssen zum einen die Wahlvorstände, die sich über den Wahltag einer Vielzahl von Kontakten 
ausgesetzt sehen, geschützt werden. Zum anderen soll insbesondere den Wählerinnen und Wählern die Stimmabgabe 
in einer sicheren Umgebung ermöglicht werden. Aus diesem Grunde ist im Wahlgebäude ein Mindestabstand von 1,5 
Metern zu anderen Personen einzuhalten. Ausgenommen von der Verpflichtung, den Mindestabstand von 1,5 Metern 
einzuhalten, sind Hilfspersonen der Wählerin oder des Wählers bei der Wahlhandlung (§ 57 BWO) oder Personen, die 
einander nahestehen, z. B. Ehegatten, Lebenspartnerinnen und Lebenspartner oder Eltern und ihre Kinder.

Zu Absatz 3

Im Wahlgebäude besteht zur Vermeidung von gesundheitlichen Risiken die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung im Sinne von § 2a Satz 1. Dabei gelten die in § 2a Satz 2 aufgelisteten Ausnahmen. Insbesondere dürfen 
Personen, die aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen können und dies unter Vorlage eines ärztlichen oder psychotherapeutischen Attestes glaubhaft machen können, 
das Wahlgebäude ohne Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Zudem besteht für die Wählerinnen und Wähler die Mög-
lichkeit, rechtzeitig im Vorfeld auf die Alternative der Briefwahl auszuweichen (§ 27 Absatz 4 BWO). 

Die Ausübung des Wahlrechts wird durch die Verpflichtung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, nicht eingeschränkt. 

Die Mitglieder der Wahl- und Abstimmungsvorstände, die sich während des gesamten Wahltags im Wahlgebäude 
aufhalten, können die Mund-Nasen-Bedeckung ablegen, sofern sie einen festen Steh- oder Sitzplatz eingenommen 
haben und ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Mitgliedern des Wahl- und Abstimmungsvorstands sowie 
zu Wählerinnen und Wählern eingehalten oder die Übertragung von Viren durch ähnlich geeignete physische Barrieren 
verringert wird.

Zu § 6 (Versammlungen)

In Abgrenzung zu den allgemeinen Veranstaltungen, für die § 5 gilt, regelt § 6 die Versammlungen im Sinne des Ver-
sammlungsrechts. Unter den Versammlungsbegriff fallen auch größere Auftritte zur Wahlwerbung, wie z.B. öffentliche 
Reden von Kandidatinnen oder Kandidaten.
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Zu Absatz 1

Es gelten die allgemeinen Empfehlungen aus § 3, die Versammlungsleiterin oder der Versammlungsleiter hat die Einhal-
tung der Hygienestandards zu gewährleisten. Darüber hinaus ist ein Hygienekonzept zu erstellen. Auch bei Eilversamm-
lungen ist es den Organisatorinnen und Organisatoren noch möglich, ein zumindest grundlegendes Hygienekonzept 
zu erstellen. Für sog. Spontanversammlungen, die sich aufgrund eines spontanen Entschlusses augenblicklich bilden, 
wäre die Pflicht zur Erstellung eines Hygienekonzepts jedoch eine verfassungsmäßig unzulässige Beschränkung, da 
sie faktisch unmöglich gemacht würden. Diese sind daher ausgenommen. Die praktische Bedeutung dieser Versamm-
lungen ist jedoch gering.

Zu Absatz 2

Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind innerhalb geschlossener Räume zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ge-
mäß § 2a verpflichtet, auch wenn sie sich auf ihrem Sitzplatz befinden. Nur der jeweils Vortragende muss keine Mund-
Nasen-Bedeckung tragen.

Nach § 6 Abs. 2 Satz 2 entfällt die Maskenpflicht, wenn sich höchstens 100 Personen gleichzeitig in den Versammlungs-
räumen auf festen Sitz- oder Stehplätzen befinden. Sie müssen sich jedoch passiv verhalten (z.B. nicht singen oder 
sprechen). So kann ein Gleichlauf mit der entsprechenden Regelung für Veranstaltungen (§ 5 Abs. 2 Satz 2 Nr. 1) erzielt 
werden.

Zu § 7 (Gaststätten)

Was eine Gaststätte ist, ergibt sich aus § 1 des Gaststättengesetzes. Nach Absatz 2 gilt in Diskotheken und ähnlichen 
Einrichtungen sowie Veranstaltungen mit vergleichbaren Tanzaktivitäten 2G plus.

Die allgemeinen Anforderungen an die Hygiene für jedermann und auch die allgemeinen Empfehlungen für Einrich-
tungen mit Publikumsverkehr nach § 3 gelten auch für Gaststätten. 

Zu Absatz 1

Betreiberinnen und Betreiber von Gaststätten müssen ein Hygienekonzept erstellen, in dem auf die Anzahl der zu be-
legenden Plätze unter Berücksichtigung der erforderlichen Raumbelüftung eingegangen wird. 

Zu Absatz 2

In Diskotheken und ähnlichen Einrichtungen sowie Veranstaltungen, die den Schwerpunkt beim Tanzen haben, gilt 2G 
plus. Im Übrigen gelten die Voraussetzungen nach Absatz 1, weil Diskotheken auch Gaststätten sind. 

Nach Nummer 1 dürfen nur Geimpfte oder Genesene ohne Symptome eingelassen werden, die jedoch wegen der 
besonderen Gefahr des Tanzens für die Übertragung des Coronavirus zusätzlich getestet sein müssen. Die Vorgaben 
des Testens ergeben sich aus § 2 Nummer 6 SchAusnahmV. Im Regelfall bedarf es eines bescheinigten Tests eines Test-
zentrums. Die Schulbescheinigung für minderjährige Schülerinnen und Schüler aufgrund der regelmäßigen Testung 
anhand eines verbindlichen schulischen Schutzkonzeptes reicht nicht aus. Eine tagesaktuelle Bestätigung der Schule 
für eine konkret durchgeführte Testung im Sinne von § 4 Absatz 3 Nummer 2 hingegen schon. 

Nach Nummer 2 können auch im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestete Personen teilnehmen, wenn sie aus 
medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können und dies durch Vorlage einer ärztlichen 
Bescheinigung nachweisen. 

Zu § 8 (Einzelhandel)

Zu Absatz 1

Betreiberinnen und Betreiber von Verkaufsstellen müssen ein Hygienekonzept im Sinne von § 4 Absatz 1 erstellen. 
Dabei ist sicherzustellen, dass es zu keinen Ansammlungen von Kundinnen und Kunden kommt. 

Zu Absatz 2

Weil in Einkaufszentren und Outlet-Centern Geschäfte konzentriert vorhanden sind, bedarf es in Absatz 2 besonderer 
zusätzlicher Regelungen für deren Betreiberinnen und Betreiber, damit auch steuernd in die Flächen vor den einzelnen 
Geschäften eingegriffen wird. Hierzu müssen die Betreiberinnen und Betreiber dem zuständigen Gesundheitsamt ein 
Hygienekonzept vorlegen und sich genehmigen lassen, bevor das Einkaufszentrum oder das Outlet-Center betrieben 
werden darf. Ihre Verpflichtung, die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung des Hygienekonzepts zu 
gewährleisten, ergibt sich aus § 4 Absatz 1 Satz 3. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht für sämtliche Personen, insbesondere Kundinnen und Kunden sowie 
das Personal, auf denjenigen Flächen, auf denen mit Kundinnen und Kunden Kontakte entstehen können. Dies betrifft 
auch Theken- und Tresenbereiche. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist erforderlich, um die Über-
tragung des Coronavirus zu verringern. Nicht erfasst sind dagegen Sozial- und Gemeinschafträume, die ausschließlich 
dem Personal zugänglich sind, weil dort kein Publikumsverkehr stattfindet. Wie in § 2a Satz 4 am Ende angegeben, 
wird empfohlen, FFP2-Masken oder vergleichbare Standards zu verwenden. 

Die bisherige Regelung, wonach darüber hinaus das Personal nach Satz 2 von der Maskenpflicht befreit ist, wenn dieses 
beispielsweise durch eine geeignete Trenn- und Schutzwand vor einer möglichen Tröpfchen- und Aerosolübertragung 
durch Kundinnen oder Kunden geschützt ist, wird gestrichen. Wegen der hohen Übertragbarkeit des Coronavirus auf-
grund der Omikron-Variante ist die Ausnahmeregelung nicht mehr möglich. Die Trennwände können natürlich bestehen 
bleiben. Das Personal muss jedoch eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Mund-Nasen-Bedeckung ist ab dem Betreten 
der Verkaufsfläche (Eingangstür) und während des gesamten Aufenthaltes in Verkaufs- und Warenausgabestellen des 
Einzelhandels, in abgeschlossenen Verkaufsständen und in überdachten Verkehrsflächen von Einkaufszentren – nicht 
gemeint sind überdachte Parkplätze der Einkaufszentren – zu tragen. Auch für Kundinnen und Kunden gilt die bisherige 
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Ausnahme aus Satz 2, wenn geeignete physische Barrieren eine Tröpfchen- und Aerosolübertragung entgegenwirken, 
nicht mehr. Hiervon war die einzelne Umkleidekabine erfasst. 

Näheres zu der Mund-Nasen-Bedeckung findet sich in § 2a. 

Die Geschäftsinhaberinnen und Geschäftsinhaber sowie die Betreiberinnen und Betreiber des Einkaufszentrums oder 
des Outlet-Centers haben nach Satz 2 im Rahmen ihres Hausrechtes mit den ihnen zu Gebote stehenden Mitteln dafür 
zu sorgen, dass die Maskenpflicht beachtet wird. Die Ausübung des Hausrechts bedeutet, dass sie notfalls den Auf-
enthalt der Kundinnen und Kunden in dem Geschäft oder dem Einkaufszentrum bzw. Outlet-Center beenden. Dabei 
ist zu berücksichtigen, dass es Kundinnen und Kunden gibt, die nach § 2a nicht verpflichtet sind, eine Mund-Nasen-
Bedeckung zu tragen.

Zu § 9 (Dienstleistungen)

Zu Absatz 1

Nach Absatz 1 gilt in Ladenlokalen von Dienstleisterinnen und Dienstleistern ebenso wie im Einzelhandel eine Masken-
pflicht, soweit dort Publikumsverkehr herrscht. Wegen der erhöhten Gefährdung durch die Übertragbarkeit des Corona-
virus müssen zudem die Dienstleisterinnen und Dienstleistern und auch die Kundinnen und Kunden bei körpernahen 
Dienstleistungen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Das gilt innerhalb oder außerhalb von Ladenlokalen. Soweit 
die Art der Dienstleistung (beispielsweise Kosmetik im Gesicht oder beim Bartschneiden) mit dem Tragen einer Maske 
nicht möglich ist, kann die Maske abgenommen werden. Durch das Aufstellen von geeigneten physischen Barrieren 
kann nicht auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden. Wie im Einzelhandel werden die Betreibe-
rinnen und Betreiber verpflichtet, die Beachtung der Maskenpflicht durchzusetzen, notfalls unter Nutzung ihres oder 
seines Hausrechts. 

Darüber hinaus regelt Absatz 1 Voraussetzungen für Dienstleisterinnen und Dienstleister in ambulanten Pflegediensten. 
Geimpfte oder genesene Dienstleisterinnen und Dienstleister müssen sich dreimal pro Woche testen lassen. Eine Auf-
frischungsimpfung entbindet nicht von der dreimaligen Testung. Nicht geimpfte oder nicht genesene Dienstleisterinnen 
und Dienstleister müssen sich jeden Tag testen lassen.

Zu Absatz 2

Dienstleisterinnen und Dienstleister, die Tätigkeiten mit Körperkontakt ausüben, haben nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 
ein Hygienekonzept zu erstellen.

Zu § 10 (Freizeit- und Kultureinrichtungen)

§ 10 regelt die Voraussetzungen, unter denen Freizeit- und Kultureinrichtungen betrieben werden. Für Veranstaltungen 
in diesen Einrichtungen gelten die Regelungen über Veranstaltungen. 

Für Innen- wie Außenbereiche sämtlicher Freizeit- und Kultureinrichtungen, wie z. B. Museen, Archive, Zoos oder 
Freizeitparks, ist ein Hygienekonzept zu erstellen. Im Hygienekonzept ist besonderes Augenmerk auf die Regelung 
der Besucherströme zu legen. In Innenräumen gilt eine Pflicht aller Besucherinnen und Besucher, Beschäftigten und 
sonstigen anwesenden Personen, eine Mund-Nasen-Bedeckung gemäß § 2a tragen. Dies gilt nicht, wenn sich höchs-
tens 100 Besucherinnen und Besucher auf festen Sitz- oder Stehplätzen befinden. Für die Nutzung der Sonnenbänke 
in Sonnenstudios, einer Freizeiteinrichtung, ist eine Ausnahme ausdrücklich geregelt worden.

Zu § 11 (Sport)

§ 11 regelt die Ausübung von Sport innerhalb und außerhalb von Sportstätten, draußen und drinnen. Als Sport im Sinne 
des § 11 zählen auch Tanzen einschließlich Balletttanz sowie Fitnesstraining und Bewegungsübungen in gemeinnützigen 
und gewerblich betriebenen Studios. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 ist vorgesehen, dass der Sport in Sportanlagen in geschlossenen Räumen, Schwimmbädern und Freibädern 
ein Hygienekonzept erfordert. 

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 muss bei Wettkämpfen sowohl im Innenbereich als auch im Außenbereich ein Hygienekonzept durch die 
Veranstalterin oder den Veranstalter erstellt werden. 

Zu Absatz 4

Absatz 4 bestimmt die entsprechende Anwendung des § 5 für Zuschauerinnen und Zuschauer. Damit gilt für Zuschau-
erinnen und Zuschauer die Regelung des § 5 Absatz 2 zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung.

Zu § 12 (Schulen und Hochschulen)

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ermächtigt, Rechtsverordnungen nach § 32 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes sowie nach § 7 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 2 SchAusnahmV für 
Schulen sowie für staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen zu erlassen. Von der Verordnungsermächtigung 
umfasst sind auch Regelungen zum Verhalten von Schülerinnen und Schülern auf dem Weg von ihrer Wohnung zur 
Schule und zurück. Möglich sind auch Regelungen über Teilbereiche des Schulweges, etwa von der nächsten Haltestelle 
bis zum Schulgelände. In der Rechtsverordnung können auch von § 12 abweichende Pflichten von Schülerinnen und 
Schülern, Lehrerinnen und Lehrern oder anderen Personen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, sowie Pflichten 
zum Einhalten von Mindestabständen oder von Gruppengrößen geregelt werden. Auch können Abweichungen von § 18 
Absatz 1 für Fahrten in Schulbussen geregelt werden.



428 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 Nr. 5

Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bleibt befugt, weitergehende Empfehlungen und Hinweise zu 
erteilen, zum Beispiel zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch über die rechtlichen Vorgaben hinaus.

Zu Absatz 2

Absatz 2 stellt klar, dass die Vorgaben dieser Verordnung für Schulen und Hochschulen nicht gelten.

Zu § 12a (Außerschulische Bildungsangebote)

Zu Absatz 1

Außerschulische Angebote umfassen sämtliche Bildungsangebote und Bildungsstätten, die nicht unter § 12 fallen. Dazu 
zählen zum Beispiel das Bildungszentrum für Natur, Umwelt und ländliche Räume, Einrichtungen zur Berufsvorbereitung, 
Volkshochschulen und andere Einrichtungen der Weiterbildung, Einrichtungen zur Durchführung arbeitsmarktpolitischer 
Maßnahmen, Fahrschulen, Hundeschulen, Musikschulen, Familienbildungsstätten und andere qualifizierte Anbieter. 

Außerschulische Bildungsangebote sind Veranstaltungen. Insofern gelten die Regelungen aus § 5 entsprechend. Zu-
sammenkünfte von zwei Personen stellen keine Veranstaltung dar. Dies gilt auch für Bildungsangebote mit nur zwei 
Personen, einer oder einem Unterrichtenden und einer Kundin oder eines Kunden. In einem solchen Fall gilt die Ver-
weisung auf § 5 nicht. Das betrifft beispielsweise den Musikeinzelunterricht, den sonstigen Einzelunterricht oder die 
Einzelberatungsgespräche, kann aber auch den praktischen Fahrunterricht betreffen. 

Für Sportangebote in außerschulischen Bildungseinrichtungen gilt nur § 11 als speziellere Norm für die Ausübung des 
Sports. Im Sportbereich findet § 12a keine Anwendung. 

Prüfungen dürfen im Bereich der außerschulischen Bildungseinrichtungen nach § 5a Absatz 2 Nummer 2 durchgeführt 
werden. 

Zu Absatz 2 

Absatz 2 lässt außerschulische Bildungsangebote für Kinder- und Jugendliche zu. Es gelten die Voraussetzungen nach § 16.

Zu § 12b (Gesundheitsfach- und Pflegeschulen)

§12b regelt die Veranstaltungen im Bereich der Gesundheitsfach- und Pflegeschulen speziell.

Die Ausbildungssicherung in den Gesundheitsfachberufen ist für die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung von 
hohem Wert. Die Situation an Gesundheitsfachschulen ist weder mit der an allgemeinbildenden noch mit der an anderen 
berufsbildenden noch mit der an Hochschulen vergleichbar.

Die Auszubildenden sind schon während ihrer Ausbildung im Gesundheitswesen mit direktem Patientenkontakt tätig. 
Sie benötigen in der Ausbildung praktische Lehrinhalte, die digital oder mit Abstand und ohne Körperkontakt nicht 
erlernt werden können. Wechselunterricht ist wegen der oft geringen Größe der Schulen nicht umsetzbar. Es werden 
für die Versorgung der Bevölkerung die vollständigen Kohorten benötigt. Es kann davon ausgegangen werden, dass 
die Auszubildenden der Gesundheitsfachberufe über ein hohes Maß an Kompetenz in Bezug auf den Infektionsschutz 
verfügen.

Um dem erhöhten Gefahrenpotential bei Unterschreitung des empfohlenen Mindestabstandes gerecht zu werden, ist 
in diesen Fällen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verpflichtend.

In dem Hygienekonzept der Schulen müssen die allgemeinen Anforderungen nach dieser Verordnung an die Hygiene 
und ein Lüftungskonzept aufgenommen sein.

Zu § 13 (Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften, Bestattungen)

Zu Absatz 1

Sämtliche rituellen Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften sind gestattet. Für Bestat-
tungen sowie Trauerfeiern auf Friedhöfen und in Bestattungsunternehmen gelten dieselben Vorgaben wie für rituelle 
Veranstaltungen von Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Zur Trauerfeier gehört die eigentliche Zeremonie, 
nicht aber eine anschließende Bewirtung.

Es gelten die allgemeinen Empfehlungen des § 3:

– Einhaltung der Husten- und Niesetikette,

– Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der Hände, 

– an allen Eingängen deutlich sichtbare Aushänge

Zu Absatz 2

Die Veranstalterin oder der Veranstalter erstellt nach Maßgabe von § 4 Absatz 1 ein Hygienekonzept. Im Rahmen des 
Konzeptes ist auch der Gemeindegesang zu berücksichtigen, der unabhängig von den Anforderungen nach Absatz 3 
und 4 nur mit Mund-Nasen-Bedeckung zulässig ist. 

Zu Absatz 3

Es gilt eine Maskenpflicht nach Maßgabe von § 2a. Ausgenommen von der Maskenpflicht ist die jeweils vortragende 
Person. Der Gemeindegesang ist nur mit Mund-Nasen-Bedeckung zulässig.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung entfällt, wenn nicht mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
anwesend sind und diese sich nicht umherbewegen, sondern sich auf festen Sitz- oder Stehplätzen befinden.

Zu Absatz 4

Für Gesangsdarbietungen und den Gebrauch von Blasinstrumenten in Kirchen und Gotteshäusern (insbesondere für 
Kirchenchöre) gelten die gleichen Vorgaben wie bei anderen Veranstaltungen. 
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Zu § 14 (Stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen)

Zu Absatz 1

§ 14 Absatz 1 definiert die Anforderungen an Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Mutter-/Vater-Kind-
Einrichtungen. Das für Gesundheit zuständige Ministerium kann ergänzende Empfehlungen veröffentlichen. 

Die Aufnahme in die Einrichtung ist nur für geimpfte, genesene oder getestete Personen im Sinne von § 2 Nummer 2, 4 
oder 6 SchAusnahmV möglich. Geimpfte oder genesene Personen müssen einen negativen Test vorlegen, wenn sie co-
ronatypische Symptome (namentlich Atemnot, neu auftretender Husten, Fieber und Geruchs- oder Geschmacksverlust) 
aufweisen. Wer als geimpft gilt, regelt § 2 Nummer 2 in Verbindung mit Nummer 3 SchAusnahmV. Es bedarf zweier 
Impfungen und einem 14-tägigen Abstand zur letzten Impfung. Genesene sind solche im Sinne von § 2 Nummer 4 in 
Verbindung mit Nummer 5 SchAusnahmV. Ihre coronabedingte Infektion liegt zwischen 28 Tagen und 90 Tagen zurück. 
Danach gelten sie als Geimpfte, wenn sie eine Impfung erhalten.

Zu Absatz 2

Die Anforderung an die Erbringung von körpernahen Dienstleistungen aus § 9 gelten nicht in Einrichtungen nach Absatz 1.

Aus Bundesrecht können sich weitergehende Anforderungen ergeben, die von der landesrechtlichen Regelung nicht 
eingeschränkt werden. 

Zu § 14a (Krankenhäuser)

In § 14a werden die Rahmenbedingungen für die Anforderungen an die Krankenhäuser mit einem staatlichen Versor-
gungsauftrag – also zugelassene Krankenhäuser nach § 108 SGB V – definiert. In der Pandemie haben diese Kranken-
häuser wesentliche Aufgaben. 

Wie alle anderen Einrichtungen auch, müssen die Krankenhäuser Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung von 
Infektionen zu verhindern. Dieses liegt – entsprechend der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz – weitgehend 
in der Zuständigkeit der jeweiligen Krankenhausträgerin oder des jeweiligen Krankenhausträgers. Dabei sind auch 
(externe) Dienstleisterinnen und Dienstleister zu berücksichtigen, die ihr Angebot nach den weiteren Vorgaben dieser 
Verordnung erbringen können. Das Ministerium veröffentlicht Empfehlungen bzw. Handreichungen für einen ausrei-
chenden Infektionsschutz in Krankenhäusern.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 wird geregelt, dass alle Krankenhäuser mit einem Versorgungsauftrag diesen auch während der Pandemie 
so weit wie möglich erfüllen müssen. Insbesondere die psychiatrische und somatische Notfallversorgung ist zu jedem 
Zeitpunkt sicherzustellen. 

Zu Absatz 2

In Absatz 2 wird geregelt, dass die Krankenhäuser, die im Intensivregister des Landes registriert sind, jederzeit 
COVID-19 Fälle sowohl intensivmedizinisch wie auch auf Normalstation versorgen können müssen. Es gilt also – wie 
in der allgemeinen Notfallversorgung auch – dass ein Intensivbett zu jedem Zeitpunkt frei sein muss. 

Zu Absatz 3 

Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der Patientinnen und Patienten beziehungsweise der Bewohnerinnen und 
Bewohner von Alten- und Pflegeheimen sind gesteigerte Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem sensiblen 
Bereich zu stellen.

Aus diesem Grund ist in den Hygieneplänen insbesondere vorzusehen, dass externe Besucherinnen und Besucher ab-
weichend von den Vorgaben des § 2a FFP2-Masken oder Masken mit vergleichbaren Standards vorgeschrieben werden; 
einfache medizinische Masken reichen nicht aus. Diese Vorgabe gilt in der gesamten Einrichtung, insbesondere auf 
Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen, Behandlungsräumen und Patientenzimmern.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 finden die Regelungen für den Bereich der körpernahen Dienstleistungen im Sinne von § 9 keine An-
wendung in Krankenhäusern.

Aus Bundesrecht können sich weitergehende Anforderungen ergeben, die von der landesrechtlichen Regelung nicht 
eingeschränkt werden. 

Zu § 15 (Einrichtungen und Gruppenangebote der Pflege)

Einrichtungen der Pflege sind als besonders schützenswerte Einrichtungen hier mit einem Testregime und umfangrei-
chen Maskenpflichten in Innenräumen geregelt. Das zuständige Ministerium hat in dem sensiblen Bereich nach § 15 
Empfehlungen erlassen. Insbesondere wird auf folgende hingewiesen:

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handlungsempfehlungen als Mindestvorgaben 
für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Pflege“,

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handreichung für Einrichtungen der Tages-
pflege“,

– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Muster-Hygienekonzept im Sinne des § 4 Absatz 1 
Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 für Gruppenangebote im Rahmen des SGB XI“.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 werden parallel wesentliche allgemeingültige Regelungen für die voll- und teilstationäre Pflege nach § 71 
Absatz 2 SGB XI (einschließlich stationärer Hospize, die über einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI verfügen) 
sowie für Gruppenangebote zur Betreuung Pflegebedürftiger, insbesondere im Sinne von Unterstützungsangeboten 
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im Alltag nach § 45a SGB XI in Verbindung mit der Landesverordnung zur Anerkennung und Förderung von Angebo-
ten zur Unterstützung im Alltag (Alltagsförderungsverordnung – AföVO) vom 10. Januar 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 9) 
oder Gruppenangebote ambulanter Dienste nach § 45b Absatz 1 Satz 3 Nr. 3 SGB XI getroffen. Ambulant pflegerisch 
versorgte Wohnformen, wie z.B. betreutes Wohnen, werden nicht erfasst, da es sich bei diesen um privates Wohnen in 
der eigenen Häuslichkeit mit Versorgung durch ambulante Dienste handelt.

Die erfassten Einrichtungen und Dienste haben nach Nummer 1 ein individuelles Hygienekonzept nach Maßgabe von 
§ 4 Absatz 1 zu erstellen. Im Falle von vollstationären Einrichtungen hat das Hygienekonzept mindestens konkrete Vor-
gaben über die Verantwortlichkeit für und Durchführungen von Testungen sowie unter Berücksichtigung des jeweiligen 
Infektionsgeschehens, des Grades der Durchimpfung der in der Einrichtung versorgten Personen und des Selbstbe-
stimmungsrechts der versorgten Personen verhältnismäßige Regelungen zur Ermöglichung von Gemeinschaftsaktivi-
täten und Nutzung von Gemeinschaftsräumen in der Einrichtung sowie des Betretens durch externe Personen in den 
Einrichtungen vorzusehen. In dem Umfang, wie sich die Infektionslage aufgrund der voranschreitenden Durchimpfung 
in den Einrichtungen (sowohl Bewohnerinnen und Bewohner als auch Personal) entspannt, sollen auch soziale Kon-
takte und Teilhabe der versorgten Personen untereinander und mit Dritten unter Wahrung der gebotenen allgemeinen 
und speziellen Hygienevorgaben nach dieser Verordnung wieder ausgebaut und nach und nach normalisiert werden. 

Mit dem Bestandteil des Hygienekonzeptes zu Besuchen (Besuchskonzept) ist vor allem den grundrechtlich verbürgten 
Selbstbestimmungs- und Teilhaberechten der Bewohnerinnen und Bewohner stationärer Einrichtungen in angemes-
senem Umfang Rechnung zu tragen. Besuche müssen im Hinblick auf die zwischenzeitlich erreichte hohe Durchimp-
fungsrate in den Pflegeeinrichtungen (sowohl bezüglich Bewohnerinnen und Bewohner als auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern) allen Bewohnerinnen und Bewohnern effektiv, soweit nicht sachliche Gründe entgegenstehen möglichst 
täglich und auch an Wochentagen und zu Uhrzeiten wieder ermöglicht werden, die auch berufstätigen Besucherinnen 
und Besuchern das Aufsuchen gestatten. Sie sollen, anders als bislang teils praktiziert, grundsätzlich auch wieder in 
den Bewohnerzimmern stattfinden können. 

Das für Gesundheit zuständige Ministerium hat u.a. Handlungsempfehlungen für Besuche veröffentlicht, in denen Hin-
weise zur Umsetzung in den Einrichtungen gegeben werden (Link: https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/P/
pflege/schwerpunkt_pflege_corona.html).

Nummer 2 regelt eine Maskenpflicht für externe Personen. Externe Personen sind sowohl persönliche Besucherinnen 
und Besucher (im engeren Sinne) für Einrichtungsbewohnerinnen und -bewohner, als auch weitere externe Personen 
wie z.B. Personen mit gesetzlichen Betretungsbefugnissen, wie Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter und Rich-
terinnen und Richter im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben sowie Dienstleisterinnen und Dienstleister, Lieferantin-
nen und Lieferanten. Für alle externen Personen, die die Einrichtung betreten, sieht Nummer 2 angesichts der immer 
noch dynamischen Lage und des fortbestehenden Schutzbedürfnisses von Personen ohne Impfschutz das Tragen einer 
qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung vor. Abweichend von den Vorgaben des § 2a sind FFP2-Masken oder Masken 
mit vergleichbaren Standards vorgeschrieben; einfache medizinische Masken reichen nicht mehr aus. Diese Masken-
pflicht gilt nur auf Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen, nicht dagegen etwa in Behandlungsräumen und 
Patientenzimmern.

Nummer 3 regelt die Testerfordernisse für die externen Personen, die Einrichtungen aufsuchen. Aufgrund der beson-
deren Schutzbedürftigkeit der Patientinnen und Patienten beziehungsweise der Bewohnerinnen und Bewohnern von 
Alten- und Pflegeheimen sind gesteigerte Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem sensiblen Bereich zu stellen. 
Für externe Personen, die die Einrichtung bei Gefahr in Verzug oder bei Vorliegen eines Härtefalles betreten, gilt keine 
Testpflicht. Dies umfasst auch den Fall, dass die Einrichtung ohne Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern nur 
für einen unerheblichen Zeitraum betreten wird (z.B. Paketbote). Befreit von den Anforderungen der Nummer 3 sind 
in der Regel auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Neben der Notfallrettung gilt dies auch für die Durchführung des 
Krankentransportes nach § 2 Absatz 2 Schleswig-Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes (SHRDG). Eine regelmäßige 
Testung der Einsatzkräfte des Rettungsdienstes ist nicht zuletzt sichergestellt durch gesonderte Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes und wird durch die zuständigen Stellen empfohlen.

In Nummer 4 wird eine Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll- und teilstationärer Einrichtungen ge-
regelt. Sie gilt innerhalb aller geschlossenen Räume. Andererseits findet sie, anders als die Maskenpflicht für externe 
Personen nach Nummer 2, keine Anwendung in Gruppenangeboten zur Betreuung pflegebedürftiger Menschen nach 
dem SGB XI.

Nummer 5 statuiert die Testpflichten der Mitarbeitenden und externen Beschäftigen. Eine Auffrischungsimpfung ent-
bindet jeweils nicht von der Testpflicht.

Nummer 6 definiert Voraussetzungen für Testungen vor Ort in der Einrichtung. Die Testungen von externen Personen 
sind mindestens an drei Tagen in der Woche an jeweils mindestens drei Stunden anzubieten. Mindestens einer dieser 
Testzeiträume muss auch am Wochenende angeboten werden. Hinsichtlich der konkreten zeitlichen Ausgestaltung ist 
darauf zu achten, dass insbesondere berufstätigen Personen eine Testung ermöglicht wird.

Zu Absatz 2

Absatz 2 trifft zur Einhaltung der Infektionshygiene Vorgaben zur diagnostischen Symptomabklärung bei (Wieder-)
Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern in eine stationäre Einrichtung sowie zur Einzelunterbringung von vor 
Ort symptomatisch werdenden Bewohnerinnen und Bewohnern. 

Satz 1 gilt für das Auftreten entsprechender Symptomatik (Verdachtsfall) bei Bewohnerinnen und Bewohnern einer 
Einrichtung. Bewohnerinnen und Bewohner, die akute respiratorische Symptome jeder Schwere oder eine Störung 
des Geruchs- oder Geschmackssinns aufweisen (Verdachtsfälle), sind danach in einem Einzelzimmer mit Nasszelle 
(gegebenenfalls Kohortierung) unterzubringen (Einzelunterbringung). Die Einzelunterbringung endet wiederum, wenn 
in Einzelunterbringung befindliche Personen einen negativen SARS-CoV-2-Test aufweisen und keine anderweitigen 
medizinischen Gründe dem entgegenstehen.
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Satz 2 gilt im Verdachtsfall für die Erstaufnahme neuer Bewohnerinnen und Bewohner. Sie müssen zum Nachweis ihrer 
Infektionsfreiheit bzgl. des Coronavirus einen negativen molekularbiologischen Test (z. B. PCR-Test) vorweisen – nur 
dann dürfen sie in die vollstationäre Einrichtung aufgenommen werden. Ein Antigentest ist nicht ausreichend.

Bewohnerinnen oder Bewohnern, die nach Rückkehr von einem zwischenzeitlichen auswärtigen Aufenthalt in einem 
Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren akutstationären Einrichtung, in einer Einrichtung der medizi-
nischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einem sonstigen auswärtigen Aufenthalt mit Übernachtung erneut aufge-
nommen werden sollen und Symptome für eine SARS-CoV-2-Erkrankung aufweisen, müssen dafür ein höchstens 24 
Stunden altes negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorlegen. 

Absatz 2 Satz 4 regelt, dass für die Unterbringung nach Wiederaufnahme in der Einrichtung Satz 1 entsprechend gilt, 
wenn ein positives Testergebnis der Bewohnerin oder des Bewohners vorliegt.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 finden die Regelungen für den Bereich der körpernahen Dienstleistungen im Sinne von § 9 keine An-
wendung in Einrichtungen und Gruppenangeboten der Pflege.

Aus Bundesrecht können sich weitergehende Anforderungen ergeben, die von der landesrechtlichen Regelung nicht 
eingeschränkt werden. 

Zu § 15a (Einrichtungen der Eingliederungshilfe)

Zu Absatz 1

Wohneinrichtungen der Eingliederungshilfe müssen ein Hygienekonzept (einschließlich Vorgaben zu Testungen und von 
Besuchsregelungen) erstellen. Das Land hat eine Empfehlung erstellt, welche Inhalte ein Besuchskonzept enthalten 
sollte. Besucher haben innerhalb geschlossener Räume der Einrichtung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Diese 
Maskenpflicht gilt nur auf Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen, nicht dagegen etwa in Behandlungsräumen 
und Patientenzimmern.

Mitarbeitende haben in geschlossenen Räumen der Einrichtung immer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wenn 
pflegerische Leistungen nach dem SGB XII vollzogen werden oder es sich um besonders vulnerable Personen handelt, 
sollte auch hier das höhere Schutzniveau von FFP-2-Masken zum Einsatz kommen. Die Frage, ob es sich um eine be-
sonders vulnerable Person handelt, ist im Rahmen einer Vulnerabilitätsbewertung der Bewohnerinnen und Bewohner 
nach RKI-Kriterien einschlägiger medizinischer Quellen zu beurteilen.

Die Regelungen aus § 15 Absatz 2 zur Erst- und Wiederaufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie zur 
Einzelunterbringung von symptomatischen Bewohnerinnen und Bewohnern gelten für die Wohneinrichtungen der 
Eingliederungshilfe entsprechend.

Nummer 5 regelt die Testpflichten für externe Personen. Für externe Personen, die die Einrichtung bei Gefahr in Verzug 
oder bei Vorliegen eines Härtefalles betreten, gilt keine Testpflicht. Dies umfasst auch den Fall, dass die Einrichtung ohne 
Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten wird (z.B. Paketbote). 
Befreit von den Anforderungen der Nummer 3 sind in der Regel auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Neben der 
Notfallrettung gilt dies auch für die Durchführung des Krankentransportes nach § 2 Absatz 2 Schleswig-Holsteinischen 
Rettungsdienstgesetzes (SHRDG). Eine regelmäßige Testung der Einsatzkräfte des Rettungsdienstes ist nicht zuletzt 
sichergestellt durch gesonderte Maßnahmen des Arbeitsschutzes und wird durch die zuständigen Stellen empfohlen.

Nummer 6 definiert Voraussetzungen für Testungen vor Ort in der Einrichtung. Die Testungen von externen Personen 
sind mindestens an drei Tagen in der Woche an jeweils mindestens drei Stunden anzubieten. Mindestens einer dieser 
Testzeiträume muss auch am Wochenende angeboten werden. Hinsichtlich der konkreten zeitlichen Ausgestaltung ist 
darauf zu achten, dass insbesondere berufstätigen Personen eine Testung ermöglicht wird.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Anforderungen an Tagesförderstätten sowie Tagesstätten. Die Betreuung in Tagesförderstätten und 
Tagesstätten kann unter Auflagen stattfinden. Voraussetzung dafür ist die Erstellung eines Hygienekonzepts gemäß 
§ 4 Absatz 1. Die im Hygienekonzept nach § 4 Absatz 1 zu regelnden Maßnahmen können in den nach § 36 Absatz 1 
Nummer 2 IfSG erforderlichen einrichtungsbezogenen Hygieneplan aufgenommen werden. Nähere Anforderungen 
und die Ausgestaltung des Hygienekonzepts regelt die Handreichung des Ministeriums für Soziales, Gesundheit, Ju-
gend, Familie und Senioren „Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, Tagesförderstätten sowie Tagesstätten in 
Schleswig-Holstein – Regelbetrieb in der pandemischen Lage –“, welche empfehlenden Charakter hat. 

Die Mitarbeiter haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Betreiberin oder der Betreiber der WfbM, Tagesstätte 
oder Tagesförderstätte hat Tests anzubieten.

Aus Bundesrecht können sich weitergehende Anforderungen ergeben, die von der landesrechtlichen Regelung nicht 
eingeschränkt werden. 

Zu § 16 (Kinder- und Jugendhilfe, Jugendarbeit)

Zu Absatz 1

§ 16 regelt die Voraussetzungen für Angebote und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII. Grund-
sätzlich gelten für Einrichtungen und Angebote der Kinder- und Jugendhilfe die Vorgaben für Veranstaltungen nach § 5 
dieser Verordnung, soweit es sich nicht um ausgenommene Angebote und Einrichtungen nach § 5a Absatz 1 Nummer 2 
handelt. Privilegiert sind hier dort die Kernbereiche der Betreuung in außerfamiliären Wohnformen und Kindertages-
betreuungseinrichtungen bzw. besonderen Hilfe- und Betreuungsangeboten der Hilfen zur Erziehung. Über diesen 
Kernbereich hinaus gelten immer die allgemeinen Regelungen des § 5. Als Teilnehmerinnen und Teilnehmer gelten 
alle anwesenden Personen. 
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Zu Absatz 2

Soweit nach § 45 SGB VIII betriebserlaubte Einrichtungen der Erziehungshilfe betrieben werden, sind hier die nach 
§ 36 IfSG vorzuhaltenden Hygienepläne maßgebend, sodass diese Einrichtungen von den Regelungen des Absatz 1 
und des § 2a ausgenommen werden. Im Kontext von Erziehungshilfeeinrichtungen kommt hinzu, dass der Arbeitsplatz 
gleichzeitig zuhause und Rückzugsort der dort lebenden Kinder ist. Der Weg der Empfehlung und Beratung über die 
gegebenen Strukturen der Jugendhilfe erscheint hier sachgerecht und angemessen, um Infektionsschutz, Kinderschutz 
und pädagogische Erfordernisse miteinander in Einklang zu bringen. 

Zu § 16a (Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Pflicht externer Personen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen der 
Einrichtungen und Kindertagespflegestellen. 

Für Kinder in Hortgruppen gelten – wie bisher – die Regelungen der Schulen-Coronaverordnung. Um eine Durchset-
zung der Maskenpflicht insbesondere gegenüber einrichtungsfremden Personen und Besucherinnen und Besuchern 
angemessen gewährleisten zu können, sind Verstöße auch als Ordnungswidrigkeit verfolgbar. 

Zu Absatz 2

§ 16a Absatz 2 dient der Erhöhung des Schutzniveaus im Rahmen der Kindertagesbetreuung. Die bereits bestehenden 
Testpflichten der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sind unabhängig vom Impfstatus ausgestaltet. Damit soll den 
im Rahmen der Omikron-Welle erneut verstärkten Übertragungsmöglichkeit von Erwachsenen Rechnung getragen werden. 

Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der aktuell nicht impffähigen Kinder unter 5 Jahren, sind gesteigerte 
Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem sensiblen Bereich zu stellen. Landesrechtlich wird geregelt, dass in 
der Kindertagesbetreuung tätige Personen grundsätzlich unabhängig vom Status als geimpfte oder genesene Person 
regelmäßig, mindestens dreimal wöchentlich, zu testen sind. 

Mit der hier getroffenen Regelung wird auch für in der Kindertagespflege betreute Kinder ein mit Kindertageseinrich-
tungen vergleichbares Schutzniveau geschaffen. Kindertagespflegepersonen sind täglich verantwortlich für Kinder, die 
bisher aufgrund ihres Alters nicht impffähig sind. 

Die durchgeführten Testungen sind unverzüglich zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind vier Wochen aufzube-
wahren, um eine Überprüfung durch die zuständigen Behörden zu ermöglichen. Für die Dokumentation einer Testung 
sind das Datum, die Uhrzeit und das Ergebnis der Testung erforderlich. Die Dokumentationspflicht ist bußgeldbewehrt.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 sind Sorgeberechtigte und Pflegepersonen, die enge häusliche Kontaktpersonen des Kindes sind, dazu 
verpflichtet, sich mindestens 3 x wöchentlich zu testen (sog. Umfeldtestung). Die Pflicht bezieht sich auf sämtliche im 
Haushalt des Kindes lebenden Sorgeberechtigten und Pflegepersonen; es reicht aber aus, wenn sich eine dieser Per-
sonen testet. Die sich testende Person sollte in der Regel diejenige sein, die den umfangreichsten Kontakt zum Kind 
in der Familie hat. Die Testungen sollten innerhalb der Kalenderwoche unter Berücksichtigung der jeweiligen famili-
ären und außerfamiliären Kontakte und unter Berücksichtigung des Betreuungsumfangs des Kindes verteilt werden. 
Für Schulkinder, die bereits im schulischen Kontext einem Testregime unterliegen und nachmittags in Hortangeboten 
in Kindertagesstätten betreut werden, sind zusätzlich zum schulischen Testregime Umfeldtestungen im Haushalt der 
Kinder nicht erforderlich.

Das Land stellt jeweils für eine sorgeberechtigte Person pro Kind kostenfrei nasale Antigen-Selbsttests zur Verfügung. 
Darüber hinaus können die Sorgeberechtigten sich auch bei ihrer Arbeitsstelle (Arbeitgebertest) oder bei einem Test-
zentrum (Bürgertest) testen lassen.

Die Sorgeberechtigten haben die Durchführung ihrer Testungen einmal wöchentlich gegenüber ihrer Kindertageseinrich-
tung oder Kindertagespflegeperson schriftlich zu bestätigen – ein entsprechendes Formular wird den Verpflichtenden 
über die Einrichtungen und Kindertagespersonen zugänglich gemacht. Die Pflicht zur Bestätigung regelhafter Testungen 
gilt für Kalenderwochen.

Die Bestätigungen sind durch die Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegeperson vier Wochen aufzubewahren 
und auf Verlangen der zuständigen Behörde herauszugeben. 

Zu § 17 (Beherbergungsbetriebe)

Zu Absatz 1

Die Vorschrift gilt für sämtliche Beherbergungsbetriebe wie beispielsweise Hotels, Pensionen, Ferienhäuser, privat 
und gewerblich vermietete Ferienwohnungen, Jugendfreizeiteinrichtungen, Jugendbildungseinrichtungen, Jugendher-
bergen, Schullandheime und vergleichbare Einrichtungen. Eigentümerinnen und Eigentümer von Zweitwohnungen, 
die ihre eigene Häuslichkeit nutzen, stellen keinen Beherbergungsbetrieb im Sinne von § 17 dar. Das gleiche gilt für 
Mieterinnen und Mieter von Zweitwohnungen, die eine Zweitwohnung auf Grundlage von langfristig abgeschlossenen 
Mietverträgen selbst nutzen. Vergleichbar hierzu sind auch Campingplätze und Wohnmobilstellplätze unter besonderen 
Bedingungen kein Beherbergungsbetrieb und zwar nur dann nicht, wenn dort dauerhaft gecampt wird. In Anlehnung 
an das Bauordnungsrecht muss der Wohnwagen, das Wohnmobil, das Campingzelt oder das Campinghaus quasi als 
eine ortsfeste Anlage zu werten sein. Hiervon ist auszugehen, wenn sie unbewegt bleiben und der Stellplatz bzw. die 
Unterkunft langfristig, d. h. für mindestens 5 Monate, gemietet wird. Insofern fällt das dauerhafte Wohnen in festen 
Wohnheimen auf Campingplätzen nicht unter § 17. 

Auf den Kreuzfahrtschiffen müssen die Vorgaben von § 17 eingehalten werden und gelten auch die Regelungen der 
Verordnung wie beispielsweise §§ 5, 7, 10 und 11 mit den dort genannten Vorgaben.
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Für Beherbergungsbetriebe gelten zunächst die allgemeinen Empfehlungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr 
gemäß § 3: 

– Einhaltung der Husten- und Niesetikette,

– Möglichkeit zum Waschen oder Desinfizieren der Hände, 

– an allen Eingängen deutlich sichtbare Aushänge.

– Für Toiletten, andere sanitäre Gemeinschaftseinrichtungen wie Duschräume, Saunen, Dampfbäder, Whirlpools und 
ähnlichen Einrichtungen sowie Sammelumkleiden gelten die Vorgaben nach § 3 Absatz 4.

Sämtliche Beherbergungsbetriebe müssen ein Hygienekonzept unter den Vorgaben des § 4 Absatz 1 erstellen.

Zu Absatz 2

In Absatz 2 ist geregelt, dass Sportboothäfen keine Beherbergungsbetriebe im Sinne des Absatzes 1 sind. 

Zu § 18 (Personenverkehre)

Zu Absatz 1

Die Anforderungen an den öffentlichen Personenfernverkehr sind bundesrechtlich im neuen § 28b Absatz 1 IfSG geregelt. 

Mit Absatz 1 wird der öffentliche Personennahverkehr erfasst, inklusive der Taxen, der Schulbusse und der vergleichbaren 
Transportangebote. Alle Fahrgäste müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 2a tragen. Kontroll- und 
Servicepersonal und Fahr- und Steuerpersonal müssen nur dann keine Maske tragen, wenn sie alleine ohne Kontakt 
zu anderen Personen tätig sind. Im Ergebnis gibt es mithin eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr 
und Personenfernverkehr.

Zu Absatz 1a

Da es in Bahnhofsgebäuden zu Gedränge kommen kann, müssen alle sich dort aufhaltenden Personen eine Mund-Nasen-
Bedeckung nach Maßgabe von § 2a tragen. Hierzu zählen auch die Bahnsteige, die überdacht und ansonsten seitlich 
nahezu vollständig eingefasst sind, und es deshalb nur zu einem geringeren Luftaustausch kommt. Nicht erfasst sind 
bloße Haltepunkte ohne Gebäudecharakter sowie Außenbereiche. Neben den in § 2a geregelten Ausnahmen von der 
Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist das Rauchen in hierfür abgegrenzten Bereichen gestattet.

Zu Absatz 2

Absatz 2 trifft Regelungen für gewerblich angebotene Reiseverkehre im touristischen Bereich, die in Abgrenzung zu 
Absatz 1 nicht im Linienverkehr angeboten werden. Fahrten von Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise mit dem 
eigenen PKW zu touristischen Zwecken werden ausdrücklich nicht von Absatz 2 erfasst. Entscheidend für den touristi-
schen Zweck ist die gewerbliche Zielrichtung der Anbieterin oder des Anbieters, nicht der Nutzungszweck der oder des 
einzelnen Reisenden. Es geht um Ausflugsfahrten im Sinne von § 48 Absatz 1 Personenbeförderungsgesetz (PBefG), 
wobei die Verkehrsmittel nicht auf diejenigen des Personenbeförderungsgesetzes begrenzt sind. Neben den Reisebussen 
sind beispielsweise auch Bahnen, Museumsbahnen, Schiffe, Flugzeuge und Standrundfahrten von Absatz 2 erfasst. 
Ausflugsfahrten sind demnach Fahrten, die die Unternehmerin oder der Unternehmer nach einem bestimmten, von ihr 
oder ihm aufgestellten Plan und zu einem für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer gleichen und gemeinsam verfolgten 
Ausflugszweck anbietet und ausführt. Auch Gruppenreisen zu Erholungsaufenthalten im Sinne von § 48 Absatz 2 PBefG 
sind nach Absatz 2 wieder erlaubt. Dabei sind Reiseverkehre zu touristischen Zwecken kraft ihrer Zielrichtung zwar 
Veranstaltungen mit Freizeitcharakter. § 18 Absatz 2 ist jedoch eine speziellere Regelung gegenüber dem § 5. 

Gemäß Satz 1 muss die Betreiberin oder der Betreiber ein Hygienekonzept erstellen.

Kundinnen und Kunden haben nach Satz 2 in Innenräumen eine Mund-Nasen-Bedeckung, wie in § 2a vorgegeben, zu 
tragen. 

Zu Absatz 3

Absatz 3 nimmt die Vorgaben des Absatzes 2 für Reiseverkehre zu touristischen Zwecken aus, die Schleswig-Holstein 
nur durchqueren. Solange die Kundinnen und Kunden nicht aussteigen, besteht keine Notwendigkeit, sie den schleswig-
holsteinischen Regelungen zu unterwerfen. 

Zu § 19 

Der bisherige § 19 entfällt. 

Zu § 20 (Befugnisse und Pflichten der zuständigen Behörden)

Zu Absatz 1

Nummer 1 gibt den Gesundheitsbehörden die Möglichkeit, auf Antrag Ausnahmen von den Ge- und Verboten der 
§§ 5 bis 18 der Verordnung zuzulassen. Diese Öffnungsmöglichkeit ist aus Gründen der Verhältnismäßigkeit erforderlich. 
Durch diese Befugnis können die Behörden unbillige Härten im Einzelfall verhindern. Mit Nummer 2 wurde eine Aus-
nahmemöglichkeit eingefügt für den Fall, dass Vorschriften der Verordnung der Pandemiebekämpfung entgegenstehen. 

Zu Absatz 2

Satz 1 weist deklaratorisch auf die Möglichkeit der zuständigen Behörden hin, weitergehende Maßnahmen nach § 28 
IfSG zu treffen. In bestimmten Einzelfällen kann es notwendig sein, dass die zuständigen örtlichen Behörden Regelun-
gen treffen, die über die Regelungen der Verordnung hinausgehen; derartige Anordnungen sind nach § 73 Absatz 1 
Nummer 24 bußgeldbewehrt.

Sofern die zuständigen Behörden Allgemeinverfügungen planen, haben sie gemäß Satz 2 diejenigen Regelungsinhalte, 
die sie zu erlassen beabsichtigen, dem Gesundheitsministerium mindestens einen Tag vor der Bekanntgabe mitzuteilen. 
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 19. März 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220319_ 
Aenderung_Schulen-CoronaVO.html erfolgt.

Landesverordnung 
zur Änderung der Schulen-Coronaverordnung*)

Vom 19. März 2022
Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 
Satz 1 und 2, § 28a Absatz 7 Satz 1, Absatz 8 
Satz 1, Absatz 10 Satz 3 des Infektionsschutzge-
setzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. März 2022 (BGBl. I 
S. 466), in Verbindung mit § 12 Absatz 1 der 
Corona-Bekämpfungsverordnung vom 18. März 
2022 (ersatzverkündet am 18. März 2022 um 
20:20 Uhr auf der Internetseite https://schleswig- 
holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/ 
2022/220318_Corona_BekaempfungsVO.html) ver-
ordnet das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur:

Artikel 1 
Änderung der Schulen-Coronaverordnung

Die Schulen-Coronaverordnung vom 18. März 2022 
(ersatzverkündet am 18. März 2022 auf der Internet-
seite https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/ 
Coronavirus/Erlasse/2022/220318_Schulen-CoronaVO. 
html) wird wie folgt geändert:

„In § 9 Absatz 2 wird die Angabe „19. März 2022“ 
durch die Angabe „2. April 2022“ ersetzt.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt die Verord-
nung in Kraft, sobald sie nach § 60 Absatz 3 Satz 1 
in Verbindung mit § 61 Satz 3 des Landesverwal-
tungsgesetzes ersatzverkündet worden ist.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 19. März 2022
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur 

*) Ändert LVO vom 18. März 2022, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-97

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung zur Änderung der Schulen-
Coronaverordnung vom 19. März 2022 gemäß § 28a Absatz 10 Satz 3, Absatz 8 Satz 3, Absatz 5 Satz 1 IfSG

Ausgangslage und Perspektive

In Schleswig-Holstein ist das Infektionsgeschehen seit Anfang des Jahres durch stark steigende Infektionszahlen ge-
prägt gewesen. Seit Anfang Februar, mit einigen Schwankungen, sind die Inzidenzwerte gesunken und haben aktuell 
wieder eine steigende Tendenz. Aktuell liegt der 7-Tage-Inzidenzwert (RKI) in Schleswig-Holstein bei 1.316,5 (Stand: 
14. März 2022). Schleswig-Holstein liegt auch wieder deutlich unter dem Bundestrend, der bei 1.543,0 (Stand: 14.03.2022) 
liegt. Die Situation in den Regionen Schleswig-Holsteins bleibt weiterhin heterogen und schwankt zwischen 2.447,4 
(Stadt Flensburg) und 748,2 (Herzogtum Lauenburg).

Die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz liegt aktuell bei 4,19 (Stand: 14. März 2022) und ist folglich gesunken (Stand 
25.02.2022: 6,42). Zum Vergleich lag der Höchstwert im Jahr 2021 in der 2. KW bei 11.

Das Gesundheitsministerium hat dann die Möglichkeit zu prüfen, ob die Maßnahmen zweck- und verhältnismäßig sind. 
Es wird zudem in die Lage versetzt, rechtzeitig auf mögliche zielführendere Maßnahmen hinzuwirken. 

Zu § 21 (Ordnungswidrigkeiten)

Aufgrund § 73 Absatz 1a Nummer 24 Infektionsschutzgesetz können in der Verordnung bußgeldbewehrte Tatbestände 
formuliert werden. Dies erfolgt, soweit es für eine wirksame Durchsetzung der für den Infektionsschutz wesentlichen 
Ver- und Gebote unerlässlich ist.

Zu § 22 (Inkrafttreten; Außerkrafttreten)

Die Geltungsdauer der Verordnung ist gemäß § 28a Absatz 10 Satz 3 IfSG in der ab dem 19. März 2022 geltenden Fas-
sung bis zum 2. April 2022 begrenzt. 
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Es lässt sich weiter beobachten, dass Übertragungen des Coronavirus eher dort stattfinden, wo Hygienemaßnahmen 
nicht hinreichend vorhanden sind oder nicht hinreichend beachtet werden. Es kommt jahreszeitlich bedingt zu mehr 
Ansteckungen, da verstärkt Kontakte in Innenräumen wahrgenommen werden. Es finden zahlreiche Infektionen statt, 
die auch asymptomatisch oder oligosymptomatisch verlaufen und unbemerkt bleiben. Bei der Omikron-Variante ist 
überdies von einer kürzeren Inkubationszeit auszugehen, dadurch ist eine Weiterverbreitung in einer kürzeren Zeitspanne 
möglich. Aufgrund der kurzen Zeitspanne werden Infektionen häufig dann erkannt, wenn bereits eine Übertragung 
stattgefunden hat.

Impfungen schützen vor allem vor schwerer Erkrankung. Das Übertragungsrisiko wird durch eine Impfung deutlich 
reduziert, eine sterile Immunität wird jedoch nicht erzeugt. Auch Geimpfte können nach Erregerexposition eine hohe 
Viruslast tragen. Das Ausmaß der Virusausscheidung ist von individuellen Faktoren und dem Stadium einer Infektion 
abhängig.

Mit Stand vom 11. März 2022 (RKI) liegt die Impfquote in Schleswig-Holstein bei 70,0% (Auffrischimpfung) bzw. 80,4% 
(2 Impfungen) bzw. 80,5% (1 Impfung). In der Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen die Quote bei 81,3% (1 Impfung), 
76,7% (2 Impfungen), 40,7% (Auffrischimpfung).

In seinem Wochenbericht vom 10. März 2022 führt das RKI zum Infektionsgeschehen insbesondere wie folgt aus:

„Das Robert Koch-Institut schätzt die Gefährdung durch COVID-19 für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland 
insgesamt als sehr hoch ein. Ursächlich hierfür ist das Auftreten der Omikron-Variante, die sich effektiver verbreitet als 
die bisherigen Virusvarianten. Die Infektionsgefährdung wird für die Gruppe der Ungeimpften als sehr hoch, für die 
Gruppen der Genesenen und Geimpften mit Grundimmunisierung (zweimalige Impfung) als hoch und für die Gruppe 
der Geimpften mit Auffrischimpfung (dreimalige Impfung) als moderat eingeschätzt. …

Sofern Kontakte nicht gemieden werden können, sollten sie auf einen engen, möglichst gleichbleibenden Kreis von 
Personen beschränkt werden, Masken getragen, Mindestabstände eingehalten und die Hygiene beachtet werden. In 
Innenräumen sollten kontinuierlich medizinische Masken getragen werden. Innenräume sind vor, während und nach 
dem Aufenthalt mehrerer Personen regelmäßig und gründlich zu Lüften (AHA+L-Regel). …

Es wird insbesondere den noch nicht grundimmunisierten Personen dringend empfohlen, sich gegen COVID-19 imp-
fen zu lassen und hierbei auf einen vollständigen Impfschutz zu achten. Auch alle bereits vollständig Geimpften über 
12 Jahren sollten gemäß STIKO-Empfehlungen die Möglichkeit der Auffrischimpfung (Boosterimpfung) nutzen. … .“

Es sind mithin auch weiterhin infektionsschutzrechtliche Regelungen in Schulen und für schulische Veranstaltungen er-
forderlich. Die in Schulen bekannte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht wird insoweit bis zum 2. April 2022 fortgeschrieben.

Allerdings ist nach dem ersten Überschreiten des Gipfels der Omikron-Welle insbesondere auch in Schulen die Rückkehr 
zu mehr Normalität anzustreben. Die Schülerinnen und Schüler haben während der gesamten bisherigen Coronavirus-
Pandemie einen sehr großen Beitrag zum Infektions- und Gesundheitsschutz geleistet. In einer Übergangsphase wird 
es mithin darum gehen, auch die in Schulen bestehenden Maßnahmen in einem vertretbaren Rahmen zunehmend 
zurückzuführen. Der erste wichtige Schritt wird daher nun das Ende der verpflichtenden Testungen sein. Schülerinnen 
und Schüler werden aber weiterhin die Möglichkeit haben, sich freiwillig zweimal die Woche zu testen. Die ab dem 
19. März 2022 voraussichtlich geltende Übergangbestimmung des vorgelegten § 28a Abs. 10 Satz 3 IfSG wird es im 
Übrigen zulassen, dass eine durch Rechtsverordnung vor dem 19. März 2022 geregelte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
bis zum Ablauf des 2. April 2022 fortgelten darf. Hierfür bedarf es einer Verlängerung der Schulen-Coronaverordnung 
vom 18. März 2022 durch diese Rechtsverordnung.

Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Mit dem Schulstart nach den Sommerferien 2021 am 2. August 2021 ist die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Be-
deckung für Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof und sonst im Freien auf dem Schulgelände gänzlich entfallen. 
Seit diesem Zeitpunkt hat - mit Ausnahme von drei Unterrichtswochen im November 2021 - grundsätzlich eine Mund-
Nasen-Bedeckungspflicht in den Innenräumen der Schule bestanden. Mit dieser Verordnung werden die Grundsätze 
zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Schulen, bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes 
sowie auf Schulwegen fortgeschrieben. Die bisherige Rechtslage bleibt unverändert, dazu im Einzelnen:

Schulgelände, schulische Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes und Schulwege

Eine auf dem Schulgelände, bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sowie auf Schulwegen 
bestehende Mund-Nasen-Bedeckungspflicht ist unverändert durch das Tragen einer mindestens medizinischen Mund-
Nasen-Bedeckung (insb. medizinische Maske, Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, 
DS2 oder KF94) zu erfüllen.

Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Die Pflicht zum Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung wird nicht ausnahmslos angeordnet. So gilt:

– Eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht besteht für Schülerinnen und Schüler generell nicht,

• wenn sie sich auf dem Schulhof und im Freien auf dem Schulgelände aufhalten;

• wenn sie Sportunterricht haben sowie im Rahmen von schulischen Ganztagsangeboten zu Bewegung und Sport;

• wenn bei Abschlussprüfungen, bei mehr als zwei Zeitstunden umfassenden schriftlichen Leistungsnachweisen 
und bei mündlichen Vorträgen ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen eingehalten wird;

• wenn sie in der Mensa einen Abstand von 1,5 Metern zu anderen Personen einhalten;

• wenn sie sich während ihres Schulwegs nicht in einem Innenraum oder in einem geschlossenen Fahrzeug aufhal-
ten, es sei denn, dass sie in dem geschlossenen Fahrzeug allein oder lediglich zusammen mit Personen, die dem 
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eigenen Haushalt angehören, sind; jedoch bleiben Vorgaben der Corona-Bekämpfungsverordnung zum Tragen 
einer qualifizierten Mund-Nasen-Bedeckung unberührt.

– Bei schulischen Veranstaltungen außerhalb des Schulgeländes sind von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung ausgenommen:

• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen, soweit sie sich im Freien aufhalten; dies gilt nicht, 
soweit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen, die nicht an der schulischen Veranstaltung teil-
nehmen, nicht eingehalten werden kann,

• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen an einem außerschulischen Lernort, soweit die 
an diesem Lernort geltenden Vorgaben des Infektionsschutzes das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht 
vorsehen,

• Schülerinnen und Schüler sowie die sie begleitenden Personen, soweit sie Sport ausüben.

– Personen, die glaubhaft gemacht haben oder machen, dass eine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht aufgrund einer 
körperlichen, geistigen und psychischen Beeinträchtigung nicht getragen werden kann, sind (weiterhin) von der 
Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ausgenommen. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen 
Personen soll eingehalten werden.

– Die Aufsicht führende Lehrkraft kann entscheiden, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Einzelfall aus 
Gründen, die in der Person der Schülerin oder des Schülers liegen, im Unterricht zeitweise ausgesetzt wird. Gleiches 
gilt mit Zustimmung der Schulleiterin oder des Schulleiters für das Singen und das Spielen von Blasinstrumenten 
im lehrplanmäßigen Unterricht sowie auch in anderen schulischen Veranstaltungen (Chor, Orchester, Ensembles, 
Proben, Aufführungen etc.). Ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen soll eingehalten werden.

– Überdies besteht generell eine Fürsorgeverantwortung der Schule, aufgrund derer in Einzelsituationen bei einer 
Schülerin oder einem Schüler eine vorübergehende „Maskenpause“ zugelassen werden kann.

– An Schulen tätige Personen müssen auf dem Schulgelände im Freien keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Gleiches 
gilt in Innenräumen, soweit sie ihren konkreten Tätigkeitsort erreicht haben und die Einhaltung eines Mindestabstan-
des von 1,5 Metern zu anderen Personen sichergestellt ist.

– Das örtlich zuständige Gesundheitsamt kann unter bestimmten Voraussetzungen im Einzelfall oder auch bezogen 
auf ganze Schulen Ausnahmen von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht zulassen bzw. anordnen.

Regel-Ausnahme von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bei der Förderung der Sprachbildung und –entwicklung

In den Jahrgangsstufen 1 bis 6 und an den Förderzentren sollen die Schülerinnen und Schüler durch Entscheidung der 
Schulleiterin oder des Schulleiters in Unterrichtseinheiten, die im besonderen Maße der Förderung der Sprachbildung 
und -entwicklung dienen, von der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht am Sitzplatz ausgenommen sein. Dies betrifft insbe-
sondere den Unterricht in den Fächern Deutsch und Deutsch als Zweitsprache sowie die Sprachbildung und -entwicklung 
in einem zusätzlichen Förderunterricht. Gleiches gilt grundsätzlich für die Förderung von Schülerinnen und Schülern mit 
einer Beeinträchtigung im Sprechen oder Hören. Hier steht die elementare Förderung und Bildung der Schülerinnen und 
Schüler im Vordergrund. Bei der Sprachbildung und -entwicklung geht es um den Erwerb und die Weiterentwicklung einer 
unverzichtbaren Basiskompetenz, die Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Bildungsverlauf und zugleich über die 
Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler hinaus von wesentlicher Bedeutung ist. Insofern soll in den betreffenden 
Unterrichtssituationen und in Situationen der individuellen Förderung grundsätzlich keine Mund-Nasen-Bedeckungspflicht 
am Sitzplatz bestehen. Für die Lehrkraft besteht ungeachtet dessen generell keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung am Tätigkeitsort in der Klasse, soweit ein Mindestabstand von 1,5 Metern zu anderen Personen sicher ein-
gehalten werden kann. Die Schulleiterin oder der Schulleiter kann obgleich der „Soll-Vorgabe“ von der Aussetzung der 
Mund-Nasen-Bedeckungspflicht absehen. Dies setzt voraus, dass ihr oder ihm Umstände bekannt werden oder bekannt 
gemacht werden, die im Interesse des Infektionsschutzes das Anliegen, die Schülerinnen und Schüler bei der Sprachbildung 
und -entwicklung bestmöglich zu fördern, überwiegen. Diese Umstände können sich auf eine einzelne Lerngruppe oder auf 
alle betreffenden Lerngruppen beziehen (insbesondere: Auftreten eines Infektionsfalles; besonderer Schutzbedarf inner-
halb einer Lerngruppe). Auch sind Empfehlungen oder Vorgaben des zuständigen Gesundheitsamtes zu berücksichtigen.

Freiwilliges Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung

Soweit in der jeweils konkreten Situation für die betreffende Person auf dem Schulgelände, bei schulischen Veranstal-
tungen außerhalb des Schulgeländes und auf Schulwegen nach der Schulen-Coronaverordnung keine Mund-Nasen-
Bedeckungspflicht besteht, kann gleichwohl eine solche im Sinne der Verordnung getragen werden. Dies gilt allerdings 
nicht in Situationen, in denen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung einer Unfallverhütung gemäß § 17 Absatz 3 
Satz 3 SchulG entgegensteht bzw. entgegenstehen kann.

Verhältnismäßigkeit der Mund-Nasen-Bedeckungspflicht

Die Mund-Nasen-Bedeckungspflicht stellt eine geeignete, erforderliche und angemessene Maßnahme des Primärschutzes 
dar. Angesichts des dargestellten Infektionsgeschehens sind Bedenken an der Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme des 
Infektionsschutzes nicht erkennbar. Das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht hat bereits in seinem Beschluss 
vom 28. August 2020 - Az.: 3 MR 37/20 - ausgeführt, dass das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, wenn überhaupt, 
nur ein geringfügiger und zugleich zumutbarer Eingriff in das Recht auf körperliche Unversehrtheit aus Artikel 2 Absatz 2 
Satz 1 GG sei. Laut dem o.g. Beschluss des Schleswig-Holsteinischen Oberverwaltungsgerichts sei eine durchgängige, 
das heißt auch für den Schulbetrieb geltende Mund-Nasen-Bedeckungspflicht, zudem nicht unverhältnismäßig. An dieser 
Bewertung hat das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht in seinen Beschlüssen vom 13. November 2020 - Az.: 3 
MR 61/20 - und 4. März 2021 - Az.: 3 MR 8/21 - weiterhin festgehalten, mit welchen die Gültigkeit der jeweiligen Mund-
Nasen-Bedeckungsgebote in der Verordnung bestätigt worden sind. Darüber hinaus hat das Oberverwaltungsgericht in 
seinem Beschluss vom 4. März 2021 - Az.: 3 MR 8/21 - festgestellt, dass auch die Pflicht zum Tragen einer sog. qualifizierten 
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 19. März 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/2022/220319_ 
Aenderung_Hochschulen-CoronaVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Änderung der Hochschulen-Coronaverordnung – HochschulencoronaVO*)

Vom 19. März 2022
Aufgrund des § 12 Absatz 1 der Corona-Bekämp-

fungsverordnung (Corona-BekämpfVO) vom 18. März 

2022 (ersatzverkündet am 18. März 2022 um 

20:20 Uhr auf der Internetseite https://schleswig- 

holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/Erlasse/ 

2022/220318_Corona_BekaempfungsVO.html), in 

Verbindung mit § 32 Satz 1 und 2, § 28 Absatz 1 

Satz 1 und 2, § 28a Absatz 8 Satz 1 Nummer 1, 2 

und 4 und Absatz 10 Satz 3 des Infektionsschutzge-

setzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 18. März 2022 (BGBl. I 

S. 466) verordnet das Ministerium für Bildung, Wis-

senschaft und Kultur:

Artikel 1 
Änderung der Hochschulen-Coronaverordnung

Die Hochschulen-Coronaverordnung vom 18. März 2022 
(ersatzverkündet am 18. März 2022 auf der Internet-
seite https://schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/ 
Coronavirus/Erlasse/2022/220318_Hochschulen- 
CoronaVO.html) wird wie folgt geändert:

In § 8 Absatz 2 wird die Angabe „19. März 2022“ 
durch die Angabe „2. April 2022“ ersetzt.

Artikel 2 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt die Verord-
nung in Kraft, sobald sie nach § 60 Absatz 3 Satz 1 
in Verbindung mit § 61 Satz 3 des Landesverwal-
tungsgesetzes ersatzverkündet worden ist. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 19. März 2022
K a r i n  P r i e n

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

*) Ändert LVO vom 18. März 2022, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-98

Begründung des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur zu der Landesverordnung zur Änderung der Hoch-
schulen-Coronaverordnung vom 19. März 2022 gemäß § 28a Absatz 8 Satz 1 Nummer 1, 2 und 4 und Absatz 10 Satz 3 IfSG

In Schleswig-Holstein war das Infektionsgeschehen seit Anfang Januar des Jahres 2022 durch stark steigende Infek-
tionszahlen geprägt. Anfang Februar sank das Niveau wieder, steigt aktuell aber durch die Verbreitung des Omikron-

Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische oder vergleichbare Maske oder Maske ohne Ausatemventil der Standards FFP2, 
FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94) ein verhältnismäßiger und somit zu rechtfertigender Eingriff sowohl in das Recht 
auf körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG) als auch in die allgemeine Handlungsfreiheit (Art. 2 Abs. 1 GG) 
sei. Mit Beschluss vom 30. April 2021 - Az. 3 MR 24/21 - hat das Schleswig-Holsteinische Oberverwaltungsgericht erneut 
die gemäß der Schulen-Coronaverordnung bestehende Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bestätigt.

Dem steht auch nicht entgegen, dass die 7-Tage-Hospitalisierungsinzidenz in Schleswig-Holstein aktuell bei 4,19 
(14. März 2022) liegt. Zum Vergleich lag der Höchstwert im Jahr 2021 in der 2. KW bei 11. Dementsprechend kann die 
Gesundheitsversorgung in Schleswig-Holstein aktuell als noch stabil eingeschätzt werden.

Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen ist sicherzustellen, dass weiter in Präsenz beschult und unterrichtet werden kann. 
Das ist nicht nur als psychosoziale Fürsorge für die Schülerinnen und Schüler geboten, sondern zugleich Voraussetzung 
für möglichst unbeeinträchtigte Bildungsverläufe und Schulabschlüsse (im dritten Pandemie-Schuljahr). Die Mund-Nasen-
Bedeckung ist eine wesentliche Primärmaßnahme des Infektionsschutzes und leistet insoweit einen wichtigen Beitrag. Die 
Schülerinnen und Schüler leisten mit einer konsequenten Mund-Nasen-Bedeckungspflicht im Innenraum zugleich einen 
wichtigen Beitrag zum Schutz der erwachsenen Bevölkerung und der Funktionsfähigkeit des Gesundheitswesens. Dies 
sollte sich wiederum auf die Situationen der Schulen günstig auswirken, weil im Falle einer Trendumkehr bei den Infekti-
onszahlen auch der Präsenzunterricht abgesichert bleibt. Insofern ist nochmals Bezug auf das RKI zu nehmen, welches bei 
dem aktuellen Infektionsgeschehen weiterhin auch auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in Innenräumen verweist.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist überdies bis zum Ablauf des 2. April 2022 befristet.
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Subtyps BA.2 und dessen leichtere Übertragbarkeit wieder stark an. Seit dem Neuerlass der HochschulencoronaVO 
vom 4. März 2022 (landesweite 7-Tage-Inzidenz (RKI) mit Stand vom 28. Februar 2022 bei 833,8) ist die landesweite 
7-Tage-Inzidenz (RKI) gestiegen und liegt nun bei 1.341,6 (Stand vom 15. März 2022). Vier Kreise haben einen Wert 
zwischen 900 und 1.000, sechs Kreise und drei kreisfreie Städte einen Wert zwischen 1.000 und 2.000 und ein Kreis 
und eine kreisfreie Stadt einen Wert von über 2.000. Der bundesweite Inzidenzwert ist gegenüber dem Stand vom 
28. Februar 2022 (1.238,2) auf 1.585,40 gestiegen (Stand vom 15. März 2022). Schleswig-Holstein gehört zu den 
Bundesländern mit den höchsten Impfquoten. Die Quote der Personen, die mindestens einmal geimpft ist, liegt in 
Schleswig-Holstein bei 80,4%, die Quote der vollständig Geimpften bei 80,5% und die Quote der vollständig Geimpf-
ten mit Auffrischungsimpfung bei 70,1% (Impfdashboard des Bundesministeriums für Gesundheit, Stand 15. März 
2022). Die Hospitalisierung je 100.000 Einwohner in Schleswig-Holstein beträgt nach dem täglichen Lagebericht 
des RKI vom 14. März 2022 4,19. Den Höchststand hatte diese Inzidenz in der zweiten Januarhälfte 2021 mit Werten 
zwischen 10 und 11, der tiefste Wert im Jahr 2021 betrug am 2. Juli 2021 0,14. Mit Stand vom 14. März 2022 wurden 
474 Personen in Krankenhäusern behandelt, davon 49 in Intensivtherapie und 23 in Beatmung (Kompetenzzentrum 
meldepflichtiger Erkrankungen in Schleswig-Holstein).

Für die Beurteilung des Infektionsgeschehens werden insbesondere die Inzidenz, die Impfquote und die Zahl der 
schweren Krankheitsverläufe sowie die resultierende Belastung des Gesundheitswesens berücksichtigt. Es hat sich 
gezeigt, dass aufgrund der bereits ergriffenen Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen an den Hochschulen und 
aufgrund des ordnungsgemäßen Einhaltens dieser Maßnahmen, das Infektionsgeschehen an Hochschulen weiterhin 
gering ist und sich keine Hochschule zu einem Corona-Hotspot entwickelt hat. Dazu kommt die überdurchschnittliche 
Impfbereitschaft im Bereich der Hochschulen. Unter diesen Voraussetzungen kann jetzt die Rückkehr zur Normalität 
im Mittelpunkt (Recovery) stehen. Es gilt daher, die die bestehenden Maßnahmen zunehmend zurückzuführen und an 
diejenigen im Umgang mit anderen Infektionskrankheiten anzupassen. Daher soll als nächster Schritt in Richtung eines 
normalen Studienalltags die 3G-Regelung für alle in dieser Verordnung geregelten Bereiche entfallen.

Für den Präsenzbetrieb für Lehrveranstaltungen und Prüfungen in Innenräumen bleibt mit der Pflicht zum Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung ein effektives Schutzinstrument bestehen. Das Präsidium kann Ausnahmen von dieser Ver-
pflichtung zulassen für Vortragende oder wenn die Verpflichtung auf Grund der Art der Lehrveranstaltung oder Prüfung 
nicht umsetzbar ist.

Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt ebenfalls in Innenräumen von Bibliotheken. Für öffentlich 
zugänglichen Einrichtungen wie zum Beispiel Museen und Botanischen Gärten und in Veranstaltungen außerhalb 
des Lehrbetriebs wie öffentliche Vorträge, Konzerte, Ausstellungen, für rituelle Veranstaltungen der Religions- und 
Weltanschauungsgemeinschaften, den Hochschulsport und die Mensen wird auf die entsprechenden Regelungen der 
Corona-BekämpfVO verwiesen.

Für alle Bereiche gilt die Empfehlung, einen Mindestabstand einzuhalten. In Situationen, in denen der Mindestabstand 
nicht eingehalten werden kann und in denen keine Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung besonders geregelt 
ist, wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung empfohlen. Als weitere Schutzmaßnahme erstellen die Hochschulen 
Hygienekonzepte.

Es lässt sich beobachten, dass die Übertragung des Coronavirus häufiger an Orten stattfindet, an denen Hygienemaß-
nahmen nicht hinreichend vorhanden sind oder nicht hinreichend beachtet werden. Zudem erhöht sich im Winter die Zahl 
der Ansteckungen auch dadurch, dass mehr Kontakte in Innenräumen stattfinden. Dies ist auch an den Hochschulen der 
Fall. Hinzu kommt, dass an den Hochschulen Personen aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands und der Welt mit 
z.T. hoher Mobilität auf verhältnismäßig engem Raum zusammenkommen. Die getroffenen Maßnahmen sind weiterhin 
mit einer hohen Effektivität verbunden. Die Übergangbestimmung des vorgelegten § 28a Abs. 10 Satz 3 IfSG lässt es 
im Übrigen zu, dass eine durch Rechtsverordnung vor dem 19. März 2022 geregelte Mund-Nasen-Bedeckungspflicht bis 
zum Ablauf des 2. April 2022 fortgelten darf. Die Hochschulen-Coronaverordnung gilt bis zum Ablauf des 2. April 2022.
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Landesverordnung 
über das Naturschutzgebiet „Großer Mustiner See, Wald Buchhorst und Umgebung”

Vom 22. März 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 791-10-33

Aufgrund des § 13 Absatz 1 Landesnaturschutz-
gesetz (LNatSchG) vom 24. Februar 2010 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 301, ber. S. 486), zuletzt geändert durch 
Artikel 1 des Gesetzes vom 2. Februar 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 91), in Verbindung mit § 32 Absatz 2 Bun-
desnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3908), 
sowie aufgrund des § 38 Landesjagdgesetz (LJagdG) 
in der Fassung vom 13. Oktober 1999 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 300, ber. 2008 S. 135), zuletzt geändert durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 30. November 2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 1317), verordnet das Ministe-
rium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung:

§ 1 
Erklärung zum Naturschutzgebiet

(1) Der Große Mustiner See und der Wald Buch-
horst mit angrenzenden Flächen auf dem Gebiet der 
Gemeinden Mustin und Kittlitz, Kreis Herzogtum 
Lauenburg, werden zum Naturschutzgebiet erklärt. 
Das Naturschutzgebiet ist zum überwiegenden Teil 
besonderes Schutzgebiet (FFH-Gebiet) im Sinne 
der Richtlinie 92/43/EWG1 und Europäisches Vogel-
schutzgebiet im Sinne der Richtlinie 2009/147/EG2.

(2) Das Naturschutzgebiet wird mit der Bezeichnung 
„Großer Mustiner See, Wald Buchhorst und Umge-
bung“ unter Nummer 214 in das bei der obersten 
Naturschutzbehörde geführte Verzeichnis der Natur-
schutzgebiete eingetragen.

§ 2 
Geltungsbereich

(1) Das Naturschutzgebiet ist rund 125 ha groß. Es 
umfasst den Großen Mustiner See mit seinen Ufer-
zonen sowie daran angrenzende Grünlandbereiche 
in unterschiedlicher Breite, den Waldstandort Buch-
horst mit angrenzenden Grünlandflächen und weitere 
Niederungsflächen in unterschiedlicher Breite sowie 
derzeit als Acker genutzte Pufferflächen entlang des 
Seeufers und an Waldrändern.

(2) In der dieser Verordnung als Anlage 1a beige-
fügten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 ist die 

Grenze des Naturschutzgebietes als schwarze Linie 
dargestellt. In der dieser Verordnung als Anlage 1b 
beigefügten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 
ist das Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH-Gebiet) 
senkrecht und das Europäische Vogelschutzgebiet 
waagerecht schraffiert eingetragen.

(3) Die Grenze des Naturschutzgebietes ist in der Ab-
grenzungskarte 2a (Anlage 2a) im Maßstab 1:5.000 
rot eingetragen. Sie verläuft auf der dem Gebiet 
zugewandten Seite der roten Linie. In der Abgren-
zungskarte 2b (Anlage 2b) im Maßstab 1:5.000 ist 
das FFH-Gebiet senkrecht und das Europäische Vo-
gelschutzgebiet waagerecht schraffiert eingetragen. 

(4) Diese Anlagen 2a und 2b sind Bestandteile dieser 
Verordnung.

(5) Die Ausfertigungen der Karten sind bei der obers-
ten Naturschutzbehörde verwahrt. Weitere Karten sind

1. bei der Landrätin oder dem Landrat des Kreises 
Herzogtum Lauenburg untere Naturschutzbehörde 
23909 Ratzeburg,

2. bei der Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher 
des Amtes Lauenburgische Seen, 23909 Ratzeburg,

niedergelegt. Die Karten können bei diesen Behörden 
während der Dienststunden eingesehen werden.

§ 3 
Schutzzweck, Erhaltungsziele

(1) Das Naturschutzgebiet dient der Sicherung, dem 
Schutz, der Erhaltung und der Entwicklung eines na-
turraumtypischen Ausschnittes der bewegten Jung-
moränenlandschaft im südöstlichen Landesteil. Der 
flache See mit seinen weitgehend ungestörten Verlan-
dungsbereichen, angrenzenden Röhrichten, Sümpfen, 
teilweise quelligen Nasswiesen, Bruch- und Sumpf-
wäldern im Übergang zu Buchenwäldern, artenreichen 
Gebüschen im Wechsel mit mineralischen, teilweise 
hängigen Grasfluren und eingebetteten Stillgewässern, 
bildet mit seinen als Puffer einbezogenen Ackerflä-
chen einen komplexen Lebensraum charakteristischer, 
teilweise auch gefährdeter Arten und Lebensgemein-
schaften, teilweise auch von europäischer Bedeutung.

(2) Schutzzweck ist es, die Natur in diesem Gebiet in 
ihrer Gesamtheit dauerhaft zu erhalten und, soweit 
es zur Erhaltung bestimmter Pflanzen- und Tierarten 
im Ökosystem erforderlich ist, zu entwickeln oder 
wiederherzustellen. Insbesondere gilt es,

1. die besondere Schönheit und kleinräumige Vielfalt 
eines naturnahen Landschaftsausschnittes und 
das naturraumtypische Landschaftsbild,

2. die charakteristische Dynamik weitgehend unge-
nutzter Gewässer und ihrer Verlandungszonen so-

1 Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 
zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der 
wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABl. L 206, S. 7), 
zuletzt geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Ra-
tes vom 13. Mai 2013 (ABl. L 158, S. 193)

2 Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 30. November 2009 über die Er-
haltung der wildlebenden Vogelarten (ABl. L 20, S. 7),  
geändert durch Richtlinie 2013/17/EU des Rates vom 
13. Mai 2013 (ABl. L 158, S. 193)

Anl. 1b

Anl.
 1

a

Anl. 2a

Anl. 2b
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wie von ungenutzten Wald- und Sumpfflächen als 
spezielle Lebensräume mit langer Habitattradition,

3. die besondere Eigenart der naturnahen Stillgewäs-
ser, Hochstaudenfluren, Sümpfe und Röhrichte 
sowie Grünlandformationen der Niedermoorbö-
den und artenreiches Grünland auf mineralischen 
Randflächen, einschließlich der Säume, naturna-
hen Gebüsche und Laubwälder, als charakteristi-
sche Lebensräume,

4. die Funktion der Rinnensysteme und Gewässer 
für den Landschaftswasserhaushalt und zur Min-
derung von Nährstoffeinträgen in das Gewässer-
system des Schaalseeraumes,

5. die für diese Landschaft charakteristischen und auf 
den jeweiligen Lebensraum spezialisierten Tier- und 
Pflanzenarten, insbesondere die Großvogelarten,

6. das Gebiet als Teil des Verbundsystems innerhalb 
der südwestlichen Schaalsee-Landschaft und des 
europäischen Grünen Bandes, und zur Sicherung 
der Kohärenz von Natura 2000 

zu erhalten, zu schützen und weiter zu entwi-
ckeln sowie

7. die in Anlage 3 Nummer 1 genannten Lebens-
raumtypen und Arten und die in Anlage 3 Num-
mer 2 bezeichneten Vogelarten sowie deren 
Lebensräume zu erhalten oder einen günstigen 
Erhaltungszustand wiederherzustellen.

(3) Die Anlage 3 ist Bestandteil dieser Verordnung.

(4) Soweit es zum Schutz dieses Gebietes und seiner 
Bestandteile, insbesondere zur Erhaltung oder Ent-
wicklung bestimmter gefährdeter Pflanzen- und Tier-
arten und ihrer Lebensräume erforderlich ist, können 
entsprechende Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 
durchgeführt werden.

§ 4 
Verbote

(1) In dem Naturschutzgebiet sind alle Handlungen 
verboten, die zu einer Zerstörung, Beschädigung oder 
Veränderung des Naturschutzgebietes oder seiner 
Bestandteile oder zu einer erheblichen oder nach-
haltigen Störung führen können. Insbesondere ist 
es verboten,

1. Bodenbestandteile abzubauen, Aufschüttungen, 
Auf- oder Abspülungen oder Abgrabungen vor-
zunehmen,

2. Sprengungen oder Bohrungen vorzunehmen,

3. Straßen, Wege, Plätze jeder Art oder sonstige 
Verkehrsflächen anzulegen oder wesentlich zu 
ändern,

4. Leitungen jeder Art zu verlegen, Masten, Einfrie-
digungen oder Einzäunungen zu errichten oder 
bestehende Einrichtungen oder Anlagen dieser 
Art wesentlich zu ändern,

 5.  bauliche Anlagen, auch wenn sie keiner Geneh-
migung nach der Landesbauordnung bedürfen, 
zu errichten oder wesentlich zu ändern,

 6.  Gewässer gemäß der §§ 67 und 68 Wasserhaus-
haltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 3901), 
auszubauen oder Maßnahmen durchzuführen, 
die den Wasserstand oder den Wasserabfluss 
oder die Fließgeschwindigkeit erheblich ver-
ändern, oder Stoffe einzubringen, einzuleiten, 
zu entnehmen oder andere Maßnahmen vorzu-
nehmen, die geeignet sind, die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit der 
Gewässer nachteilig zu verändern,

 7.  Anlagen zur Entwässerung eines Grundstückes 
zu errichten oder die bestehende Grundstücks-
entwässerung zu verändern,

 8.  Stoffe organischer oder anorganischer Zusam-
mensetzung aufzubringen, zu lagern oder in den 
Untergrund einzubringen,

 9.  Bild- oder Schrifttafeln anzubringen, soweit es 
sich nicht um Tafeln zur Kennzeichnung des Na-
turschutzgebietes im Sinne von § 12a Absatz 6 
LNatSchG sowie Kennzeichnungs-, Hinweis- 
oder Warntafeln aufgrund anderer Rechtsvor-
schriften handelt,

10.  Erstaufforstungen vorzunehmen,

11.  die Lebensräume der Pflanzen und der Tiere zu 
beseitigen oder nachteilig zu verändern, insbe-
sondere durch chemische Stoffe oder mechani-
sche Maßnahmen,

12.  Pflanzen, Pflanzenteile oder sonstige Bestand-
teile des Naturschutzgebietes zu entnehmen 
oder Pflanzen einzubringen,

13.  wildlebenden Tieren nachzustellen, sie durch 
Lärm oder mutwillig anderweitig zu beunruhi-
gen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten 
oder Tiere auszusetzen oder anzusiedeln,

14.  gentechnisch veränderte Organismen freizuset-
zen oder anzubauen,

15.  Flugmodelle oder unbemannte Luftfahrtsysteme, 
Modellflugkörper mit Eigenantrieb, Frei- und Fes-
selballone oder Drachen aufsteigen oder landen 
zu lassen oder mit Luftsportgeräten zu starten 
oder zu landen,

16.  die Gewässer mit Wasserfahrzeugen jeder Art 
zu befahren,

17.  in den Gewässern zu baden, mit Tauchgeräten zu 
tauchen oder auf den Gewässern Schiffsmodelle 
fahren zu lassen,

18.  Zelte oder Wohnwagen aufzustellen, Gegen-
stände jeder Art zu lagern, Feuer zu machen 
oder Hunde nicht angeleint mitzuführen, als an-

Anl.
 3
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geleint gelten Hunde dabei nur an der Kurzleine, 
Schlepp- und Langleinen sind unzulässig,

19.  das Naturschutzgebiet außerhalb der Wege zu 
betreten oder im Naturschutzgebiet außerhalb 
der dafür bestimmten Wege, Straßen oder Plätze 
zu fahren.

(2) Beschränkungen, Verbote und Gebote nach an-
deren Rechtsvorschriften bleiben unberührt.

§ 5 
Zulässige Handlungen

(1) Unberührt von den Verboten des § 4 bleiben

1. die auf den Schutzzweck und auf die Erhaltungs-
ziele ausgerichtete land- und forstwirtschaftliche 
Bodennutzung im Sinne des § 5 Absatz 2 und 3 
BNatSchG auf den

a) Flächen im Eigentum des Zweckverbandes 
„Schaalsee-Landschaft“ und des WWF,

b) für Zwecke des Naturschutzes im Rahmen 
des Projektes „Schaalsee-Landschaft“ vom 
Kreis Herzogtum Lauenburg bereitgestellten 
Flächen,

c) durch natürliche und juristische Personen des 
Privatrechtes für Zwecke des Naturschutzes 
erworbenen oder bereitgestellten Flächen oder

d) auf den von kommunalen Gebietskörperschaf-
ten für Zwecke des Naturschutzes erworbenen 
oder bereitgestellten Flächen

nach Maßgabe der Vorgaben der oberen Natur-
schutzbehörde; auf den Waldflächen sind zur Er-
haltung möglichst ungestörter Naturabläufe alle 
forstwirtschaftlichen Maßnahmen zu unterlassen; 
zulässig bleiben die erforderlichen Maßnahmen 
zur Erfüllung der Verkehrssicherung; es ist jedoch 
unzulässig, planbare Maßnahmen zur Verkehrs-
sicherung in der Zeit vom 15. Januar bis zum 
31. August eines jeden Jahres durchzuführen,

2. die der guten fachlichen Praxis entsprechende 
landwirtschaftliche Bodennutzung im Sinne des 
§ 5 Absatz 2 BNatSchG der übrigen 

a) in der Übersichtskarte 1a und in der Abgren-
zungskarte 2a kariert dargestellten, als Acker 
genutzten Flächen bis zum 1. Januar 2028; 
die Nutzung dieser Ackerflächen als Grünland 
gemäß Buchstabe c bleibt zulässig,

b) in der Übersichtskarte 1a und in der Abgren-
zungskarte 2a vertikal schraffiert dargestell-
ten, als Acker genutzten 10m breiten Gewäs-
ser- und Waldrandstreifen; dabei ist es jedoch 
unzulässig, sie ab dem 1. Januar 2028 zu 
düngen oder Pflanzenschutzmittel auf ihnen 
aufzubringen,

c) in der Übersichtskarte 1a und in der Abgren-
zungskarte 2a waagerecht schraffiert darge-
stellten, als Grünland genutzten Flächen; dabei 

ist es jedoch unzulässig, die Flächen mehr als 
bisher zu entwässern, sie in Ackerland umzu-
wandeln, auf ihnen Nachsaatmaßnahmen zur 
Grasnarbenverbesserung oder einen Pflegeum-
bruch durchzuführen sowie Pflanzenschutzmit-
tel auf ihnen aufzubringen,

3. die den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis 
entsprechende, naturnahe forstwirtschaftliche 
Bodennutzung im Sinne des § 5 Absatz 1 und 2 
Landeswaldgesetz (LWaldG) vom 5. Dezember 
2004 (GVOBI. Schl.-H. S. 461), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. November 
2021 (GVOBI. Schl.-H. S. 1317), der in der Über-
sichtskarte 1a und in der Abgrenzungskarte 2a 
schräg schraffiert dargestellten, als Wald genutz-
ten Flächen, unter Beachtung des § 30 BNatSchG 
in Verbindung mit § 21 LNatSchG, dabei ist es 
jedoch unzulässig,

a) den Anteil nicht standortheimischer Baumar-
ten zu erhöhen,

b) die Flächen mehr als bisher zu entwässern,

c) die Holznutzung und planbare Maßnahmen zur 
Verkehrssicherung in der Zeit vom 15. Januar 
bis zum 31. August eines jeden Jahres durch-
zuführen;

auf den Waldflächen des Kreises Herzogtum Lau-
enburg ist einer natürlichen Verjüngung Vorrang 
einzuräumen,

4. die ordnungsgemäße Ausübung des Jagdrechtes 
im Sinne des § 1 Bundesjagdgesetz (BJagdG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 29. Sep-
tember 1976 (BGBl. I S. 2849), zuletzt geändert 
durch Artikel 291 der Verordnung vom 19. Juni 
2020 (BGBl. I S. 1328), auf Schalenwild, Mar-
derhund, Mink, Nutria und Waschbär; dabei ist 
es jedoch unzulässig,

a) die Jagd in der Zeit vom 15. Januar bis zum 
31. Juli eines jeden Jahres auszuüben,

b) die Fangjagd mit Totschlagfallen auszuüben, 
zulässig bleibt die Fangjagd mit Lebendfallen 
ausschließlich mit elektronischem Meldesys-
tem,

c) Hochsitze zu errichten, die mehr als 10 m³ um-
bauten Raum umfassen (Ständer und Kanzel);

die ordnungsgemäße Ausübung des Jagdschutzes 
im Sinne des Abschnittes VI und des § 22 a des 
BJagdG sowie der §§ 21 und 22 LJagdG bleibt 
zulässig,

5. das Angeln mit der Handangel im Großen Mus-
tiner See ausschließlich von den in der Abgren-
zungskarte 2 a dargestellten 6 Angelplätzen aus 
sowie die Erfüllung der gesetzlichen fischereili-
chen Hegepflicht; dabei ist es jedoch unzulässig,

a) in der Zeit vom 1. November eines jeden Jah-
res bis zum 14. Juni des Folgejahres zu angeln,
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b) von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang zu 
angeln sowie

c) im Rahmen der fischereilichen Bewirtschaf-
tung Fischbesatz durchzuführen oder anzu-
füttern, als Pflege- und Entwicklungsmaß-
nahme gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 14 kann 
jedoch Fischbesatz durchgeführt werden,

 6.  die erforderliche Unterhaltung der Gewässer, die 
der Vorflut dienen,

a) auf der Grundlage eines von der Wasser-
behörde im Einvernehmen mit der unteren 
Naturschutzbehörde zu genehmigenden Ge-
wässerpflegeplanes, in dem Art, Umfang 
und Zeitpunkt der Unterhaltungsmaßnahme 
anzugeben sind oder

b) aufgrund einer Anordnung oder Verordnung 
nach § 42 Absatz 1 WHG in Verbindung mit 
§ 36 Absatz 1 und 2 Landeswassergesetz 
(LWG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 425, zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 22. Juni 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 352),

 7.  der Betrieb und die Unterhaltung

a) von Rohrleitungen und Einlaufbauwerken an 
den Gewässern oder offenen Gräben zur ord-
nungsgemäßen Einleitung von Niederschlags-
wasser oder Abwasser aus genehmigten An-
lagen und

b) von weiteren bestehenden Ver- und Entsor-
gungsanlagen sowie das Verlegen oder die 
Änderung von unterirdischen Ver- und Ent-
sorgungsanlagen auf vorhandenen Trassen,

 8.  die Neuverlegung einer Abwasserdruckleitung 
für das Klärwerk der Gemeinde Mustin in gra-
benloser Bauweise auf einer in der Übersicht-
karte 1a und in der Abgrenzungskarte 2a als 
gestrichelte Linie dargestellten, ca. acht Meter 
breiten Trasse,

 9.  der Betrieb und die Unterhaltung gewässerkund-
licher Messanlagen nach § 90 LWG sowie die 
hierfür erforderlichen Forschungs- und Vermes-
sungsarbeiten,

10.  die erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung und 
Sicherung der Straßen, Wege, oder sonstiger 
Verkehrsflächen oder Bauwerke, dabei ist es je-
doch unzulässig, wassergefährdende, auswasch- 
oder auslaugbare Materialien zu verwenden,

11.  das Betreten oder Befahren

a) der jeweiligen Grundstücke einschließlich 
der Gewässer durch die Grundstückseigen-
tümerinnen oder Grundstückseigentümer 
oder Grundstücksbesitzerinnen oder Grund-
stücksbesitzer oder deren Beauftragte zur 
Wahrnehmung berechtigter Interessen;

b) des Naturschutzgebietes durch Beauftragte 
und Bedienstete der Naturschutzbehörden,

12. die Nutzung der in der Abgrenzungskarte 2a 
dargestellten Löschwasserentnahmestellen am 
Großen Mustiner See in der bisherigen Art und 
in dem bisherigen Umfang in den bisher dafür 
genutzten Bereichen sowie in Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde die zur Nutzung 
notwendige Pflege der Löschwasserentnahme-
stellen,

13.  Maßnahmen zur Erforschung, zum Schutz oder 
zur Pflege aller nach dem Denkmalschutzge-
setz vom 30. Dezember 2014 (GVOBl. Schl.-H. 
2015 S. 2), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 1. September 2020 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 508) erfassten Kulturdenkmale, die 
die Denkmalschutzbehörden im Einvernehmen 
mit der oberen Naturschutzbehörde durchführen 
oder durchführen lassen,

14.  Untersuchungen und Maßnahmen zur Pflege 
oder zur Entwicklung des Naturschutzgebietes, 
die die Naturschutzbehörden durchführen oder 
durchführen lassen oder die im Einvernehmen 
mit ihnen von Dritten durchgeführt werden; bei 
Maßnahmen im Bereich der Kulturdenkmale un-
ter Beachtung des § 27 Absatz 3 LNatSchG.

(2) Soweit eine der in Absatz 1 aufgeführten Maß-
nahmen mit einem Eingriff in Natur und Landschaft 
verbunden ist, sind die Bestimmungen des Kapitels 3 
BNatSchG in Verbindung mit Kapitel 3 LNatSchG 
zum Allgemeinen Schutz von Natur und Landschaft 
zu beachten.

(3) Die untere Naturschutzbehörde trifft bei Gefähr-
dung des Schutzzweckes die nach pflichtgemäßem 
Ermessen erforderlichen Maßnahmen.

§ 6 
Ausnahmen und Befreiungen

(1) Auf Antrag kann die untere Naturschutzbe-
hörde nach Maßgabe der Bestimmungen des § 51 
LNatSchG Ausnahmen zulassen für

1.  Bohrungen und Sondierungen im Rahmen

a) der amtlichen geowissenschaftlichen Landes-
aufnahme,

b) von geophysikalischen Messungen,

2. die erforderlichen Maßnahmen zur Gefährdungs-
abschätzung und Untersuchung nach dem Bun-
des-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 
des Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306), 
sowie die erforderlichen Maßnahmen zur Sanie-
rung der festgestellten schädlichen Bodenverän-
derungen oder Altlasten auf der Grundlage des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes und des Landesbo-
denschutz- und Altlastengesetzes vom 14. März 
2002 (GVOBl. Schl.-H. S. 60), zuletzt geändert 



Nr. 5 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 443

durch Artikel 10 des Gesetzes vom 13. November 
2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425), die Entnahme 
von Boden-, Wasser-, Bodenluft- und Aufwuchs-
proben und die Einrichtung und den Betrieb von 
Messstellen,

3. die Inanspruchnahme von Flächen für die Abla-
gerung von Bodenbestandteilen im Rahmen der 
Gewässerunterhaltung nach § 39 WHG und § 25 
LWG; eine Ausnahme ist nicht erforderlich, so-
fern eine Ablagerung von Bodenbestandteilen in 
einem Gewässerpflegeplan gemäß § 5 Absatz 1 
Nummer 6 Buchstabe a oder in einer Anordnung 
oder Verordnung der Wasserbehörde gemäß § 5 
Absatz 1 Nummer 6 Buchstabe b vorgesehen ist,

4. die Entnahme von Pflanzen oder Pflanzenteilen 
wildlebender, nicht besonders geschützter Ar-
ten oder von sonstigen Bestandteilen des Natur-
schutzgebietes,

5. das Nachstellen nach wildlebenden, nicht dem 
Jagdrecht unterliegenden und nicht besonders 
geschützten Tierarten sowie das Fangen oder 
Töten dieser Tierarten,

6. das Betreten des Naturschutzgebietes außerhalb 
der Wege.

(2) Die Jagdbehörde kann im Einvernehmen mit der 
oberen Naturschutzbehörde Ausnahmen von den Ver-
boten des § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 und den 
einschränkenden Regelungen des § 5 Absatz 1 Num-
mer 4 im Einzelfall zulassen, wenn dies den Schutz-
zweck nicht gefährdet sowie weitere Einschränkungen 
anordnen, wenn dies zum Schutz besonders geschütz-
ter Arten von gemeinschaftlichem Interesse oder eu-
ropäischer Vogelarten im Sinne von § 7 Absatz 2 
Nummer 10 und 12 BNatSchG erforderlich ist.

(3) Die untere Naturschutzbehörde kann von den 
Verboten des § 4 Absatz 1 nach Maßgabe der Be-
stimmungen des § 67 Absatz 1 oder 2 BNatSchG 
Befreiungen gewähren. Bei der Gewährung von Be-
freiungen von den Verboten des § 4 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 11 bis 13 sind die besonderen artenschutz- 
und jagdrechtlichen Bestimmungen zu beachten.

§ 7 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 57 Absatz 2 Nummer 1 
LNatSchG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
entgegen

1. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 Bodenbestandteile 
abbaut, Aufschüttungen, Auf- oder Abspülungen 
oder Abgrabungen vornimmt,

2. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 Sprengungen 
oder Bohrungen vornimmt,

3. § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 Straßen, Wege, 
Plätze jeder Art oder sonstige Verkehrsflächen 
anlegt oder wesentlich ändert,

 4.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 Leitungen jeder 
Art verlegt, Masten, Einfriedigungen oder Ein-
zäunungen errichtet oder bestehende Einrichtun-
gen oder Anlagen dieser Art wesentlich ändert,

 5.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 5 bauliche Anla-
gen, auch wenn sie keiner Genehmigung nach 
der Landesbauordnung bedürfen, errichtet oder 
wesentlich ändert,

 6.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 6 Gewässer gemäß 
der §§ 67 und 68 WHG ausbaut oder Maß-
nahmen durchführt, die den Wasserstand oder 
den Wasserabfluss oder die Fließgeschwindig-
keit erheblich verändern, oder Stoffe einbringt, 
einleitet, entnimmt oder andere Maßnahmen 
vornimmt, die geeignet sind, die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit der 
Gewässer nachteilig zu verändern,

 7.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 Anlagen zur 
Entwässerung eines Grundstückes errichtet oder 
die bestehende Grundstücksentwässerung ver-
ändert,

 8.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 8 Stoffe orga-
nischer oder anorganischer Zusammensetzung 
aufbringt, lagert oder in den Untergrund ein-
bringt,

 9.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 9 Bild- oder 
Schrifttafeln anbringt,

10.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 10 Erstaufforstun-
gen vornimmt,

11.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 11 die Lebens-
räume der Pflanzen und der Tiere beseitigt oder 
nachteilig verändert, insbesondere durch chemi-
sche Stoffe oder mechanische Maßnahmen,

12.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 12 Pflanzen, 
Pflanzenteile oder sonstige Bestandteile des 
Naturschutzgebietes entnimmt oder Pflanzen 
einbringt,

13.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 13 wildlebenden 
Tieren nachstellt, sie durch Lärm oder mutwillig 
anderweitig beunruhigt, sie fängt, verletzt oder 
tötet oder Tiere aussetzt oder ansiedelt,

14.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 gentechnisch 
veränderte Organismen freisetzt oder anbaut,

15.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 15 Flugmodelle 
oder unbemannte Luftfahrtsysteme, Modellflug-
körper mit Eigenantrieb, Frei- und Fesselballone 
oder Drachen aufsteigen oder landen lässt oder 
mit Luftsportgeräten startet oder landet,

16.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 16 die Gewässer 
mit Wasserfahrzeugen jeder Art befährt, 

17.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 17 in den Gewäs-
sern badet, mit Tauchgeräten taucht oder auf 
den Gewässern Schiffsmodelle fahren lässt,
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18.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 18 Zelte oder 
Wohnwagen aufstellt, Gegenstände jeder Art 
lagert, Feuer macht oder Hunde nicht an der 
Kurzleine angeleint mitführt,

19.  § 4 Absatz 1 Satz 2 Nummer 19 das Natur-
schutzgebiet außerhalb der Wege betritt oder 
im Naturschutzgebiet außerhalb der dafür be-
stimmten Wege, Straßen oder Plätze fährt.

(2) Ordnungswidrig nach § 37 Absatz 1 Nummer 23 
LJagdG handelt, wer bei der Jagdausübung, ohne 
dass eine Ausnahme zugelassen wurde, entgegen

1. § 5 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe a die Jagd 
in der Zeit vom 15.Januar bis zum 31.Juli eines 
jeden Jahres ausübt,

2. § 5 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe b die Fangjagd 
mit Totschlagfallen ausübt,

3. § 5 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c geschlos-
sene Hochsitze errichtet, die mehr als 10m³ um-
bauten Raum umfassen (Ständer und Kanzel).

§ 8 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 22. März 2022

J a n  P h i l i p p  A l b r e c h t 
Minister  

für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, 
Natur und Digitalisierung
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ÜBERSICHTSKARTE

Anlage 1a zur Landesverordnung
über das Naturschutzgebiet

"Großer Mustiner See, 
Wald Buchhorst und Umgebung"

M. = 1:25.000

Kartengrundlage: DTK25, ©LVermGeo-SH

Trasse der Abwasserdruckleitung gemäß § 5 
Absatz 1 Nummer 8

Angeln mit der Handangel gemäß § 5 Absatz 1 
Nummer 5 zulässig

LWE¬« Löschwasserentnahmestelle

Ackernutzung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe b zulässig
Grünlandnutzung gemäß § 5 Absatz 1
Nummer 2 Buchstabe c zulässig

Ackernutzung gemäß § 5 Absatz 1 Nummer 2
Buchstabe a bis zum 01. Januar 2028 zulässig

Grenze des Naturschutzgebietes

Zeichenerklärung

Forstwirtschaftliche Nutzung gemäß § 5 
Absatz 1 Nummer 3 zulässig

n
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FFH 2331-394
Schaalsee mit angrenzenden
Wäldern und Seen

FFH 2331-394
Schaalsee mit angrenzenden

Wäldern und Seen

FFH 2331-393
Amphibiengebiete 

westlich Kittlitz

FFH 2331-393
Amphibiengebiete 

westlich Kittlitz

FFH 2331-393
Amphibiengebiete 

westlich Kittlitz

FFH 2330-391
Wälder und Seeufer

östlich des Ratzeburger Sees

EGV 2331-491
Schaalsee-Gebiet

ÜBERSICHTSKARTE

Anlage 1b zur Landesverordnung
über das Naturschutzgebiet

"Großer Mustiner See, 
Wald Buchhorst und Umgebung"

M. = 1:25.000

Kartengrundlage: DTK25, ©LVermGeo-SH

Zeichenerklärung

FFH-Gebiet

Europäisches Vogelschutzgebiet

Grenze des Naturschutzgebietes
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1

Anlage 3 zu § 3 Abs. 2 Nr. 7

der Landesverordnung über das Naturschutzgebiet „Großer Mustiner See, Wald 
Buchhorst und Umgebung“

1. Erhaltungsziele für den im Naturschutzgebiet „Großer Mustiner See, Wald Buch-
horst und Umgebung“ befindlichen Teilbereich des als Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung benannten Gebietes DE-2331-394 „Schaalsee mit angrenzenden Wäldern 
und Seen“

1. 1 Erhaltungsgegenstand

Das Naturschutzgebiet „Großer Mustiner See, Wald Buchhorst und Umgebung“ ist für die 
Erhaltung folgender Lebensraumtypen des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-
Richtlinie 

von besonderer Bedeutung: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions 

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum)

1355 Fischotter (Lutra Lutra)

1.2. Erhaltungsziele  

1.2.1 Übergreifende Ziele 
Erhaltung eines zusammenhängenden, stark gegliederten eingeschnittenen Rinnensystems 
der schleswig-holsteinischen Schaalsee-Landschaft mit seinen charakteristischen Werdern, 
Haupt- und Nebenbecken, den benachbarten vermoorten Rinnen mit eingelagerten kleineren
Seen, nassem Extensivgrünland, Sümpfen und Übergängen zu Nasswäldern sowie den an-
grenzenden, bewaldeten oder strukturreichen Offenflächen auf mineralischem Standort, mit 
naturnahen Grund- und Bodenwasserständen auch als Lebensräume des Fischotters. 

1.2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung:
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.1. genannten Lebensraumtypen
und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotamions oder 
Hydrocharitions 

Erhaltung 
 natürlich eutropher Gewässer mit meist arten- und strukturreich ausgebildeter Laichkraut-

und/oder Schwimmblattvegetation,
 Sicherung eines dem Gewässertyp entsprechenden Nährstoff- und Lichthaushaltes und

sonstiger lebensraumtypischer Strukturen und Funktionen,
 von amphibischen oder sonst wichtigen Kontaktlebensräumen wie Bruchwäldern,

Nasswiesen, Seggenriedern, Hochstaudenfluren und Röhrichten und der funktionalen
Zusammenhänge,

 der Uferabschnitte mit ausgebildeter Vegetationszonierung,
 der natürlichen Entwicklungsdynamik wie Seenverlandung, Altwasserentstehung und -

vermoorung ,
 der den LRT prägenden hydrologischen Bedingungen in der Umgebung der Gewässer,

insbesondere der Zuläufe,



448 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 Nr. 5 

 2 

 der weitgehend natürlichen, weitgehend ungenutzten Ufer und Gewässerbereiche. 
 
9130   Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) 
Erhaltung 
 naturnaher, teilweise ungestörter Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 

Entwicklungsstufen und ihrer standorttypischen Variationsbreite im Gebiet, 
 natürlicher standortheimischer Bodenvegetation, Baum- und 

Strauchartenzusammensetzung, 
 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 
 der bekannten Höhlenbäume, 
 der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Findlinge, Bachschluchten, nasse Senken, 

magere Gras- und Staudensäume, Steilhänge sowie der für den Lebensraumtyp 
charakteristischen Habitatstrukturen und –funktionen, 

 weitgehend ungestörter und naturnaher Kontaktlebensräume wie z.B. Moore, Brüche, 
Bruchwälder, Kleingewässer, strukturreiche Mineralgrasfluren, 

 der weitgehend natürlichen Bodenstruktur und Bodenwasserverhältnisse. 
 
1355   Fischotter (Lutra lutra) 
Erhaltung 
 großräumig vernetzter Systeme von Fließ,- Still- und Küstengewässern mit weitgehend 

unzerschnittenen Wanderstrecken entlang der Gewässer, 
 naturnaher, unverbauter und störungsarmer Gewässerabschnitte mit reich strukturierten 

Ufern, 
 der Durchgängigkeit der Gewässer, 
 der natürlichen Fließgewässerdynamik, 
 einer gewässertypischen Fauna (Muschel-, Krebs- und Fischfauna) als 

Nahrungsgrundlage, 
 bestehender Populationen. 
 
 
2. Erhaltungsziele für den im Naturschutzgebiet „Großer Mustiner See, Wald 
Buchhorst und Umgebung“ befindlichen Teilbereich des EG-
Vogelschutzgebietes DE-2331-491 „Schaalsee-Gebiet“ 
 
2.1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung folgender Vogelarten und ihrer Lebensräume 
 
a) von besonderer Bedeutung: (fett: Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie; B: Brutvögel; 

R: Rastvögel, N: Nahrungsgast) 
 

 Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus) (B) 
 Gänsesäger (Mergus merganser) (B) 
 Graugans (Anser anser) (R) 
 Haubentaucher (Podiceps cristatus) (R) 
 Kranich (Grus grus) (B, R) 
 Löffelente (Anas clypeata) (R) 
 Mittelspecht (Dendrocopos medius) (B) 
 Neuntöter (Lanius collurio) (B) 
 Reiherente (Aythya fuligula) (R) 
 Rohrdommel (Botaurus stellaris) (B) 
 Rohrweihe (Circus aeruginosus) (B) 
 Rotmilan (Milvus milvus) (B) 
 Schwarzspecht (Dendrocopos martius) (B) 



Nr. 5 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 449 

 3 

 Seeadler (Haliaeetus albicilla (B) 
 Sperbergrasmücke (Sylvia nisoria) (B) 
 Waldwasserläufer (Tringa ochropus) (B) 
 Wespenbussard (Pernis apivorus) (B) 
 
b) von Bedeutung: (fett: Arten des Anhangs I der Vogelschutzrichtlinie; B: Brutvögel; N: Nahrungs-

gast) 
 
 Schlagschwirl (Locustella fluviatilis) (B) 
 
 
2.2. Erhaltungsziele  
 
2.2.1 Übergreifende Ziele 
Das Gebiet bietet ein komplex vernetztes System hoher Vielfalt an wenig gestörten natürli-
chen bis halbnatürlichen Lebensräumen. Erhaltung an diese Verhältnisse angepasster stabi-
ler Brutpopulationen und die Erhaltung des Gebietes als bedeutender Gastvogellebensraum 
für Nahrung suchende, rastende und überwinternde Vögel. 
Zum Schutz der Großvögel ist das Gebiet von weiteren vertikalen Fremdstrukturen, wie 
Windkraftanlagen und Hochspannungsleitungen, insbesondere im Umfeld der Bruthabitate 
freizuhalten. 
 
2.2.2 Ziele für Vogelarten 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 2.1. genannten Arten und ihrer 
Lebensräume. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
Arten der Seen, (Fisch-)teiche, Kleingewässer und Bäche wie Graugans, Gänsesäger 
Erhaltung 
 wasserständiger und dichter Altschilfbestände an Seen (ggf. mit Möveninseln), Teichen, 

Flußläufen und sonstigen Feuchtgebieten, 
 von kurzrasigen oder kiesigen Arealen, 
 möglichst hoher und während der Brutzeit konstanter Wasserstände/Grundwasserstände 

in den Brutgebieten, 
 störungsarmer Uferbereiche, Wasserflächen und Fließgewässern mit Brutvorkommen 

sowie im Bereich der Brutkolonien insbesondere während der Zeit der Jungenaufzucht 
zwischen dem 01.3.-31.08., 

 eines ausreichenden Höhlenangebotes in Gewässernähe, insbesondere in 
Altholzbeständen mit natürlichen Bruthöhlen, insbes. für den Gänsesäger, 

 von störungsarmen Rast- und Überwinterungsgebieten (Gänsesäger u.a.), 
 von Strukturen, die geeignete Brutmöglichkeiten bieten (z.B. Steilwände, Abbruchkanten, 

Wurzelteller umgestürzter Bäume), in Wäldern auch in größerer Entfernung vom 
Gewässer, 

 einer möglichst hohen Wasserqualität und –klarheit und damit u.a. auch der Vorkommen 
von Laichkräutern und Armleuchteralgen als wesentlicher Nahrungsgrundlage, 

 von klaren, kleinfischreichen Gewässern (insbes. Seen, Weihern) als Nahrungshabitat 
und wichtige Bruthabitate (u.a. Gänsesäger), 

 grundwassergespeister, auch in Kältewintern meist eisfrei bleibender Gewässer, 
 von möglichst ungestörten Beziehungen im Gebiet, insbesondere keine vertikalen 

Fremdstrukturen zwischen einzelnen Teilhabitaten wie Nahrungsgebieten und 
Schlafplätzen, 

 der Durchgängkeit von Fließgewässern, 
 von ruhigen, pflanzenreichen Flachwasserbuchten als wichtigstem Nahrungshabitat. 
 
Arten der (Land-)Röhrichte, Weidengebüsch und Hochstaudenfluren wie Rohrweihe, 
Drosselrohrsänger 
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Erhaltung 
 von Schilfröhricht nasser Standorte in strukturell vielfältigem Umfeld mit (z.T. dichten) 

Hochstaudenriedern, feuchter Erlenbruchwälder, Gewässerrandbereichen und einzelnen 
Weidenbüschen sowie extensiv genutztem Grünland, 

 lückiger Schilfbestände mit langen Grenzlinien und mit z.T. geringer Halmdichte, 
 von naturnahen Bruthabitaten wie Röhrichten und Verlandungszonen in Niederungen 

sowie an Teichen und Seen, 
 von Verlandungszonen, Kleingewässern, extensiv genutztem Feuchtgrünland u.ä. als 

Nahrungsgebiete in der Umgebung der Brutplätze, 
 eines ausreichend hohen Wasserstandes, 
 eines ausreichenden Flächenanteils an nach dem 31.07. gemähten Flächen.  
 
Arten der Laub-, Misch-, und Bruchwälder wie Mittelspecht, Schwarzspecht, Kranich, 
Wespenbussard 
Erhaltung 
 eines - bezogen auf das Gesamtgebiet - ausreichend hohen Anteils 

zusammenhängender, über 80jähriger Laubwaldbestände mit einem ausreichenden 
Anteil an Alteichen auch zur Anlage von Nisthöhlen, sonstigen rauhborkigen und 
glattrindigen Bäumen wie z.B. Uralt-Buchen und stehendem Totholz mit BHD über 35 
cm, 

 von Erlen- und Eschenbeständen, von Bruchwäldern, Sümpfen und Mooren und auf 
sonstigen Feuchtstandorten mit ausreichend hohen Wasserständen (Kranich) mit hohem 
Alt- und Totholzanteil, 

 von alten, lichten Waldbeständen mit Lichtungen, Waldwiesen und strukturreichem 
Offenland wie Grünland, Brachen, Rainen etc. in der Umgebung (Wespenbussard), 

 von großen, möglichst wenig fragmentierten Bruch- und Auwäldern sowie 
baumbestandenen Mooren inklusive der darin vorhandenen stehenden und fließenden 
Gewässer,  

 von Totholz und Baumstubben als Nahrungsrequisiten, 
 von Waldgewässern und eines naturnahen Wasserregimes sowie der weitgehend 

natürlichen Dynamik von Fließgewässern, 
 bekannter und geeigneter Horst- und Höhlenbäume, insbesondere alter, starkastiger Ei-

chen und Buchen sowie stehendem Totholz, 
 von störungsarmen Altholzbeständen in der Umgebung fisch- und vogelreicher Binnen- 

und Küstengewässer insbesondere für den Seeadler, 
 von fischreichen Gewässern und vogelreichen Feuchtgebieten, 
 von aufgelockert strukturierten Misch- und Nadelwäldern als bevorzugte 

Nahrungshabitate (Schwarzspecht), 
 von Ameisenlebensräumen, insbesondere lichten Waldstrukturen, Lichtungen, Schneisen 

als wesentliche Nahrungshabitate, 
 von Feuchtgebieten und extensiv genutztem Grünland als geeignete Nahrungshabitate 

im Umfeld der Brutplätze (Kranich), 
 eines möglichst störungsfreien Brutplatzumfeldes zwischen dem 01.03. bis 31.08.. 
 
Arten der Waldränder, Lichtungen, Feldgehölze und Knicks wie Neuntöter 
Erhaltung 
 von Altholzbeständen, insbesondere mit Buche, Kiefer und Eiche - bevorzugt in 

Kuppenlage - in Wäldern und Feldgehölzen als Nisthabitate in gewässerreicher und reich 
strukturierter Landschaft, 

 von Feuchtgebieten, Verlandungszonen, Mooren und Ödland als wichtige 
Nahrungshabitate, 

 von lichten Eichen-Birken-Kiefernwäldern bzw. Eichenwäldern sowie Binnendünen, 
vorzugsweise in klimatisch begünstigten Gebieten, 
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 einer reich strukturierten Kulturlandschaft mit Streuobstwiesen, extensiv genutztem 
Grünland, Magerrasen, Brache- und Ruderalflächen sowie von Heide- und 
Trockengebieten, 

 von halboffenen, strukturreichen Landschaften mit natürlichen Waldsäumen, Knicks, 
Gehölzen und Einzelbüschen, insbesondere Dornenbüschen,  als wichtige 
Strukturelemente (Ansitz- und Brutmöglichkeiten) für den Neuntöter, 

 von Freiflächen mit lückiger Krautschicht, vegetationsfreien Sandblößen und 
ameisenreichen Grasfluren im Siedlungsbereich der Art, 

 von stehendem Totholz und vorhandenen Höhlenbäumen. 
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Landesverordnung 
über den Bau und Betrieb von Beherbergungsstätten 

(Beherbergungsstättenverordnung – BeVO)1

Vom 22. März 2022
GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2130-19-2

Aufgrund des § 85 Absatz 1 Nummer 1 und 3 und 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 der Landesbauordnung 
vom 6. Dezember 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1422) 
verordnet das Ministerium für Inneres, ländliche 
Räume, Integration und Gleichstellung:

Inhaltsübersicht

 § 1 Anwendungsbereich

 § 2 Begriffe

 § 3 Rettungswege

 § 4 Tragende Wände, Stützen, Decken

 § 5 Trennwände

 § 6 Notwendige Flure

 § 7 Türen

 § 8 Sicherheitsbeleuchtung, Sicherheitsstromver-
sorgung

 § 9 Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanla-
gen, Brandfallsteuerung von Aufzügen

§ 10 Weiter gehende Anforderungen

§ 11 Beherbergungsräume

§ 12 Barrierefreie Beherbergungsräume

§ 13 Freihalten der Rettungswege, Rettungsweg-
plan, Hinweise zum Verhalten im Brandfall, 
Brandschutzordnung, Belehrung Betriebsan-
gehörige, verantwortliche Personen

§ 14 Zusätzliche Bauvorlagen

§ 15 Ordnungswidrigkeiten

§ 16 Anwendung der Vorschriften auf bestehende 
Beherbergungsstätten

§ 17 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

§ 1 
Anwendungsbereich

Die Vorschriften dieser Verordnung gelten für Be-
herbergungsstätten mit mehr als zwölf Gastbetten. 

§ 2 
Begriffe

(1) Beherbergungsstätten sind Gebäude oder Gebäu-
deteile, die ganz oder teilweise für die Beherbergung 

von Gästen, ausgenommen die Beherbergung in Fe-
rienwohnungen, bestimmt sind.

(2) Beherbergungsräume sind Räume, die dem Woh-
nen oder Schlafen von Gästen dienen. Eine Folge un-
mittelbar zusammenhängender Beherbergungsräume 
(Suite) gilt als ein Beherbergungsraum.

(3) Gasträume sind Räume, die für den Aufenthalt 
von Gästen, jedoch nicht zum Wohnen oder Schlafen 
bestimmt sind, wie Speiseräume und Tagungsräume.

§ 3 
Rettungswege

(1) Für jeden Beherbergungsraum müssen mindes-
tens zwei voneinander unabhängige Rettungswege 
vorhanden sein; sie dürfen jedoch innerhalb eines 
Geschosses über denselben notwendigen Flur füh-
ren. Der erste Rettungsweg muss für Beherbergungs-
räume, die nicht zu ebener Erde liegen, über eine 
notwendige Treppe führen, der zweite Rettungsweg 
über eine weitere notwendige Treppe oder eine Au-
ßentreppe. In Beherbergungsstätten mit insgesamt 
nicht mehr als 60 Gastbetten genügt als zweiter 
Rettungsweg eine mit Rettungsgeräten der Feuer-
wehr erreichbare Stelle des Beherbergungsraumes; 
dies gilt nicht, wenn in einem Geschoss mehr als 
30 Gastbetten vorhanden sind.

(2) An Abzweigungen notwendiger Flure, an den Zu-
gängen zu notwendigen Treppenräumen und an den 
Ausgängen ins Freie ist durch Sicherheitszeichen auf 
die Ausgänge hinzuweisen. Die Sicherheitszeichen 
müssen beleuchtet sein.

§ 4 
Tragende Wände, Stützen, Decken

(1) Tragende Wände, Stützen und Decken müssen 
feuerbeständig sein. Dies gilt nicht für oberste Ge-
schosse von Dachräumen, wenn sich dort keine Be-
herbergungsräume befinden.

(2) Tragende Wände, Stützen und Decken brauchen 
nur feuerhemmend zu sein 

1. in Gebäuden mit nicht mehr als zwei oberirdischen 
Geschossen,

2. in obersten Geschossen von Dachräumen mit 
Beherbergungsräumen.

§ 5 
Trennwände

(1) Trennwände müssen feuerbeständig sein

1. zwischen Räumen einer Beherbergungsstätte und 
Räumen, die nicht zu der Beherbergungsstätte 
gehören, sowie

1 Die Verpflichtungen aus der Richtlinie 98/34/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juni 
1998 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet 
der Normen und technischen Vorschriften und der Vor-
schriften für die Dienste der Informationsgesellschaft 
(ABl. L 204, S. 37), zuletzt geändert durch Artikel 26 
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1025/2012 des Eu-
ropäischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 
2012 (ABl. L 316, S. 12), sind beachtet worden.
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2. zwischen Beherbergungsräumen und 

a) Gasträumen, 

b) Küchen.

Soweit in Beherbergungsstätten die tragenden Wände, 
Stützen und Decken nur feuerhemmend zu sein brau-
chen, genügen feuerhemmende Trennwände.

(2) Trennwände zwischen Beherbergungsräumen so-
wie zwischen Beherbergungsräumen und sonstigen 
Räumen müssen feuerhemmend sein.

(3) In Trennwänden nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
und nach Absatz 2 sind Öffnungen unzulässig. 
Öffnungen in Trennwänden nach Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 müssen feuerhemmende Feuerschutz-
abschlüsse haben, die auch die Anforderungen an 
Rauchschutzabschlüsse erfüllen.

§ 6 
Notwendige Flure

(1) § 36 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 der Landes-
bauordnung (LBO) vom 6. Dezember 2021 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 1422) ist nicht anzuwenden.

(2) In notwendigen Fluren müssen Bekleidungen, 
Unterdecken und Dämmstoffe aus nichtbrennba-
ren Baustoffen bestehen. Bodenbeläge müssen 
aus mindestens schwerentflammbaren Baustoffen 
bestehen.

(3) In notwendigen Fluren mit nur einer Fluchtrich-
tung (Stichfluren) darf die Entfernung zwischen 
Türen von Beherbergungsräumen und notwendigen 
Treppenräumen oder Ausgängen ins Freie nicht län-
ger als 15 m sein.

(4) Stufen in notwendigen Fluren müssen beleuchtet 
sein.

§ 7 
Türen

(1) Feuerhemmende Feuerschutzabschlüsse, die auch 
die Anforderungen an Rauchschutzabschlüsse erfül-
len, müssen vorhanden sein in Öffnungen

1. von notwendigen Treppenräumen zu anderen Räu-
men, ausgenommen zu notwendigen Fluren, und

2. von notwendigen Fluren in Kellergeschossen zu 
Räumen, die von Gästen nicht benutzt werden.

(2) Rauchschutzabschlüsse müssen vorhanden sein 
in Öffnungen 

1. von notwendigen Treppenräumen zu notwendigen 
Fluren,

2. von notwendigen Fluren zu Beherbergungsräumen 
und

3. von notwendigen Fluren zu Gasträumen, wenn 
an den Fluren in demselben Rauchabschnitt Öff-
nungen zu Beherbergungsräumen liegen.

§ 8 
Sicherheitsbeleuchtung, 

Sicherheitsstromversorgung

(1) Beherbergungsstätten müssen 

1. in notwendigen Fluren und in notwendigen Trep-
penräumen, 

2. in Räumen zwischen notwendigen Treppenräumen 
und Ausgängen ins Freie, 

3. für Sicherheitszeichen, die auf Ausgänge hinwei-
sen, und

4. für Stufen in notwendigen Fluren

eine Sicherheitsbeleuchtung haben.

(2) Beherbergungsstätten müssen eine Sicherheits-
stromversorgung haben, die bei Ausfall der allgemei-
nen Stromversorgung den Betrieb der sicherheits-
technischen Anlagen und Einrichtungen übernimmt, 
insbesondere

1. der Sicherheitsbeleuchtung,

2. der Alarmierungseinrichtungen und

3. der Brandmeldeanlage. 

§ 9 
Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen, 

Brandfallsteuerung von Aufzügen

(1) Beherbergungsstätten müssen Alarmierungs-
einrichtungen haben, durch die im Gefahrenfall die 
Betriebsangehörigen und Gäste gewarnt werden kön-
nen. Bei Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gast-
betten müssen sich die Alarmierungseinrichtungen 
bei Auftreten von Rauch in den notwendigen Fluren 
auch selbsttätig auslösen. In Beherbergungsräumen 
nach § 12 muss die Auslösung des Alarms optisch 
und akustisch erkennbar sein.

(2) Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gastbet-
ten müssen Brandmeldeanlagen mit selbsttätigen 
Brandmeldern, die auf die Kenngröße Rauch in den 
notwendigen Fluren ansprechen, sowie mit nicht 
selbsttätigen Brandmeldern (Handfeuermelder) zur 
unmittelbaren Alarmierung der dafür zuständigen 
Stelle haben. Die selbsttätigen Brandmeldeanlagen 
müssen in einer Betriebsart ausgeführt sein, bei der 
mit technischen Maßnahmen Falschalarme vermie-
den werden. Brandmeldungen sind unmittelbar und 
automatisch zur zuständigen Feuerwehralarmie-
rungsstelle zu übertragen.

(3) Aufzüge von Beherbergungsstätten mit mehr 
als 60 Gastbetten sind mit einer Brandfallsteuerung 
auszustatten, die durch die selbsttätige Brandmelde-
anlage ausgelöst wird. Die Brandfallsteuerung hat si-
cherzustellen, dass die Aufzüge das nicht vom Rauch 
betroffene Eingangsgeschoss mit den notwendigen 
Ausgängen ins Freie, ansonsten das in Fahrtrichtung 
davor liegende Geschoss, anfahren und dort mit ge-
öffneten Türen außer Betrieb gehen.
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§ 10 
Weiter gehende Anforderungen

An Beherbergungsstätten in Hochhäusern nach § 2 
Absatz 4 Nummer 1 LBO können aus Gründen des 
Brandschutzes weiter gehende Anforderungen ge-
stellt werden.

§ 11 
Beherbergungsräume 

(1) Beherbergungsräume einschließlich dazugehören-
der Vorräume müssen unmittelbar von einem not-
wendigen Flur oder einem notwendigen Treppenraum 
erreicht werden können; bei nur gemeinsam vermiet-
baren Raumfolgen wie Suiten genügt es, wenn nur 
ein Raum unmittelbar von dem notwendigen Flur 
oder dem notwendigen Treppenraum zugänglich 
ist. Beherbergungsräume dürfen nicht innerhalb der 
Wohnung der Gewerbetreibenden oder Dritter liegen.

(2) Beherbergungsräume dürfen grundsätzlich nicht 
in Dachgeschossen unter Weichdächern eingerichtet 
werden. Sie sind jedoch zulässig, wenn

1. das Gebäude unterhalb des Dachraumes nicht 
mehr als ein Vollgeschoss hat, 

2. der Treppenraum mit feuerbeständigen Wänden 
und feuerbeständigem oberen Abschluss her-
gestellt ist; die nicht ins Freie führenden Türen 
müssen Rauchschutztüren sein, 

3. von jeder Stelle eines Aufenthaltsraumes der Trep-
penraum mindestens einer notwendigen Treppe 
oder ein Ausgang ins Freie in höchstens 25 m 
Entfernung erreichbar ist, 

4. Aufenthaltsräume gegen das Weichdach mit 
Bauteilen, die eine Feuerwiderstandsdauer von 
30 Minuten von außen nach innen erfüllen, ab-
geschlossen sind, 

5. keine liegenden Dachfenster verwendet werden 
und 

6. das Gebäude mit einer Blitzschutzanlage ausge-
stattet ist.

§ 12 
Barrierefreie Beherbergungsräume 

Mindestens 10 % der Gastbetten müssen in Beher-
bergungsräumen liegen, die einschließlich der zuge-
hörigen Sanitärräume den Anforderungen an barriere-
frei nutzbare Wohnungen gemäß § 50 Absatz 1 LBO 
entsprechen. In Beherbergungsstätten mit mehr als 
60 Gastbetten muss mindestens 1 % der Gastbetten 
in Beherbergungsräumen liegen, die einschließlich 
der zugehörigen Sanitärräume barrierefrei und unein-
geschränkt mit dem Rollstuhl nutzbar und für zwei 
Gastbetten geeignet sind; die erforderlichen Räume 
können auf die Räume nach Satz 1 angerechnet 
werden. Für die Anforderungen der Sätze 1 und 2 
gilt § 50 Absatz 4 LBO entsprechend.

§ 13 
Freihalten der Rettungswege, Rettungswegplan, 

Hinweise zum Verhalten im Brandfall,  
Brandschutzordnung, Belehrung  

Betriebsangehörige, verantwortliche Personen

(1) Die Rettungswege müssen frei von Hindernissen 
sein. Türen im Zuge von Rettungswegen dürfen nicht 
versperrt werden und müssen von innen leicht zu 
öffnen sein.

(2) In jedem Beherbergungsraum sind an dessen 
Ausgang ein Rettungswegplan und Hinweise zum 
Verhalten bei einem Brand anzubringen. Die Hinweise 
müssen auch in den Fremdsprachen, die der Herkunft 
der üblichen Gäste Rechnung tragen, abgefasst sein.

(3) Für Beherbergungsstätten mit mehr als 60 Gast-
betten sind im Einvernehmen mit der Brandschutz-
dienststelle 

1. eine Brandschutzordnung zu erstellen und

2. Feuerwehrpläne anzufertigen; die Feuerwehrpläne sind 
der örtlichen Feuerwehr zur Verfügung zu stellen.

(4) Die Betriebsangehörigen sind bei Beginn des Ar-
beitsverhältnisses und danach mindestens einmal 
jährlich

1. über die Bedienung der Alarmierungseinrichtun-
gen und der Brandmelder zu unterweisen und

2. über die Brandschutzordnung und das Verhalten 
bei einem Brand und über die Rettung von Men-
schen mit Behinderungen, insbesondere Rollstuhl-
nutzer, zu belehren.

(5) Für die Einhaltung der in den Absätzen 1 bis 4 
gestellten Anforderungen ist die Betreiberin oder der 
Betreiber oder die oder der von ihr oder ihm Beauf-
tragte verantwortlich.

§ 14 
Zusätzliche Bauvorlagen

Die Bauvorlagen müssen zusätzliche Angaben ent-
halten über 

1. die Sicherheitsbeleuchtung, 

2. die Sicherheitsstromversorgung, 

3. die Alarmierungseinrichtungen, 

4. die Brandmeldeanlage,

5. die Rettungswege auf dem Grundstück und die 
Flächen für die Feuerwehr,

6. die Anzahl der Gastbetten und ihre Zuordnung zu 
Beherbergungsräumen nach § 12.

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig nach § 84 Absatz 1 Nummer 1 LBO 
handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 13 Absatz 1 Rettungswege nicht frei 
von Hindernissen hält oder halten lässt, Türen 
im Zuge von Rettungswegen versperrt oder ver-
sperren lässt oder als Verantwortliche oder Ver-
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antwortlicher nicht dafür sorgt, dass diese Türen 
von innen leicht geöffnet werden können, 

2. entgegen § 13 Absatz 2 den Rettungswegplan 
und Hinweise zum Verhalten bei einem Brand 
nicht in jedem Beherbergungsraum anbringt oder 
anbringen lässt,

3. entgegen § 13 Absatz 3 die im Einvernehmen 
mit der Brandschutzdienststelle zu erstellende 
Brandschutzordnung und die anzufertigenden 
Feuerwehrpläne nicht bis zur Ingebrauchnahme 
der Beherbergungsstätte erstellt oder anfertigt 
oder erstellen oder anfertigen lässt.

§ 16 
Anwendung der Vorschriften auf bestehende 

Beherbergungsstätten

Auf die im Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Ver-
ordnung bestehenden Beherbergungsstätten sind die 
Vorschriften der §§ 13 und 15 anzuwenden.

§ 17 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. September 2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Beherbergungsstättenverord-
nung vom 11. Juni 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 175)*) 
außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 22. März 2022
D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k

Ministerin 
für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

*) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2130-14-19

Landesverordnung 
zur Änderung der Landesverordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach gesundheits- und 

tiergesundheitsrechtlichen Vorschriften*)
Vom 22. März 2022

Aufgrund § 6 Satz 1 Nummer 1 der Landesver-
ordnung zur Regelung von Zuständigkeiten nach 
gesundheits- und tiergesundheitsrechtlichen Vor-
schriften vom 11. Dezember 2001 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 453), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
15. Juni 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 836), verordnet 
das Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren:

Artikel 1

Die Landesverordnung zur Regelung von Zuständig-
keiten nach gesundheits- und tiergesundheitsrechtli-
chen Vorschriften vom 11. Dezember 2001 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 453), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 15. Juni 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 836), wird 
wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 4 wird wie folgt geändert:

a) Am Ende von Nummer 2 wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt.

b) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

 „3.  die Bestätigung der Berufszulassung, des 
Führens einer Berufsbezeichnung oder der 
Zugriffsberechtigung im Geltungsbereich 
des § 340 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V 
sowie die Mitteilung nach § 340 Absatz 3 
Satz 3 SGB V, sollten diese fehlen.“

2. § 3a Absatz 3 wird wie folgt geändert:

a) Am Ende von Nummer 2 wird der Punkt durch 
ein Komma ersetzt.

b) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

 „3.  die Bestätigung der Berufszulassung, des 
Führens einer Berufsbezeichnung oder der 
Zugriffsberechtigung im Geltungsbereich 
des § 340 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 SGB V 
sowie die Mitteilung nach § 340 Absatz 3 
Satz 3 SGB V, sollten diese fehlen.“

Artikel 2 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt an dem Tag in Kraft, an dem 
der Staatsvertrag über die Errichtung und den Betrieb 
des elektronischen Gesundheitsberuferegisters als 
gemeinsame Stelle der Länder zur Ausgabe elekt-
ronischer Heilberufs- und Berufsausweise sowie zur 
Herausgabe der Komponenten zur Authentifizierung 
von Leistungserbringerinstitutionen (eGBR-Staatsver-
trag) vom 29. Juli 2021 (GVOBl. Schl.-H. S. 1069) 
gemäß seines Artikels 11 Absatz 1 Satz 2 in Kraft 
tritt. Der Tag des Inkrafttretens wird im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein bekannt ge-
geben.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 22. März 2022
D r.  H e i n e r  G a r g 

Minister  
für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren

*) Ändert LVO vom 11. Dezember 2001, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 200-0-322
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Landesverordnung  
zur Gleichstellung von ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikationen 

(AuslandLehrkräfteVO)
Vom 23. März 2022 *)

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 2030-16-43

Aufgrund § 16 Absatz 2 Landesbeamtengesetz vom 
26. März 2009 (GVOBl. Schl.-H. S. 93), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Septem-
ber 2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 516), verordnet das 
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur:

Inhaltsübersicht:

Teil 1  
Allgemeine Vorschriften

 § 1 Anwendungsbereich

 § 2 Voraussetzung der Gleichstellung

 § 3 Antrag auf Gleichstellung

 § 4 Bewertung der ausländischen Lehrkräfteberufs-
qualifikation

Teil 2 
Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung

Abschnitt 1  
Allgemeine Regelungen

 § 5 Beratung und Antrag auf Zulassung

 § 6 Fristen

 § 7 Zulassung

 § 8  Noten und Ausnahmeregelung bei Unterrichts-
ausfall

Abschnitt 2  
Anpassungslehrgang

 § 9 Dauer, wissenschaftlicher und berufsprakti-
scher Teil und Vergütung

§ 10 Organisation

§ 11 Inhalt des berufspraktischen Teils des Anpas-
sungslehrgangs

§ 12 Bewertung des berufspraktischen Teils des 
Anpassungslehrgangs

Abschnitt 3 
Eignungsprüfung

§ 13 Inhalt der Eignungsprüfung

§ 14  Prüfungsvorbereitung

§ 15 Prüfung

§ 16 Prüfungskommission

§ 17  Bewertung der Eignungsprüfung

§ 18  Rücktritt, Verhinderung, Versäumnis, Ord-
nungsverstoß

§ 19  Wiederholung der Eignungsprüfung

Teil 3 
Schlussbestimmungen

§ 20 Vorwarnmechanismus

§ 21 Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Teil 1 
Allgemeine Vorschriften

§ 1 
Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die Gleichstellung einer 
im Ausland erworbenen Lehrkräfteberufsqualifikation 
mit einer Lehramtsbefähigung für ein Lehramt des 
öffentlichen Schulwesens in Schleswig-Holstein und 
dient der Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG1.

§ 2 
Voraussetzungen der Gleichstellung

(1) Für die Gleichstellung einer im Ausland erwor-
benen Lehrkräfteberufsqualifikation mit einer Lehr-
amtsbefähigung im öffentlichen Schulwesen in 
Schleswig-Holstein gilt § 34 Absatz 10 des Schles-
wig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24. Januar 
2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 16. Juni 2021 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 723). Eine Gleichstellung ist auch dann 
möglich, wenn die Voraussetzungen nur in Bezug 
auf ein Fach oder eine Fachrichtung des jeweiligen 
Lehramtes im öffentlichen Schulwesen des Landes 
Schleswig-Holstein gegeben sind. 

(2) Die Gleichstellung wird auf Antrag geprüft. In 
die Prüfung, ob die im Ausland erworbene Lehrkräf-
teberufsqualifikation den Anforderungen für eine 
Gleichstellung genügt, sind Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Kompetenzen einzubeziehen, die von der Antrag-
stellerin oder dem Antragsteller im Rahmen der Be-
rufspraxis oder durch lebenslanges Lernen erworben 
wurden und von einer einschlägigen Stelle formell 
anerkannt wurden. 

(3) Bleibt nach der Prüfung gemäß Absatz 2 eine 
im Ausland erworbene Lehrkräfteberufsqualifikation 

*) Hinweis der Schriftleitung: In der Reinschrift dieser Ver-
ordnung erscheint das Datum der Ausfertigung nach 
§ 28 Absatz 2 GeschO LReg i.V.m. Ziffer 6.2.1 Satz 4 
der Richtlinien über Gesetz- und Verordnungsentwürfe 
unterhalb der Schlussformel, aber nicht – wie in Zif- 
fer 6.2.1 Satz 7 vorgeschrieben – zusätzlich unterhalb 
der Überschrift. Für die Verkündung der Verordnung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt ist das Ausfertigungsda-
tum schriftleiterisch hinzugefügt worden.

1 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 7. September 2005 über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 S. 22, zu-
letzt ber. 2014 L 305 S. 115), zuletzt geändert durch 
Richtlinie 2013/55/EU des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 20. Novem-ber 2013 (ABl. L 354 S. 132)
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wesentlich hinter den Anforderungen nach Absatz 1 
zurück, wird die Gleichstellung davon abhängig ge-
macht, dass die Antragstellerin oder der Antragstel-
ler als Ausgleichsmaßnahme nach Wahl erfolgreich

1. einen Anpassungslehrgang durchläuft 

oder

2. eine Eignungsprüfung ablegt.

(4) Eine Lehrkräfteberufsqualifikation nach Absatz 1 
steht auch dann der Befähigung für ein Lehramt in 
Schleswig-Holstein gleich, wenn sie in einem an-
deren Land der Bundesrepublik Deutschland einem 
entsprechenden Lehramt gleichgestellt worden ist 
und einem Unterrichtsfach oder einer Fachrichtung 
an öffentlichen Schulen in Schleswig-Holstein ent-
spricht. 

(5) Das Anerkennungsverfahren mit gleichem Verfah-
rensziel soll nur in einem Land der Bundesrepublik 
Deutschland durchlaufen werden. Das zeitlich par-
allele Durchlaufen eines Anerkennungsverfahrens in 
einem weiteren Land in der Bundesrepublik Deutsch-
land ist nicht zulässig. 

§ 3 
Antrag auf Gleichstellung

(1) Der Antrag auf Gleichstellung einer im Ausland er-
worbenen Lehrkräfteberufsqualifikation ist an das für 
Bildung zuständige Ministerium zu richten. Der An-
trag auf Gleichstellung kann auch an die einheitliche 
Stelle im Sinne des § 138a Absatz 1 Landesverwal-
tungsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 
2. Juni 1992 (GVOBl. Schl.-H. S. 243, ber. S. 534), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Februar 2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 222) gerichtet werden. 

(2) Der Antrag kann auch auf elektronischem Weg 
gestellt werden. Dem Antrag sind folgende Unter-
lagen beizufügen:

1. ein tabellarischer Lebenslauf in deutscher Sprache 
mit einer Darstellung des Ausbildungsganges,

2. ein Nachweis der Staatsangehörigkeit,

3. die Hochschulzugangsberechtigung,

4. der Abschluss der ausländischen Lehrkräftebe-
rufsqualifikation einschließlich des Nachweises 
der Ausbildungsdauer,

5. Nachweise über Studien- und Ausbildungsinhalte, 
insbesondere Studienordnung, Prüfungsordnung, 
Studienbuch, Prüfungszeugnis,

6. Nachweise über Ort, Dauer und Art einer bisher 
als Lehrkraft ausgeübten beruflichen Tätigkeit,

7. eine Erklärung darüber, dass in keinem anderen 
Land der Bundesrepublik Deutschland ein Antrag 
auf Gleichstellung der ausländischen Lehrkräfte-
berufsqualifikation gestellt worden ist,

8. eine Bescheinigung des Heimat- oder Herkunfts-
staates, dass keine schwerwiegenden beruflichen 

Verfehlungen, Straftaten oder sonstige die Eig-
nung der Antragstellerin oder des Antragstellers 
für die Ausübung des Berufs der Lehrkraft in Frage 
stellenden Umstände bekannt sind; die Beschei-
nigung darf nicht älter als drei Monate sein; in 
besonders begründeten Einzelfällen kann auf die 
Vorlage einer Bescheinigung verzichtet werden. 

Daneben sind auf Verlangen des für Bildung zustän-
digen Ministeriums weitere notwendige Unterlagen 
vorzulegen. 

(3) Werden fremdsprachige Unterlagen und Nach-
weise vorgelegt, sind deutsche Übersetzungen von 
einer allgemein beeideten Dolmetscherin oder einem 
allgemein beeideten Dolmetscher oder einer ermäch-
tigten Übersetzerin oder einem ermächtigten Überset-
zer beizufügen. Im Fall begründeter Zweifel an der 
Echtheit der Unterlagen kann sich das für Bildung zu-
ständige Ministerium sowohl über das Binnenmarkt-
Informationssystem IMI an die zuständige Stelle des 
Ausbildungsstaates wenden als auch die Antragstel-
lerin oder den Antragsteller auffordern, beglaubigte 
Kopien vorzulegen.

(4) Das für Bildung zuständige Ministerium bestätigt 
der Antragstellerin oder dem Antragsteller innerhalb 
eines Monats nach Eingang des Antrags den Erhalt 
der Unterlagen und teilt ihr oder ihm gegebenenfalls 
mit, welche Unterlagen noch fehlen. 

§ 4 
Bewertung der ausländischen 
Lehrkräfteberufsqualifikation

(1) Wenn die Voraussetzungen für eine Gleichstel-
lung gemäß § 2 Absatz 1 vorliegen, stellt das für 
Bildung zuständige Ministerium diese unter gleichzei-
tiger Zuordnung zu einem entsprechenden Lehramt 
im öffentlichen Schulwesen des Landes Schleswig-
Holstein in einem Bescheid fest.

(2) Ist nach § 2 Absatz 3 das erfolgreiche Absol-
vieren einer Ausgleichsmaßnahme für eine Gleich-
stellung erforderlich, wird die Antragstellerin oder 
der Antragsteller auf die Wahlmöglichkeit zwischen 
den Ausgleichsmaßnahmen hingewiesen und ihr oder 
ihm die wesentlichen Unterschiede hinsichtlich der 
Ausbildungsinhalte, die erforderlichen Ausgleichs-
maßnahmen und die voraussichtliche Dauer eines 
Anpassungslehrgangs von dem für Bildung zustän-
dige Ministerium in einem Bescheid mitgeteilt.

(3) Liegen die Voraussetzungen für eine Gleichstel-
lung gemäß § 2 nicht vor, ergeht ein ablehnender 
Bescheid.

(4) Der Bescheid über die Bewertung der ausländi-
schen Lehrkräfteberufsqualifikation muss innerhalb 
von drei Monaten nach Vorlage der vollständigen 
Antragsunterlagen ergehen. Diese Frist kann in be-
gründeten Fällen um einen Monat verlängert wer-
den.
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Teil 2 
Anpassungslehrgang und Eignungsprüfung

Abschnitt 1 
Allgemeine Regelungen

§ 5 
Beratung und Antrag auf Zulassung

(1) Wer einen Bescheid nach § 4 Absatz 2 erhalten 
hat, ist verpflichtet, sich über die Anforderungen, 
den Ablauf und die Inhalte der Eignungsprüfung und 
des beruflichen Teils eines Anpassungslehrgangs in 
einem persönlichen Gespräch beraten zu lassen. Die 
Beratung erfolgt durch

1. das Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein (IQSH), wenn die Gleichstel-
lung mit dem Lehramt an Grundschulen, dem 
Lehramt an Gemeinschaftsschulen, dem Lehramt 
an Gymnasien oder dem Lehramt für Sonder- 
pädagogik angestrebt wird, oder

2. das Schleswig-Holsteinische Institut für Beruf-
liche Bildung (SHIBB), wenn eine Gleichstellung 
mit dem Lehramt an berufsbildenden Schulen, 
dem Lehramt Direkteinstieg an berufsbildenden 
Schulen oder dem Lehramt für Fachpraxis an be-
rufsbildenden Schulen beantragt wird.

Das IQSH oder das SHIBB bestätigt die Durchführung 
der Beratung schriftlich.

(2) Der schriftliche Antrag auf Zulassung zu einer 
Ausgleichsmaßnahme ist an das für Bildung zustän-
dige Ministerium zu richten. Der Antrag kann auf 
elektronischem Weg gestellt werden. Dem Antrag 
sind beizufügen

 1.  der Bescheid nach § 4 Absatz 2,

 2.  die Bestätigung des IQSH oder des SHIBB nach 
Absatz 1 Satz 3,

 3.  die Geburtsurkunde,

 4.  der Nachweis eines Masernschutzes und

 5.  gegebenenfalls eine Kopie des Schwerbehinder-
tenausweises

sowie bei einem Antrag auf Zulassung zu einem 
Anpassungslehrgang zusätzlich

 6.  eine Beschäftigungserlaubnis, soweit die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller nicht Staatsan-
gehöriger eines EU-Mitgliedstaates ist, 

 7.  ein Führungszeugnis,

 8.  eine Erklärung über etwaige Vorstrafen oder 
schwebende Ermittlungs- oder Strafverfahren,

 9.  eine Erklärung darüber, dass die wirtschaftlichen 
Verhältnisse geordnet sind, und

10.  eine Erklärung, an welchem Ort die Ausübung 
des Lehrerberufs gewünscht wird.

§ 6 
Fristen

(1) Für den Antrag auf Teilnahme an einem Anpas-
sungslehrgang und den Beginn des Anpassungs-
lehrgangs gelten die Bewerbungs- und Einstellungs-
termine für den Vorbereitungsdienst des jeweiligen 
Lehramtes entsprechend. Die Zulassung zu einem 
Anpassungslehrgang kann versagt werden, wenn 
die nach § 3 Kapazitätsverordnung Lehrkräfte vom 
24. April 2012 (GVOBl. Schl.-H. S. 484), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom 04. Februar 2021 
(GVOBl. Schl.-H. S. 245), für einen Anpassungs-
lehrgang zur Verfügung gestellten Plätze erschöpft 
sind. Die zur Verfügung stehenden Plätze werden 
in der Reihenfolge des Eingangs der vollständigen 
Anträge nach § 3 vergeben. Wurde ein Antrag aus 
Kapazitätsgründen abgelehnt und erhält die Antrag-
stellerin oder der Antragsteller für den nächsten 
Anpassungslehrgang den Antrag aufrecht oder 
stellt zum nächst möglichen Einstellungstermin 
einen erneuten Antrag mit dem gleichen Ziel, ist 
für die Reihenfolge der Platzvergabe das Datum 
der erstmaligen vollständigen Antragsstellung nach 
§ 5 Absatz 2 maßgeblich.

(2) Wird eine Eignungsprüfung beantragt, erhält die 
Antragstellerin oder der Antragsteller die Möglich-
keit, die Prüfung innerhalb von sechs Monaten nach 
der Zulassung abzulegen. 

§ 7 
Zulassung

(1) Das für Bildung zuständige Ministerium teilt der 
Antragstellerin oder dem Antragsteller die Entschei-
dung über die Zulassung zur Ausgleichsmaßnahme 
schriftlich mit.

(2) Aufgrund der berufsspezifischen sprachlichen 
Anforderungen an den Lehrkräfteberuf sind für die 
Teilnahme an einer Ausgleichsmaßnahme Kennt-
nisse in der Deutschen Sprache mindestens auf 
dem Niveau C 1 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprache (GeR) erforderlich; 
Sprachkenntnisse auf dem Niveau C2 des GeR 
sollen angestrebt werden. Bestehen vor Beginn 
eines Anpassungslehrgangs erhebliche und kon-
krete Zweifel, dass die Antragstellerin oder der 
Antragsteller über die für die Berufsausübung er-
forderlichen Sprachkenntnisse verfügt, können ihr 
oder ihm der Erwerb und Nachweis entsprechender 
Sprachkenntnisse empfohlen werden. Dies gilt auch 
für Lehrkräfte, die ausschließlich Unterricht in den 
modernen Fremdsprachen erteilen sollen. Für den 
wissenschaftlichen Teil eines Anpassungslehrgangs 
(§ 9 Absatz 2 Satz 1) richtet sich der Nachweis 
der dafür erforderlichen Sprachkenntnisse nach 
den Bestimmungen der Hochschule. Die Beibrin-
gung des Nachweises der jeweils erforderlichen 
Sprachkenntnisse obliegt der Antragstellerin oder 
dem Antragsteller. Sie oder er soll in der Beratung 
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zur Durchführung einer Ausgleichsmaßnahme auf 
die erforderlichen Sprachkompetenzen hingewiesen 
werden. 

§ 8 
Noten und Ausnahmeregelung 

bei Unterrichtsausfall

(1) Die Beurteilung von Leistungen richtet sich nach 
folgenden Notenstufen:

1. sehr gut (1) für eine Leistung, die den Anforde-
rungen in besonderem Maße entspricht,

2. gut (2) für eine Leistung, die den Anforderungen 
voll entspricht,

3. befriedigend (3) für eine Leistung, die im Allge-
meinen den Anforderungen entspricht,

4. ausreichend (4) für eine Leistung, die zwar Män-
gel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen 
noch entspricht,

5. mangelhaft (5) für eine Leistung, die den An-
forderungen nicht entspricht, jedoch erkennen 
lässt, dass die notwendigen Grundkenntnisse 
vorhanden sind und die Mängel in absehbarer 
Zeit behoben werden können, 

6. ungenügend (6) für eine Leistung, die den An-
forderungen nicht entspricht und bei der selbst 
die Grundkenntnisse so lückenhaft sind, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben werden 
können.

(2) Nach Abschluss der Ausgleichsmaßnahme er-
hält die Antragstellerin oder der Antragsteller über 
das Ergebnis des Anpassungslehrganges oder der 
Eignungsprüfung einen Bescheid, der die erreichte 
Gesamtnote ausweist. Bei erfolgreich absolvierter 
Ausgleichsmaßnahme wird zugleich die Gleichwer-
tigkeit mit einem Lehramt festgestellt.

(3) Stehen in Folge von Infektionsschutzmaßnahmen 
oder wegen anderer Notsituationen keine Lerngrup-
pen in den Schulen für die Durchführung der Aus-
gleichsmaßnahme zur Verfügung oder ist in Folge von 
Infektionsschutzmaßnahmen oder wegen anderer 
Notsituationen eine reguläre Durchführung der Aus-
gleichsmaßnahme aus anderen Gründen nicht mög-
lich, gelten § 29 Lehrkräftebildungsgesetz Schles-
wig-Holstein (LehrBG) vom 15. Juli 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 134), zuletzt geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 5. November 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 799) und § 34 Ausbildungs- und Prüfungsverord-
nung Lehrkräfte (APVO Lehrkräfte) vom 06. Januar 
2020 (GVOBL. Schl.-H. S. 7), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 19. November 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 918) entsprechend.

Abschnitt 2 
Anpassungslehrgang

§ 9 
Dauer, wissenschaftlicher und berufspraktischer 

Teil und Vergütung

(1) Der Anpassungslehrgang soll ein Jahr nicht un-
terschreiten und darf höchstens drei Jahre dauern. 
Die Dauer bemisst sich nach dem Umfang der im Be-
scheid nach § 4 Absatz 2 dargestellten Unterschiede 
der ausländischen Lehrkräfteberufsqualifikation zur 
Lehramtsbefähigung für das entsprechende Lehramt 
im öffentlichen Schulwesen des Landes Schleswig-
Holstein. 

(2) Nach Maßgabe der festgestellten Qualifikati-
onsunterschiede sind im Anpassungslehrgang zu-
nächst fachwissenschaftliche und fachdidaktische 
Studienanteile an einer Hochschule erfolgreich zu 
absolvieren (wissenschaftlicher Teil des Anpassungs-
lehrgangs). Anschließend übt die Teilnehmerin oder 
der Teilnehmer unter fachkundiger Anleitung die 
Lehrtätigkeit entsprechend dem angestrebten Lehr-
amt aus und nimmt an Ausbildungsveranstaltungen 
des nach § 5 Absatz 1 zuständigen Instituts teil 
(berufspraktischer Teil des Anpassungslehrgangs). 
Ist ein wissenschaftlicher Teil nicht zu absolvieren, 
besteht der Anpassungslehrgang allein aus dem be-
rufspraktischen Teil.

(3) Für die Dauer des berufspraktischen Teils des An-
passungslehrgangs wird ein befristeter Ausbildungs-
vertrag geschlossen. Der Lehrgangsteilnehmerin oder 
dem Lehrgangsteilnehmer wird für die Dauer des 
berufspraktischen Teils des Anpassungslehrgangs 
eine Vergütung entsprechend der Höhe der Anwär-
terbezüge für das jeweilige Lehramt gewährt.

§ 10 
Organisation

(1) Der wissenschaftliche Teil des Anpassungslehr-
gangs wird durch die Hochschulen durchgeführt. Der 
berufspraktische Teil des Anpassungslehrgangs wird 
durchgeführt durch

1. die Schulen und

2. das IQSH, wenn die Gleichstellung mit dem 
Lehramt an Grundschulen, dem Lehramt an Ge-
meinschaftsschulen, dem Lehramt an Gymnasien 
oder dem Lehramt für Sonderpädagogik beantragt 
wird, oder 

3. das SHIBB, wenn eine Gleichstellung mit dem 
Lehramt an berufsbildenden Schulen, dem Lehr-
amt Direkteinstieg an berufsbildenden Schulen 
oder dem Lehramt für Fachpraxis an berufsbil-
denden Schulen beantragt wird.

(2) Während des berufspraktischen Teils des Anpas-
sungslehrgangs wird die Lehrgangsteilnehmerin oder 
der Lehrgangsteilnehmer einer Ausbildungsschule 
zugewiesen, an der Lehrkräfte des Lehramtes, für 
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das eine Gleichstellung angestrebt wird, zum Unter-
richt berechtigt sind. Die Ausbildungsschule regelt 
den unterrichtlichen Einsatz und teilt die Lehrgangs-
teilnehmerin oder den Lehrgangsteilnehmer einer 
Ausbildungslehrkraft zu. Die Schulleiterin oder der 
Schulleiter ist unmittelbare Vorgesetzte der Lehr-
gangsteilnehmerin oder des Lehrgangsteilnehmers. 

§ 11 
Inhalt des berufspraktischen Teils 

des Anpassungslehrgangs

(1) Die Inhalte des berufspraktischen Teils des An-
passungslehrgangs werden anhand des im Einzelfall 
bestehenden Qualifizierungsbedarfs auf Grundlage 
des Bescheides nach § 4 Absatz 2 von dem nach 
§ 5 Absatz 1 zuständigen Institut festgelegt. Die 
Lehrgangsteilnehmerin oder der Lehrgangsteilnehmer 
ist vorher anzuhören.

(2) Der berufspraktische Teil des Anpassungslehr-
gangs umfasst

1. eigenverantwortlichen Unterricht im angestrebten 
Lehramt an einer öffentlichen Schule des Landes 
Schleswig-Holstein, 

2. Hospitationen im Unterricht der Ausbildungslehr-
kraft,

3. Teilnahme an Ausbildungsveranstaltungen des 
IQSH oder des SHIBB,

4. benotete Unterrichtsstunden in den Fächern oder 
Fachrichtungen.

Der eigenverantwortliche Unterricht soll in den in § 7 
Absatz 4 APVO Lehrkräfte genannten Einsatzberei-
chen erfolgen.

(3) Der eigenverantwortliche Unterricht nach Absatz 2 
Nummer 1 erfolgt im Umfang von durchschnittlich 
zehn bis 17 Unterrichtsstunden pro Woche bei mög-
lichst gleichmäßiger Verteilung auf die Fächer oder 
Fachrichtungen. Er wird von der Lehrgangsteilneh-
merin oder dem Lehrgangsteilnehmer selbst geplant 
und für sie oder ihn im Stundenplan ausgewiesen. 
Er schließt die Erteilung von Noten für die Zeug-
nisse oder die Erstellung von Berichtszeugnissen 
ein und kann den Einsatz als Klassenlehrerin oder 
Klassenlehrer umfassen. Die Ausbildungslehrkraft ist 
verpflichtet, den eigenverantwortlichen Unterricht in 
angemessenen Abständen zu besuchen.

§ 12 
Bewertung des berufspraktischen Teils 

des Anpassungslehrgangs

(1) Während des berufspraktischen Teils des Anpas-
sungslehrgangs hält die Lehrgangsteilnehmerin oder 
der Lehrgangsteilnehmer mindestens halbjährlich 
zwei benotete Unterrichtsstunden in den ausgebil-
deten Fächern oder Fachrichtungen. Bei nur einem 
Fach oder einer Fachrichtung sind beide benoteten 
Unterrichtsstunden in diesem Fach oder dieser Fach-
richtung zu halten. Die Unterrichtsstunden sollen in 

verschiedenen Einsatzbereichen nach § 11 Absatz 2 
Satz 2 erteilt werden. Die Benotung erfolgt durch das 
nach § 5 Absatz 1 zuständigen Institut und richtet 
sich nach § 8 Absatz 1. Ist das Fach Evangelische 
Religion oder Katholische Religion Bestandteil einer 
benoteten Unterrichtsstunde, ist einer Vertreterin oder 
einem Vertreter der jeweiligen Kirche Gelegenheit zu 
geben, an der Unterrichtsstunde teilzunehmen. In 
diesem Fall erfolgt die Benotung durch das nach § 5 
Absatz 1 zuständige Institut im Einvernehmen mit der 
Vertreterin oder dem Vertreter der jeweiligen Kirche.

(2) Am Ende des Anpassungslehrgangs erstellt die 
Schulleiterin oder der Schulleiter über die Leistungen 
im Benehmen mit dem nach § 5 Absatz 1 zustän-
digen Institut einen Lehrgangsbericht unter Berück-
sichtigung der benoteten Unterrichtsstunden, die zu 
einer Gesamtnote nach Absatz 3 führen.

(3) Die Gesamtnote eines erfolgreich durchlaufenen 
Anpassungslehrgangs ist unter Berücksichtigung der 
Notenstufen nach § 8 Absatz 1 wie folgt festzusetzen:

1. „sehr gut absolviert“,

2. „gut absolviert“,

3. „befriedigend absolviert“,

4. „ausreichend absolviert“. 

Kann der Anpassungslehrgang nicht mit mindestens 
„ausreichend absolviert“ benotet werden, ist er nicht 
bestanden. Eine Wiederholung des Anpassungslehr-
gangs ist nicht möglich.

Abschnitt 3 
Eignungsprüfung

§ 13 
Inhalt der Eignungsprüfung

(1) Mit der Eignungsprüfung wird auf der Grundlage 
der im Bescheid nach § 4 Absatz 2 dargestellten 
Unterschiede beurteilt, ob die Antragstellerin oder 
der Antragsteller die für die Tätigkeit im jeweiligen 
Lehramt des Landes Schleswig-Holstein erforderli-
chen Kenntnisse und Fähigkeiten hat.

(2) Die Eignungsprüfung besteht aus

1. einer benoteten Unterrichtsstunde pro Fach oder 
Fachrichtung oder

2. bei nur einem Fach oder einer Fachrichtung je 
einer benoteten Unterrichtsstunde in zwei unter-
schiedlichen Jahrgangsstufen und

3. einer mündlichen Prüfung einer an ein Fallbeispiel 
gebundenen Aufgabe im Bereich Pädagogik, Fach-
didaktik, Diagnostik oder Schulentwicklung sowie

4. einer mündlichen Prüfung im Schulrecht.

Die Unterrichtsstunden nach Nummer 1 und 2 sollen 
in verschiedenen Einsatzbereichen nach § 11 Absatz 2 
Satz 2 gehalten werden.

(3) Die Unterrichtsstunden nach Absatz 2 Nummer 1 
und 2 sind in je einer Lerngruppe in unterschiedli-
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chen Jahrgangsstufen an einer öffentlichen Schule 
zu erteilen, in der Lehrkräfte des angestrebten Lehr-
amtes zum Unterricht berechtigt sind. Die Dauer der 
mündlichen Prüfungen gemäß Absatz 2 Nummer 3 
und 4 soll jeweils 30 Minuten betragen.

(4) Prüfungsgebühren werden nicht erhoben.

§ 14 
Prüfungsvorbereitung

(1) Das nach § 5 Absatz 1 zuständige Institut be-
stimmt die Prüfungstermine. In jedem Schulhalbjahr 
ist mindestens ein Prüfungszeitraum vorzusehen. 

(2) Vier Wochen vor der Eignungsprüfung teilt das 
nach § 5 Absatz 1 zuständige Institut der zu prü-
fenden Person die Lerngruppen und die Themen der 
Unterrichtsstunden mit. Die zu prüfende Person kann 
entsprechende Wünsche äußern. Ihr oder ihm ist Ge-
legenheit zu geben, vor dem Prüfungstermin im Unter-
richt der benannten Lerngruppen in dem vorgesehenen 
Unterrichtsfach oder der vorgesehenen Fachrichtung zu 
hospitieren und dort unter Anleitung zu unterrichten. 

§ 15 
Prüfung

(1) Die Prüfung wird, mit Ausnahme der Unterrichts-
stunden in einer modernen Fremdsprache, in deut-
scher Sprache abgelegt.

(2) Spätestens bis 16 Uhr des Tages vor der Prüfung 
legt die zu prüfende Person jedem Mitglied des Prü-
fungsausschusses für jede Unterrichtsstunde eine 
kurze erläuternde schriftliche deutschsprachige Un-
terrichtsvorbereitung vor.

(3) Die Aufgabe nach § 13 Absatz 2 Nummer 3 
wird von dem nach § 5 Absatz 1 zuständigen In-
stitut vorbereitet und vom Prüfungsausschuss am 
Prüfungstag gestellt. Der Prüfungsteilnehmerin oder 
dem Prüfungsteilnehmer stehen 30 Minuten Vorbe-
reitungszeit zur Verfügung.

§ 16 
Prüfungskommission

(1) Das für Bildung zuständige Ministerium setzt zur 
Durchführung der Prüfung eine Prüfungskommission 
ein. Für die Zusammensetzung und die Arbeit der 
Prüfungskommission gelten § 16 und § 18 Absatz 1 
bis 3 APVO Lehrkräfte entsprechend. 

(2) Über die Unterrichtsstunden, die weitere Aufgabe 
und die jeweiligen Ergebnisse der Beratungen des Prü-
fungsausschusses wird eine Niederschrift gefertigt. 
Die oder der Vorsitzende bestimmt für jeden Prüfungs-
teil eines der Mitglieder zur Schriftführerin oder zum 
Schriftführer. In der Niederschrift sind anzugeben:

1. die namentliche Zusammensetzung des jeweiligen 
Prüfungsausschusses,

2. der Vorname und Name der Prüfungsteilnehmerin 
oder des Prüfungsteilnehmers,

3. Ort, Zeit und das jeweilige Fach oder die jeweilige 
Fachrichtung,

4. die Unterrichtsgegenstände in Stichworten,

5. die wesentlichen die Bewertung tragenden Leis-
tungen,

6. Einzelnoten und Gesamtnote der Prüfung,

7. besondere Vorkommnisse.

Die Niederschrift wird abschließend von allen Mit-
gliedern des Prüfungsausschusses unterzeichnet.

§ 17 
Bewertung der Eignungsprüfung

(1) Die gemäß § 13 Absatz 2 Nummer 1 oder 2 er-
teilten Unterrichtsstunden, die gemäß § 13 Absatz 2 
Nummer 3 gestellte weitere Aufgabe und die münd-
liche Prüfung im Schulrecht gemäß § 13 Absatz 2 
Nummer 4 bewertet der Prüfungsausschuss mit je 
einer der in § 8 Absatz 1 festgelegten Noten.

(2) Aus den Noten für die einzelnen Prüfungsteile 
wird die Gesamtnote gebildet. Die Gewichtung ist 
wie folgt festgelegt:

1. je Unterrichtsstunde: 35 %,

2. mündliche Prüfung im Bereich Pädagogik, Diag-
nostik oder Schulentwicklung: 20 %,

3. mündliche Prüfung im Bereich Schulrecht: 10 %.

(3) Nach Abschluss der Beratungen stellt der Prü-
fungsausschuss das Ergebnis fest; die oder der Vor-
sitzende gibt die Gesamtnote mündlich bekannt und 
erläutert sie. Die Gesamtnote der Eignungsprüfung 
ist wie folgt festzusetzen:

1. „sehr gut bestanden“,

2. „gut bestanden“,

3. „befriedigend bestanden“,

4. „ausreichend bestanden“, 

5. „nicht bestanden“.

Die Eignungsprüfung ist bestanden, wenn alle Ein-
zelprüfungen nach § 8 Absatz 1 mindestens mit 
„ausreichend“ benotet worden sind.

§ 18 
Rücktritt, Verhinderung, Versäumnis, 

Ordnungsverstoß

(1) Die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteil-
nehmer kann vor Beginn der Prüfung von der Eig-
nungsprüfung zurücktreten. Bei einem Rücktritt nach 
Beginn der Prüfung gilt die Prüfung als nicht bestan-
den. Die Eignungsprüfung beginnt mit der Mitteilung 
der Themenbereiche nach § 14 Absatz 2.

(2) Die Prüfungsteilnehmerin oder der Prüfungsteil-
nehmer, die oder der wegen Krankheit oder sonsti-
gen, von ihr oder ihm nicht zu vertretenden Gründen, 
an der Prüfung oder an einzelnen Teilen der Prüfung 
nicht teilnimmt, hat die Gründe dem Prüfungsaus-
schuss unverzüglich mitzuteilen und glaubhaft zu 
machen. Bei Erkrankung ist ein ärztliches, auf Verlan-
gen ein amtsärztliches, Zeugnis vorzulegen. Werden 
die Gründe anerkannt, entscheidet die oder der Vor-



462 Gesetz- und Verordnungsblatt für Schleswig-Holstein 2022; Ausgabe 14. April 2022 Nr. 5

sitzende des Prüfungsausschusses über einen neuen 
Termin. Bereits vorliegende Prüfungsergebnisse sind 
in diesem Falle anzurechnen.

(3) Versäumt die Prüfungsteilnehmerin oder der 
Prüfungsteilnehmer ohne ausreichenden Grund den 
Prüfungstermin, gilt die gesamte Prüfung als nicht 
bestanden. Die Feststellung darüber trifft die oder 
der Vorsitzende des Prüfungsausschusses.

(4) Wenn die Prüfungsteilnehmerin oder der Prü-
fungsteilnehmer in der Eignungsprüfung täuscht, zu 
täuschen versucht oder sich einer sonstigen Verlet-
zung der im Zusammenhang mit der Prüfung beste-
henden Pflichten schuldig macht, kann der Prüfungs-
ausschuss Maßnahmen bis hin zu ihrem oder seinem 
Ausschluss von der weiteren Prüfung ergreifen. In 
diesem Fall gilt die Prüfung als nicht bestanden.

§ 19 
Wiederholung der Eignungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Eignungsprüfung kann frü-
hestens nach zwei Monaten und spätestens nach 
einem Jahr einmal wiederholt werden. Dabei wer-
den nur die Teile der Eignungsprüfung wiederholt, 
in denen mangelhafte oder ungenügende Leistungen 
erbracht wurden. Eine Wiederholung ist im Fall des 
Nichtbestehens gemäß § 18 Absatz 4 nicht möglich. 
Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
bestimmt den Termin der Wiederholungsprüfung.

(2) Wird die Wiederholungsprüfung nicht bestanden, 
ist die Eignungsprüfung endgültig nicht bestanden. 

Teil 3 
Schlussbestimmungen

§ 20 
Vorwarnmechanismus

(1) Ist einer Antragstellerin oder einem Antragsteller 
durch gerichtliche Entscheidung oder durch Verwal-
tungsakt die Berufsausübung ganz oder teilweise, 
auch vorübergehend, untersagt worden oder sind ihr 
oder ihm diesbezügliche Beschränkungen auferlegt 
worden, hat das für Bildung zuständige Ministerium 
die zuständigen Stellen aller anderen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, der anderen Vertragspart-
ner des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, der durch Abkommen gleichgestellten 
Staaten sowie aller anderen Bundesländer hiervon 
zu unterrichten. Die Unterrichtung erfolgt durch die 
Übermittlung folgender Daten an das Binnenmarkt-
Informationssystem IMI:

1. Identität des oder der Berufsangehörigen,

2. betroffener Beruf,

3. Angaben über die Behörde oder das Gericht, die 
oder das die Entscheidung über die Beschränkung 
oder Untersagung getroffen hat,

4. Umfang der Beschränkung oder Untersagung,

5. Zeitraum, in dem die Beschränkung oder Untersa-
gung gilt, einschließlich des Datums des Ablaufs 
der Maßnahme.

Die Übermittlung erfolgt unverzüglich, bis zum Ab-
lauf des dritten Kalendertages nach Vollziehbarkeit 
der Entscheidung. Gleichzeitig mit der Übermittlung 
unterrichtet das für Bildung zuständige Ministerium 
die hiervon betroffene Person schriftlich unter Hinweis 
auf den Rechtsbehelf oder auf die Berichtigung der 
Vorwarnung sowie auf einen im Falle einer unrichtigen 
Übermittlung bestehenden Schadenersatzanspruch.

(2) Das für Bildung zuständige Ministerium unter-
richtet die zuständigen Stellen der Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union, der anderen Vertragspartner 
des Abkommens über den Europäischen Wirtschafts-
raum und jene aller anderen Bundesländer über das 
Binnenmarkt-Informationssystem IMI darüber, wenn 
die Geltungsdauer einer Untersagung oder Beschrän-
kung nach Absatz 1 abgelaufen ist oder wenn eine 
betroffene Person einen Rechtsbehelf gegen die 
Übermittlung eingelegt hat. Sobald die übermittel-
ten Daten oder Teile davon unrichtig werden, sind 
sie unverzüglich zu löschen.

(3) Hat eine Person die Anerkennung der Berufsqua-
lifikation beantragt und wird nachfolgend von einem 
Gericht rechtskräftig festgestellt, dass diese Person 
dabei gefälschte Berufsqualifikationsnachweise im 
Sinne der §§ 267 bis 271 des Strafgesetzbuchs 
verwendet hat, hat das für Bildung zuständige Mi-
nisterium die zuständigen Stellen aller übrigen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union, der anderen 
Vertragspartner des Abkommens über den Europäi-
schen Wirtschaftsraum, der durch Abkommen gleich-
gestellten Staaten sowie alle anderen Bundesländer 
über das Binnenmarkt-Informationssystem IMI von 
der Identität dieser Person und dem der Gerichts-
entscheidung zugrunde liegenden Sachverhalt zu 
unterrichten. Absatz 1 Satz 3 und 4 und Absatz 2 
Satz 2 gelten entsprechend.

§ 21 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. August 2022 in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Landesverordnung zur Gleich-
stellung von ausländischen Lehramtsqualifikationen 
vom 13. Februar 2017 (GVOBl. Schl.-H. S. 111)1) 
außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 23. März 2022
K a r i n  P r i e n 

Ministerin 
für Bildung, Wissenschaft und Kultur

1) GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 203-5-4
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Landesverordnung  
zur Änderung der Landesmeldeverordnung 

Vom 25. März 2022
Aufgrund des § 11 des Landesmeldegesetzes in der 
Fassung vom 20. Oktober 2015 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 344, ber. S. 403), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 4. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 154), verordnet das Ministerium für Inneres, länd-
liche Räume, Integration und Gleichstellung:

Artikel 1 
Änderung der Landesmeldeverordnung1)

Die Landesmeldeverordnung vom 5. November 2015 
(GVOBl. Schl.-H. S. 390) wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift erhält folgende Fassung:

„Landesverordnung zur Durchführung von Daten-
übermittlungen der Melde-, Pass- und Personal-
ausweisbehörden (Landesdatenübermittlungsver-
ordnung - LDÜVO)“

2. In § 1 Absatz 1 wird die Angabe „geändert 
durch Gesetz vom 25. November 2014 (BGBl. I 
S. 1738)“ durch die Angabe „zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. März 2021 
(BGBl. I S. 591)“ ersetzt.

3. § 5 wird gestrichen.

4. § 6 erhält folgende Fassung:
„§ 6  

Datenübermittlungen an öffentliche Stellen
(1) Die Meldebehörde teilt den zuständigen Ord-
nungswidrigkeitenbehörden nach § 4 Absatz 1 
LMG auf Ersuchen die Pass- und Personalaus-
weisbehörde mit, die den Personalausweis oder 
Reisepass der betroffenen Person ausgestellt hat 
(DSMeld Blatt 1701 oder 1705).

(2) Die Meldebehörde übermittelt anlässlich einer 
An- oder Abmeldung, Namensänderung und ei-
nes Sterbefalles der zuständigen Polizeibehörde 
in Schleswig-Holstein bei jedem Anlass folgende 
Daten nach § 4 Absatz 2 LMG:

DSMeld Blatt

1. Familiennamen 0101 bis 0106,

2. Vornamen  0301 und 0303,

3. frühere Namen 0201 bis 0204
 und 0303,

4. Ordens- und Künstlername 0501 und 0502,

5. Tag und Ort der Geburt 0601 und 0602,

6. Geschlecht 0701,

7. Staatsangehörigkeiten 1001,

8. gegenwärtige Anschriften 1200 bis 1213,

9. Auskunftssperre nach § 51 Absatz 1 BMG.

Bei einer Anmeldung ist zusätzlich der Tag des 
Einzugs und die frühere Anschrift zu übermitteln, 
bei einer Abmeldung ist zusätzlich der Tag des 
Auszugs und bei einem Sterbefall zusätzlich das 
Sterbedatum zu übermitteln.“

5. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7 
Datenübermittlungen an die Kreise 

und kreisfreien Städte oder die von ihr mit der 
Durchführung betrauten Stelle

Die Meldebehörde übermittelt nach § 5 LMG zur 
Durchführung der Entsorgung von Abfällen aus 
privaten Haushaltungen nach dem Landesabfall-
wirtschaftsgesetz in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 18. Januar 1999 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 26), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
8. Januar 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 16), der 
zuständigen Behörde oder der von ihr mit der 
Durchführung betrauten Stelle

DSMeld Blatt

1. Vor- und Familiennamen  0101 bis 0106, 
0301 und 0302,

2. frühere Namen  0201 bis 0204  
und 0303,

3. gegenwärtige und letzte 1201 bis 1213,
 früherer Anschriften, gekenn- 

zeichnet nach Hauptwohnung 
und Nebenwohnung

4. Tag des Ein- oder Auszugs   1301, 1301a, 
1305 und 

1306.“

6. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Die Angabe „§ 29 Absatz 2“ wird durch die 
Angabe „§ 34 Absatz 1“ ersetzt.

b) Die Angabe „13. November 2014 (BGBl. I  
S. 1714)“ durch die Angabe „12. August 2021 
(BGBl. I S. 3538)“ ersetzt.

7. In § 10 wird die Angabe „§ 30 Absatz 5 und 
dem zuständigen Schulamt nach § 30 Absatz 6 
des Schulgesetzes vom 24. Januar 2007 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Oktober 
2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 344)“ durch die Angabe 
„§ 30 Absatz 6 und dem zuständigen Schulamt 
nach § 30 Absatz 7 des Schulgesetzes vom 
24. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 4. Februar 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. 130),“ ersetzt.

1) Ändert LVO vom 5. November 2015, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 210-3-7
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 8.  In § 11 wird die Angabe „2. Dezember 2014 
(BGBl. I S. 1926)“ durch die Angabe „9. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1649)” ersetzt.

 9.  § 12 wird wie folgt geändert 

a) In Satz 1 wird die Angabe „Artikel 1 der Ver-
ordnung vom 6. Mai 2014 (BGBl. I S. 451)“ 
durch die Angabe „Artikel 4 der Verordnung 
vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3682)“ 
ersetzt.

b) In Satz 2 Nummer 4 werden nach der Angabe 
„1402“ ein Komma und die Angabe „1402a“ 
eingefügt.

10.  In § 13 wird die Angabe „Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)“ durch die 
Angabe „Artikel 228 der Verordnung vom 19. 
Juni 2020 (BGBl. I S. 1328)“ ersetzt.

11.  Nach § 13 wird folgender § 13a neu eingefügt:

„§ 13a  
Datenübermittlungen an amtsangehörige 

Gemeinden

Die Meldebehörde übermittelt nach § 6 der 
Amtsordnung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 28. Februar 2003 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 112), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 4. März 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 154), den Bürgermeisterinnen oder Bürger-
meistern der amtsangehörigen Gemeinden fol-
gende Daten:

DSMeld Blatt

1. bei der An- und Abmeldung

a) Vor- und Familiennamen  0101 bis 
0106, 0301 
und 0302,

b) Doktorgrad 0401,

c) Ordens- oder Künstlernamen 0501,

d) Geschlecht  0701,

e) Staatsangehörigkeiten 1001,

f) gegenwärtige Anschrift und  1201 bis 
1213,

g) Tag des Ein- oder Auszugs  1301, 1301a,  
1305 und 

1306,

bei der Abmeldung zusätzlich 
das Datenblatt  1200,

2. bei der Geburt eines Kindes

a) Vor- und Familiennamen  0101 bis 
0106, 0301 
und 0302,

b) Tag der Geburt 0601,

c) Geschlecht  0701,

d) gesetzliche Vertreterin oder   0902 bis

gesetzlicher Vertreter und 0904,

e) gegenwärtige Anschrift  1201 bis 
1213,

3. bei einem Sterbefall

a) Vor- und Familiennamen  0101 bis 
0106, 0301 
und 0302,

b) Doktorgrad  0401,

c) Ordens- oder Künstlernamen  0501,

d) Geschlecht  0701,

e) gegenwärtige Anschrift und  1201 bis 
1213,

f) Sterbetag 1901,

4. aus Anlass von Alters- oder Ehejubiläen

a) Vor- und Familiennamen  0101 bis 
0106, 0301 
und 0302,

b) Doktorgrad  0401,

c) Ordens- oder Künstlernamen 0501,

d) Geschlecht  0701,

e) gegenwärtige Anschrift und  1201 bis 
1213,

f) Datum und Art des Jubiläums.“

12.  In § 14 wird die Angabe „nach § 10 Absatz 7 
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages (Artikel 1 
des Fünfzehnten Rundfunkänderungsstaatsver-
trages in Verbindung mit dem Zustimmungsge-
setz vom 16. Dezember 2011, GVOBl. Schl.-H. 
S. 345)“ durch die Angabe „nach § 10 Absatz 7 
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrages vom 
21. Dezember 2010 (Artikel 1 des Fünfzehn-
ten Rundfunkänderungsstaatsvertrages in Ver-
bindung mit dem Zustimmungsgesetz vom 
16. Dezember 2011, GVOBl. Schl.-H. S. 345), 
zuletzt geändert durch Vertrag vom 28. Oktober 
2019 in Verbindung mit dem Zustimmungsge-
setz vom 27. Januar 2020 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 38),“ ersetzt.

13.  In § 15 Absatz 1 Satz 3 Nummer 12 wird nach 
der Angabe „1402,“ die Angabe „1402a,“ ein-
gefügt.

14.  § 16 wird wie folgt gefasst:

„§ 16 
Datenübermittlungen an Suchdienste

Die Meldebehörde der alleinigen Wohnung oder 
der Hauptwohnung übermittelt Suchdiensten ge-
mäß § 43 BMG von Personen, die aus den in § 1 
Absatz 2 Nummer 3 des Bundesvertriebenen-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 10. August 2007 (BGBl. I S. 1902), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 der Verordnung vom 
19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328), bezeichneten 
Gebiete stammen und vor dem 2. September 
1939 geboren sind, auf Ersuchen folgende Daten:
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DSMeld Blatt

 1. Vor- und Familiennamen   0101 bis 
0106 und 

0301,

 2. frühere Namen   0201 bis 0204 
und 0303,

 3. Tag und Ort der Geburt  0601 bis 0603,

 4. Geschlecht 0701,

 5. derzeitige Staatsangehörigkeiten 1001,

 6. gegenwärtige und frühere 1201 bis 
Anschriften 1212,

 7. Tag des Ein- und Auszuges   1301 und 
1306,

 8. die Anschrift am 1. Septem- 
ber 1939 3991,

 9. Sterbedatum  1901.“
15. § 17 erhält folgende Fassung:

a) In Absatz 1 erhält der 1. Halbsatz folgende 
Fassung:

„(1) Zur Aktualisierung und zur Berichtigung 
der von der Vertrauensstelle gespeicherten 
Daten übermitteln die Meldebehörden nach 
§ 17 Absatz 2 und 3 des Gesetzes über das 
Krebsregister des Landes Schleswig-Hol-
stein in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 4. November 2015 (GVOBl. 2015, 
S.372, zuletzt geändert durch Art. 33 Ges. 
v. 02.05.2018, GVOBl. S. 162, der Ver-
trauensstelle einmalig für Personen, die seit 
1. Januar 2000 verstorben oder nach außer-
halb von Schleswig-Holstein verzogen sind:“

b) In Absatz 2 wird wie folgt geändert:
aa) Nach Nummer 8 werden folgende Num-

mern eingefügt:
„9. Standesamt, das den 

Sterbefall beurkundet hat 1902,
10. Nummer des Sterbeeintrags 1903,“

bb) Die bisherige Nummer 9 wird Nummer 11.
16.  § 20 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird nach der Klammer die An-
gabe „, zuletzt geändert durch Artikel 10 des 
Gesetzes vom 3. Dezember 2020 (BGBl. I 
S.I 2744),“ eingefügt.

b) In Absatz 2 wird Satz 1 gestrichen.
c) Folgender Absatz 4 wird angefügt:

„(4) Regelmäßige Datenübermittlungen der 
Meldebehörden an schleswig-holsteinische 
Behörden oder sonstige öffentliche Stellen 
sollen automatisiert erfolgen.“

17.  § 21 wird gestrichen.
18.  § 22 wird gestrichen.
19.  § 23 wird gestrichen.

Artikel 2 
Änderung der Landesverordnung über die zentrale 
Stelle der Vermittlungsstelle und Spiegeldatenbank 

des Landes Schleswig-Holstein2)

Die Landesverordnung über die zentrale Stelle der 
Vermittlungsstelle und Spiegeldatenbank des Landes 
Schleswig-Holstein vom 9. Dezember 2014 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 567) wird wie folgt geändert:

§ 1 erhält folgende Fassung:

„§ 1

Zentrale Stelle nach § 8 Absatz 2 Landesdaten-
schutzgesetz für die Vermittlungsstelle des Landes 
Schleswig-Holstein der Landesmeldeverordnung vom 
5. November 2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 390), zuletzt 
geändert durch Verordnung vom xxx. März 2022 
(GVOBl. Schl.-H. S. xxx), und die landesweite Spie-
geldatenbank der örtlichen Melderegister ist das für 
Inneres zuständige Ministerium.“

Artikel 3 
Weitere Änderung der Landesdatenübermittlungs-

verordnung zum 1. Mai 20233)

1. In § 6 wird folgender Absatz angefügt:

„(3) Die Pass- und Personalausweisbehörde hat 
den nach § 25 Absatz 2 Satz 4 Personalausweis-
gesetz (PAuswG) vom 18. Juni 2009 (BGBl. I 
S. 1346), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 
Gesetzes vom 5. Juli 2021 (BGBl. I S. 2281), 
und § 22a Absatz 2 Satz 5 Passgesetz (PaßG) 
vom 19. April 1986 (BGBl. I S. 537), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 
2021 (BGBl. I S. 2281), genannten Behörden auf 
Ersuchen jederzeit das Lichtbild zu übermitteln.“

2. § 19 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Im einleitenden Halbsatz werden die Worte 
„für die Meldebehörden“ durch die Worte 
„für die Melde-, Pass- und Personalaus-
weisbehörden“ ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird das Wort „und“ durch 
ein Komma ersetzt.

cc) In Nummer 3 wird der Punkt durch ein 
Komma ersetzt.

dd) Folgende Nummern 4 und 5 werden ange-
fügt:

„4. Datenübermittlungen an die betroffene 
Person aus Anlass einer Handlung nach 
dem Onlinezugangsgesetz vom 14. Au-
gust 2017 (BGBl. I S. 3122, 3138), 

2) Ändert LVO vom 9. Dezember 2014, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 204-4-9 

3) Ändert LVO vom 5. November 2015, GS Schl.-H. II, 
Gl.Nr. 210-3-7
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zuletzt geändert durch Artikel 16 des 
Gesetzes vom 28. Juni 2021 (BGBl. I 
S. 2250), durchzuführen und

 5. die landesweite Spiegeldatenbank der 
örtlichen Pass- und Personalausweisbe-
hörde zu betreiben und automatisierte 
Datenabrufe nach der Verordnung zu 
automatisierten Datenabrufen aus den 
Pass- und Personalausweisregistern 
vom 20. August 2021 (BGBl I S. 3682) 
durchzuführen.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 3 wird das Komma durch das 
Wort „und“ ersetzt.

bb) Nummer 4 wird gestrichen.

cc) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 4.

c) Nach Absatz 2 wird folgender Absatz einge-
fügt:

„(3) Die Pass- und Personalausweisbehörde 
hat die Aufgabe, neben dem aktuellen Licht-
bild und Unterschriftsbild des jeweiligen Do-
kumentes, die Daten nach § 4 Absatz 1 der 
Verordnung zu automatisierten Datenabrufen 
aus den Pass- und Personalausweisregistern 
vom 20. August 2021 (BGBl. I S. 3682) in 
die Spiegeldatenbank zu übergeben. Die Daten 
nach Satz 1 sind spätestens nach fünf Jahren 
nach dem Ablauf der Gültigkeit des Dokumen-
tes zu löschen.“

d) Der bisherige Absatz 3 wird Absatz 4 und wie 
folgt geändert:

Nach der Angabe „Nummer 1“ wird die An-
gabe „und Absatz 3 Satz 1“ eingefügt.

Artikel 4 
Weitere Änderung der Landesdatenübermittlungs-

verordnung zum 1. Mai 20244)

Folgender § 5 wird eingefügt:

„§ 5 
Regelmäßige Datenübermittlungen an die untere 

Standesamtsaufsichtsbehörde

Die Meldebehörde übermittelt nach § 3 LMG an die 
untere Standesamtsaufsichtsbehörde folgende Da-
ten:

DSMeld Blatt

 1.  Vor- und Familiennamen  0101 bis 0106, 
0301 und 0302,

 2.  frühere Namen   0201 bis 0204 
und 0303,

 3.  Tag und Ort der Geburt  0601 bis 0603,

 4.  Geschlecht  0701,

 5.  Staatsangehörigkeiten 1001,

 6.  gegenwärtige und frühere 
Anschrift 1200 bis 1213,

 7.  Tag des Ein- oder Auszugs  1301, 1301a, 
1305 und 1306,

 8.  Familienstand, beschränkt 1401, 1402
  auf die Angabe verheiratet und 1408,

  zusätzlich bei Eheschließung 
im Ausland, den Staat,

 9.  Daten zum Ehegatten

a) Familiennamen 1501 bis 1502,

b) Vornamen 1503,

c) Geburtsdatum 1505,

d) gegenwärtige Anschriften  1200 bis 
1213 und 

1524,

e) Sterbedatum 1532 sowie

10.  Auskunftssperre nach § 51 Bundesmeldege-
setz.“

Artikel 5 
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt vorbehaltlich der Sätze zwei 
und drei am 1. Mai 2022 in Kraft. Artikel 3 tritt am 
1. Mai 2023 in Kraft. Artikel 4 tritt am 1. Mai 2024 
in Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 25. März 2022

D r.  S a b i n e  S ü t t e r l i n – W a a c k
Ministerin 

für Inneres, ländliche Räume, Integration und Gleichstellung

4) Ändert LVO vom 5. November 2015, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 210-3-7
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Hinweis der Schriftleitung:

Unverzügliche Bekanntmachung der nachstehenden Landesverordnung  
gemäß § 60 Absatz 3 Satz 2 und 3 i.V.m. § 60 Absatz 1 LVwG

Die Ersatzverkündung dieser Landesverordnung gemäß § 60 Absatz 3 Satz 1 LVwG ist am 29. März 2022 
durch Veröffentlichung auf der Webseite der Landesregierung durch das Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Jugend, Familie und Senioren unter https://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwerpunkte/Coronavirus/
Erlasse/220329_Corona-BekaempfungsVO.html erfolgt.

Landesverordnung  
zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 

(Corona-Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO)
Vom 29. März 2022

GS Schl.-H. II, Gl.Nr. B 2126-13-100

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit 
§ 28 Absatz 1 Satz 1 und 2, des § 28a Absatz 7 
Satz 1 und des § 28c Satz 5 des Infektionsschutzge-
setzes vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 18. März 2022 (BGBl. I 
S. 473), sowie des § 7 Satz 1 und des § 3 Absatz 2 
Satz 2, auch in Verbindung mit § 7 Satz 2, der 
COVID-19-Schutzmaßnahmen-Ausnahmenverord-
nung vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), 
zuletzt geändert durch Verordnung vom 18. März 
2022 (BGBl. I S. 478), verordnet die Landesregierung: 

§ 1 
Grundsätze

(1) Diese Verordnung dient der Bekämpfung der Pan-
demie des Coronavirus-SARS-CoV-2 (Coronavirus) im 
Rahmen des Gesundheitsschutzes der Bürgerinnen 
und Bürger. Zu diesem Zweck sollen Infektionsgefah-
ren wirksam und zielgerichtet reduziert, Infektions-
wege nachvollziehbar gemacht und die Aufrechter-
haltung von medizinischen Kapazitäten zur Behand-
lung der an COVID-19 erkrankten Patientinnen und 
Patienten gewährleistet werden.

(2) Zur Verfolgung der Ziele nach Absatz 1 wer-
den in dieser Verordnung in bestimmten Bereichen 
Ge- und Verbote aufgestellt sowie allgemeine Emp-
fehlungen erteilt. Umzusetzen sind diese Gebote, 
Verbote und Empfehlungen vorrangig in Eigenver-
antwortung der Bürgerinnen und Bürger und nach-
rangig durch hoheitliches Handeln der zuständigen 
Behörden, sofern und soweit es zum Schutz der 
Allgemeinheit geboten ist.

§ 2 
Allgemeine Empfehlungen zur Hygiene

(1) Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im 
Sinne von § 3 wird insbesondere in Innenräumen 
empfohlen, in denen Gedränge oder vermehrtes Per-
sonenaufkommen herrscht.

(2) Die jeweils aktuellen Empfehlungen und Hinweise 
der zuständigen öffentlichen Stellen zur Vermeidung 
der Übertragung des Coronavirus sollen beachtet 
werden.

§ 3 
Mund-Nasen-Bedeckung

Soweit nach dieser Verordnung das Tragen einer 
Mund-Nasen-Bedeckung vorgeschrieben ist, sind 
Mund und Nase mit einer medizinischen oder ver-
gleichbaren Maske oder mit einer Maske ohne Aus-
atemventil der Standards FFP2, FFP3, N95, KN95, 
P2, DS2 oder KF94 zu bedecken. Satz 1 gilt nicht 

1. für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebens-
jahr,

2. für Personen, die aufgrund einer körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung 
keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können 
und dies unter Vorlage eines ärztlichen oder psy-
chotherapeutischen Attestes glaubhaft machen 
können,

3. für Gebärdensprachdolmetscherinnen, Gebärden-
sprachdolmetscher, Kommunikationshelferinnen 
oder Kommunikationshelfer, die für Personen mit 
Hörbehinderung tätig sind und ein das ganze Ge-
sicht abdeckendes Visier verwenden,

4. bei der Nahrungsaufnahme und beim Rauchen, 
sofern dies jeweils nur an festen Sitzplätzen oder 
an Stehplätzen mit Tischen erfolgt, und

5. im Rahmen gerichtlicher Verhandlungen und An-
hörungen. 

Die Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverord-
nung vom 17. März 2022 (BAnz AT 18.03.2022 V1) 
bleiben unberührt. 

§ 4 
Allgemeine Empfehlungen für Einrichtungen mit 

Publikumsverkehr

(1) Beim Betrieb von Einrichtungen mit Publikums-
verkehr sowie bei Veranstaltungen und Versamm-
lungen gelten die nachfolgenden Empfehlungen. 
Arbeitsschutzrechtliche Vorgaben bleiben unberührt.

(2) Es wird empfohlen, die jeweils aktuellen Emp-
fehlungen und Hinweise der zuständigen öffentli-
chen Stellen zur Vermeidung der Übertragung des 
Coronavirus zu beachten. Den Betreiberinnen und 
Betreibern, Veranstalterinnen und Veranstaltern und 
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Versammlungsleiterinnen und Versammlungsleitern 
wird empfohlen, die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung folgender Hygienestan-
dards zu gewährleisten:

1. Besucherinnen und Besucher sowie Beschäftigte, 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer halten die allge-
meinen Regeln zur Husten- und Niesetikette ein;

2. in geschlossenen Räumen bestehen für Besu-
cherinnen und Besucher, Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer Möglichkeiten zum Waschen oder 
Desinfizieren der Hände;

3. Oberflächen, die häufig von Besucherinnen und 
Besuchern, Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
berührt werden, sowie Sanitäranlagen werden 
regelmäßig gereinigt;

4. Innenräume werden regelmäßig gelüftet.

(3) Es wird empfohlen, an allen Eingängen durch 
deutlich sichtbare Aushänge in verständlicher Form 
hinzuweisen

1. auf die Hygienestandards nach Absatz 2 Satz 
2 Nummer 1 bis 4 und weitere nach dieser Ver-
ordnung im Einzelfall anwendbaren Hygienestan-
dards; 

2. darauf, dass Zuwiderhandlungen zum Verweis 
aus der Einrichtung oder Veranstaltung führen 
können;

3. auf sich aus dieser Verordnung für die Einrichtung 
ergebende Zugangsvoraussetzungen, insbeson-
dere Anforderungen an den Impf- oder Genese-
nenstatus;

4.  auf Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-
Bedeckung.

Es wird empfohlen, jeweils einen QR-Code für die 
Registrierung mit der Corona-Warn-App des Robert 
Koch-Instituts bereitzustellen und die Umsetzung der 
Hygienestandards nach Nummer 1 jeweils kenntlich 
zu machen.

(4) Bei der Bereitstellung von Toiletten wird empfoh-
len zu gewährleisten, dass enge Begegnungen ver-
mieden werden, und leicht erreichbare Möglichkeiten 
zur Durchführung der Händehygiene vorzuhalten. 

§ 5 
Besondere Anforderungen an die Hygiene

(1) Soweit nach dieser Verordnung, auch in Ver-
bindung mit § 2 Nummer 6 der COVID-19-Schutz-
maßnahmen-Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) 
vom 8. Mai 2021 (BAnz AT 08.05.2021 V1), zu-
letzt geändert durch Verordnung vom 18. März 2022 
(BGBl. I S. 478), ein Testnachweis im Sinne von 
§ 22a Absatz 3 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) 
vom 20. Juli 2000 (BGBl I S. 1045), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 18. März 2022 (BGBl. I 
S. 473), erforderlich ist, genügt auch der Nachweis 
hinsichtlich des Nichtvorliegens einer Infektion mit 

dem Coronavirus in verkörperter oder digitaler Form, 
wenn die zugrunde liegende Testung durch eine La-
bordiagnostik mittels Nukleinsäurenachweis (PCR, 
PoC-PCR oder weitere Methoden der Nukleinsäu-
reamplifikationstechnik) erfolgt ist und maximal 
48 Stunden zurückliegt.

(2) Soweit die Erbringung von Leistungen nach dieser 
Verordnung davon abhängt, dass die Leistungsemp-
fängerin oder der Leistungsempfänger eine geimpfte, 
genesene oder getestete Person im Sinne von § 2 
Nummer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV ist oder über 
einen Testnachweis im Sinne von § 22a Absatz 3 
IfSG verfügt, 

1.  hat die Leistungserbringerin oder der Leistungs-
erbringer Impf-, Genesenen- und Testnachweise 
nach § 22a Absatz 1, 2 oder 3 IfSG wie folgt zu 
prüfen:

a)  die Identität der nachweisenden Person mittels 
eines gültigen amtlichen Lichtbildausweises, 
wenn die Person das 16. Lebensjahr vollendet 
hat und nicht persönlich bekannt ist;

b) die Gültigkeit eines verwendeten QR-Codes 
mittels der CovPass Check-App des Robert 
Koch-Instituts;

2.  dürfen die Leistungen nur von solchen Personen 
entgegengenommen werden. 

Eine Leistung in diesem Sinne ist auch der Zutritt 
zu einer Einrichtung. Personen, denen auf Grund 
einer anerkannten schwerwiegenden körperlichen, 
geistigen oder psychischen Beeinträchtigung die 
Durchführung eines Tests nicht möglich ist und für 
die aus diesem Grund das jeweilige Testerfordernis 
eine unzumutbare Härte bedeutet, müssen nicht ge-
testet werden.

(3) Soweit nach dieser Verordnung der Zugang zu 
Einrichtungen auf geimpfte, genesene oder getestete 
Personen beschränkt ist, gilt dies nicht bei Gefahr 
im Verzug.

§ 6  
Dienstleistungen ambulanter Pflegedienste

Bei Dienstleistungen ambulanter Pflegedienste ha-
ben alle Personen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 3 zu tragen, soweit dies mit der Art 
der Dienstleistung vereinbar ist. Die Betreiberin oder 
der Betreiber hat die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, um die Einhaltung dieser Pflicht zu gewähr-
leisten. Dienstleisterinnen und Dienstleister in ambu-
lanten Pflegediensten, die im Sinne von § 2 Nummer 2 
oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, 
müssen mindestens dreimal wöchentlich im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein. 
Dienstleisterinnen und Dienstleister in ambulanten 
Pflegediensten, die nicht im Sinne von § 2 Nummer 2 
oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, 
müssen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV 
getestet sein. 
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§ 7 
Schulen und Hochschulen

(1) Die Ermächtigung der Landesregierung zum Er-
lass von Verordnungen nach § 32 Satz 1 des Infek-
tionsschutzgesetzes sowie nach § 7 Satz 1 und 2 
in Verbindung mit § 3 Absatz 2 SchAusnahmV 
wird auf das Ministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur übertragen, soweit der Schulbetrieb, der 
Schulweg sowie staatliche und staatlich anerkannte 
Hochschulen nach § 1 Absatz 1 des Hochschul-
gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
5. Februar 2016 (GVOBl. Schl.-H. S. 39), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 3. Februar 2022 (GVOBl. 
Schl.-H. S. 102), betroffen sind. 

(2) Im Übrigen werden Schulen und Hochschulen 
von dieser Verordnung nicht erfasst.

§ 8 
Krankenhäuser 

(1) Zugelassene Krankenhäuser nach § 108 des Fünf-
ten Buches Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Kran-
kenversicherung (SGB V) stellen ihren Versorgungs-
auftrag entsprechend dem gültigen Feststellungsbe-
scheid in einem dem jeweiligen Infektionsgeschehen 
angemessenen Rahmen sicher. 

(2) Die unter Absatz 1 genannten Krankenhäuser, 
die gleichzeitig im COVID-19-Intensivregister Schles-
wig-Holstein registriert sind, stellen darüber hinaus 
den ihnen durch einen ergänzenden Feststellungsbe-
scheid gesondert ausgewiesenen Versorgungsauftrag 
zur Steuerung der Intensivkapazitäten durch Vorhal-
ten einer Mindestzahl an Intensivbetten (high care) 
in Schleswig-Holstein sicher. 

(3) Die vorhandenen Hygienepläne sind entsprechend 
der nachfolgenden Regelungen zu erweitern:

1. ein dem Infektionsgeschehen angemessenes Test-
konzept ist Teil des Hygieneplanes; 

2. die stationäre Aufnahme von Patientinnen und 
Patienten soll abhängig sein davon, dass die auf-
zunehmenden Personen im Sinne von § 2 Num- 
mer 2, 4 oder 6 SchAusnahmV geimpft, gene-
sen oder getestet sind; dies gilt nicht für Notfall- 
aufnahmen oder soweit ansonsten eine Testung 
medizinisch nicht geboten ist;

3. externe Personen, die keine Patientinnen und Pa-
tienten sind, haben innerhalb aller geschlossenen 
Räume eine Maske ohne Ausatemventil der Stan-
dards FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder 
KF94 zu tragen; § 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 9  
Einrichtungen der Pflege

(1) Für voll- und teilstationäre Einrichtungen zur Be-
treuung und Unterbringung älterer, behinderter oder 
pflegebedürftiger Menschen nach § 71 Absatz 2 des 
Elften Buches Sozialgesetzbuch – Soziale Pflege-

versicherung (SGB XI) gelten folgende zusätzliche 
Anforderungen:

1. externe Personen, die nicht von Nummer 4 erfasst 
sind, haben innerhalb geschlossener Räume auf 
Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen 
eine Maske ohne Ausatemventil der Standards 
FFP2, FFP3, N95, KN95, P2, DS2 oder KF94 zu 
tragen; § 3 Satz 2 gilt entsprechend;

2. externe Personen, die nicht von Nummer 4 er-
fasst sind, müssen unabhängig vom Impf- und 
Genesenenstatus im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein; die Testpflicht ent-
fällt bei Gefahr im Verzug oder beim Vorliegen 
eines Härtefalls;

3. die angestellten sowie die externen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter von voll- und teilstationä-
ren Einrichtungen haben innerhalb geschlossener 
Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maß-
gabe von § 3 zu tragen; 

4. angestellte sowie externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 
4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, müs-
sen mindestens dreimal wöchentlich im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein; 
angestellte sowie externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die nicht im Sinne von § 2 Nummer 2 
oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, 
müssen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sein;

5. die Betreiberin oder der Betreiber hat vor Ort 
Testungen für externe Personen nach Nummer 2 
und angestellte und externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nach Nummer 4 anzubieten und auf 
dieses Angebot am Eingang hinzuweisen; die Tes-
tungen von externen Personen sind mindestens 
an drei Tagen pro Woche jeweils mindestens für 
die Dauer von drei Stunden anzubieten, wobei 
mindestens einer dieser Testzeiträume am Wo-
chenende vorzusehen ist.

(2) Bewohnerinnen und Bewohner von vollstationären 
Einrichtungen, die akute respiratorische Symptome 
oder eine Störung des Geruchs- oder Geschmacks-
sinns aufweisen, sind anlassbezogen in Bezug auf 
eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen und 
bei positivem Ergebnis in einem Einzelzimmer mit 
Nasszelle unterzubringen (Einzelunterbringung). Die 
Erstaufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern 
mit Symptomen nach Satz 1 in vollstationäre Ein-
richtungen ist nur zulässig, sofern aufgrund einer 
ärztlichen Diagnostik mittels eines molekularbiologi-
schen Tests keine akute Infektion mit dem Coronavi-
rus vorliegt. Die Wiederaufnahme von Bewohnerin-
nen und Bewohnern mit Symptomen nach Satz 1 in 
vollstationäre Einrichtungen ist zulässig, sofern ein 
Testnachweis nach § 22a Absatz 3 IfSG vorliegt. 
Bei positivem Testergebnis gilt die Pflicht zur Einzel-
unterbringung gemäß Satz 1 entsprechend. Für die 
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Vorschriften zur Wiederaufnahme nach Satz 3 und 4 
gilt § 3 Absatz 2 SchAusnahmV nicht. 

§ 10 
Einrichtungen der Eingliederungshilfe 

(1) Für Einrichtungen der Eingliederungshilfe zur Be-
treuung und Unterbringung behinderter Menschen 
nach § 42a Absatz 2 Nummer 2 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch – Sozialhilfe (SGB XII) gelten 
folgende Anforderungen: 

1.  die angestellten sowie die externen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter haben innerhalb geschlos-
sener Räume eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 3 zu tragen; 

2.  angestellte sowie externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die im Sinne von § 2 Nummer 2 oder 
4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, müs-
sen mindestens dreimal wöchentlich im Sinne 
von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet sein; 
angestellte sowie externe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, die nicht im Sinne von § 2 Nummer 2 
oder 4 SchAusnahmV geimpft oder genesen sind, 
müssen im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAus-
nahmV getestet sein;

3.  externe Personen, die nicht von Nummer 2 erfasst 
sind, haben innerhalb geschlossener Räume auf 
Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen 
eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von 
§ 3 zu tragen; 

4. externe Personen, die nicht von Nummer 2 er-
fasst sind, müssen unabhängig vom Impf- und 
Genesenenstatus im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein; die Testpflicht ent-
fällt bei Gefahr im Verzug oder beim Vorliegen 
eines Härtefalls;

5.  die Betreiberin oder der Betreiber hat vor Ort Tes-
tungen für angestellte und externe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter nach Nummer 3 und externe 
Personen nach Nummer 4 anzubieten und auf 
dieses Angebot am Eingang hinzuweisen; die Tes-
tungen von externen Personen sind mindestens 
an drei Tagen pro Woche jeweils mindestens für 
die Dauer von drei Stunden anzubieten, wobei 
mindestens einer dieser Testzeiträume am Wo-
chenende vorzusehen ist;

6.  § 9 Absatz 2 gilt entsprechend.

(2) In Tagesförderstätten sowie Tagesstätten für Leis-
tungen nach § 81 SGB IX gilt Absatz 1 Nummer 1 
und 3 entsprechend. 

§ 11 
Kindertagesstätten und 
Kindertagespflegestellen

(1) Kindertagespflegepersonen und Beschäftigte 
in Kindertageseinrichtungen, die im Sinne von § 2 
Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder ge-
nesen sind und regelmäßigen Kontakt zu Kindern 

haben, müssen mindestens dreimal wöchentlich im 
Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV getestet 
sein. Kindertagespflegepersonen und Beschäftigte 
in Kindertageseinrichtungen, die nicht im Sinne von 
§ 2 Nummer 2 oder 4 SchAusnahmV geimpft oder 
genesen sind, müssen im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein. Die Testungen sind 
unter Angabe von Datum, Uhrzeit und Ergebnis un-
verzüglich zu dokumentieren; die Dokumentation ist 
vier Wochen lang aufzubewahren und auf Verlangen 
der zuständigen Behörde vorzulegen. 

(2) Werden Kinder in Kindertagesstätten oder Kin-
dertagespflegestellen betreut, muss mindestens eine 
im Haushalt des Kindes lebende sorgeberechtigte 
Person oder Pflegeperson unabhängig vom Impf- und 
Genesenenstatus an mindestens drei Tagen je Ka-
lenderwoche entweder im Sinne von § 2 Nummer 6 
SchAusnahmV getestet sein oder einen zugelassenen 
Selbsttest entsprechend der Gebrauchsanweisung im 
häuslichen Umfeld durchführen. Die Voraussetzun-
gen nach Satz 1 sind von den Sorgeberechtigten oder 
Pflegepersonen gegenüber der Kindertagesstätte 
oder Kindertagespflegeperson jeweils bis zum Ende 
der Kalenderwoche schriftlich zu bestätigen. Die 
Bestätigungen nach Satz 2 sind für einen Zeitraum 
von vier Wochen durch die Kindertagesstätte oder 
die Kindertagespflegeperson aufzubewahren und 
auf Anordnung dem zuständigen Gesundheitsamt 
vorzulegen. Satz 1 gilt nicht für die Betreuung von 
Schulkindern. 

§ 12 
Personenverkehre

In Verkehrsmitteln des öffentlichen Personennah-
verkehrs einschließlich Taxen, Schulbussen und 
vergleichbaren Transportangeboten müssen Kontroll- 
und Servicepersonal und Fahr- und Steuerpersonal, 
soweit tätigkeitsbedingt physische Kontakte zu an-
deren Personen bestehen, sowie Fahrgäste während 
der Beförderung eine Mund-Nasen-Bedeckung nach 
Maßgabe von § 3 tragen.

§ 13 
Befugnisse und Pflichten 
der zuständigen Behörden

Die Befugnis der zuständigen Behörden, weiterge-
hende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen nach 
dem Infektionsschutzgesetz zu treffen, bleibt von 
dieser Verordnung unberührt. Regelungsinhalte ge-
planter Allgemeinverfügungen sind dem für Gesund-
heit zuständigen Ministerium mindestens einen Tag 
vor Bekanntgabe anzuzeigen. 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich oder fahrlässig
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1. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 keine 
Prüfung vornimmt;

2. entgegen § 6 Satz 3 oder 4 Dienstleistungen 
erbringt;

3. entgegen § 11 Absatz 1 Satz 1 oder 2 sich nicht 
testet.

(2) Ordnungswidrig nach § 73 Absatz 1a Nummer 24 
des Infektionsschutzgesetzes handelt, wer vorsätz-
lich 

1. entgegen § 5 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 eine 
Leistung entgegennimmt;

2. entgegen 

a) § 6 Absatz 1 Satz 1,

b) § 9 Absatz 1 Nummer 1 erster Halbsatz oder 
3,

c) § 10 Absatz 1 Nummer 1 oder 3, jeweils auch 
in Verbindung mit Absatz 2, oder

d) § 12,

jeweils in Verbindung mit § 3 Satz 1, keine Mund-
Nasen-Bedeckung trägt.

§ 15 
Inkrafttreten; Außerkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 3. April 2022 in Kraft. 

(2) Diese Verordnung tritt vorbehaltlich des Absatzes 3 
mit Ablauf des 30. April 2022 außer Kraft.

(3) § 11 und § 14 Absatz 1 Nummer 3 treten mit 
Ablauf des 18. April 2022 außer Kraft.

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 29. März 2022 

 Dan i e l  Gün the r  D r.  He i ne r  Ga rg
 Ministerpräsident  Minister
  für Soziales, Gesundheit, 
  Jugend, Familie und Senioren 

Begründung der Landesregierung zu der Landesverordnung zur Bekämpfung des Coronavirus SARS-CoV-2 (Corona-
Bekämpfungsverordnung – Corona-BekämpfVO) vom 29. März 2022 gemäß § 28a Absatz 7 Satz 1 und 3 in Verbindung 
mit Absatz 5 Satz 1 IfSG

A. Allgemein

Nach Ausbruch der Corona-Pandemie hat die Landesregierung mit zahlreichen Maßnahmen zur Bekämpfung übertrag-
barer Krankheiten reagiert. Auf der Grundlage von § 32 Satz 1 Infektionsschutzgesetz erging erstmals am 17. März 2020 
die Landesverordnung über Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 in 
Schleswig-Holstein (SARS-CoV-2-Bekämpfungsverordnung – SARS-CoV-2-BekämpfVO). Diese Verordnung ist seitdem 
wiederholt überarbeitet, neugefasst und geändert worden.

Gemäß § 28a Absatz 7 Satz 3 in Verbindung mit Absatz 3 Satz 4 IfSG bleibt wesentlicher Maßstab für die zu ergrei-
fenden Schutzmaßnahmen insbesondere die Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patienten, die an 
der Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) erkrankt sind, je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen. Weitere 
Indikatoren wie die nach Altersgruppen differenzierte Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 
100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und 
die Anzahl der gegen die Coronavirus-Krankheit-2019 (COVID-19) geimpften Personen sollen bei der Bewertung des 
Infektionsgeschehens berücksichtigt werden.

Die mehrfachen Neufassungen und Änderungen der Verordnung waren notwendig, weil der Fortgang der Corona-
Pandemie der kontinuierlichen und fortwirkenden Beobachtung durch die Landesregierung unterliegt und jeweils eine 
Anpassung an die aktuelle Pandemie-Situation erfolgte. Die Landesregierung war und ist sich dabei bewusst, dass 
durch die Verordnung bereits seit Längerem in wesentlichen Bereichen in elementare Grundrechte der Bürgerinnen und 
Bürger des Landes Schleswig-Holstein und darüber hinaus eingegriffen wird. Dies hat seinen Grund darin, dass die 
Pandemie nach wie vor nicht in dem Umfang zum Stillstand gebracht werden konnte, der Beschränkungen entbehrlich 
gemacht hätte. 

Die Landesregierung prüft kontinuierlich, ob nicht die Verhältnismäßigkeit des staatlichen Handelns im weiteren Sinne 
eine Modifizierung der Maßnahmen nötig macht und damit weniger grundrechtseinschränkende Wirkungen für die 
Bürgerinnen und Bürger möglich sind. Gleichzeitig ist auf die Inzidenzzahlen in verhältnismäßiger Weise zu reagieren.

Nach dem 19. März 2022 sind die bisherigen Ermächtigungsgrundlagen aus § 28a Abs. 7 IfSG a.F. überwiegend entfallen. 
Die strengen Voraussetzungen für Maßnahmen nach § 28a IfSG sind derzeit nicht erfüllt. Im Rahmen der vorliegenden 
Neufassung entfallen daher nach Ablauf des zweiwöchigen Übergangszeitraums sämtliche Einschränkungen für

- Private Zusammenkünfte (bislang § 2 Abs. 4),

- Saunen und Dampfbäder (bislang § 3 Abs. 4),

- Veranstaltungen (bislang § 5), 

- Versammlungen bislang § 6), 

- Gaststätten einschließlich Diskotheken (bislang § 7), 

- Einzelhandelsbetriebe und Einkaufszentren (bislang § 8),

- Dienstleistungen (§ 9) mit Ausnahme ambulanter Pflegedienste, 
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- Freizeit- und Kultureinrichtungen (bislang § 10), 

- die Sportausübung (bislang § 11), 

- außerschulische Bildungseinrichtungen (bislang § 12a), 

- rituelle Veranstaltungen der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften (bislang § 13), 

- stationäre Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen sowie Mutter-/Vater-Kind-Einrichtungen (§ 14a)

- die Kinder- und Jugendhilfe (bislang § 16),

- Beherbergungsbetriebe (bislang § 17),

- Bahnhofsgebäude (bislang § 18 Abs. 1a) und

- Touristische Reiseverkehre (bislang § 18 Abs. 2).

Lediglich für Krankenhäuser (§ 8), Einrichtungen der Pflege (§ 9), Einrichtungen der Eingliederungshilfe (§ 10) sowie 
Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen (§ 11) und im ÖPNV (§ 12) werden Masken- und Testpflichten 
aufrechterhalten. 

Aufrechterhalten werden auch unverbindliche Empfehlungen (§§ 1 bis 3), die mangels Eingriffscharakter weiterhin 
unmittelbar auf §§ 28 und 32 IfSG gestützt werden können.

Die getroffenen Regelungen sind im Hinblick auf die o.g. Schutzzwecke, insbesondere die Anzahl der stationär zur 
Behandlung aufgenommenen Patienten nicht soweit ansteigen zu lassen, dass das Gesundheitssystem überlastet 
werden könnte, geeignet und erforderlich. Die Zahl der Neuinfektionen nimmt derzeit zu. Eine Überbeanspruchung des 
Gesundheitssystems ist derzeit jedoch nicht gegeben und soll durch die teilweise Fortgeltung von Einschränkungen 
verhindert werden. Allerdings werden mit der inzwischen vorherrschenden Omikron-Variante auch Geimpfte in das 
Infektionsgeschehen wieder stärker mit einbezogen, wodurch es zu Personalausfällen aufgrund von Ansteckungen 
innerhalb der Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und ambulanten Versorgungsstrukturen kommen kann. Ein hohes 
Patientenaufkommen kombiniert mit akutem Personalmangel kann innerhalb von kurzer Zeit die allgemeine medizinische 
Versorgung auch in Schleswig-Holstein gefährden. Um einer solchen Überbeanspruchung auch weiterhin vorbeugen 
zu können, bedarf es der normierten Einschränkungen. 

Die bestehenden Beschränkungen sind erforderlich, um einer Steigerung der Anzahl der stationär zur Behandlung 
aufgenommenen Patientinnen und Patienten vorzubeugen.

Die 7-Tages-Inzidenz (Anzahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb 
von sieben Tagen) beträgt in Schleswig-Holstein aktuell (Stand: 21. März 2022)1.549,5. In allen Kreisen und kreisfreien 
Städten mit Ausnahme des Kreises Segeberg (Inzidenz 945,7) liegt der Wert über 1.000. Den höchsten Wert hat der Kreis 
Nordfriesland mit 2.298,0 (Stand: 21. März 2022).

Die Hospitalisierungsinzidenz (Anzahl der stationär zur Behandlung aufgenommenen Patienten, die an COVID-19 er-
krankt sind, je 100.000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen) liegt in Schleswig-Holstein aktuell bei 6,80 (Stand: 
21. März 2022). 

Derzeit (Stand: 21. März 2022) werden 54 an COVID-19 erkrankte erwachsene Personen intensivmedizinisch behandelt 
(Höchststand am 31. Januar 2021: 101 Personen). Aktuell stehen 118 freie betreibbare Erwachsenen-Intensivbetten zur 
Verfügung (Datengrundlage: DIVI-Intensivregister).

Die Landesregierung hat berücksichtigt, dass am 27. Dezember 2020 mit der Impfkampagne begonnen wurde. Seither 
(Stand: 21. März 2022) haben in Schleswig-Holstein 80,4% der Bevölkerung eine Erstimpfung, 80,6% eine Zweitimpfung 
und 71,3% eine Auffrischimpfung erhalten.

B. Im Einzelnen

Zu § 1 (Grundsätze)

Absatz 1 beschreibt den Zweck, den die Verordnung verfolgt. Um die Corona-SARS-CoV-2-Pandemie wirksam und zielge-
richtet bekämpfen zu können, ist es notwendig, die Übertragung durch Verfolgung von Infektionswegen nachvollziehen 
zu können und die Aufrechterhaltung von medizinischen Kapazitäten zur Behandlung des Coronavirus zu gewährleisten.

Absatz 2 erkennt an, dass die Verordnung in bestimmten Bereichen durch Ge- und Verbote freiheitsbeschränkend sowie 
im Übrigen durch Empfehlungen wirkt. Gleichzeitig stellt er klar, dass Pflicht und Zwang nur dort eingreifen sollen, wo 
dies unumgänglich erscheint. Wesentlich und vorrangig für die Umsetzung ist die Eigenverantwortung der Bürgerinnen 
und Bürger. 

Zu § 2 (Allgemeine Empfehlungen zur Hygiene)

Zu Absatz 1

In bestimmten Situationen wird das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung im Sinne von § 3 empfohlen. Diese Empfeh-
lung nimmt Settings in den Blick, in denen eine große Anzahl von Menschen in Innenräumen zusammenkommt oder 
dichtes Gedränge die Übertragungswahrscheinlichkeit des Virus erhöht, insbesondere wenn die Teilnehmenden nicht 
zu einer bekannten Gruppe mit gemeinsamer Aktivität gehören. Auch dabei handelt es sich nicht um eine rechtliche 
Verpflichtung, soweit nicht in anderen Vorschriften dieser Verordnung ausdrücklich etwas anderes geregelt wird.

Zu Absatz 2

Absatz 3 verweist auf die Hinweise und Empfehlungen zu Schutzmaßnahmen der Ministerien und Fachinstitutionen 
des Bundes (zum Beispiel Robert Koch-Institut, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, örtliche Gesundheits-
behörden pp.), die von jedermann beachtet werden sollen. Nach dieser Norm können auch Ministerien Empfehlungen 
veröffentlichen. 
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Die zuvor geregelten Kontaktbeschränkungen bei Ansammlungen und Zusammenkünften zu privaten Zwecken entfallen.

Zu § 3 (Mund-Nasen-Bedeckung)

In bestimmten Situationen ist das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung erforderlich. Als Masken sind zulässig:

– medizinische Masken nach der europäischen Norm DIN EN 14683:2019+AC: 2019, 

– mit medizinischen Masken vergleichbare Masken, d.h. industriell hergestellte Masken aus mehrlagigem Vlies, die 
eine ähnliche Schutzwirkung bieten, auch wenn sie nicht über eine Zulassung als Medizinprodukt verfügen,

– partikelfiltrierende Halbmasken ohne Ausatemventil folgender Klassen:

• FFP 2 und FFP3 nach der europäischen Norm DIN EN 149:2001+A1:2009, 

• N95 nach dem US-amerikanischen Standard NIOSH-42CFR84,

• KN95 nach dem chinesischen Standard GB 2626-2006.

• P2 nach dem australisch-neuseeländischen Standard AS/NZ 1716:2012, 

• DS2 nach dem japanischen Standard JMHLW-Notification 214,2018 und 

• KF94 nach dem koreanischen Standard 1st Class KMOEL-2017-64.

Von der Tragepflicht ausgenommen sind nach Satz 2 Nummer 1 Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr. 

Auch Personen, die aufgrund körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung (einschließlich Behinderungen) 
nicht in der Lage sind, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, sind nach Satz 2 Nummer 2 von der Tragepflicht ausge-
nommen. Das betrifft insbesondere einen Personenkreis, für den auch Bedeckungsalternativen nicht in Frage kommen. 
Menschen mit Hörbehinderungen und Menschen mit Sprachbehinderungen dürfen eine Mund-Nasen-Bedeckung auch 
abnehmen, soweit dies zum Zwecke der Kommunikation mit anderen erforderlich ist. 

Als Nachweis ist ein Attest darüber erforderlich, dass aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beein-
trächtigung keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden kann; eine Begründung, insbesondere die Angabe einer 
Diagnose, ist nicht erforderlich. Das Attest muss erkennen lassen, von welcher Ärztin oder Psychotherapeutin, welchem 
Arzt oder Psychotherapeuten es ausgestellt worden ist. Die Person, die sich auf diese Ausnahme beruft, muss im Attest 
namentlich benannt sein und ihre Identität glaubhaft machen.

Eine weitere Ausnahme gilt nach Satz 2 Nummer 3 für Gebärdensprachdolmetscherinnen und Gebärdensprachdolmet-
scher sowie bei Kommunikationshelferinnen oder Kommunikationshelfern für Menschen mit Hörbehinderung, wenn 
sie stattdessen Visiere verwenden, die das ganze Gesicht abdecken. 

Auch für die Nahrungsaufnahme (Essen und Trinken) und für das Rauchen darf nach Satz 2 Nummer 4 die Mund-Nasen-
Bedeckung abgenommen werden, sofern dies auf festen Sitzplätzen wie auf Stühlen oder Bänken oder an Stehplätzen 
mit Tischen erfolgt. Hier geht es um kurzfristige Ausnahmen. Das Sitzen auf dem Boden oder das jederzeitige Stehen im 
Raum beispielsweise vor einem Schaufenster eines Geschäftes in einem Einkaufszentrum erlaubt nicht das Abnehmen 
der Maske. Eine Nahrungsaufnahme oder das Rauchen ist insofern nicht möglich. 

Schließlich besteht eine Ausnahme nach Satz 2 Nummer 5 für gerichtliche Verhandlungen und Anhörungen.

Im Rahmen des Hausrechts oder der gerichtlichen Sitzungspolizei können auch strengere Anforderungen gestellt werden; 
die Ausnahmen aus Satz 2 finden insoweit keine Anwendung, sondern gelten allein für die Maskenpflicht aus Satz 1. 

Satz 3 betont, dass die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung sich nicht nur nach dieser Verordnung richtet, 
sondern sich auch Vorgaben aus der Arbeitsschutzverordnung des Bundes ergeben. Die gelten beispielsweise auch für 
Behörden und deren Dienstgebäude, in denen über die betrieblichen Maßnahmen zum Infektionsschutz regelhaft für 
Besucherinnen und Besucher und Beschäftigte in Bereichen mit Publikumsverkehr angeordnet sind.

Innenräume sind besonders infektionsträchtig und Zusammenkünfte hier sollten grundsätzlich unter besonderer Be-
achtung der allgemeinen Hygieneregelungen gestaltet werden. Mund-Nasen-Bedeckungen sind hier ein einfaches und 
erwiesenermaßen effektives Mittel zum Infektionsschutz. Es wird daher explizit empfohlen, unabhängig von Ge- und 
Verboten in Innenräumen Masken zu tragen, wo immer mit weiteren Personen aus anderen Haushalten Kontakte 
gegeben sind. Vorzuziehen sind dabei aus Infektionsschutzgründen Masken des Standards FFP2 oder vergleichbar. 

Zu § 4 Allgemeine Empfehlungen für Einrichtungen mit Publikumsverkehr

§ 4 enthält Empfehlungen für die Betreiberinnen und Betreiber von Einrichtungen mit Publikumsverkehr, für die Aus-
richterinnen und Ausrichter von Veranstaltungen sowie für die Leiterinnen und Leiter von Versammlungen. Sie haben 
keinen rechtsverbindlichen Charakter. Ihre Befolgung erfolgt in Eigenverantwortung.

Zu Absatz 1

Bei Einrichtungen mit Publikumsverkehr sowie bei der Durchführung von Veranstaltungen und von Versammlungen 
treten die dort normierten besonderen Anforderungen neben die allgemeinen Empfehlungen aus § 4 und gegebenen-
falls den besonderen Anforderungen an die Hygiene aus § 5. 

Auf die Einhaltung der arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften wird zudem in Satz 2 hingewiesen. Soweit nach diesen 
arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung für die Kundinnen und Kunden und/oder 
die Beschäftigten vorgegeben wird, sind diese einzuhalten.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 Satz 1 sollen die Empfehlungen und Hinweise der zuständigen öffentlichen Stellen beachtet werden, 
wozu auch die Ministerien gehören; dies entspricht § 2 Absatz 3. Dies setzt voraus, dass sich die Betreiberinnen und 
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Betreiber von Einrichtungen regelmäßig über den jeweils aktuellen Stand der Empfehlungen und Hinweise kundig 
machen, was über das Internet ohne unzumutbaren Aufwand jederzeit möglich ist.

Den Betreiberinnen oder Betreibern, Veranstalterinnen oder Veranstaltern und den Versammlungsleiterinnen oder den 
Versammlungsleitern wird nach Absatz 2 Satz 2 empfohlen, im Rahmen ihrer oder seiner organisatorischen Möglich-
keiten zu gewährleisten, dass die in Nummern 1 bis 4 aufgeführten Hygienestandards eingehalten werden. Dabei 
stehen ihr oder ihm insbesondere das Direktionsrecht gegenüber Angestellten sowie das Hausrecht zur Verfügung. 
Als geeignete Maßnahme kommt beispielsweise in Betracht, auf das Verhalten der Besucherinnen und Besuchern zu 
achten, sie bei Verstößen mit dem im Einzelfall gebotenen Nachdruck zur Einhaltung der Hygienestandards anzuhalten 
und sie erforderlichenfalls der Einrichtung zu verweisen. 

Nummer 1 richtet sich an alle Besucherinnen, Besucher, Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die allgemeinen Regeln 
zur Husten- und Niesetikette einhalten sollten.

Nummer 2 empfiehlt, dass in geschlossen Räumen Möglichkeiten für Besucherinnen und Besucher bestehen, sich die 
Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Die Hinweise der öffentlichen Stellen zur korrekten Umsetzung sollten beach-
tet werden. Sofern eine Händedesinfektion erfolgt, sollte auf die Verwendung eines adäquaten Desinfektionsmittels 
geachtet werden. 

Nummer 3 sieht die regelmäßige Reinigung von solchen Oberflächen vor, die häufig von Besucherinnen und Besu-
chern berührt werden, da die Umweltstabilität der Corona-Viren von den Umgebungsbedingungen abhängt. In öffent-
lichen Bereichen steht dabei die Reinigung der Oberflächen im Vordergrund. Sofern eine Desinfektion im Einzelfall als 
notwendig erachtet wird, so sollte diese generell als Wisch- (und nicht als Sprüh-) Desinfektion erfolgen. Besondere 
Bedeutung hat die Flächendesinfektion durch Wischdesinfektion in medizinischen Einrichtungen. Das gleiche gilt für 
die Sanitäranlagen, die ebenfalls regelmäßig gereinigt werden müssen. 

Nach Nummer 4 sind Maßnahmen zur regelmäßigen Lüftung von Innenräumen empfehlenswert, weil hier das Risiko 
einer Aerosolbildung besteht. Aerosole sind Tröpfchenkerne, die sich länger in der Luft halten und die beim Sprechen 
freigesetzt werden können. Diese können Erreger übertragen. Daher ist das häufige Lüften, also die Frischluftzufuhr 
und der Luftaustausch in Innenräumen, eine zentrale Maßnahme zur Minimierung des Infektionsrisikos.

Zu Absatz 3

Absatz 3 fördert die Transparenz gegenüber den Besucherinnen und Besuchern. Es wird empfohlen, an allen Eingängen 
die Hygienestandards, mögliche Zugangsbeschränkungen und im Einzelfall die nach Absatz 2 anwendbaren Anfor-
derungen anzugeben. Darüber hinaus sollte auf die Empfehlung hingewiesen werden, eine Mund-Nasen-Bedeckung 
zu tragen. Dies kann auch in Form einer Checkliste erfolgen. In der Checkliste kann auch kurz und knapp angegeben 
werden, ob die Anforderungen überprüft und eingehalten worden sind. 

Soweit die nach Absatz 3 an allen Eingängen erforderlichen Hinweise in verständlicher Form erfolgen sollten, kommt 
etwa die Verwendung einer einfachen Sprache, von Bildern oder von Übersetzungen in Betracht. 

Damit Besucherinnen und Besucher möglichst frühzeitig und zuverlässig über mögliche Gefahren einer Ansteckung 
durch andere informiert werden können, wird die Bereitstellung eines QR-Codes für die Registrierung mit der Corona-
Warn-App des Robert Koch-Instituts empfohlen. Die QR-Codes können mittels der App oder auf der Internetseite https://
www.coronawarn.app/de/eventregistration/ erstellt werden. Da die Corona-Warn-App des Robert Koch-Instituts auch 
die QR-Codes der „Luca“-App nutzen kann, reicht es aus, wenn deren QR-Codes bereitgestellt werden. Eine Pflicht der 
Nutzung des QR-Codes durch die Kundinnen und Kunden oder Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist mit der Bereitstel-
lung des QR-Codes nicht verbunden, die Nutzung wird aber empfohlen. 

Aufgenommen werden sollte auf den Aushängen nach Nummer 4 auch, ob in der Einrichtung eine Pflicht zum Tragen 
einer Mund-Nasen-Bedeckung besteht.

Zu Absatz 4

Satz 1 enthält besondere Empfehlungen bei der Bereitstellung von Toiletten. Ansammlungen vor und in den sanitären 
Einrichtungen sollten vermieden werden, so dass die Verfügbarkeit sanitärer Einrichtungen auch ein limitierender 
Faktor sein kann. 

Zu § 5 (Besondere Anforderungen an die Hygiene)

§ 5 spezifiziert einige besondere Hygieneanforderungen. 

Zu Absatz 1

Soweit in der Verordnung ein negativer Testnachweis nach § § 22a Abs. 3 IfSG vorausgesetzt wird (insbesondere bei 
einer Beschränkung auf „getestete Personen“ im Sinne von § 2 Nummer 6 SchAusnahmV), erweitert Absatz 1 die 
Möglichkeiten, einen solchen Nachweis zu erbringen, gegenüber den Vorgaben aus dem IfSG: Die Gültigkeitsdauer von 
PCR-Tests und anderen molekularbiologischen Tests mittels Nukleinsäurenachweis auf 48 Stunden verlängert, während 
Antigentests weiterhin gemäß § 2 Nummer 7 SchAusnahmV nur 24 Stunden gültig sind. 

Zu Absatz 2

In der Verordnung wird verschiedentlich darauf abgestellt, ob eine Person über einen Impf-, Genesenen- oder Testnach-
weis im Sinne von § 22a Abs. 1 bis 3 IfSG verfügt. Dies ist insbesondere Voraussetzung für die Einstufung als geimpfte, 
genesene oder getestete Person, wie sich aus § 2 Nummer 2, 4 und 6 SchAusnahmV ergibt. Eine Grundimmunisierung 
kann zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Verordnung angenommen werden, soweit zwei Impfungen erfolgt sind. Bei 
Genesenen ist eine Grundimmunisierung in diesem Sinne mit einer der Erkrankung nachfolgenden Impfung erreicht. 

Der Prüfungsumfang ergibt sich aus Nr. 1 Buchst. a) und b): Um sicherzustellen, dass die den Nachweis vorlegende 
Person tatsächlich mit der im Nachweis genannten Person identisch ist, ist es nach Buchst. a) erforderlich, dass die Iden-
tität zuverlässig anhand eines amtlichen Lichtbildausweises (insbesondere Reisepass, Personalausweis, Führerschein) 
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überprüft wird. Es genügt eine bloße Sichtkontrolle, es sind keine Kopien der Nachweise oder der Lichtbildausweise 
anzufertigen. Eine Identitätskontrolle anhand eines amtlichen Lichtbildausweises ist erst ab dem 16. Lebensjahr vor-
geschrieben, da erst ab diesem Zeitpunkt nach § 1 Abs. 1 Personalausweisgesetz eine Ausweispflicht besteht. In den 
Fällen, in denen der Nachweis mittels QR-Code erfolgt, ist die Gültigkeit des Impf-, Genesenen- oder ein Testnachwei-
ses nach Buchst. b) außerdem mit der CovPass Check-App des Robert Koch-Instituts durch die Betreiberin oder den 
Betreiber bzw. die Veranstalterin oder den Veranstalter zu überprüfen.
Soweit die Verordnung vorsieht, dass Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer ihre Leistungen nur an ge-
impfte, genesene oder getestete Personen erbringen dürfen, regelt Satz 1 Nummer 2, dass korrespondierend auch 
nur solche Personen diese Leistungen entgegennehmen dürfen. Eine Leistung in diesem Sinne ist auch der Zutritt zu 
einer Einrichtung, insbesondere nach § 9 oder § 10. Liegt die erforderliche Eigenschaft als geimpfte, genesene oder 
getestete Personen nicht vor, ist die gleichwohl vorgenommene Entgegennahme einer solcher Leistung nach Absatz 4 
Satz 1 unzulässig und stellt nach § 14 Absatz 2 Nummer 1 bei vorsätzlichem Handeln eine Ordnungswidrigkeit dar. 
Die Testpflicht kann nach Satz 3 in extremen Ausnahmefällen entfallen. Dies gilt, falls Personen, die aufgrund aner-
kannter erheblicher körperlicher, geistiger oder psychischer Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, eine Testung 
vorzunehmen bzw. durchführen zu lassen. An einen Nachweis sind strenge Anforderungen zu stellen. Als Nachweis ist 
ein Attest darüber erforderlich, dass aufgrund einer körperlichen, geistigen oder psychischen Beeinträchtigung keine 
sichere Testung möglich oder durchführbar ist.
Zu Absatz 3
Bei Gefahr im Verzug muss der Zutritt zu Einrichtungen durch etwa Feuerwehr und Rettungsdienste jederzeit auch 
dann möglich sein, wenn die Hilfskräfte nicht die in dieser Verordnung enthaltenen Anforderungen an die Impfung, 
Genesung oder Testung erfüllen. Dies wird in Absatz 3 ermöglicht.
Zu § 6 (Dienstleistungen ambulanter Pflegedienste)
Bei Dienstleistungen ambulanter Pflegedienste gibt es nach Satz 1 eine Maskenpflicht. Die Dienstleisterinnen und 
Dienstleister aber auch die Betreuten müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Soweit die Art der Dienstleistung 
(beispielsweise Reinigung des Gesichts) mit dem Tragen einer Maske nicht möglich ist, kann die Maske bei dieser 
Person abgenommen werden. 
Darüber hinaus regeln die Sätze 2 und 3 Testerfordernisse für Dienstleisterinnen und Dienstleister ambulanter Pflege-
diensten. Geimpfte oder genesene Dienstleisterinnen und Dienstleister müssen sich dreimal pro Woche testen lassen. 
Eine Auffrischungsimpfung entbindet nicht von der dreimaligen Testung. Nicht geimpfte oder nicht genesene Dienst-
leisterinnen und Dienstleister müssen sich jeden Tag testen lassen.
Zu § 7 (Schulen und Hochschulen)
Zu Absatz 1
In Absatz 1 wird das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur ermächtigt, Rechtsverordnungen nach § 32 Satz 1 
des Infektionsschutzgesetzes sowie nach § 7 Satz 1 und 2 in Verbindung mit § 3 Absatz 2 Satz 2 SchAusnahmV für 
Schulen sowie für staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen zu erlassen. 
Das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur bleibt befugt, weitergehende Empfehlungen und Hinweise zu 
erteilen, zum Beispiel zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung auch über die rechtlichen Vorgaben hinaus.
Zu Absatz 2
Absatz 2 stellt klar, dass die Vorgaben dieser Verordnung für Schulen und Hochschulen nicht gelten.
Zu § 8 (Krankenhäuser)
In § 8 werden die Rahmenbedingungen für die Anforderungen an die Krankenhäuser mit einem staatlichen Versorgungs-
auftrag – also zugelassene Krankenhäuser nach § 108 SGB V – definiert. In der Pandemie haben diese Krankenhäuser 
wesentliche Aufgaben. 
Wie alle anderen Einrichtungen auch, müssen die Krankenhäuser Maßnahmen ergreifen, um die Ausbreitung von 
Infektionen zu verhindern. Dieses liegt – entsprechend der Aufgaben nach dem Infektionsschutzgesetz – weitgehend 
in der Zuständigkeit der jeweiligen Krankenhausträgerin oder des jeweiligen Krankenhausträgers. Dabei sind auch 
(externe) Dienstleisterinnen und Dienstleister zu berücksichtigen, die ihr Angebot nach den weiteren Vorgaben dieser 
Verordnung erbringen können. Das Ministerium veröffentlicht Empfehlungen bzw. Handreichungen für einen ausrei-
chenden Infektionsschutz in Krankenhäusern.
Zu Absatz 1
In Absatz 1 wird geregelt, dass alle Krankenhäuser mit einem Versorgungsauftrag diesen auch während der Pandemie 
so weit wie möglich erfüllen müssen. Insbesondere die psychiatrische und somatische Notfallversorgung ist zu jedem 
Zeitpunkt sicherzustellen. 
Zu Absatz 2
In Absatz 2 wird geregelt, dass die Krankenhäuser, die im Intensivregister des Landes registriert sind, jederzeit 
COVID-19 Fälle sowohl intensivmedizinisch wie auch auf Normalstation versorgen können müssen. Es gilt also – wie 
in der allgemeinen Notfallversorgung auch – dass ein Intensivbett zu jedem Zeitpunkt frei sein muss. 
Zu Absatz 3 
Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der Patientinnen und Patienten beziehungsweise der Bewohnerinnen 
und Bewohnern von Alten- und Pflegeheimen sind gesteigerte Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem 
sensiblen Bereich zu stellen.
Aus diesem Grund ist in den Hygieneplänen insbesondere vorzusehen, dass externe Besucherinnen und Besucher 
abweichend von den Vorgaben des § 3 FFP2-Masken oder Masken mit vergleichbaren Standards vorgeschrieben wer-
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den; einfache medizinische Masken reichen nicht aus. Diese Vorgabe gilt in der gesamten Einrichtung, insbesondere 
auf Verkehrsflächen und in Gemeinschaftsräumen, Behandlungsräumen und Patientenzimmern.
Zu § 9 (Einrichtungen der Pflege)
Einrichtungen der Pflege sind als besonders schützenswerte Einrichtungen hier mit einem Testregime und umfang-
reichen Maskenpflichten in Innenräumen geregelt. Das zuständige Ministerium hat in dem sensiblen Bereich nach § 9 
Empfehlungen erlassen. Insbesondere wird auf folgende hingewiesen:
– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handlungsempfehlungen als Mindestvorgaben 

für ein Besuchskonzept in Einrichtungen der Pflege“,
– Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren: „Handreichung für Einrichtungen der Tagespflege“,
Zu Absatz 1
In Absatz 1 werden parallel wesentliche allgemeingültige Regelungen für die voll- und teilstationäre Pflege nach § 71 
Absatz 2 SGB XI (einschließlich stationärer Hospize, die über einen Versorgungsvertrag nach § 72 SGB XI verfügen) 
getroffen. Ambulant pflegerisch versorgte Wohnformen, wie z.B. betreutes Wohnen, werden nicht erfasst, da es sich 
bei diesen um privates Wohnen in der eigenen Häuslichkeit mit Versorgung durch ambulante Dienste handelt.
Nummer 1 regelt eine Maskenpflicht für externe Personen. Externe Personen sind sowohl persönliche Besucherinnen und 
Besucher (im engeren Sinne) für Einrichtungsbewohnerinnen und -bewohner, als auch weitere externe Personen wie z.B. 
Personen mit gesetzlichen Betretungsbefugnissen, wie Behördenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter und Richterinnen und 
Richter im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben sowie Dienstleisterinnen und Dienstleister, Lieferantinnen und Lieferanten. 
Für alle externen Personen, die die Einrichtung betreten, sieht Nummer 1 angesichts der immer noch dynamischen Lage 
und des fortbestehenden Schutzbedürfnisses von Personen ohne Impfschutz das Tragen einer qualifizierten Mund-Nasen-
Bedeckung vor. Abweichend von den Vorgaben des § 3 sind FFP2-Masken oder Masken mit vergleichbaren Standards 
vorgeschrieben; einfache medizinische Masken reichen nicht mehr aus. Diese Maskenpflicht gilt nur auf Verkehrsflächen 
und in Gemeinschaftsräumen, nicht dagegen etwa in Behandlungsräumen und Patientenzimmern.
Nummer 2 regelt die Testerfordernisse für die externen Personen, die Einrichtungen aufsuchen. Aufgrund der besonde-
ren Schutzbedürftigkeit der Bewohnerinnen und Bewohnern von Pflegeeinrichtungen sind gesteigerte Anforderungen 
an die Testerfordernisse in diesem sensiblen Bereich zu stellen. Für externe Personen, die die Einrichtung bei Gefahr 
in Verzug oder bei Vorliegen eines Härtefalles betreten, gilt keine Testpflicht. Dies umfasst auch den Fall, dass die Ein-
richtung ohne Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten wird (z.B. 
Paketbote). Befreit von den Anforderungen der Nummer 3 sind in der Regel auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. 
Neben der Notfallrettung gilt dies auch für die Durchführung des Krankentransportes nach § 2 Absatz 2 Schleswig-
Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes (SHRDG). Eine regelmäßige Testung der Einsatzkräfte des Rettungsdienstes ist 
sichergestellt durch gesonderte Maßnahmen des Arbeitsschutzes und wird durch die zuständigen Stellen empfohlen.
In Nummer 3 wird eine Maskenpflicht für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll- und teilstationärer Einrichtungen 
geregelt. Sie gilt innerhalb aller geschlossenen Räume. 
Nummer 4 statuiert die Testpflichten der Mitarbeitenden und externen Beschäftigen. Eine Auffrischungsimpfung ent-
bindet jeweils nicht von der Testpflicht.
Nummer 5 definiert Voraussetzungen für Testungen vor Ort in der Einrichtung. Die Testungen von externen Personen 
sind mindestens an drei Tagen in der Woche an jeweils mindestens drei Stunden anzubieten. Mindestens einer dieser 
Testzeiträume muss auch am Wochenende angeboten werden. Hinsichtlich der konkreten zeitlichen Ausgestaltung ist 
darauf zu achten, dass insbesondere berufstätigen Personen eine Testung ermöglicht wird.
Zu Absatz 2
Absatz 2 trifft zur Einhaltung der Infektionshygiene Vorgaben zur diagnostischen Symptomabklärung bei (Wieder-)
Aufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern in eine stationäre Einrichtung sowie zur Einzelunterbringung von vor 
Ort symptomatisch werdenden Bewohnerinnen und Bewohnern. 
Satz 1 gilt für das Auftreten entsprechender Symptomatik (Verdachtsfall) bei Bewohnerinnen und Bewohnern einer 
Einrichtung. Bewohnerinnen und Bewohner, die akute respiratorische Symptome jeder Schwere oder eine Störung 
des Geruchs- oder Geschmackssinns aufweisen (Verdachtsfälle), sind danach in einem Einzelzimmer mit Nasszelle 
(gegebenenfalls Kohortierung) unterzubringen (Einzelunterbringung). Die Einzelunterbringung endet wiederum, wenn 
in Einzelunterbringung befindliche Personen einen negativen SARS-CoV-2-Test aufweisen und keine anderweitigen 
medizinischen Gründe dem entgegenstehen.
Satz 2 gilt im Verdachtsfall für die Erstaufnahme neuer Bewohnerinnen und Bewohner. Sie müssen zum Nachweis 
ihrer Infektionsfreiheit bzgl. des Coronavirus einen negativen molekularbiologischen Test (z. B. PCR-Test) vorweisen 
– nur dann dürfen sie in die vollstationäre Einrichtung aufgenommen werden. Ein Antigentest ist nicht ausreichend.
Bewohnerinnen oder Bewohnern, die nach Rückkehr von einem zwischenzeitlichen auswärtigen Aufenthalt in einem 
Krankenhaus, einer einem Krankenhaus vergleichbaren akutstationären Einrichtung, in einer Einrichtung der medizi-
nischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einem sonstigen auswärtigen Aufenthalt mit Übernachtung erneut aufge-
nommen werden sollen und Symptome für eine SARS-CoV-2-Erkrankung aufweisen, müssen dafür ein höchstens 24 
Stunden altes negatives Testergebnis in Bezug auf eine Infektion mit dem Coronavirus vorlegen. 
Absatz 2 Satz 4 regelt, dass für die Unterbringung nach Wiederaufnahme in der Einrichtung Satz 1 entsprechend gilt, 
wenn ein positives Testergebnis der Bewohnerin oder des Bewohners vorliegt.
Zu § 10 (Einrichtungen der Eingliederungshilfe)
Zu Absatz 1
Mitarbeitende haben in geschlossenen Räumen der Einrichtung immer eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Wenn 
pflegerische Leistungen nach dem SGB XII vollzogen werden oder es sich um besonders vulnerable Personen handelt, 
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sollte auch hier das höhere Schutzniveau von FFP-2-Masken zum Einsatz kommen. Die Frage, ob es sich um eine be-
sonders vulnerable Person handelt, ist im Rahmen einer Vulnerabilitätsbewertung der Bewohnerinnen und Bewohner 
nach RKI-Kriterien einschlägiger medizinischer Quellen zu beurteilen.

Die Regelungen aus § 9 Absatz 2 zur Erst- und Wiederaufnahme von Bewohnerinnen und Bewohnern sowie zur Ein-
zelunterbringung von symptomatischen Bewohnerinnen und Bewohnern gelten für die Wohneinrichtungen der Ein-
gliederungshilfe entsprechend.

Nummer 4 regelt die Testpflichten für externe Personen. Für externe Personen, die die Einrichtung bei Gefahr in Verzug 
oder bei Vorliegen eines Härtefalles betreten, gilt keine Testpflicht. Dies umfasst auch den Fall, dass die Einrichtung ohne 
Kontakt zu den Bewohnerinnen und Bewohnern nur für einen unerheblichen Zeitraum betreten wird (z.B. Paketbote). 
Befreit von den Anforderungen der Nummer 3 sind in der Regel auch Einsatzkräfte des Rettungsdienstes. Neben der 
Notfallrettung gilt dies auch für die Durchführung des Krankentransportes nach § 2 Absatz 2 Schleswig-Holsteinischen 
Rettungsdienstgesetzes (SHRDG). Eine regelmäßige Testung der Einsatzkräfte des Rettungsdienstes ist sichergestellt 
durch gesonderte Maßnahmen des Arbeitsschutzes und wird durch die zuständigen Stellen empfohlen.

Nummer 5 definiert Voraussetzungen für Testungen vor Ort in der Einrichtung. Die Testungen von externen Personen 
sind mindestens an drei Tagen in der Woche an jeweils mindestens drei Stunden anzubieten. Mindestens einer dieser 
Testzeiträume muss auch am Wochenende angeboten werden. Hinsichtlich der konkreten zeitlichen Ausgestaltung ist 
darauf zu achten, dass insbesondere berufstätigen Personen eine Testung ermöglicht wird.

Zu Absatz 2

Absatz 2 regelt die Anforderungen an Tagesförderstätten sowie Tagesstätten. Die Betreuung in Tagesförderstätten und 
Tagesstätten kann unter Auflagen stattfinden. 

Die Mitarbeiter haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Betreiberin oder der Betreiber der WfbM, Tagesstätte 
oder Tagesförderstätte hat Tests anzubieten.

Aus Bundesrecht können sich weitergehende Anforderungen ergeben, die von der landesrechtlichen Regelung nicht 
eingeschränkt werden. 

Zu § 11 (Kindertagesstätten und Kindertagespflegestellen)

Zu Absatz 1

§ 11 Absatz 1 dient der Erhöhung des Schutzniveaus im Rahmen der Kindertagesbetreuung. Die bereits bestehenden 
Testpflichten der Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen sind unabhängig vom Impfstatus ausgestaltet. Damit soll 
den im Rahmen der Omikron-Welle erneut verstärkten Übertragungsmöglichkeiten von Erwachsenen Rechnung ge-
tragen werden. 

Aufgrund der besonderen Schutzbedürftigkeit der aktuell nicht impffähigen Kinder unter 5 Jahren, sind gesteigerte 
Anforderungen an die Testerfordernisse in diesem sensiblen Bereich zu stellen. Landesrechtlich wird geregelt, dass in 
der Kindertagesbetreuung tätige Personen grundsätzlich unabhängig vom Status als geimpfte oder genesene Person 
regelmäßig, mindestens dreimal wöchentlich, zu testen sind. 

Mit der hier getroffenen Regelung wird auch für in der Kindertagespflege betreute Kinder ein mit Kindertageseinrich-
tungen vergleichbares Schutzniveau geschaffen. Kindertagespflegepersonen sind täglich verantwortlich für Kinder, die 
bisher aufgrund ihres Alters nicht impffähig sind. 

Die durchgeführten Testungen sind unverzüglich zu dokumentieren. Die Dokumentationen sind vier Wochen aufzube-
wahren, um eine Überprüfung durch die zuständigen Behörden zu ermöglichen. Für die Dokumentation einer Testung 
sind das Datum, die Uhrzeit und das Ergebnis der Testung erforderlich. Die Dokumentationspflicht ist bußgeldbewehrt.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 sind Sorgeberechtigte und Pflegepersonen, die enge häusliche Kontaktpersonen des Kindes sind, dazu 
verpflichtet, sich mindestens 3 x wöchentlich zu testen (sog. Umfeldtestung). Die Pflicht bezieht sich auf sämtliche im 
Haushalt des Kindes lebenden Sorgeberechtigten und Pflegepersonen; es reicht aber aus, wenn sich eine dieser Personen 
testet. Die sich testende Person sollte in der Regel diejenige sein, die den umfangreichsten Kontakt zum Kind in der Familie 
hat. Die Testungen sollten innerhalb der Kalenderwoche unter Berücksichtigung der jeweiligen familiären und außerfa-
miliären Kontakte und unter Berücksichtigung des Betreuungsumfangs des Kindes verteilt werden. Für Schulkinder, die 
bereits im schulischen Kontext einem Testregime unterliegen und nachmittags in Hortangeboten in Kindertagesstätten 
betreut werden, sind zusätzlich zum schulischen Testregime Umfeldtestungen im Haushalt der Kinder nicht erforderlich.

Das Land stellt jeweils für eine sorgeberechtigte Person pro Kind kostenfrei nasale Antigen-Selbsttests zur Verfügung. 
Darüber hinaus können die Sorgeberechtigten sich auch bei ihrer Arbeitsstelle (Arbeitgebertest) oder bei einem Test-
zentrum (Bürgertest) testen lassen.

Die Sorgeberechtigten haben die Durchführung ihrer Testungen einmal wöchentlich gegenüber ihrer Kindertageseinrich-
tung oder Kindertagespflegeperson schriftlich zu bestätigen – ein entsprechendes Formular wird den Verpflichtenden 
über die Einrichtungen und Kindertagespersonen zugänglich gemacht. Die Pflicht zur Bestätigung regelhafter Testungen 
gilt für Kalenderwochen.

Die Bestätigungen sind durch die Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflegeperson vier Wochen aufzubewahren 
und auf Verlangen der zuständigen Behörde herauszugeben. 

Zu § 12 (Personenverkehre)

Die Anforderungen an den öffentlichen Personenfernverkehr sind bundesrechtlich im neuen § 28b Absatz 1 IfSG geregelt. 

Mit § 12 wird der öffentliche Personennahverkehr erfasst, inklusive der Taxen, der Schulbusse und der vergleichbaren 
Transportangebote. Alle Fahrgäste müssen eine Mund-Nasen-Bedeckung nach Maßgabe von § 3 tragen. Kontroll- und 
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Servicepersonal und Fahr- und Steuerpersonal müssen nur dann keine Maske tragen, wenn sie alleine ohne Kontakt 
zu anderen Personen tätig sind. Im Ergebnis gibt es mithin eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr 
und Personenfernverkehr.

Zu § 13 (Befugnisse und Pflichten der zuständigen Behörden)

Satz 1 weist deklaratorisch auf die Möglichkeit der zuständigen Behörden hin, weitergehende Maßnahmen nach 
§§ 28, 28a IfSG zu treffen. In bestimmten Einzelfällen kann es notwendig sein, dass die zuständigen örtlichen Behörden 
Regelungen treffen, die über die Regelungen der Verordnung hinausgehen; derartige Anordnungen sind nach § 73 
Absatz 1 Nummer 24 bußgeldbewehrt.

Sofern die zuständigen Behörden Allgemeinverfügungen planen, haben sie gemäß Satz 2 diejenigen Regelungsinhalte, 
die sie zu erlassen beabsichtigen, dem Gesundheitsministerium mindestens einen Tag vor der Bekanntgabe mitzuteilen. 
Das Gesundheitsministerium hat dann die Möglichkeit zu prüfen, ob die Maßnahmen zweck- und verhältnismäßig sind. 
Es wird zudem in die Lage versetzt, rechtzeitig auf mögliche zielführendere Maßnahmen hinzuwirken. 

Zu § 14 (Ordnungswidrigkeiten)

Aufgrund § 73 Absatz 1a Nummer 24 Infektionsschutzgesetz können in der Verordnung bußgeldbewehrte Tatbestände 
formuliert werden. Dies erfolgt, soweit es für eine wirksame Durchsetzung der für den Infektionsschutz wesentlichen 
Ver- und Gebote unerlässlich ist.

Zu § 15 (Inkrafttreten; Außerkrafttreten)

Die Geltungsdauer der Verordnung ist gemäß § 28a Absatz 7 Satz 1 und 3 in Verbindung mit Absatz 5 IfSG bis zum 
30. April 2022 begrenzt. Die Regelung über Kindertagesstätten in § 11 tritt bereits vorher zum 18. April 2022 außer Kraft.

Landesverordnung  
zur Änderung der Hafenverordnung*)

Vom 30. März 2022
Aufgrund des § 93 Absatz 1 des Landeswassergeset-
zes vom 13. November 2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 425), 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juni 
2020 (GVOBl. Schl.-H. S. 352), und § 175 des Lan-
desverwaltungsgesetzes verordnet das Ministerium 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tou-
rismus:

Artikel 1

Die Hafenverordnung vom 25. November 2014 
(GVOBl. Schl.-H. S. 385), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 2. Februar 2022 (GVOBl. Schl.-H. 
S. 298), wird wie folgt geändert:

1. § 3 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) Nummer 1 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „durch Verordnung vom 29. No-
vember 2016 (BGBl. I 2668)“ wird durch die 
Angabe „durch Artikel 2 § 12 der Verordnung 
vom 21. September 2018 (BGBl. I S. 1398, 
1564)“ ersetzt.

b) Nummer 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach der Angabe „… Zusammenstößen 
auf See“ wird die Angabe „(COLREGs)“ 
eingefügt.

bb) Die Angabe „Verordnung vom 15. Januar 
2012 (BGBl. I S. 112)“ wird durch die An-
gabe „Artikel 22 des Gesetzes vom 13. Ok-
tober 2016 (BGBl. I S. 2258)“ ersetzt.

c) Nummer 3 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „Verordnung vom 30. Mai 2014 
(BGBl. I S. 610)“ wird durch die Angabe „Ar-
tikel 2 der Verordnung vom 22. September 
2021 (BGBl. I S. 4371, 4373)“ ersetzt.

d) Nummer 4 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „Artikel 11 der Verordnung vom 
31. Oktober 2019 (BGBl. I S. 1518)“ wird 
durch die Angabe „Artikel 2 Absatz 7 der Ver-
ordnung vom 26. November 2021 (BGBl. I 
S. 4982, 5204)“ ersetzt.

2. § 17 Absatz 1 Nummer 5 wird wie folgt geändert:

Die Angabe „Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Juni 
2021 (BGBl. I S. 1699)“ wird durch die Angabe 
„Artikel 20 des Gesetzes vom 10. August 2021 
(BGBl. I S. 3436, 3449)“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Verkün-
dung in Kraft. 

Die vorstehende Verordnung wird hiermit ausgefertigt und ist zu verkünden.

Kiel, 30. März 2022
D r.  B e r n d  B u c h h o l z 

Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus

*) Ändert LVO vom 25. November 2014, GS Schl.-H. II, Gl.Nr. 753-2-138
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